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Wir möchten Sie mit dieser Produktübersicht auf einige grundsätzliche Regelungen dieser Versicherung hinweisen. Die folgenden Erläuterungen 
zeigen Ihnen die vertraglichen Grundlagen auszugsweise in Stichworten und sind nicht abschließend. Maßgeblich für den Versicherungsschutz 
sind die auf den folgenden Seiten abgebildeten Informationen (z. B. Versicherungsbedingungen – ABE 2011 – und Klauseln), die Vereinbarungen 
im Antrag sowie die Inhalte des Versicherungsscheins, in denen Sie Details nachlesen können.

Welchen Schutz bietet die Elektronikversicherung?

Die Elektronikversicherung ermöglicht es Ihnen, Ihre betriebsfertigen stationären elektronischen  Anlagen und Geräte des Betriebes, z. B. Kom-
munikations-, Informations-, Büro-, Sicherungs-, und Meldetechnik, Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Medizin-, Satz- und Reprotechnik,  Kas-
sensysteme nach Bedarf in einer Pauschalsumme oder je Gerät einzeln abzusichern.

Mobil eingesetzte elektronische Geräte sind im Rahmen der pauschalen Versicherung bis 10.000 EUR mitversichert. Hierbei sind Digitalkameras 
auf 750 EUR begrenzt.

Neben der Hardware versichern wir auch Ihre Daten und Programme. Mit der Softwareversicherung sind die Kosten für die Wiederherstellung 
von Daten (digitalisierte maschinenlesbare Informationen) sowie betriebsfertigen und funktionsfähigen Standardprogrammen und individuell 
hergestellten Programmen gemäß Klausel TK 1928 versichert. Ebenfalls gelten Wechseldatenträger mitversichert. Lizenzstecker (Dongles) gelten 
gemäß Klausel TK 1152 mitversichert.

Hinweis: Nicht versichert sind Schäden durch Computerviren, Würmer, Trojanische Pferde etc.

Versicherungsschutz besteht
•	 bei unvorhergesehen eintretender Beschädigung oder Zerstörung durch zum Beispiel
	 –	 Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Dritter
	 –	 Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler
	 –	 Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung
	 –	� Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung sowie Schwelen, Glimmen, Sengen, 

Glühen oder Implosion
	 –	 Wasser, Feuchtigkeit
	 –	 Sturm, Frost, Eisgang, oder Überschwemmung

•	 bei Abhandenkommen durch
	 –	 Diebstahl, Einbruchdiebstahl
	 –	 Raub
	 –	 Plünderung

•	 bei inneren Unruhen

Zeitabhängige und zeitunabhängige Mehrkosten infolge eines versicherten Sachschadens sind nur versichert, sofern diese besonders vereinbart 
sind.

Versicherungssumme, Versicherungswert, Entschädigungsberechnung
Der Versicherer ersetzt den entstandenen Sachschaden. Die vereinbarte Versicherungssumme soll dabei dem Wert der versicherten Sachen 
(Versicherungswert) entsprechen. Versicherungswert ist der jeweils gültige Listenpreis der versicherten Sache im Neuzustand (Neuwert) zuzüglich 
Kosten für Verpackung, Fracht, Zölle und Montage. Dies gilt auch bei gebraucht gekauften Sachen. 

–	 Teilschaden:
	 Entschädigt werden alle für die Wiederherstellung des früheren, betriebsfertigen Zustandes notwendigen Aufwendungen abzüglich des Wer-

tes des Altmaterials zuzüglich die für die Wiederherstellung der beschädigten Sache notwendigen Kosten (z. B. Ersatzteile, Reparaturstoffe, 
Lohnkosten, Transport- und Verpackungskosten). 

–	 Totalschaden:
	 Entschädigt wird der Neuwert abzüglich des Wertes des Altmaterials. Erfolgt keine Wiederherstellung/Wiederbeschaffung oder sind keine 

serienmäßig hergestellten Ersatzteile mehr zu beziehen, so ist die Entschädigungsleistung auf den Zeitwert beschränkt.

Vorsorgeversicherung für Neu- und Ersatzinvestitionen
Für die während des jeweiligen Versicherungsjahres eintretenden Veränderungen durch gleichartige Neu- und Ersatzinvestitionen mit Summen-
erhöhung gilt eine Vorsorgeversicherung vereinbart. Diese beträgt 30 % der Gesamtversicherungssumme (Sachsubstanz). Neu hinzukommende 
oder ersetzte Geräte müssen innerhalb von 3 Monaten nach dem Beginn eines jeden Versicherungsjahres angemeldet werden, da ansonsten der 
Versicherungsschutz hierfür erlischt.

Versicherte Kosten und zusätzliche Einschlüsse auf Erstes Risiko
–	 Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten	 25.000 EUR

–	 Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich	 25.000 EUR

–	 Bewegungs- und Schutzkosten	 25.000 EUR

–	 Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten; Gerüstgestellung, Bergungsarbeiten, Luftfracht	 25.000 EUR

–	 Innere Unruhen	 25.000 EUR

–	 Feuerlöschkosten	   5.000 EUR

–	 Eichkosten	   5.000 EUR

–	 Softwareversicherung incl. Lizenzstecker (Dongles)	   5.000 EUR

–	 Technologiefortschritt	 bis zur Versicherungssumme

Produktübersicht zur Elektronikversicherung



–  5  –

–	 Sachverständigenkosten	 bis zur Versicherungssumme
	 Mindestschadenhöhe: 25.000 EUR
	 vereinbarter Anteil: 80 %

–	 Mehrkosten für behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen	 bis zur Versicherungssumme

–	 Sofortiger Reparaturbeginn bei Schäden bis voraussichtlich 10.000 EUR	 mitversichert

Selbstbehalte
–	 Schäden an versicherten Sachen	 100 EUR

–	 Mobil eingesetzte Geräte
	 –	 bis 10.000 EUR Versicherungssumme	 250 EUR
	 –	 über 10.000 EUR Versicherungssumme	 25 %, mindestens 250 EUR

–	 Schäden an versicherten Sachen durch Innere Unruhen	 500 EUR

–	 Mehrkostenversicherung	 2 Arbeitstage

–	 Softwareversicherung	 250 EUR
	 Abweichender Selbstbehalt bei Erhöhung der Erstrisikosumme	 10 %, mindestens 250 EUR

–	 Lizenzstecker (Dongles)	 250 EUR
	 Abweichender Selbstbehalt bei Abhandenkommen	 25 %, mindestens 500 EUR

Was kostet dieser Versicherungsschutz?

Der Beitrag ist abhängig von dem von Ihnen gewählten Versicherungsschutz. Die Höhe des Beitrages entnehmen Sie bitte dem Antrag. Über die 
jeweiligen Beitragsfälligkeiten und die Beitragszeiträume informieren wir Sie mit dem Versicherungsschein und den Beitragsrechnungen. Zahlen 
Sie bitte Ihre Beiträge pünktlich, ansonsten gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz.

Was ist nicht versichert?

Wir können nicht alle Risiken abdecken, da sonst der Beitrag unangemessen hoch würde. Deshalb sind vom Versicherungsschutz bestimmte 
Sachen und Schäden ausgenommen (Näheres finden Sie u. a. in den Versicherungsbedingungen und Klauseln).

So sind zum Beispiel folgende Sachen nicht versichert (Abschnitt A § 1 Ziffer 2 ABE 2011):

–	 Navigationsgeräte, Flugdrohnen
–	 Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmittel
–	 Werkzeuge aller Art

Für folgende Schäden besteht beispielsweise kein Versicherungsschutz  (Abschnitt A § 2 Ziffer 4 ABE 2011):

–	 durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung bereits vorhanden waren und dem Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten 
bekannt sein mussten

–	 durch betriebsbedingte normale oder betriebsbedingte vorzeitige Abnutzung oder Alterung; für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten 
wird jedoch Entschädigung geleistet. Nr. 2 bleibt unberührt

–	 durch Vorsatz des Versicherungsnehmers
–	 Krieg, kriegsähnliche Ereignisse oder Verfügung von hoher Hand, Kernenergie

Softwareversicherung
Es besteht ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung für den Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten 
oder Programme durch Programme oder Dateien mit Schadenfunktion, wie z.B. Computerviren, Würmer, Trojanische Pferde.

Was ist bei Antragstellung zu beachten?

Sämtliche im Antrag und in weiteren Schriftstücken gestellten Fragen müssen Sie vollständig und wahrheitsgemäß beantworten. Diese Angaben 
können maßgeblichen Einfluss auf die Risikobeurteilung, den Beitrag oder den Vertragsschluss selbst haben. Möchten Sie mehr zu diesem Thema 
wissen, so lesen Sie bitte in Abschnitt B § 1 ABE 2011 nach.

Was ist während der Laufzeit des Vertrages zu berücksichtigen?

Ändert sich ein Umstand, nach dem wir Sie im Antrag oder in weiteren Schriftstücken gefragt haben, zeigen Sie uns das bitte umgehend an. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Abschnitt B § 9 ABE 2011.

Bitte beachten Sie auch alle gesetzlichen, behördlichen oder in dem Versicherungsvertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften und Verhaltens-
regeln, wie zum Beispiel die Obliegenheiten gemäß Abschnitt B § 8 ABE 2011.

Was ist im Schadenfall zu tun?

Sorgen Sie nach Möglichkeit für die Abwendung oder Minderung des Schadens und zeigen Sie uns diesen bitte unverzüglich an. Es genügt 
zunächst die mündliche oder telefonische Meldung. Bitte beachten Sie die Verhaltensregeln im Schadenfall, z. B. Schäden durch strafbare 
Handlungen (Diebstahl, Raub, vorsätzliche Sachbeschädigung etc.) sowie Schäden durch Brand und Explosion unverzüglich der zuständigen 
Polizeidienststelle unter Einreichung einer Liste der vom Schaden betroffenen Gegenstände anzuzeigen. Weitere Erläuterungen lesen Sie bitte 
in Abschnitt B § 8 Ziffer 2 ABE 2011 nach.

Welche Folgen können sich ergeben, wenn Sie die vorgenannten Verpflichtungen nicht beachten?

Beachten Sie die vorgenannten Verpflichtungen bei Antragsstellung, während der Vertragslaufzeit und im Schadenfall mit Sorgfalt. Ihre Nicht-
beachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz 
oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt B 
§ 8 und § 9 ABE 2011.



–  6  –

Für welche Dauer wird der Versicherungsvertrag abgeschlossen? Wie können Sie ihn beenden?

Der Versicherungsvertrag wird für die im Versicherungsschein genannte Dauer abgeschlossen. Verträge von mindestens einjähriger Dauer verlän-
gern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer stillschweigend jeweils um ein Jahr, wenn nicht drei Monate vor Ablauf dem Vertragspartner 
eine Kündigung in Textform zugegangen ist.

Beträgt die vereinbarte Dauer mehr als drei Jahre, so können Sie den Vertrag zum Ende des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten in Textform kündigen.

Darüber hinaus kann jede Vertragspartei den Vertrag nach Eintritt eines Versicherungsfalles kündigen, und zwar bis spätestens einen Monat nach 
Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung. Mehr zu diesen Themen lesen Sie bitte in Abschnitt B § 14 ABE 2011 nach.

Bitte sprechen Sie Ihre/n Vermögensberater/in an, wenn Sie noch Fragen oder Wünsche haben. Er/Sie berät Sie gerne!
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Abschnitt A – Besonderer Teil für die Elektronikversicherung

§ 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen

1 Versicherte Sachen

 Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten elektro-
technischen und elektronischen Anlagen und Geräte, sobald sie 
betriebsfertig sind.

 Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Erpro-
bung und soweit vorgesehen nach beendetem Probe betrieb ent-
weder zur Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich in Betrieb befindet. 
Eine spätere Unterbrechung der  Betriebsfertigkeit unterbricht den 
Versicherungsschutz nicht. Dies gilt auch während einer De- oder 
Remontage sowie während eines Transportes der Sache inner-
halb des Versicherungsortes.

2 Nicht versicherte Sachen

 Nicht versichert sind

 a) Wechseldatenträger;

 b)  Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und Arbeits-
mittel;

 c)  Werkzeuge aller Art;

 d)  sonstige Teile, die während der Lebensdauer der versicherten 
Sachen erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden 
müssen.

§ 2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden

1 Versicherte Gefahren und Schäden

 Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen ein-
tretende Beschädigungen oder Zerstörungen von versicherten 
Sachen (Sachschaden) und bei Abhandenkommen versicherter 
Sachen durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder Plünde-
rung.

 Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsnehmer 
oder seine Repräsentanten weder rechtzeitig vorhergesehen 
haben noch mit dem für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit erfor-
derlichen Fachwissen hätten vorhersehen können, wobei nur 
grobe Fahrlässigkeit schadet und diese den Versicherer dazu 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

 Insbesondere wird Entschädigung geleistet für Sachschäden 
durch

 a)  Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Dritter;

 b)  Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler;

 c)  Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung;

 d)  Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luft-
fahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung sowie Schwelen, 
Glimmen, Sengen, Glühen oder Implosion;

 e)  Wasser, Feuchtigkeit;

 f)  Sturm, Frost, Eisgang, oder Überschwemmung.

2 Elektronische Bauelemente 

 Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bauteile) der ver-
sicherten Sache wird nur geleistet, wenn eine versicherte Gefahr 
nachweislich von außen auf eine Austauscheinheit (im Repa-
raturfall üblicherweise auszutauschende Einheit) oder auf die 

versicherte Sache insgesamt eingewirkt hat. Ist dieser Beweis 
nicht zu erbringen, so genügt die überwiegende Wahrschein-
lichkeit, dass der Schaden auf die Einwirkung einer versicherten 
Gefahr von außen zurückzuführen ist.

 Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch 
Entschädigung geleistet.

3 Röhren und Zwischenbildträger 

 Sofern nicht anders vereinbart, leistet der Versicherer Entschädi-
gung für Röhren und Zwischenbildträger nur bei Schäden durch

 a)  Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;

 b)  Einbruchdiebstahl, Raub oder Vandalismus;

 c)  Leitungswasser.

 Nr. 4 bleibt unberührt. Begriffsbestimmungen sind Nr. 5 zu entneh-
men.

4 Nicht versicherte Gefahren und Schäden 

 Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
keine Entschädigung für Schäden

 a)  durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen 
Repräsentanten;

 b)  durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse (z. B. Invasion, Bürger-
krieg, Revolution, Rebellion, Aufstand) oder Verfügung von 
hoher Hand (z. B. Beschlagnahme, Verstaatlichung);

 c)  durch Innere Unruhen;

 d)  durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Sub-
stanzen;

 e)  durch Erdbeben;

 f)  durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung bereits 
vorhanden waren und dem Versicherungsnehmer oder seinen 
Repräsentanten bekannt sein mussten; wobei nur grobe Fahr-
lässigkeit schadet und diese den Versicherer dazu berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen;

 g)  durch betriebsbedingte normale oder betriebsbedingte vor-
zeitige Abnutzung oder Alterung; für Folgeschäden an weite-
ren Austauscheinheiten wird jedoch Entschädigung geleistet. 
Nr. 2 bleibt unberührt;

 h)  durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftigkeit dem 
Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten bekannt 
sein musste; wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet und 
diese den Versicherer dazu berechtigt, seine Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen. Der Versicherer leistet jedoch Entschädigung, wenn 
der Schaden nicht durch die Reparaturbedürftigkeit verur-
sacht wurde oder wenn die Sache zur Zeit des Schadens mit 
Zustimmung des Versicherers wenigstens behelfsmäßig repa-
riert war; 

 i)  soweit für sie ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder Händler), 
Werkunternehmer oder aus Reparaturauftrag einzutreten hat.

   Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der Ver-
sicherer zunächst Entschädigung. Ergibt sich nach Zahlung 
der Entschädigung, dass ein Dritter für den Schaden eintreten 
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muss und bestreitet der Dritte dies, so behält der Versiche-
rungsnehmer zunächst die bereits gezahlte Entschädigung.

   § 86 VVG – Übergang von Ersatzansprüchen – gilt für diese 
Fälle nicht. Der Versicherungsnehmer hat seinen Anspruch 
auf Kosten und nach den Weisungen des Versicherers 
außergerichtlich und erforderlichenfalls gerichtlich geltend zu 
machen.

   Die Entschädigung ist zurückzuzahlen, wenn der Versiche-
rungsnehmer einer Weisung des Versicherers nicht folgt oder 
soweit der Dritte dem Versicherungsnehmer Schadenersatz 
leistet.

5 Gefahrendefinitionen

 Im Sinne dieser Bedingungen gilt:

 a)  Raub

   Raub liegt vor, wenn gegen den Versicherungsnehmer Gewalt 
angewendet oder angedroht wird, um dessen Widerstand 
gegen die Wegnahme versicherter Sachen auszuschalten.

   Dem Versicherungsnehmer stehen geeignete Personen 
gleich, die vorübergehend die Obhut über die versicherten 
Sachen ausüben;

 b)  Einbruchdiebstahl

   Einbruchdiebstahl im Sinne dieses Vertrages liegt vor, wenn 
jemand in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt 
oder mittels 

  aa)  richtiger Schlüssel, die er durch Einbruchdiebstahl oder 
durch Raub an sich gebracht hatte;

  bb)  falscher Schlüssel oder

  cc)  anderer Werkzeuge eindringt;

 c)  Brand, Blitzschlag, Explosion

  aa)  Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemä-
ßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das 
sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag;

  bb)  Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes 
auf Sachen;

  cc)  Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von 
Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende 
Kraftäußerung;

 d) Leitungswasser

   Leitungswasser ist Wasser, das aus den Zu- und Ableitungs-
rohren, den sonstigen Einrichtungen der Wasserversorgung 
oder der Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, 
Wärmepumpen-, oder Solarheizungsanlagen bestimmungs-
widrig ausgetreten ist. Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus 
Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen sowie 
Wasserdampf stehen Leitungswasser gleich.

§ 3 Versicherte Interessen

1 Versichert ist das Interesse des Versicherungsnehmers.

 Ist der Versicherungsnehmer nicht Eigentümer, so ist auch das 
Interesse des Eigentümers versichert. Die Bestimmungen zu ver-
sicherten Schäden und Gefahren bleiben unberührt.

2 Bei Sicherungsübereignung gilt dies auch dann, wenn der Versi-
cherungsnehmer das Eigentum nach Abschluss der Versicherung 
überträgt. 

 Im Übrigen gilt für die Veräußerung der versicherten Sache:

 a)  Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang

  aa)  Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer 
veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsüber-
gangs an dessen Stelle der Erwerber in die während der 
Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhält-
nis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versiche-
rungsnehmers ein.

  bb)  Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag, 
der auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende 
Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.

  cc)  Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst 
gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis 
erlangt.

 b)  Kündigungsrechte

  aa)  Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versi-
cherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem 

Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, 
wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis 
des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird.

  bb)  Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis 
mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden Ver-
sicherungsperiode in Textform zu kündigen.

    Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb 
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis 
des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb 
eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird. 

  cc)  Im Falle der Kündigung nach aa) und bb) haftet der Ver-
äußerer allein für die Zahlung des Beitrages.

 c)  Anzeigepflichten

  aa)  Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer 
oder Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen.

  bb)  Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht 
zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall spä-
ter als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem 
die Anzeige hätte zugehen müssen, und der Versicherer 
nachweist, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden 
Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.

  cc)  Abweichend von bb) ist der Versicherer zur Leis tung ver-
pflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt 
bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen 
müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers 
abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.

3 Hat der Versicherungsnehmer die Sache unter Eigentumsvorbe-
halt verkauft, so ist auch das Interesse des Käufers versichert. 
Der Versicherer leistet jedoch keine Entschädigung für Schäden, 
für die der Versicherungsnehmer als Lieferant (Hersteller oder 
Händler) gegenüber dem Käufer einzutreten hat oder ohne auf 
den Einzelfall bezogene Sonderabreden einzutreten hätte.

4 Hat der Versicherungsnehmer die Sache einem Dritten als Mie-
ter, Pächter, Entleiher oder Verwahrer übergeben, so ist auch das 
Interesse dieses Dritten versichert.

5 Hat der Versicherungsnehmer die versicherte Sache, die er in sei-
nem Betrieb verwendet oder Dritten überlässt (Nr. 4), selbst herge-
stellt, so leistet der Versicherer  keine Entschädigung für Schäden, 
für die bei Fremdbezug üblicherweise der Lieferant (Hersteller oder 
Händler) einzutreten hätte.

6 Im Übrigen gelten die Bestimmungen zur Versicherung für fremde 
Rechnung.

§ 4 Versicherungsort

Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes. 
Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten 
Betriebsgrundstücke.

§ 5  Versicherungswert, Versicherungssumme, Unterver­
sicherung

1 Versicherungswert

 Versicherungswert ist der Neuwert.

 a)  Neuwert ist der jeweils gültige Listenpreis der versicherten 
Sache im Neuzustand zuzüglich der Bezugskosten (z. B. Kos-
ten für Verpackung, Fracht, Zölle, Montage).

 b)  Wird die versicherte Sache nicht mehr in Preislisten geführt, 
so ist der letzte Listenpreis der Sache im Neuzustand zuzüg-
lich der Bezugskosten maßgebend; dieser Betrag ist ent-
sprechend der Preisentwicklung für vergleichbare Sachen zu 
vermindern oder zu erhöhen.

   Hatte die versicherte Sache keinen Listenpreis, so tritt an 
dessen Stelle der Kauf- oder Lieferpreis der Sache im Neu-
zustand zuzüglich der Bezugskosten; dieser Betrag ist ent-
sprechend der Preisentwicklung für vergleichbare Sachen zu 
vermindern oder zu erhöhen. 

   Kann weder ein Listenpreis noch ein Kauf- oder Lieferpreis 
ermittelt werden, so ist die Summe der Kosten maßgebend, 
die jeweils notwendig war, um die Sache in der vorliegenden 
gleichen Art und Güte (z. B. Konstruktion, Abmessung, Leis-
tung) zuzüglich der Handelsspanne und der Bezugskosten 
wiederherzustellen. Dieser Betrag ist entsprechend der Preis-
entwicklung zu vermindern oder zu erhöhen.
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   Rabatte und Preiszugeständnisse bleiben für den Versiche-
rungswert unberücksichtigt.

 c)  Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht 
berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.

2 Versicherungssumme

 Die im Versicherungsvertrag für jede versicherte Sache genannte 
Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entsprechen. 
Der Versicherungsnehmer soll die Versicherungssumme für die 
versicherte Sache während der Dauer des Versicherungsverhält-
nisses dem jeweils gültigen Versicherungswert anpassen. Dies gilt 
auch, wenn werter höhende Änderungen vorgenommen werden.

3 Unterversicherung

 Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert 
zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles, so besteht Unter-
versicherung.

§ 6 Versicherte und nicht versicherte Kosten

1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens

 a)  Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Ver-
sicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den 
Umständen nach zur Abwendung und Minderung des Scha-
dens für geboten halten durfte oder die er auf Weisung des 
Versicherers macht.

 b)  Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für 
versicherte Sachen betragen zusammen höchstens die Ver-
sicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch 
nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers 
entstanden sind. 

 c)  Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feu-
erwehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Inter-
esse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistun-
gen im öffentlichen Interesse erbracht werden.

 d)  Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderlichen 
Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschie-
ßen.

2 Kosten für die Wiederherstellung von Daten

 a)  Versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von Daten 
des Betriebssystems, welche für die Grundfunktion der ver-
sicherten Sache notwendig sind, sofern der Verlust, die Ver-
änderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten infolge eines 
dem Grunde nach versicherten Schadens an dem Datenträ-
ger eingetreten ist, auf dem diese Daten gespeichert waren.

 b)  Sofern vereinbart, sind andere Daten versichert.

 c)  Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für 
versicherte Sachen betragen zusammen höchs tens die Ver-
sicherungssumme je vereinbarter  Position.

3 Zusätzliche Kosten

 Sofern vereinbart, sind über die Wiederherstellungskosten hin-
aus die nachfolgend genannten Kosten bis zur Höhe der jeweils 
hierfür vereinbarten Versicherungssumme auf erstes Risiko ver-
sichert. Die jeweils vereinbarte Versicherungssumme vermindert 
sich nicht dadurch, dass eine Entschädigung geleistet wird.

 a)  Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungs kosten

  aa)  Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge 
eines dem Grunde nach versicherten Schadens aufwen-
den muss, um versicherte und nicht versicherte Sachen, 
deren Teile oder Reste, die sich innerhalb des Versiche-
rungsortes befinden

   –  aufzuräumen und nötigenfalls zu dekontami nieren;

   –  zu vernichten oder in die nächstgelegene geeignete 
Abfallentsorgungsanlage zu transportieren und dort zu 
beseitigen.

  bb)  Nicht versichert sind jedoch Kosten für die Dekontami-
nation und Entsorgung von Erdreich oder Gewässern, 
Kosten für die Beseitigung von Beeinträchtigungen des 
Grundwassers oder der Natur sowie von Emissionen in 
der Luft.

    Nicht versichert sind ferner Aufwendungen des Versiche-
rungsnehmers aufgrund der Einlieferer haftung.

  cc)  Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versiche-
rungsnehmer aus einem anderen Ver sicherungsvertrag 
Ersatz beanspruchen kann.

 b)  Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich

  aa)  Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge 
einer Kontamination durch einen dem Grunde nach ver-
sicherten Schaden aufgrund behördlicher Anordnungen 
aufwenden muss, um

   –  Erdreich des Versicherungsortes zu untersuchen und 
nötigenfalls zu dekontaminieren oder auszutauschen;

   –  den Aushub zu vernichten oder in die nächstgelegene 
geeignete Abfallentsorgungsanlage zu transportieren 
und dort abzulagern;

   –  insoweit den Zustand des Versicherungsortes vor Ein-
tritt des Schadens wiederherzustellen.

  bb)  Die Aufwendungen gemäß aa) sind nur versichert, sofern 
die behördlichen Anordnungen

   –  aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen 
sind, die vor Eintritt des Schadens erlassen wurden;

   –  eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge 
dieses Schadens entstanden ist;

   –  innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Schadens 
ergangen sind und dem Versicherer ohne Rücksicht 
auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei Monaten seit 
Kenntniserhalt gemeldet wurden.

  cc)  Wird durch den Schaden eine bereits bestehende Kon-
tamination des Erdreiches erhöht, so sind nur die Auf-
wendungen versichert, die den für eine Beseitigung der 
bestehenden Kontamination erforderlichen Betrag über-
steigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob und wann 
dieser Betrag ohne den Schaden aufgewendet worden 
wäre.

    Die hiernach zu ersetzenden Kosten werden nötigenfalls 
durch Sachverständige festgestellt.

  dd)  Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anord-
nungen oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen des 
Versicherungsnehmers einschließlich der Einliefererhaf-
tung sind nicht versichert.

  ee)  Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versiche-
rungsnehmer aus einem anderen Ver sicherungsvertrag 
Ersatz beanspruchen kann.

 c)  Bewegungs- und Schutzkosten

   Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines 
dem Grund nach versicherten Schadens aufwenden muss, 
wenn zum Zwecke der Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung der versicherten Sache andere Sachen bewegt, 
verändert oder geschützt werden müssen, insbesondere Auf-
wendungen für De- und Remontage, für Durchbruch, Abriss 
oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen oder für das Erweitern 
von Öffnungen.

 d)  Luftfrachtkosten

   Dies sind Mehrkosten für Luftfracht, die der Versicherungs-
nehmer infolge eines dem Grunde nach versicherten Scha-
dens zum Zwecke der Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung der versicherten Sache aufwendet.

 e)  Bergungskosten

   Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines 
dem Grunde nach versicherten Schadens aufwenden muss, 
um versicherte Sachen, deren Teile oder Reste, die sich inner-
halb des Versicherungsortes befinden zu bergen.

 f)  Kosten für Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten, 
Gerüstgestellung

   Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines 
dem Grunde nach versicherten Schadens aufwenden muss.

§ 7 Umfang der Entschädigung

1 Wiederherstellungskosten

 Im Schadenfall wird zwischen Teilschaden und Totalschaden 
unterschieden.

 Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Wiederherstellungs kosten 
zuzüglich des Wertes des Altmaterials nicht höher sind als der 
Neuwert der versicherten Sache. 

 Sind die Wiederherstellungskosten höher, so liegt ein Totalscha-
den vor.
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 Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert durch einen Abzug ins-
besondere für Alter, Abnutzung und technischen Zustand.

 Versicherte Sachen, die in verschiedenen Positionen bezeichnet 
sind, gelten auch dann nicht als einheitliche  Sache, wenn sie wirt-
schaftlich zusammen gehören.

 Werden versicherte Sachen in einer Sammelposition aufgeführt, 
so gelten sie nicht als einheitliche Sache, sofern diese eigenstän-
dig verwendet werden können.

2 Teilschaden

 Entschädigt werden alle für die Wiederherstellung des früheren, 
betriebsfertigen Zustandes notwendigen Aufwendungen abzüg-
lich des Wertes des Altmaterials.

 a)  Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbeson dere

  aa)  Kosten für Ersatzteile und Reparaturstoffe;

  bb)  Lohnkosten und lohnabhängige Kosten, auch übertarif-
liche Lohnanteile und Zulagen, ferner Mehrkosten durch 
tarifliche Zuschläge für Überstunden sowie für Sonn-
tags-, Feiertags- und Nachtarbeiten;

  cc)  De- und Remontagekosten;

  dd)  Transportkosten einschließlich Mehrkosten für Express-
frachten;

  ee)  Kosten für die Wiederherstellung des Betriebs systems, 
welches für die Grundfunktion der versicherten Sache 
notwendig ist;

  ff)  Kosten für das Aufräumen und das Dekontami nieren der 
versicherten Sache oder deren Teile sowie Kosten für 
das Vernichten von Teilen der Sache, ferner Kosten für 
den Abtransport von  Teilen in die nächstgelegene geeig-
nete Abfallentsorgungsanlage, jedoch nicht Kosten auf-
grund der Einliefererhaftung.

 b)  Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in Höhe der 
Wertverbesserung wird vorgenommen an Hilfs- und Betriebs-
stoffen, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmitteln, Werkzeu-
gen aller Art sowie sonstigen Teilen, die während der Lebens-
dauer der versicherten Sache erfahrungsgemäß mehrfach 
ausgewechselt werden müssen, soweit diese Teile zur Wie-
derherstellung der versicherten Sache zerstört oder beschä-
digt werden.

 c)  Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 

  aa)  Kosten einer Überholung oder sonstiger Maßnahmen, 
die auch unabhängig von dem Versicherungsfall notwen-
dig gewesen wären;

  bb)  Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserungen, 
die über die Wiederherstellung hinausgehen;

  cc)  Kosten einer Wiederherstellung in eigener Regie, soweit 
die Kosten nicht auch durch Arbeiten in fremder Regie 
entstanden wären;

  dd)  entgangener Gewinn infolge von Arbeiten in eigener 
Regie;

  ee)  Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläufige Wie-
derherstellung;

  ff)  Kosten für Arbeiten, die zwar für die Wiederherstellung 
erforderlich sind, aber nicht an der versicherten Sache 
selbst ausgeführt werden;

  gg)  Vermögensschäden.

3 Totalschaden

 Entschädigt wird der Neuwert abzüglich des Wertes des Altmate-
rials.

4 Entschädigungsbegrenzung auf den Zeitwert

 Abweichend von Nr. 2 und Nr. 3 ist die Entschädigungsleis tung 
auf den Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles 
begrenzt, wenn

 a)  die Wiederherstellung (Teilschaden) oder Wiederbeschaffung 
(Totalschaden) unterbleibt oder

 b)  für die versicherte Sache serienmäßig hergestellte Ersatzteile 
nicht mehr zu beziehen sind.

 Der Versicherungsnehmer erwirbt einen Anspruch auf den Teil 
der Entschädigung, der den Zeitwert übersteigt, nur, soweit und 

sobald er innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles sichergestellt hat, dass er die Entschädigung zur Wie-
derherstellung der beschädigten oder Wiederbeschaffung der 
zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen verwenden wird.

5 Zusätzliche Kosten

 Zusätzliche Kosten, die infolge eines ersatzpflichtigen Schadens 
über die Wiederherstellungskosten hinaus aufgewendet werden 
müssen, ersetzt der Versicherer im Rahmen der hierfür vereinbar-
ten Versicherungssummen.

6 Grenze der Entschädigung

 Grenze der Entschädigung ist der auf die betroffene Sache entfal-
lende Teil der Versicherungssumme.

7 Entschädigungsberechnung bei Unterversicherung

 Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des nach Nr. 1 
bis 6 ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag 
verhält, wie die Versicherungssumme zu dem Versicherungswert. 
Dies gilt nicht für Versicherungssummen auf Erstes Risiko.

8 Entschädigungsberechnung bei grober Fahrlässigkeit

 Haben der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentanten den 
Schaden grob fahrlässig herbeigeführt, wird die Entschädigung in 
einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis 
gekürzt.

9 Selbstbehalt

 Der nach Nr. 1 bis 8 ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um 
den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 

 Entstehen mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils ein-
zeln abgezogen. 

 Entstehen die mehreren Schäden jedoch an derselben  Sache und 
besteht außerdem ein Ursachenzusammenhang zwischen diesen 
Schäden, so wird der Selbstbehalt nur  einmal abgezogen.

§ 8 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1 Fälligkeit der Entschädigung 

 a)  Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des 
Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abge-
schlossen sind.

   Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung 
des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspru-
chen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

 b)  Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Ent-
schädigung wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer 
gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt hat, dass 
er die Wiederherstellung oder Wieder beschaffung sicherge-
stellt hat.

2 Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils

 Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versiche-
rer nach 1 b) geleisteten Entschädigung verpflichtet, wenn die 
Sache infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers 
nicht innerhalb einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder 
wiederbeschafft worden ist.

3 Verzinsung

 Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechts-
grund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

 a)  die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines 
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird – ab Fäl-
ligkeit zu verzinsen;

 b)  der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Ent-
schädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der 
Versicherungsnehmer die Sicherstellung der Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen gegenüber 
dem Versicherer nachgewiesen hat;

 c)  der Zinssatz beträgt 4 Prozent p. a.;

 d)  die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung  fällig.

4 Hemmung

 Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a) und 3 b) ist der 
Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens 
des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt 
oder nicht gezahlt werden kann.
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5 Aufschiebung der Zahlung

 Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

 a)  Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsneh-
mers bestehen;

 b)  ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen 
den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus 
Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft.

6 Abtretung des Entschädigungsanspruches

 Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit Zustim-
mung des Versicherers abgetreten werden. Die Zustimmung muss 
erteilt werden, wenn der Versicherungsnehmer sie aus wichtigem 
Grund verlangt.

§ 9 Sachverständigenverfahren

1 Feststellung der Schadenhöhe

 Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungs-
falles verlangen, dass der Schadens in einem Sachverständigen-
verfahren festgestellt wird.

 Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und 
Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

2 Weitere Feststellungen

 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf 
weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt wer-
den.

3 Verfahren vor Feststellung

 Für das Sachverständigenverfahren gilt:

 a)  Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt 
hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten 
Sachverständigen in Textform auffordern, den zweiten Sach-
verständigen zu benennen. Wird der zweite Sachverständige 
nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforde-
rung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das 
für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. 
In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versiche-
rungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

 b)  Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist 
oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht, ferner 
keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern 
angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis 
steht.

 c)  Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer 
Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. 
Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung 
eines Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich 
die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag 
einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amts-
gericht ernannt.

4 Feststellung

 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

 a)  die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt, 
von dem an der Sachschaden für den Versicherungsnehmer 
nach den anerkannten Regeln der Technik frühestens erkenn-
bar war;

 b)  den Umfang der Beschädigung und der Zerstörung, insbe-
sondere

  aa)  ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten 
und beschädigten versicherten Sachen mit deren Werten 
unmittelbar vor dem Schaden sowie deren Neuwerten 
zur Zeit des Schadens;

  bb)  die für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung in 
den Zustand vor Schadeneintritt erforderlichen Kosten;

  cc)  die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;

 c)  die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kos ten.

5 Verfahren nach Feststellung

 Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Par-
teien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständi-
gen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich 

dem Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen 
Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverstän-
digen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung 
beiden Parteien gleichzeitig.

 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes 
sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewie-
sen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich 
abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berech-
net der Versicherer die Entschädigung.

 Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch 
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverstän-
digen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie 
verzögern.

6 Kosten

 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede  Partei die 
Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des  Obmannes tra-
gen beide Parteien je zur Hälfte.

7 Obliegenheiten

 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten 
des Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ 10 Wiederherbeigeschaffte Sachen

1 Anzeigepflicht

 Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so 
hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntnis erlangung dem 
Versicherer unverzüglich in Textform anzuzeigen.

2 Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung

 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekom-
menen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschädigung für 
diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den Anspruch auf 
die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb von zwei Wochen 
dem Versicherer zur Verfügung stellt. Andernfalls ist eine für diese 
Sache gewährte Zahlung zurückzugeben.

3 Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung

 a)  Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache 
eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versicherungswertes 
gezahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Ent-
schädigung zurückzuzahlen oder die Sache dem Versicherer 
zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses 
Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer 
schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuüben; nach 
fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den 
Versicherer über.

 b)  Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache 
eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß 
geringer als der Versicherungswert ist, so kann der Versiche-
rungsnehmer die Sache behalten und muss sodann die Ent-
schädigung zurückzahlen. Erklärt er sich hierzu innerhalb von 
zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung 
des Versicherers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer 
die Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich 
meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös abzüglich 
der Verkaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, welcher 
der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen Entschädigung 
entspricht.

4 Beschädigte Sachen 

 Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der 
Versicherungsnehmer die bedingungsgemäße Entschädigung in 
Höhe der Wiederherstellungskosten auch dann verlangen oder 
behalten, wenn die Sachen in den Fällen von Nr. 2 oder Nr. 3 bei 
ihm verbleiben.

5 Gleichstellung

 Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der 
Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder 
zu verschaffen.

6 Übertragung der Rechte

 Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte 
Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versicherer den 
Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, 
die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen.
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§ 11 Wechsel der versicherten Sachen

Erhält der Versicherungsnehmer anstelle der im Versicherungsvertrag 
bezeichneten Sache eine andere, jedoch technisch vergleichbare 
Sache, so besteht nach entsprechender Anzeige des Versicherungs-
nehmers hierfür vorläufige Deckung.

Die vorläufige Deckung endet 

a)  mit dem Abschluss des neuen Versicherungsvertrages oder

b)  mit Beginn eines weiteren Vertrages über vorläufige Deckung mit 
gleichartigem Versicherungsschutz oder

c)  mit der Beendigung der Vertragsverhandlungen,

spätestens jedoch nach drei Monaten.
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§ 1  Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder  
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

1 Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrum-
ständen

 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertrags-
erklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände 
anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat 
und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem 
vereinbarten Inhalt zu schließen.

 Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflich-
tet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme 
der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

 a)  Vertragsänderung

   Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätz-
lich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen 
Bedingungen geschlossen, so werden die anderen Bedingun-
gen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbe-
standteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschulde-
ten Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab der 
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

   Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr 
als 10 % oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung 
für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versi-
cherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat 
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kündi-
gungsrecht hinzuweisen.

 b)  Rücktritt und Leistungsfreiheit

   Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei 
denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.

   Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das 
Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den 
Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu glei-
chen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte.

   Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles 
zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, 

der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der 
Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder für 
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch 
für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die 
Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur 
Leistung verpflichtet.

 c)  Kündigung

   Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer 
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umständen zu gleichen oder 
anderen Bedingungen abgeschlossen.

 d)  Ausschluss von Rechten des Versicherers

   Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (siehe 
a)), zum Rücktritt (siehe b)) und zur Kündigung (siehe c)) sind 
jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht ange-
zeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte.

 e)  Anfechtung

   Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglis tiger 
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

3 Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers

 Die Rechte zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a)), zum Rücktritt 
(siehe Nr. 2 b)) oder zur Kündigung (siehe Nr. 2 c)) muss der Ver-
sicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und 
dabei die Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; 
zur Begründung kann er  nachträglich  weitere Umstände inner-
halb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die 
Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer 
von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis 
erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begrün-
den.

4 Rechtsfolgenhinweis

 Die Rechte zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a)), zum Rücktritt 
(siehe Nr. 2 b)) und zur Kündigung (siehe Nr. 2 c)) stehen dem 
Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verletzung 
der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

5 Vertreter des Versicherungsnehmers

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers 
geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 und 2 sowohl 
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die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis 
und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. 
Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeige-
pflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, 
nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungs-
nehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6 Erlöschen der Rechte des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (siehe 
Nr. 2 a)), zum Rücktritt (siehe Nr. 2 b)) und zur Kündigung (siehe 
Nr. 2 c)) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertrags-
schluss, dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf die-
ser Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, 
wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeige-
pflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.

§ 2  Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer und Ende  
des Vertrages

1 Beginn des Versicherungsschutzes

 Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen 
über die Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- 
oder Einmalbeitrages zu dem im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitpunkt.

2 Dauer

 Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
raum abgeschlossen.

3 Stillschweigende Verlängerung

 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich 
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertrags-
parteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen 
Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. Die Kündi-
gung ist in Textform zu erklären.

4 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

 Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jah-
ren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres 
unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungs-
nehmer gekündigt werden.

 Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei  Monate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen und ist in 
Textform zu erklären.

5 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der 
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen 
Zeitpunkt.

6 Wegfall des versicherten Interesses

 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung 
weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer 
vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.

§ 3 Beitrag, Versicherungsperiode

Je nach Vereinbarung werden die Beiträge entweder durch laufende 
Zahlungen monatlich, viertel-, halbjährlich, jährlich oder als Einmal-
beitrag im Voraus gezahlt.

Entsprechend der Vereinbarung über laufende Zahlungen umfasst die 
Versicherungsperiode einen Monat, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr 
oder ein Jahr. Bei einem Einmalbeitrag ist die Versicherungsperiode 
die vereinbarte Vertragsdauer, jedoch höchstens ein Jahr.

§ 4  Fälligkeit des Erst­ oder Einmalbeitrages; Folgen ver­
späteter Zahlung oder Nichtzahlung 

1 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrages

 Die erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig von dem Beste-
hen eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des 
vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versiche-
rungsbeginns zu zahlen.

 Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor 
Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag unverzüglich 
nach Vertragsschluss zu zahlen.

 Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in 
Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungs-
schutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

 Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungs-
nehmers oder von getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste 

oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des 
Versicherungsscheins zu zahlen.

2 Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder Ein-
malbeitrages

 Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Nr. 1 
maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versiche-
rer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt 
ist.

 Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer 
die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

3 Leistungsfreiheit des Versicherers

 Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Bei-
trag nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt 
zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrages 
eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung 
in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versiche-
rungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitra-
ges aufmerksam gemacht hat. Die Leistungsfreiheit tritt jedoch 
nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht 
zu vertreten hat.

§ 5 Folgebeitrag

1 Fälligkeit

 a)  Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der 
jeweiligen Versicherungsperiode fällig.

 b)  Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Ver-
sicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen 
Zeitraums bewirkt ist.

2 Schadenersatz bei Verzug

 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitra-
ges in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch 
den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

3 Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung

 a)  Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht-
rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrages auf dessen Kosten 
in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von 
mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforde-
rung bestimmen (Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam, 
wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge 
des Beitrages, der Zinsen und der Kosten im Einzelnen bezif-
fert und außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit 
und Kündigungsrecht – aufgrund der nicht fristgerechten Zah-
lung hinweist.

 b)  Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist 
ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei 
Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung des Beitrages 
oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei.

 c)  Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetz-
ten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung  einer Kündi-
gungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versi-
cherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge 
in Verzug ist.

   Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist 
so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, 
wenn der Versicherungsnehmer zu  diesem Zeitpunkt mit der 
Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei 
der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.

4 Zahlung des Beitrages nach Kündigung

 Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsneh-
mer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie 
mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines 
Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet. Die Regelung über 
die Leistungsfreiheit des Versicherers (siehe Nr. 3 b)) bleibt unbe-
rührt.

§ 6 Lastschriftverfahren

1 Pflichten des Versicherungsnehmers

 Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren verein-
bart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fäl-
ligkeit des Beitrages für eine ausreichende Deckung des Kontos 
zu sorgen.
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2 Änderung des Zahlungsweges

 Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder 
mehrere Beiträge trotz wiederholtem Einziehungsversuch nicht 
eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die 
Lastschriftvereinbarung in Textform zu kündigen.

 Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass 
der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehenden Bei-
träge und zukünftigen Beiträge selbst zu übermitteln.

 Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlge-
schlagenen Lastschrifteinzug können dem Versicherungsnehmer 
in Rechnung gestellt werden.

§ 7  Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1 Allgemeiner Grundsatz

 a)  Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor 
Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für 
diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil des Beitrages 
zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungs-
schutz bestanden hat.

 b)  Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versi-
cherung weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, den er 
hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis 
zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versi-
cherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.

2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt,

 Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse

 a)  Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Ver-
tragserklärung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, 
hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des 
Widerrufs entfallenden Teil des Beitrages zu erstatten. Vor-
aussetzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung über 
das Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des Widerrufes 
und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Versi-
cherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungs-
schutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.

   Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versiche-
rer zusätzlich die für das erste Versicherungsjahr gezahlten 
Beiträge zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in 
Anspruch genommen hat.

 b)  Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versiche-
rers beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrumstände, 
nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform 
gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer der 
Beitrag bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu.

   Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versi-
cherers beendet, weil der einmalige oder der erste Beitrag 
nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer 
eine angemessene Geschäftsgebühr zu.

 c)  Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Ver-
sicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem 
Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Anfech-
tungserklärung zu.

 d)  Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrages 
verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der 
Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer 
Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein 
anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. 
Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäfts-
gebühr verlangen.

   Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Inter-
esse in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswid-
rigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem 
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründen-
den Umständen Kenntnis erlangt.

§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

 a)  Der Versicherungsnehmer hat vor Eintritt des Versicherungs-
falles alle vertraglich vereinbarten Obliegenheiten einzuhalten.

 b)  Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahr-
lässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungs-
falles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der 

Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Ver-
letzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen.

   Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, 
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Oblie-
genheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat.

2 Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles

 a)  Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungs-
falles

  aa)  nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 
Schadens zu sorgen;

  bb)  dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von 
ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – gegebenenfalls 
auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;

  cc)  Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/ 
-minderung – gegebenenfalls auch mündlich oder telefo-
nisch – einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten;

  dd)  Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/ 
-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen; ertei-
len mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte 
Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Ver-
sicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu 
handeln;

  ee)  Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigen-
tum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

  ff)  dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Ver-
zeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzurei-
chen;

  gg)  das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis 
die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch 
den Versicherer freigegeben worden sind; sind Verände-
rungen unumgänglich, sind das Schadenbild nachvoll-
ziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die 
beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch 
den Versicherer aufzubewahren;

  hh)  soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Aus-
kunft – auf Verlangen in Textform – zu erteilen, die zur 
Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfan-
ges der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist 
sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des 
Schadens und über den Umfang der Entschädigungs-
pflicht zu gestatten;

  ii)  vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren 
Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann;

 b)  Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versiche-
rers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß 
Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen, soweit ihm dies nach den tat-
sächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist.

3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

 a)  Wird eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder Nr. 2 vom Versiche-
rungsnehmer arglistig oder vorsätzlich verletzt, so ist der 
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob 
fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat 
der Versicherungsnehmer zu beweisen.

 b)  Außer im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur Leis-
tung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Ver-
sicherers ursächlich ist.

 c)  Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungs-
obliegenheit so ist der Versicherer nur dann vollständig oder 
teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechts-
folge hingewiesen hat.

§ 9 Gefahrerhöhung

1 Begriff der Gefahrerhöhung

 a)  Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Ver-
tragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich 
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vorhandenen Umstände so verändert werxden, dass der 
Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung des 
Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des 
Versicherers wahrscheinlicher wird.

 b)  Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – 
vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert 
nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.

 c)  Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die 
Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen 
als mitversichert gelten soll.

2 Pflichten des Versicherungsnehmers

 a)  Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versiche-
rungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers 
keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme 
durch einen Dritten gestatten.

 b)  Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne 
vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung 
vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Ver-
sicherer unverzüglich anzeigen.

 c)  Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklä-
rung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Ver-
sicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, 
nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3 Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer

 a)  Kündigungsrecht des Versicherers

   Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach 
Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, 
wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätz-
lich oder grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungsneh-
mer zu beweisen.

   Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der 
Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kün-
digen.

   Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach 
Nr. 2 b) und Nr. 2 c) bekannt, kann er den Vertrag unter Einhal-
tung einer Frist von einem Monat kündigen.

 b)  Vertragsänderung

   Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt 
der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäftsgrundsätzen ent-
sprechenden erhöhten Beitrag verlangen oder die Absiche-
rung der erhöhten Gefahr ausschließen.

   Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr 
als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung 
der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer 
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mittei-
lung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In 
der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer 
auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.

4 Erlöschen der Rechte des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertrags-
anpassung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines 
Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung 
ausgeübt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, 
der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

 a)  Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, 
so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn 
der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2 a) vor-
sätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese 
Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. 
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Ver-
sicherungsnehmer zu beweisen.

 b)  Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versi-
cherer für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat 
nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Ver-
sicherer hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn 
der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich 
verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob 
fahrlässig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die 
Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn 

ihm die Gefahrer höhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die 
Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war.

 c)  Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

  aa)  soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Ver-
sicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht 
war oder

  bb)  wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die 
Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und 
eine Kündigung nicht erfolgt war oder

  cc)  wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag verlangt.

§ 10 Überversicherung

1 Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten 
Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der 
Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Über-
versicherung die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung 
herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist 
für die Höhe des Beitrages der Betrag maßgebend, den der Versi-
cherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag von vornherein 
mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.

2 Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht 
geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil 
zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der 
Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 11 Mehrere Versicherer

1 Anzeigepflicht

 Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere 
Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der 
andere Versicherer und die Versicherungssumme anzu geben.

2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht Verletzt der Versi-
cherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1) vorsätzlich oder 
grob fahrlässig, so ist der Versicherer unter den in Abschnitt B § 1 
Nr. 2 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt 
oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt 
nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles 
Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat.

3 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung

 a)  Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssum-
men zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus 
anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die von 
jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung 
zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfach-
versicherung vor.

 b)  Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner ver-
pflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, des-
sen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versi-
cherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den 
Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer 
bestehen.

   Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus 
anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für den-
selben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem 
vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung 
aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der 
Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die 
Beiträge errechnet wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung 
gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädi-
gungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass 
aus allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung zu 
leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssum-
men in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

 c)  Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in 
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht 
geschlossene Vertrag nichtig.
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   Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, 
zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt.

4 Beseitigung der Mehrfachversicherung

 a)  Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die 
Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von 
dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann 
er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag aufgeho-
ben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger 
Minderung des Beitrages auf den Teilbetrag herabgesetzt 
wird, der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.

   Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Ver-
sicherungssumme und Anpassung des Beitrages werden zu 
dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versiche-
rer zugeht.

 b)  Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die 
Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach 
Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der Versi-
cherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren 
Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der 
Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungs-
nehmer nur die verhältnis mäßige Herab setzung der Versiche-
rungssummen und der Beiträge verlangen.

§ 12 Versicherung für fremde Rechnung

1 Rechte aus dem Vertrag

 Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eige-
nen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. 
Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Ver-
sicherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt 
auch, wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt.

2 Zahlung der Entschädigung

 Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Ver-
sicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte 
seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zah-
lung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungs-
nehmers verlangen.

3 Kenntnis und Verhalten

 a)  Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungs-
nehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Ver-
sicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das 
Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. Soweit der 
Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versi-
cherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein 
Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur 
zurechnen  lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des 
Versicherungsnehmers ist.

 b)  Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn 
der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder 
ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungs-
nehmers nicht möglich oder nicht zumutbar war.

 c)  Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, 
wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des 
Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber 
informiert hat.

§ 13 Übergang von Ersatzansprüchen

1 Übergang von Ersatzansprüchen

 Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, 
soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann 
nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht 
werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsneh-
mers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in 
häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend 
gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden 
vorsätzlich verursacht.

2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

 Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur 
Sicherung dieses Anspruches dienendes Recht unter Beachtung 
der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach 
Übergang des Ersatzanspruches auf den Versicherer bei dessen 
Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzu-
wirken.

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, 
ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er 
infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im 
Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer gro-
ben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ 14 Kündigung nach dem Versicherungsfall

1 Kündigungsrecht

 Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Ver-
tragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung 
ist in Textform zu erklären. Die Kündigung ist nur bis zum Ablauf 
eines Monats seit dem Abschluss der Verhandlungen über die 
Entschädigung zulässig.

2 Kündigung durch Versicherungsnehmer

 Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versicherungsver-
hältnis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren Zeitpunkt 
bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in Textform zu kündigen.

3 Kündigung durch Versicherer

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem 
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

§ 15 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versi-
cherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den 
Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht 
oder zu täuschen versucht. 

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräfti-
ges Strafurteil ggen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder 
Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des 
Satzes 1 als bewiesen.

§ 16 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen

1 Form

 Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in die-
sem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den 
Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versi-
cherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem 
Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

 Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des 
Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen 
Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. 
Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen 
und Anzeigen bleiben unberührt.

2 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung

 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem 
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die 
dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absen-
dung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer 
bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer 
nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage 
nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung

 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift 
seines Gewerbebetriebes abgeschlossen, finden bei einer Verle-
gung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach 
Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ 17 Vollmacht des Versicherungsvertreters

1 Erklärungen des Versicherungsnehmers

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versi-
cherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen 
betreffend

 a)  den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertra-
ges;

 b)  ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich des-
sen Beendigung 

 c)  Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertra-
ges und während des Versicherungsverhältnisses.
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2 Erklärungen des Versicherers

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versiche-
rer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge 
dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, 
die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Ver-
mittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn 
leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss 
der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er 
die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in 
Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte.

§ 18 Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jah-
ren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem 
der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch 
begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis 
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwi-
schen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entschei-
dung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

§ 19 Meinungsverschiedenheiten, Zuständiges Gericht

1 Meinungsverschiedenheiten

 Wenn es einmal eine Beschwerde des Versicherungsnehmers 
oder Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Versicherungs-
nehmer und dem Versicherer geben sollte, stehen dem Versiche-
rungsnehmer derzeit insbesondere die nachfolgenden Beschwer-
demöglichkeiten offen.

 a) Beschwerdemanagement des Versicherers

   Der Versicherungsnehmer kann sich jederzeit mit seinem 
Anliegen oder seiner Beschwerde an den Versicherer wenden. 
Die Adresse und die Telefonnummer finden sich im Begleit-
schreiben zum Versicherungsschein. Darüber hinaus ist eine 
Kontaktaufnahme auch über die im Versicherungsschein 
genannte Internetseite, speziell über die dort bei Kontakt für 
Feedback oder Verbesserungen genannte E-Mailadresse des 
Versicherers möglich. 

   Sollte das Problem auf diesem Wege nicht zu lösen sein, kann 
sich der Versicherungsnehmer auch postalisch an den Vor-
stand des Versicherers wenden. 

 b) Versicherungsombudsmann

   Wenn der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag 
als Verbraucher abgeschlossen hat und der Versicherungs-
nehmer mit der Entscheidung des Versicherers nicht einver-
standen ist, kann der Versicherungsnehmer auch den Ver-
sicherungsombudsmann als unabhängigen und neutralen 
Schlichter kontaktieren. Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

   Versicherungsombudsmann e. V. 
Postfach 08 06 32  
10006 Berlin 
www.versicherungsombudsmann.de  
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

   Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige 
Schlichtungsstelle. Er überprüft neutral, schnell und unbüro-
kratisch die Entscheidungen der Versicherer. Für Verbraucher 
arbeitet er kostenfrei.

   Wenn der Versicherungsnehmer Verbraucher ist und diesen 
Vertrag online (z. B. über unsere Webseite) abgeschlossen hat, 
kann der Versicherungsnehmer sich mit seiner Beschwerde 
auch online an die Plattform http://ec.europa.eu/consumers/
odr/ wenden. Die Beschwerde des Versicherungsnehmers 
wird dann über diese Plattform an den Versicherungs-
ombudsmann weitergeleitet.

 c) Versicherungsaufsicht

   Eine Beschwerde kann auch an die für Versicherer zuständige 
Aufsicht gerichtet werden. Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

   Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Sektor Versicherungsaufsicht  
Graurheindorfer Str. 108  
53117 Bonn  
E-Mail: poststelle@bafin.de

   Die BaFin ist allerdings keine Schiedsstelle und ihre Entschei-
dung ist in einzelnen Streitfällen nicht verbindlich.

 d) Rechtsweg

   Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt von 
den vorgenannten Beschwerdemöglichkeiten unberührt.

2 Zuständiges Gericht

 a)  Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler

   Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilpro-
zessordnung auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen 
Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhe-
bung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat.

   Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versiche-
rung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprü-
che auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des 
Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.

 b)  Klagen gegen Versicherungsnehmer

   Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist 
ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk 
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen 
Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt hat.

   Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versiche-
rung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei 
dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetrie-
bes zuständigen Gericht geltend machen.

§ 20 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Die für Ihren Vertrag relevanten Klauseln entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht:

Klausel-Nummer Klausel Voraussetzungen

TK 0251 Ausschluss und Wiedereinschluss von 
Terrorismusschäden

sofern Versicherungssumme > 10 Mio. EUR und die Gefahren Brand, 
Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges mitversichert 
sind

TK 0252 Ausschluss und Wiedereinschluss von 
Terrorismusschäden bei Verträgen ohne  
die Gefahren Brand, Explosion, Anprall oder 
Absturz eines Luftfahrzeuges

sofern Versicherungssumme > 10 Mio. EUR und die Gefahren Brand, 
Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges nicht mitversi-
chert sind

TK 0254 Ausschluss von Terrorismusschäden sofern Versicherungssumme > 25 Mio. EUR

TK 0850 Mitversicherungs- und Prozessführungsklausel generell im Führungsgeschäft

TK 1111 Röhren generell

TK 1150 Sonnenbänke generell bei Sonnenbänken

TK 1151 Tankdatenerfassungsanlagen generell bei Tankstellen

TK 1152 Lizenzstecker generell

TK 1153 Kernspin-/Computertomographen generell

TK 1210 Ausschluss von Schäden durch Brand, Blitz-
schlag, Explosion

sofern Brand, Blitzschlag, Explosion ausgeschlossen ist

TK 1213 Zwischenbildträger generell

TK 1233 Ausschluss von Schäden durch Leitungs
wasser

sofern Leitungswasser ausgeschlossen ist

TK 1234 Ausschluss von Schäden durch Einbruchdieb-
stahl

sofern Einbruchdiebstahl und Raub ausgeschlossen ist

TK 1235 Ausschluss von Schäden durch Abhanden-
kommen

sofern Abhandenkommen ausgeschlossen ist

TK 1236 Innere Unruhen generell

TK 1250 Blitzschutz für Kopfstationen der Antennen-
anlagen

generell bei Antennenanlagen

TK 1251 Erdkabel generell bei Mitversicherung Erdkabel

TK 1256 Kanalkameras generell bei Kanalkameras 

TK 1261 Biologische und chemische Kontamination sofern speziell vereinbart

TK 1266 Betriebseinflüsse generell

TK 1350 Vermietung, Verpachtung, Verleih und 
Verwahrung

sofern speziell vereinbart

TK 1409 Erweiterter Geltungsbereich für bewegliche 
Sachen

generell bei mobil eingesetzten Geräten

TK 1450 Freizügigkeit (ohne Transportrisiko) sofern speziell vereinbart

TK 1451 Freizügigkeit sofern speziell vereinbart

TK 1507 Angleichung der Beiträge und Versicherungs
summen

generell wenn nicht ausdrücklich ausgeschlossen

TK 1650 Eichkosten generell

TK 1651 Maschinen ausländischen Fabrikates generell

TK 1750 Hersteller und Lieferanten generell

TK 1752 Kamerakabel generell bei Kameras

TK 1753 Endoskope generell bei Versicherung von Medizintechnik

TK 1754 Ultraschallköpfe generell bei Versicherung von Medizintechnik

TK 1755 Handstücke generell bei Versicherung von Medizintechnik

TK 1809 Sachen mit Geldinhalt oder geldwertem Inhalt generell bei Sachen mit Geldinhalt oder geldwertem Inhalt

ohne Nummer Sanktionsklausel generell

TK 1853 Datensicherungsschrank sofern speziell vereinbart

TK 1854 Repräsentanten sofern speziell vereinbart

Klauseln und Besondere Vereinbarungen zu den ABE 2011
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Klausel-Nummer Klausel Voraussetzungen

TK 1855 Vollwartungsvertrag sofern speziell vereinbart

TK 1909 Sachverständigenverfahren beim Zusam
mentreffen mit einer Feuerversicherung

generell

TK 1928 Softwareversicherung generell

TK 1930 (24) Mehrkostenversicherung sofern speziell vereinbart

TK 1953 Vorsorgeversicherung/Investitionen generell

TK 1954 Nicht versicherte Programme generell

TK 1955 Archivdaten generell

TK 1956 (24) Betriebsunterbrechung (Groß-BU) sofern speziell vereinbart

TK 1958 Ausschlüsse zur Pauschalversicherung generell bei Pauschaldeklaration

TK 1962 Subsidiärhaftung sofern vereinbart

TK 1991 Schadenverlaufsabhängiger Beitragsnachlass sofern vereinbart

BVB Kostenerweiterungen zur Elektronikversiche-
rung

generell

BVB Mehrkosten durch behördliche Wiederherstel-
lungsbeschränkungen

generell

BVB Sachverständigenkosten generell
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Klauseln und Besondere Vereinbarungen zu den ABE 2011

TK 0251 	 Ausschluss und Wiedereinschluss von  
Terrorismusschäden

1	 Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen und ungeachtet etwa-
iger abweichender Bestimmungen (ausgenommen Nr. 3) gelten 
Schäden durch Terrorakte sowie Kosten jeder Art im Zusammen-
hang mit Terrorakten als ausgeschlossen.

2	 Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Perso-
nengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer oder 
ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in 
der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten um 
dadurch auf eine Regierung oder staatliche Einrichtung Einfluss 
zu nehmen.

3.	 Abweichend von Nr. 1 und nur im Rahmen der Bestimmungen die-
ses Vertrages gelten – soweit vereinbart – Sachschäden, Kosten 
und Ertragsausfallschäden durch Terrorakte nach weiterer Maß-
gabe der folgenden Bestimmungen als versichert:

	 a)	� Der Sachschaden muss sich im Europäischen Wirtschafts-
raum (EWR) ereignen. Ausgenommen sind die Länder, in 
denen für Terrorakte eine Poollösung oder gesetzliche Rege-
lung Gültigkeit hat.

	 b)	� Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen bleiben jedoch 
nachstehende Schäden sowie Kosten jeder Art im Zusam-
menhang damit stets ausgeschlossen:

	 aa)	� Kontaminationsschäden (Verseuchung, Vergiftung, Ver-
hinderung und/oder Einschränkung der Nutzung von 
Sachen durch die Wirkung oder Freisetzung chemischer 
und/oder biologischer Substanzen).

		�  Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn diese Substanzen 
vor Schadeneintritt vom Versicherungsnehmer oder 
Mitversicherten auf dem Versicherungsort oder von 
Dritten betriebsbedingt zu Produktionszwecken oder 
zur Durchführung von technischen Verfahren gelagert 
oder verwendet werden (einschließlich betriebsbeding-
ter Zwischenlagerung oder Auslieferung).

		�  Er gilt ferner nicht, wenn diese Substanzen vor Scha-
deneintritt Bestandteil eines versicherten Gebäudes 
oder eines Gebäudes von Dritten waren.

	 bb)	� Schäden durch Ausfall von Versorgungsleistungen (z. B. 
Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) bei Fremdbe-
zug.

	 c)	� Die Entschädigung ist auf die vertraglich vereinbarte Jahres-
höchstentschädigung begrenzt. Alle Schäden, die im laufen-
den Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die 
Jahreshöchstentschädigung.

	 d)	� Der Wiedereinschluss von Terrorschäden kann vom Versiche-
rungsnehmer oder Versicherer jederzeit ohne Einhaltung einer 
Frist gekündigt werden. Die Kündigung wird einen Monat 
nach Zugang wirksam.

		�  Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht 
Gebrauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung 
durch den Versicherer kündigen. Der Versicherungsnehmer 
kann bestimmen, dass seine Kündigung zum gleichen oder 
einem anderen Zeitpunkt, jedoch spätestens zum Schluss 
des laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird.

	 e)	� Die Kündigung nach d) hat in Textform zu erfolgen.

TK 0252	 Ausschluss und Wiedereinschluss von  
Terrorismusschäden bei Verträgen ohne die  
Gefahren Brand, Explosion, Anprall oder Absturz 
eines Luftfahrzeuges

1	 Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen und ungeachtet etwa-
iger abweichender Bestimmung (ausgenommen Nr.  3) gelten 
Schäden durch Terrorakte sowie Kosten jeder Art im Zusammen-
hang mit Terrorakten als ausgeschlossen.

2	 Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Perso-
nengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer oder 
ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in 
der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten um 
dadurch auf eine Regierung oder staatliche Einrichtung Einfluss 
zu nehmen.

3	 Abweichend von Nr. 1 und nur im Rahmen der Bestimmungen die-
ses Vertrages gelten – soweit vereinbart – Sachschäden, Kosten 

und Ertragsausfallschäden durch Terrorakte nach weiterer Maß-
gabe der folgenden Bestimmungen als versichert:

	 a)	� Der Sachschaden muss sich im Europäischen Wirtschafts-
raum (EWR) ereignen.

		�  Ausgenommen sind die Länder, in denen für Terrorakte eine 
Poollösung oder gesetzliche Regelung Gültigkeit hat.

	 b)	� Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen bleiben jedoch 
nachstehende Schäden und Kosten jeder Art im Zusammen-
hang damit stets ausgeschlossen:

	 aa)	� Schäden durch Brand, Explosion, Anprall oder Absturz 
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung, 
durch Löschen oder Niederreißen bei diesen Ereignis-
sen. Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungs-
gemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat, 
und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. 
Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von 
Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende 
Kraftäußerung.

	 bb)	� Kontaminationsschäden (Verseuchung, Vergiftung, Ver-
hinderung und/oder Einschränkung der Nutzung von 
Sachen durch die Wirkung oder Freisetzung chemischer 
und/oder biologischer Substanzen).

		�  Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn diese Substanzen 
vor Schadeneintritt vom Versicherungsnehmer oder 
Mitversicherten auf dem Versicherungsort oder von 
Dritten betriebsbedingt zu Produktionszwecken oder 
zur Durchführung von technischen Verfahren gelagert 
oder verwendet werden (einschließlich betriebsbeding-
ter Zwischenlagerung oder Auslieferung).

		�  Er gilt ferner nicht, wenn diese Substanzen vor Scha-
deneintritt Bestandteil eines versicherten Gebäudes 
oder eines Gebäudes von Dritten waren.

	 cc)	� Schäden durch Ausfall von Versorgungsleistungen (z. B. 
Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) bei Fremdbe-
zug.

	 c)	� Die Entschädigung ist auf die vertraglich vereinbarte Jahres-
höchstentschädigung begrenzt. Alle Schäden, die im laufen-
den Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die 
Jahreshöchstentschädigung.

	 d)	� Der Wiedereinschluss von Terrorschäden kann vom Versiche-
rungsnehmer oder Versicherer jederzeit ohne Einhaltung einer 
Frist gekündigt werden. Die Kündigung wird einen Monat 
nach Zugang wirksam.

		�  Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht 
Gebrauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung 
durch den Versicherer kündigen. Der Versicherungsnehmer 
kann bestimmen, dass seine Kündigung zum gleichen oder 
einem anderen Zeitpunkt, jedoch spätestens zum Schluss 
des laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird.

	 e)	 Die Kündigung nach d) hat in Textform zu erfolgen.

TK 0254	 Ausschluss von Terrorismusschäden 

Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen und ungeachtet etwaiger 
abweichender Bestimmungen gelten Schäden durch Terrorakte 
sowie Kosten jeder Art im Zusammenhang mit Terrorakten als aus-
geschlossen.

Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Personen-
gruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer oder ideo-
logischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in der Bevöl-
kerung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten um dadurch auf eine 
Regierung oder staatliche Einrichtung Einfluss zu nehmen.

TK 0850	 Mitversicherungs- und Prozessführungsklausel 

1	 Haben mehrere Versicherer eine Versicherung in der Weise 
gemeinschaftlich übernommen, dass jeder von ihnen aus der Ver-
sicherung zu einem bestimmten Anteil berechtigt und verpflichtet 
ist, liegt eine Mitversicherung vor. 

	 Die Versicherer dieser Mitversicherung haften unter Ausschluss 
der gesamtschuldnerischen Haftung jeweils als Einzelschuldner 
und nur für den von ihnen gezeichneten Anteil. 

	 Zwischen dem Versicherungsnehmer und jedem Versicherer 
bestehen rechtlich selbstständige Versicherungsverträge.
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2	 Der im Verteilerplan genannte führende Versicherer ist bezüglich 
dieser Versicherung von allen beteiligten Versicherern bevoll-
mächtigt, die vom Versicherungsnehmer abgegebenen Anzeigen 
und Willenserklärungen entgegenzunehmen. 

	 Diese Anzeigen und Willenserklärungen gelten den beteiligten 
Versicherern als zugegangen, wenn sie dem führenden Versiche-
rer zugegangen sind.

3	 Die vom führenden Versicherer bezüglich dieser Versicherung 
abgegebenen Willenserklärungen oder mit dem Versicherungs-
nehmer getroffenen Vereinbarungen sind für die beteiligten Ver-
sicherer rechtsverbindlich. 

	 Der führende Versicherer ist nicht berechtigt

	 a)	� zur Erweiterung der versicherten Gefahren und Schäden, 
Sachen oder Kosten sowie zum Einschluss neuer Versiche-
rungsorte, Versicherungsnehmer oder mitversicherter Unter-
nehmen;

	 b)	� zur Erhöhung von Versicherungssummen oder Entschädi-
gungsgrenzen;

	 c)	� zur Kündigung, zur Änderung der Kündigungsbestimmungen 
oder der Versicherungsdauer; ausgenommen hiervon ist

	 aa)	� die Verkürzung von Fristen zur Kündigung zum Ablauf 
des jeweiligen Versicherungsjahres;

	 bb)	� die Kündigung wegen Verletzungen einer Obliegenheit 
nach Abschnitt B § 8 oder wegen einer Gefahrerhöhung 
nach Abschnitt B § 9 der dem Vertrag zugrunde liegen-
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen;

	 cc)	� die Verlängerung der Versicherungsdauer, die aufgrund 
einer im Versicherungsvertrag getroffenen Regelung 
gewährt wird;

	 d)	� zur Veränderung von Selbstbehalten oder Beiträgen.

4	 Bei Schäden, die voraussichtlich 500.000 EUR übersteigen oder 
für die beteiligten Versicherer von grundsätzlicher Bedeutung 
sind, ist auf Verlangen eines beteiligten Versicherers eine Abstim-
mung über die Schadenabwicklung herbeizuführen.

5	 Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versiche-
rer die gleichen sind, ist folgendes vereinbart:

	 a)	� Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem 
Vertrag seine Ansprüche nur gegen den führenden Versiche-
rer und nur wegen dessen Anteil gerichtlich geltend machen.

	 b)	� Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den führenden 
Versicherer rechtskräftig gewordene Entscheidung sowie die 
von diesem mit dem Versicherungsnehmer nach Rechtshän-
gigkeit geschlossenen Vergleiche als auch für sich verbindlich 
an. Die Prozesskosten werden von den Versicherern anteilig 
getragen.

	 c)	� Falls der Anteil des führenden Versicherers den für die Zuläs-
sigkeit der Berufung notwendigen Wert des Beschwerdege-
genstandes oder im Falle der Revision den Wert der mit der 
Revision geltend zu machenden Beschwer nicht erreicht, ist 
der Versicherungsnehmer berechtigt und auf Verlangen des 
führenden oder eines mitbeteiligten Versicherers verpflich-
tet, die Klage auf einen zweiten, erforderlichenfalls auf wei-
tere beteiligte Versicherer auszudehnen, bis diese Summe 
erreicht ist. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so gilt 
b) nicht.

TK 1111	 Röhren

1	 Versicherte und nicht versicherte Schäden und Gefahren

	 In Erweiterung des Versicherungsschutzes gilt Abschnitt A § 2 
Nr. 3 ABE für Röhren gestrichen.

2	 Umfang der Entschädigung

	 Soweit der Schaden nicht durch die Gefahren Brand, Blitzschlag, 
Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges seiner Teile 
oder seiner Ladung, Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus und 
Leitungswasser verursacht wurde, wird von den Wiederbeschaf
fungskosten gemäß Abschnitt A § 7 ABE ein Abzug vorgenom-
men. Der Abzug beträgt

	 a)	� bei Röntgen-Drehanoden-, Regel- und Glättungsröhren in 
Computertomographen: Prozentsatz = (100 x P)/(PGXY). Der 
Prozentsatz beträgt maximal 100 %.

		  Es bedeuten: 

	 P =	� Anzahl (einschließlich Benutzung durch Vorbesitzer) 
der bis zum Eintritt des Schadens mit der betreffenden 

Röhre bereits vorgenommenen Abtastvorgänge (Scans) 
bzw. Betriebsstunden bzw. -monate, je nachdem wor-
auf die Gewährleistung des Herstellers abgestellt ist.

	 P =	� Die vom jeweiligen Hersteller für die betreffende Röhre 
üblicherweise vereinbarte Gewährleistungsdauer (Stan-
dard-Gewährleistung) in Scans bzw. Betriebsstunden 
bzw. -monaten.

	 X =	� Faktor für die Höhe der Ersatzleistung bzw. der Gut
schrift, die vom jeweiligen Hersteller üblicherweise 
(Standard-Gewährleistung) für die betreffende Röhre 
vereinbart wird:

	 a)	� volle Ersatzleistung/Gutschrift während der ge
samten Gewährleistungsdauer: Faktor 1,00

	 b)	� volle Ersatzleistung/Gutschrift für einen begrenzten 
Teil der Gewährleistungsdauer und anteilige Ersatz-
leistung/Gutschrift für die übrige Gewährleistungs-
dauer: Faktor 0,75

	 c)	� anteilige Ersatzleistung/Gutschrift entsprechend 
erreichter bzw. nicht erreichter Betriebsdauer/ 
-leistung während der gesamten Gewährleis
tungsdauer: Faktor 0,50

	 Y =	� Erstattungsfaktor

	 a)	� Röntgen-Drehanodenröhren: Faktor 2,00

	 b)	� Regel- und Glättungsröhren: Faktor 3,00

		�  Falls es keine Standard-Gewährleistung gibt, wird die indivi-
duell vereinbarte Regelung sinngemäß angewendet.

	 b)	� bei allen anderen Röhren
	

Bezeichnung der Röhren Verringerung der 
Entschädigung

nach
Benutzungs- 
dauer von:

monat- 
lich um:

aa)	 Röntgen-/Ventilröhren
	 (nicht Medizintechnik)

6 Monaten 5,5 %

	 Laserröhren (nicht Medizintechnik)

bb)	 Röntgen-Drehanodenröhren (Medi- 
	 zintechnik) bei Krankenhäusern,  
	 Röntgenologen oder Radiologen

12 Monaten 3,0 %

	 Laserröhren (Medizintechnik)

	 Kathodenstrahlröhren (CRT) in Auf- 
	 zeichnungseinheiten von Foto-/Licht- 
	 satzanlagen

	 Thyratronröhren (Medizintechnik)

	 Bildaufnahmeröhren (nicht Medizin- 
	 technik)

cc)	 Bildwiedergaberöhren 
	 (nicht Medizintechnik)

18 Monaten 2,5 %

	 Hochfrequenzleistungsröhren

dd)	 Röntgen-Drehanodenröhren (Medi- 
	 zintechnik) bei Teilröntgenologen

24 Monaten 2,0 %

	 Stehanodenröhren (Medizintechnik)

	 Speicherröhren

	 Fotomultiplierröhren

	 Ventilröhren (Medizintechnik)

	 Regel-/Glättungsröhren

	 Röntgenbildverstärkerröhren

	 Bildaufnahme-/Bildwiedergabe- 
	 röhren (Medizintechnik)

	 Linearbeschleunigerröhren

		�  Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an gerechnet, 
zu dem der erste Besitzer die Nutzungsmöglichkeit hatte.

		�  Sonstige Materialkosten, Fahrt- und Montagekosten werden 
nach Abschnitt A § 7 ABE ersetzt.

TK 1150	 Sonnenbänke

1	 Versicherte und nicht versicherte Schäden und Gefahren

	 In Erweiterung des Versicherungsschutzes gilt Abschnitt A § 2 
Nr. 3 ABE für Röhren gestrichen.
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2	 Umfang der Entschädigung

	 Soweit der Schaden nicht durch die Gefahren Brand, Blitzschlag, 
Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges seiner Teile 
oder seiner Ladung, Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus und 
Leitungswasser verursacht wurde, wird von den Wiederbeschaf-
fungskosten nach Abschnitt A § 7 ABE ein Abzug vorgenommen.

	 Der Abzug beträgt bei Röhren, Plexiglas, Ober- und Unterteil-
scheiben nach dem 12. Monat für jeden weiteren angefangenen 
Monat 3 %.

TK 1151	 Tankdatenerfassungsanlagen

In Ergänzung zu Abschnitt A § 1 Nr. 2 ABE sind

a)	 Verbindungskabel zwischen dem Automaten und den Tanksäu-
len,

b)	 der Motor und das Rechenwerk in den Tanksäulen und

c)	 die Tanksäule selbst

nicht versichert.

TK 1152 Lizenzstecker

1	 Mitversichert sind im Rahmen der für Anwendersoftware berück-
sichtigten Versicherungssumme Wiederbeschaffungskosten für 
geschützte Anwendersoftware.

2	 Bei Abhandenkommen des Lizenzsteckers (Dongle) infolge Dieb-
stahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder Plünderung wird der zu ent-
schädigende Betrag – soweit nicht etwas anderes vereinbart ist – 
um 25 Prozent, mindestens 500 Euro gekürzt (Selbstbehalt)

3	 Bei Beschädigung von Lizenzsteckern gilt der für die entspre-
chende Hardware vereinbarte Selbstbehalt.

TK 1153 Kernspin-/Computertomographen

Die Mitversicherung von Helium- und Stickstofffüllungen erfolgt 
nur im Zusammenhang oder als Folge eines sonstigen versicher-
ten Sachschadens. Das alleinige und ausschließliche Ansprechen 
der Sicherheitseinrichtungen der Helium- oder Stickstofffüllung des 
Kühlsystems ist kein entschädigungspflichtiger Schaden. Die übli-
chen systembedingten Verdampfungsarten sind nicht Gegenstand 
der Versicherung. Abfüllfehler beim Befüllen des Gastanks sind nicht 
mitversichert.

TK 1210	 Ausschluss von Schäden durch Brand; Blitzschlag; 
Explosion

Abweichend von Abschnitt A § 2 Nr. 1 d) ABE leistet der Versicherer 
ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung für 
Schäden durch

a)	 Brand;

b)	 Blitzschlag;

c)	 Explosion;

d)	 Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner 
Ladung.

TK 1213	 Zwischenbildträger

1	 Versicherte und nicht versicherte Schäden und Gefahren

	 In Erweiterung des Versicherungsschutzes gilt Abschnitt A § 2 
Nr. 3 ABE für Zwischenbildträger gestrichen.

2	 Umfang der Entschädigung

	 Soweit der Schaden nicht durch die Gefahren Brand, Blitzschlag, 
Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges seiner Teile 
oder seiner Ladung, Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus und 
Leitungswasser verursacht wurde, wird von den Wiederherstel-
lungskosten gemäß Abschnitt A § 7 ABE ein Abzug vorgenom-
men.

	 Der Abzug entspricht dem Verhältnis der bei Schadeneintritt 
erreichten Lebensdauer zu der vom Hersteller erwarteten Lebens-
dauer.

TK 1233	 Ausschluss von Schäden durch Leitungswasser

Abweichend von Abschnitt A § 2 Nr. 1 ABE leistet der Versicherer 
ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung für 
Schäden durch Leitungswasser (Abschnitt A § 2 Nr. 5 d)).

TK 1234	 Ausschluss von Schäden durch Einbruchdiebstahl 
und Raub

Abweichend von Abschnitt A § 2 Nr. 1 ABE leistet der Versicherer ohne 
Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung für Schä-
den bei Abhandenkommen, Beschädigung oder Zerstörung durch

a)	 Raub;

b)	 Einbruchdiebstahl;

c)	 den Versuch einer Tat nach a) oder b).

TK 1235	 Ausschluss von Schäden durch Abhandenkommen

Abweichend von Abschnitt A § 2 Nr. 1 ABE leistet der Versicherer 
ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung bei 
Abhandenkommen, Beschädigung oder Zerstörung durch

a)	 Diebstahl

b)	 Einbruchdiebstahl

c)	 Raub oder Plünderung

d)	 den Versuch einer Tat nach b) oder c).

TK 1236	 Innere Unruhen

1	 Der Versicherer leistet abweichend von Abschnitt A § 2 Nr. 4 c) 
ABE Entschädigung für Schäden durch Innere Unruhen.

2	 Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht unerheb-
liche Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche Ruhe und Ord-
nung störenden Weise in Bewegung geraten und Gewalt gegen 
Personen oder Sachen verüben.

3	 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
Schäden durch Verfügung von hoher Hand.

4	 Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als Scha-
denersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen Entschädigungsrechtes 
beansprucht werden kann.

5	 Die Grenze der Entschädigung ist abweichend von Abschnitt 
A § 7 Nr. 6 ABE der im Versicherungsvertrag genannte Betrag.

6	 Die Versicherung dieser Gefahr kann jederzeit gekündigt werden. 
Die Kündigung wird eine Woche nach Zugang wirksam.

TK 1250	 Blitzschutz für Kopfstationen der Antennenanlagen 

Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen besteht kein Leistungsan-
spruch für Schäden infolge Blitzeinwirkung, wenn

a)	 eine äußere Blitzschutzanlage nach den Richtlinien der Technik 
und

b)	 eine Einrichtung für inneren Blitzschutz gemäß VDE 0185 für die 
versicherten Antennenanlagen

fehlen.

TK 1251	 Erdkabel

Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen besteht kein Leistungsan-
spruch (inkl. Erd- und Pflasterarbeiten) für Schäden infolge Feuchtig-
keit/Wasser, wenn das zu Schaden gekommene Kabel keine Längs-
wasserdichtigkeit aufweist.

TK 1256	 Kanalkameras

Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
keine Entschädigung durch

a)	� Verlust der versicherten Sache, wenn diese am Einsatzort ver-
schüttet oder aus anderen Gründen nicht geborgen werden kann 
und deshalb aufgegeben wird. Entsprechende Erstrisikosummen 
für Bergungs-, Bewegungs- und Schutzkosten können in diesem 
Zusammenhang nicht geltend gemacht werden.

b)	� Schäden durch zwangsläufige, von außen einwirkende Einflüsse 
des bestimmungsgemäßen Einsatzes wie z. B. Kontaminationen, 
korrosive Angriffe.

TK 1261	 Biologische und chemische Kontamination

Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen sind Kontaminationen 
durch biologische oder chemische Substanzen nicht mitversichert.

TK 1266	 Betriebseinflüsse

Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
keine Entschädigung für Schäden durch korrosive Angriffe, Abzehrun-
gen oder Ablagerungen jeder Art an den von Flüssigkeiten, Dämpfen 
oder Gasen berührten Teilen.
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TK 1350	 Vermietung, Verpachtung, Verleih und Verwahrung

1	 Mitversichert ist das Interesse Dritter als Mieter, Pächter, Entleiher 
oder Verwahrer der versicherten Sache.

2	 Der Versicherungsnehmer hat dafür Sorge zu tragen (z. B. durch 
einen besonderen Hinweis im Vertrag), dass keine Weitervermie-
tung, -verpachtung, -verleih bzw. Weitergabe durch den Dritten 
erfolgen darf.

3	 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach Nr. 
2 ergeben sich aus Abschnitt B §§ 8, 9 ABE.

TK 1409	 Erweiterter Geltungsbereich für bewegliche Sachen

1	 Für mobil eingesetzte elektronische Geräte besteht Versiche-
rungsschutz auch außerhalb des Versicherungsortes, und zwar 
in dem im Versicherungsvertrag genannten Gebiet. Dies gilt auch, 
wenn diese Sachen in Kraft- und Wasserfahrzeugen fest einge-
baut sind. Kein Versicherungsschutz besteht für in Luftfahrzeugen 
fest eingebaute Sachen.

2	 Ergänzend zu Abschnitt B § 8 Nr. 1 a) ABE hat der Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles Dächer und Fenster von 
Kraftfahrzeugen zu schließen sowie deren Türen abzuschließen.

3	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 2 genannten 
Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Ver-
sicherer nach Maßgabe von Abschnitt B § 8 ABE zur Kündigung 
berechtigt oder aber leistungsfrei sein.

	 Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung, 
gilt Abschnitt B § 9 Absatz 2 ABE. Danach kann der Versicherer 
kündigen oder leistungsfrei sein.

4	 Bis zu einer Versicherungssumme von 10.000 EUR beträgt der 
Selbstbehalt 250 EUR. Wird diese Summe überschritten, beträgt 
der Selbstbehalt 25 %, mindestens 250 EUR, mindestens jedoch 
der unter der jeweiligen Position vereinbarte Betrag.

TK 1450	 Freizügigkeit (ohne Transportrisiko)

Zwischen den einzelnen Versicherungsorten gilt Freizügigkeit ver-
einbart. Versicherungsschutz besteht jedoch nicht, wenn die versi-
cherten Sachen außerhalb der Versicherungsorte transportiert oder 
bewegt werden.

TK 1451	 Freizügigkeit 

Zwischen den einzelnen Versicherungsorten gilt Freizügigkeit vereinbart.

TK 1507	 Angleichung der Beiträge und Versicherungs
summen

1	 Beiträge und Versicherungssummen werden im Versicherungs-
vertrag nach dem Stand der Löhne und Preise in der Investi
tionsgüter-Industrie vom Januar/März 1971 angegeben.

	 Eine Änderung dieser Löhne und Preise hat, ergänzend zu Abschnitt 
A § 5 Nr. 2 ABE, eine entsprechende Angleichung der Beiträge und 
Versicherungssummen zur Folge, wenn sich eine Veränderung der 
Beiträge um mehr als 2 % ergibt. Unterbleibt hiernach eine Anglei-
chung der Beiträge und Versicherungssummen, ist für die nächste 
Veränderung der Prozentsatz maßgebend, um den sich die Löhne 
und Preise gegenüber dem Zeitpunkt geändert haben, der für die 
letzte Angleichung maßgebend war.

2	 Für die Angleichung der Beiträge wird zu 30 % die Preisentwick-
lung und zu 70 % die Lohnentwicklung berücksichtigt. Die Anglei-
chung der Versicherungssummen erfolgt unter Berücksichtigung 
der Preisentwicklung. Eine Angleichung der Beiträge erfolgt nur, 
wenn die Versicherungssummen gleichzeitig angepasst werden.

	 Wäre die Versicherungssumme höher, wenn sie entsprechend 
dem Anstieg des Versicherungswertes angeglichen würde, dann 
ist die Grenze der Entschädigung dieser höhere Betrag.

	 Maßgebend für die Angleichung sind die vom Statistischen Bun-
desamt veröffentlichten Indizes, und zwar

	 a)	� für die Preisentwicklung der Index der Erzeugerpreise gewerb-
licher Produkte (Inlandabsatz), Gruppe Investitionsgüter;

	 b)	� für die Lohnentwicklung der Index der Bruttostundenverdienste 
der Arbeiter in der Investitionsgüter-Industrie (alle Arbeiter).

3	 Die Angleichung wird mit den letzten vor Ende eines Kalender-
jahres veröffentlichten Indizes ermittelt und für den im folgenden 
Kalenderjahr fälligen Jahresbeitrag wirksam.

4	 Abweichend von Abschnitt A § 5 Nr. 3 ABE besteht Unterver-
sicherung nur, soweit zum Zeitpunkt der Vereinbarung der 

Versicherungssumme nach dem Stand März 1971 Unterversi-
cherung vorgelegen hätte.

5	 Der Versicherungsnehmer kann diese Klausel kündigen, wenn 
sich durch diese Klausel die Beiträge für das folgende Versiche-
rungsjahr um mehr als 10 % erhöht oder die Beitragssteigerung 
in drei aufeinander folgenden Versicherungsjahren mehr als 20 % 
beträgt.

	 Die Kündigung ist spätestens einen Monat nach der Mitteilung 
über die Beitragserhöhung in Textform zu erklären. Sie wird zu 
Beginn des Versicherungsjahres wirksam, für das die Beiträge 
erhöht werden sollten.

	 Erläuterung zur Berechnung der Beiträge und der Versiche-
rungssumme

	 Beiträge

	 Die Beiträge B des jeweiligen Versicherungsjahres berechnet sich zu

	 B =	 B0 x Beitragsfaktor

	 Beitragsfaktor = 0,3 x E/E0 + 0,7 x L/L0

	 Versicherungssumme

	 Die Versicherungssumme S des jeweiligen Versicherungsjahres 
berechnet sich zu

	 S =	 S0 x Summenfaktor

	 Summenfaktor = E/E0

	 Es bedeuten:

	 B0 =	� Im Versicherungsvertrag genannter Beitrag, Stand 
März 1971

	 S0 =	� Im Versicherungsvertrag genannte Versicherungssumme, 
Stand März 1971

	 E =	� Letzter im Ermittlungsjahr veröffentlichter Index der Erzeu-
gerpreise gewerblicher Produkte, Gruppe Investitionsgüter

	 E0 =	� Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Gruppe 
Investitionsgüter, Stand März 1971

	 L =	� Letzter im Ermittlungsjahr veröffentlichter Index der durch-
schnittlichen Bruttostundenverdienste der Arbeiter, Gruppe 
Investitionsgüter-Industrie (alle Arbeiter)

	 L0 =	� Index der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste der 
Arbeiter, Gruppe Investitionsgüter-Industrie (alle Arbeiter), 
Stand Januar 1971

TK 1650	 Eichkosten

Der Versicherer leistet im Teilschadenfall auch Entschädigung für not-
wendige Eichkosten, sofern diese bei der Bildung der Versicherungs-
summe berücksichtigt wurden.

Die Entschädigungsleistung für Eichkosten wird um die gehabte Nut-
zung (= im Verhältnis der tatsächlichen Nutzung seit letzter Eichung 
zum vorgeschriebenen Eichintervall) gekürzt.

TK 1651	 Maschinen ausländischen Fabrikates

Muss das Objekt zu Behebung eines Schadens ins europäische oder 
außereuropäische Ausland gesandt werden, so vergütet der Versiche-
rer die Transportkosten (jedoch nicht Kosten für Eil- und Luftfracht) 
nur zwischen dem Ort, an dem sich das versicherte Objekt befindet, 
und der Grenze der Bundesrepublik Deutschland. Für Transportkos-
ten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland kommt der Versicherer 
nicht auf.

Ist es für die Reparatur des Objektes notwendig, einen Fachmann 
oder Ersatzteile aus dem Ausland anzufordern, so gelten wiederum 
nur die Transport- bzw. Fahrkosten und Tagegelder (jedoch nicht 
Kosten für Eil- und Luftfracht, Überstunden- und Feiertagsschich-
ten) gedeckt, die in der Bundesrepublik Deutschland angefallen sind. 
Absatz 1 gilt sinngemäß.

TK 1750	 Hersteller und Lieferanten

Für versicherte Sachen, die der Versicherungsnehmer selbst herge-
stellt oder geliefert hat, gilt:

Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden, für die der 
Versicherungsnehmer als Hersteller oder Lieferant einzutreten hat oder 
ohne auf den Einzelfall bezogene Sonderabreden einzutreten hätte.

TK 1752	 Kamerakabel

Von den Wiederherstellungskosten siehe Abschnitt A § 7 ABE wird 
ein Abzug von
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–  15 % im 1. Jahr,
–  35 % im 2. Jahr,
–  55 % im 3. Jahr,
–  80 % im 4. Jahr

vorgenommen.

Beträgt das Alter des Kamerakabels zum Schadenzeitpunkt mehr als 
4 Jahre, entfällt ein Entschädigungsanspruch.

TK 1753	 Endoskope

1	 Bei versicherten Schäden an Bild- und Lichtleiterbündeln, ein-
schließlich fest eingebauter Teile und Zubehör (wie z. B. Optik, 
Mechanik, Seilzüge, Schaft, Kanäle etc.) von Endoskopen wird 
die Entschädigung nach Abschnitt A § 7 Nr. 1 bis 8 ABE gemäß 
nachstehender Entschädigungsstaffel gekürzt:

Benutzungsdauer, berechnet jeweils 
ab Lieferdatum des Herstellers bzw. 
ab letztmaliger Erneuerung:

Verringerung der Entschädigung 
um

– bis zu 12 Monaten 0 %

– ab 12 Monaten 3 % je angefangener Monat

– ab 39 Monaten 80 %

2	 Der nach Abschnitt A § 7 Nr. 1 bis 8 ABE ermittelte Betrag wird je 
Versicherungsfall um 25 %, mindestens den vereinbarten Grund-
selbstbehalt gekürzt.

3	 Werden durch ein Schadenereignis mehrere Objekte gleichzei-
tig beschädigt oder zerstört, so wird der Selbstbehalt nur einmal 
abgezogen.

TK 1754	 Ultraschallköpfe

1	 Bei versicherten Schäden an Ultraschallköpfen wird die Entschä-
digung nach Abschnitt A § 7 Nr. 1 bis 8 ABE gemäß nachstehen-
der Entschädigungsstaffel gekürzt:

Benutzungsdauer, berechnet jeweils 
ab Lieferdatum des Herstellers bzw. 
ab letztmaliger Erneuerung:

Verringerung der Entschädigung 
um

– bis zu 12 Monaten 0 %

– ab 12 Monaten 3 % je angefangener Monat

– ab 39 Monaten 80 %

2	 Der nach Abschnitt A § 7 Nr. 1 bis 8 ABE ermittelte Betrag wird je 
Versicherungsfall um 25 %, mindestens den vereinbarten Grund-
selbstbehalt gekürzt.

3	 Werden durch ein Schadenereignis mehrere Objekte gleichzei-
tig beschädigt oder zerstört, so wird der Selbstbehalt nur einmal 
abgezogen.

TK 1755	 Handstücke

1	 Bei versicherten Schäden an Handstücken wird die Entschädi-
gung nach Abschnitt A § 7 Nr. 1 bis 8 ABE gemäß nachstehender 
Entschädigungsstaffel gekürzt:

Benutzungsdauer, berechnet jeweils 
ab Lieferdatum des Herstellers bzw. 
ab letztmaliger Erneuerung:

Verringerung der Entschädigung 
um

– bis zu 12 Monaten 0 %

– ab 12 Monaten 3 % je angefangener Monat

– ab 39 Monaten 80 %

2	 Der nach Abschnitt A § 7 Nr. 1 bis 8 ABE ermittelte Betrag wird je 
Versicherungsfall um 25 %, mindestens den vereinbarten Grund-
selbstbehalt gekürzt.

3	 Werden durch ein Schadenereignis mehrere Objekte gleichzei-
tig beschädigt oder zerstört, so wird der Selbstbehalt nur einmal 
abgezogen.

TK 1809	 Sachen mit Geldinhalt oder geldwertem Inhalt

1	 Ergänzend zu Abschnitt B § 8 Nr. 1 a) ABE hat der Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles

	 a)	� Kassen nach Geschäftsschluss zu entleeren und geöffnet zu 
lassen;

	 b)	� Kassetten von Rückgeldgebern nach Geschäftsschluss zu 
entnehmen.

2	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 genannten 
Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der 

Versicherer nach Maßgabe von Abschnitt B § 8 ABE zur Kündi-
gung berechtigt oder auch leistungsfrei sein.

	 Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung, 
gilt Abschnitt B § 9 Absatz 2 ABE. Danach kann der Versicherer 
kündigen oder leistungsfrei sein.

Sanktionsklausel

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versi-
cherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertrags-
parteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzaktio-
nen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik 
Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. 
Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika, soweit dem nicht 
Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder der Bundesrepublik 
Deutschland entgegenstehen.

TK 1853	 Datensicherungsschrank

1	 In Erweiterung zur Klausel TK 1928 Nr. 7 sind die Sicherungsda-
tenträger (Duplikate) in einem geprüften Datensicherungsschrank 
aufzubewahren.

2	 Verletzt der Versicherungsnehmer die in Nr. 1 genannte Obliegen-
heit vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach 
Maßgabe von Abschnitt B § 8 ABE zur Kündigung berechtigt oder 
auch leistungsfrei sein.

	 Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung, 
gilt Abschnitt B § 9 Absatz 2 ABE. Danach kann der Versicherer 
kündigen oder leistungsfrei sein.

TK 1854	 Repräsentanten

Der Versicherungsnehmer oder die Mitversicherten müssen sich die 
Kenntnis und das Verhalten ihrer Repräsentanten zurechnen lassen.

Als Repräsentanten gelten bei

a)	 Aktiengesellschaften:
	 die Mitglieder des Vorstandes und die Generalbevollmächtigten,

b)	 Gesellschaften mit beschränkter Haftung:
	 die Geschäftsführer,

c)	 Kommanditgesellschaften:
	 die Komplementäre,

d)	 offenen Handelsgesellschaften:
	 die Gesellschafter,

e)	 Gesellschaften bürgerlichen Rechts:
	 die Gesellschafter,

f)	 Einzelfirmen:
	 die Inhaber,

g)	 anderen Unternehmensformen:
	 die nach gesetzlichen Vorschriften berufenen obersten Körper-

schaften des öffentlichen Rechts (z. B. Genossenschaften, Ver-
bände, Vertretungsorgane Kommunen),

h)	 ausländischen Firmen:
	 der entsprechende Personenkreis.

TK 1855	 Vollwartungsvertrag

1	 Anlagen/Geräte müssen in den vom Hersteller vorgesehenen 
Intervallen gewartet werden.

2	 Ergänzend zu Abschnitt B § 8 Nr. 1 a) ABE hat der Versicherungs-
nehmer einen Vollwartungsvertrag für die versicherten Anlagen/
Geräte abzuschließen.

3	 Verletzt der Versicherungsnehmer die in Nr. 1 und 2 genannte 
Obliegenheit vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Ver-
sicherer nach Maßgabe von Abschnitt B § 8 ABE zur Kündigung 
berechtigt oder auch leistungsfrei sein.

	 Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung, 
gilt Abschnitt B § 9 Absatz 2 ABE. Danach kann der Versicherer 
kündigen oder leistungsfrei sein.

TK 1909	 Sachverständigenverfahren bei Zusammentreffen 
mit einer Feuerversicherung

1	 Besteht auch eine Feuerversicherung und ist streitig, ob oder in 
welchem Umfang ein Schaden zu vorliegendem Vertrag oder als 
Feuerschaden anzusehen ist, so kann der Versicherungsnehmer 
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verlangen, dass die Höhe des Schadens zu vorliegendem Vertrag 
und des Feuerschadens in einem gemeinsamen Sachverständi-
genverfahren festgestellt wird. Ein solches Sachverständigenver-
fahren können der Versicherer des vorliegenden Vertrages, der 
Feuerversicherer und der Versicherungsnehmer auch gemeinsam 
vereinbaren.

2	 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf 
sonstige tatsächliche Voraussetzungen des Entschädigungsan-
spruchs sowie der Höhe der Entschädigung ausgedehnt werden.

3	 Für das Sachverständigenverfahren gilt:

	 a)	� Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benen-
nen; der Versicherungsnehmer kann zwei Sachverständige 
benennen. Die Parteien können sich auf zwei gemeinsame 
Sachverständige oder auf einen gemeinsamen Sachverständi-
gen einigen. Jede Partei, die ihren Sachverständigen benannt 
hat, kann die anderen unter Angabe des von ihr genannten 
Sachverständigen in Textform auffordern, einen Sachverstän-
digen zu benennen. Geschieht dies nicht innerhalb von zwei 
Wochen nach Zugang der Aufforderung, so kann die auffor-
dernde Partei den Sachverständigen der säumigen Partei 
durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernen-
nen lassen. In der Aufforderung ist auf diese Folge hinzuweisen.

	 b)	� Die Versicherer dürfen als Sachverständige keine Personen 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers sind 
oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung stehen, fer-
ner keine Personen, die bei Mitbewerbern oder Geschäfts-
partnern angestellt sind oder mit ihnen in einem ähnlichen 
Verhältnis stehen.

	 c)	� Die Sachverständigen benennen in Textform vor Beginn ihrer 
Feststellungen einen weiteren Sachverständigen als Obmann. 
Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung 
eines Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich 
die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag 
einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amts-
gericht ernannt.

4	 Für den Mindestinhalt der Feststellungen der Sachverständi-
gen gelten die diesem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen und die für die Feuerversicherung 
zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

5	 Die Sachverständigen übermitteln ihre Feststellungen den drei 
Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen voneinander ab, 
so werden sie unverzüglich dem Obmann übergeben. Dieser ent-
scheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch 
die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und 
übermittelt seine Entscheidung den drei Parteien gleichzeitig.

	 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes 
sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewie-
sen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich 
abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berech-
nen die Versicherer die Entschädigung.

	 Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gericht-
liche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die 
Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.

6	 Sofern nicht etwas anderes vereinbart, trägt jede Partei die Kos-
ten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen die 
Parteien je zu einem Drittel.

7	 Steht im Zeitpunkt einer Abschlagszahlung noch nicht fest, inwie-
weit der Schaden als Schaden zu vorliegendem Vertrag oder als 
Feuerschaden anzusehen ist, so beteiligt sich jeder Versicherer an 
der Abschlagszahlung vorläufig mit der Hälfte.

8	 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenhei-
ten nach Abschnitt B § 8 Nr. 2 ABE nicht berührt.

TK 1928	 Softwareversicherung

1	 Versicherte und nicht versicherte Kosten

	 a)	� Versichert sind zusätzlich Kosten für die Wiederherstellung 
von 

	 aa)	� Daten

		�  Dies sind digitalisierte maschinenlesbare Informationen;

	 bb)	� betriebsfertigen und funktionsfähigen Standardpro-
grammen und individuell hergestellten Programmen, zu 
deren Nutzung der Versicherungsnehmer berechtigt ist,

		�  soweit sich diese auf einem versicherten Datenträger befin-
den.

	 b)	� Nicht versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von 
Daten und Programmen, die sich nur im Arbeitsspeicher der 
Zentraleinheit befinden.

2	 Versicherte Sachen

	 Abweichend von Abschnitt A § 1 Nr. 2 a) ABE sind Wechseldaten-
träger versichert. Wechseldatenträger gelten nicht als elektroni-
sches Bauelement.

3	 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden

	 Der Versicherer leistet Entschädigung, sofern der Verlust, die Ver-
änderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten oder Programme 
eingetreten ist

	 a)	� infolge eines dem Grunde nach versicherten Schadens 
gemäß Abschnitt A § 2 ABE an dem Datenträger oder der 
Datenverarbeitungsanlage, auf dem diese gespeichert waren; 

	 b)	� durch:

	 aa)	� Ausfall oder Störung der Hardware der Datenverarbei-
tungsanlage, der Hardware der Datenfernübertragungs-
einrichtungen und -leitungen, der Stromversorgung/
Stromversorgungsanlage oder der Klimaanlage;

	 bb)	� Bedienungsfehler (z. B. falscher Einsatz von Datenträ-
gern, falsche Befehlseingabe);

	 cc)	� vorsätzliche Programm- oder Datenänderungen durch 
Dritte in schädigender Absicht (mit Ausnahme von 3 c);

	 dd)	� Über- oder Unterspannung;

	 ee)	� elektrostatische Aufladung oder elektromagnetische 
Störung;

	 ff)	� höhere Gewalt.

	 c)	� Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen keine Entschädigung für den Verlust, die Veränderung 
oder die Nichtverfügbarkeit der Daten oder Programme durch 
Programme oder Dateien mit Schadenfunktion wie z. B. Com-
puterviren, Würmer, Trojanische Pferde.

4	 Versicherungsort

	 In Ergänzung zu Abschnitt A § 4 ABE besteht Versicherungs-
schutz

	 a)	� innerhalb der im Versicherungsvertrag bezeichneten Betriebs-
grundstücke und für die Datenfernübertragungseinrichtungen 
und -leitungen, die diese Betriebsgrundstücke verbinden;

	 b)	� für Sicherungs-Wechseldatenträger in deren Auslagerungs-
stätten (Nr. 7a) sowie auf den Verbindungswegen zwischen 
den bezeichneten Betriebsgrundstücken und den Auslage-
rungsstätten.

5	 Versicherungswert, Versicherungssumme

	 a)	� Versicherungswert sind abweichend von Abschnitt A § 5 Nr. 1 
ABE bei 

	 aa)	� Daten und Programmen die Wiederbeschaffungs- bzw. 
Wiedereingabekosten (siehe Nr. 6 a);

	 bb)	� Wechseldatenträgern die Wiederbeschaffungskosten.

	 b)	� Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert ent-
sprechen.

6	 Umfang der Entschädigung für Daten und Programme

	 a)	� Entschädigt werden abweichend von Abschnitt A § 7 ABE 
die für die Wiederherstellung des früheren, betriebsfertigen 
Zustandes der Daten und Programme notwendigen Aufwen-
dungen. Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbeson-
dere erforderliche

	 aa)	� maschinelle Wiedereingabe aus Sicherungsdaten
trägern;

	 bb)	� Wiederbeschaffung und Wiedereingabe oder Wieder-
herstellung von Daten (einschl. dafür erforderlicher 
Belegaufbereitung/Informationsbeschaffung);

	 cc)	� Wiederbeschaffung und Neuinstallation von Standard-
programmen;

	 dd)	� Wiedereingabe von Programmdaten individuell her-
gestellter Programme und Programmerweiterungen 
(z.  B. Konfigurationen, Funktionsblöcke) aus beim 
Versicherungsnehmer vorhandenen Belegen (z.  B. 
Quellcodes).

	 b)	� Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen keine Entschädigung
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	 aa)	� für Kosten, die dadurch entstehen, dass der Versiche-
rungsnehmer die Verwendung von Daten oder Program-
men zulässt oder solche selbst verwendet, die nicht ver-
sichert sind;

	 bb)	� für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die versicherten 
Daten oder Programme durch Kopierschutz-, Zugriffs-
schutz- oder vergleichbare Vorkehrungen (z. B. Kopier-
schutzstecker, Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert 
sind (z. B. Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb);

	 cc)	� für die Korrektur von manuell fehlerhaft eingegebenen 
Daten;

	 dd)	� für Fehlerbeseitigungskosten in Programmen;

	 ee)	� für Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserun-
gen, die über die Wiederherstellung hinausgehen;

	 ff)	� für sonstige Vermögensschäden;

	 gg)	� soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe der 
Daten oder Programme nicht notwendig ist;

	 hh)	� soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe der 
Daten oder Programme nicht innerhalb von 12 Monaten 
nach Eintritt des Schadens durchgeführt wurde.

	 c)	� Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten Versiche-
rungssummen.

	 d)	� Bei Unterversicherung wird kein Abzug von der Entschädi-
gung vorgenommen.

	 e)	� Der nach a) bis c) ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall 
um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. Entstehen mehrere 
Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils einzeln abgezogen.

7	 Sonstige vertraglich vereinbarte Obliegenheiten vor Eintritt des 
Versicherungsfalls 

	 a)	� Ergänzend zu Abschnitt B § 8 Nr. 1 a) ABE hat der Versiche-
rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles

	 aa)	� eine übliche, jedoch mindestens einmal wöchentliche 
Datensicherung vorzunehmen, d.h. Duplikate der ver-
sicherten Daten und Programme anzufertigen und so 
aufzubewahren, dass bei einem Versicherungsfall Ori-
ginale und Duplikate nicht gleichzeitig beschädigt wer-
den oder abhanden kommen können. Die technischen 
Einrichtungen zur Datensicherung müssen jeweils dem 
Stand der Technik entsprechen;

	 bb)	� sicherzustellen, dass Form und Struktur der Daten auf 
dem Sicherungsdatenträger so beschaffen sind, dass 
deren Rücksicherung technisch möglich ist, z. B. durch 
Sicherung mit Prüfoption (Verify) und Durchführung von 
Rücksicherungstests;

	 cc)	� die Vorschriften und Hinweise des Herstellers zur Ins-
tallation, Wartung und Pflege der Datenverarbeitungs-
anlage/Datenträger zu beachten und übliche, ständig 
aktualisierte Schutzmaßnahmen gegen die bestim-
mungswidrige Veränderung und Löschung gespeicher-
ter Daten vorzunehmen (z. B. durch Firewalls, Zugriffs-
schutzprogramme);

	 dd)	� seine Mitarbeiter schriftlich zu verpflichten, die Daten-
verarbeitungsanlage ausschließlich zu betrieblichen 
Zwecken zu nutzen und nur Daten und Programme zu 
verwenden, zu deren Nutzung der Versicherungsneh-
mer berechtigt ist.

	 b)	� Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in a) genannten 
Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der 
Versicherer nach Maßgabe von Abschnitt B § 8 ABE zur Kün-
digung berechtigt oder auch leistungsfrei sein.

		�  Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhö-
hung, gilt Abschnitt B § 9 Absatz 2 ABE. Danach kann der 
Versicherer kündigen oder leistungsfrei sein.

TK 1930 (24)  Mehrkostenversicherung

1	 Gegenstand der Versicherung

	 a)	� Wird die technische Einsatzmöglichkeit einer versicherten 
Sache, für die im Versicherungsvertrag diese Mehrkosten-
versicherung vereinbart ist, infolge eines gemäß Abschnitt 
A § 2 ABE versicherten Sachschadens unterbrochen oder 
beeinträchtigt, leistet der Versicherer Entschädigung für die 
dadurch entstehenden Mehrkosten.

	 b)	� Mehrkosten sind Kosten, die der Versicherungsnehmer inner-
halb der Haftzeit aufwendet, um eine Unterbrechung oder 

Beeinträchtigung des Betriebes abzuwenden oder zu verkür-
zen, weil der frühere betriebsfertige Zustand einer beschädig-
ten Sache wiederhergestellt oder eine zerstörte Sache durch 
eine gleichartige ersetzt werden muss.

	 c)	� Die Haftzeit ist der Zeitraum, für welchen Versicherungs-
schutz für die Mehrkosten besteht. Soweit nicht etwas ande-
res vereinbart, beträgt die Haftzeit 12 Monate. Die Haftzeit 
beginnt mit dem Zeitpunkt, von dem an der Schaden gemäß 
Abschnitt A § 2 ABE für den Versicherungsnehmer nach den 
anerkannten Regeln der Technik frühestens erkennbar war, 
spätestens jedoch mit Beginn des Mehrkostenschadens. Bei 
mehreren Schäden gemäß Abschnitt A § 2 ABE an dersel-
ben Sache, zwischen denen ein Ursachenzusammenhang 
besteht, beginnt die Haftzeit mit dem Erstschaden gemäß 
Abschnitt A § 2 ABE.

2	 Versicherte Mehrkosten

	 a)	� Versichert sind die im Versicherungsvertrag im einzelnen 
bezeichneten zeitabhängigen aa) und zeitunabhängigen bb) 
Mehrkosten. 

	 aa)	� Zeitabhängige Mehrkosten sind Kosten, die proportio-
nal mit der Dauer der Unterbrechung oder Beeinträchti-
gung entstehen, insbesondere für

	 (1)	� die Benutzung anderer Anlagen;

	 (2)	� die Anwendung anderer Arbeits- oder Fertigungs-
verfahren;

	 (3)	� die Inanspruchnahme von Lohn-Dienstleistungen 
oder Lohn-Fertigungsleistungen;

	 (4)	� den Bezug von Halb- oder Fertigfabrikaten.

	 bb)	� Zeitunabhängige Mehrkosten sind Kosten, die während 
der Dauer der Unterbrechung oder Beeinträchtigung 
nicht fortlaufend entstehen, insbesondere für

	 (1)	� einmalige Umprogrammierung;

	 (2)	� Umrüstung;

	 (3)	� behelfsmäßige oder vorläufige Wiederinstandset-
zung;

	 b)	� Abweichend von Abschnitt A § 5 Nr. 2 ABE wird die Versi-
cherungssumme jeweils aus den versicherten zeitabhängigen 
und zeitunabhängigen Mehrkosten gebildet, die der Versiche-
rungsnehmer in einem gesamten Geschäftsjahr hätte aufwen-
den müssen, wenn die im Versicherungsvertrag bezeichnete 
Sache für dieses Geschäftsjahr infolge eines Schadens 
gemäß Abschnitt A § 2 ABE ausgefallen wäre.

		�  Grundlage für die Versicherungssumme für zeitabhängige 
Mehrkosten sind die im Versicherungsvertrag je Tag und 
Monat genannten Beträge.

		  Abschnitt A § 5 Nr. 1 und 3 ABE gelten nicht.

3	 Umfang der Entschädigung

	 a)	� Der Versicherer leistet Entschädigung für die Mehrkos-
ten, wenn der Zeitpunkt, von dem an der Schaden gemäß 
Abschnitt A § 2 ABE für den Versicherungsnehmer nach den 
anerkannten Regeln der Technik frühestens erkennbar war, 
innerhalb der für diese Mehrkostenversicherung vereinbarten 
Dauer liegt. Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereiche-
rung führen. Wirtschaftliche Vorteile, die sich bis zu sechs 
Monaten nach Ablauf der Haftzeit als Folge der Unterbre-
chung ergeben, sind angemessen zu berücksichtigen.

	 b)	� Abweichend von Abschnitt A § 7 ABE wird Entschädigung 
geleistet für

	 aa)	� zeitabhängige Mehrkosten je Arbeitstag bis zur verein-
barten Tagesentschädigung, je Monat jedoch höchs
tens bis zur vereinbarten Monatsentschädigung;

	 bb)	� zeitunabhängige Mehrkosten bis zur Höhe der hierfür 
vereinbarten Versicherungssumme.

	 c)	� Keine Entschädigung wird geleistet für Mehrkosten,

	 aa)	� soweit sie auch dann entstanden wären, wenn die tech-
nische Einsatzmöglichkeit der Sache nicht infolge des 
Schadens gemäß Abschnitt A § 2 ABE an ihr unterbro-
chen oder beeinträchtigt gewesen wäre;

	 bb)	� die für die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
der vom Schaden gemäß Abschnitt A § 2 ABE betroffe-
nen versicherten Sache selbst entstehen.

	 d)	� Keine Entschädigung wird geleistet, soweit sich die Mehrkos-
ten erhöhen durch
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	 aa)	� außergewöhnliche Ereignisse die während der Unterbre-
chung oder Beeinträchtigung der technischen Einsatz-
möglichkeit hinzutreten;

	 bb)	� Krieg, kriegsähnliche Ereignisse (z. B. Invasion, Bürger-
krieg, Revolution, Rebellion, Aufstand) oder Verfügung 
von hoher Hand (z. B. Beschlagnahme, Verstaatlichung) 
oder Innere Unruhen;

	 cc)	� Kernenergie, nukleare Strahlung, radioaktive Subs
tanzen;

	 dd)	� Erdbeben, Überschwemmung;

	 ee)	� behördlich angeordnete Wiederherstellungs- oder 
Betriebsbeschränkungen;

	 ff) 	� den Umstand, dass dem Versicherungsnehmer zur 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung zerstör
ter, beschädigter oder abhanden gekommener Sachen 
bzw. Daten des Betriebssystems nicht rechtzeitig genü-
gend Kapital zur Verfügung steht;

	 gg)	� den Umstand, dass beschädigte oder zerstörte Sachen 
bzw. Daten des Betriebssystems anlässlich der Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung geändert, verbes-
sert oder überholt werden;

	 hh)	� Verderb, Beschädigung oder Zerstörung von Roh-
stoffen, Halb- oder Fertigfabrikaten oder Hilfs- oder 
Betriebsstoffen;

	 e)	� Der nach a) bis d) ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall 
um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt:

	 aa)	� Für zeitabhängige Mehrkosten gilt der vereinbarte zeitli-
che Selbstbehalt in Arbeitstagen. Der Versicherungsneh-
mer hat denjenigen Teil des ermittelten Betrages selbst 
zu tragen, der sich zu dem Gesamtbetrag verhält wie 
der zeitliche Selbstbehalt zu dem Gesamtzeitraum der 
Unterbrechung oder Beeinträchtigung der technischen 
Einsatzmöglichkeit. In der Berechnung werden für den 
Gesamtzeitraum der Unterbrechung oder Beeinträchti-
gung nur Zeiten berücksichtigt, in denen im versicherten 
Betrieb gearbeitet wird oder ohne Eintritt des Versiche-
rungsfalles gearbeitet worden wäre. Der Gesamtzeitraum 
endet spätestens mit Ablauf der Haftzeit.

	 bb)	� Für zeitunabhängige Mehrkosten gilt der vereinbarte 
betragsmäßige oder prozentuale Selbstbehalt.

4	 Sachverständigenverfahren

	 Ergänzend zu Abschnitt A § 9 ABE müssen die Feststellungen der 
Sachverständigen enthalten:

	 a)	� die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt, 
von dem an der Schaden gemäß Abschnitt A § 2 ABE für 
den Versicherungsnehmer nach den anerkannten Regeln der 
Technik frühestens erkennbar war;

	 b)	� ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche die ver-
sicherten Mehrkosten beeinflussen;

	 c)	� die zeitabhängigen Mehrkosten (Nr. 2 a) aa));

	 d)	� die zeitunabhängigen Mehrkosten (Nr. 2 a) bb)).

TK 1953	 Vorsorgeversicherung/Investitionen

1	 Mitversichert gelten die während eines Versicherungsjahres neu 
angeschafften Anlagen und Geräte bis zu einer Höhe von 30 % 
der zuletzt dokumentierten Gesamtversicherungssumme.

	 Voraussetzung hierfür ist, dass die neu hinzukommenden Anla-
gen und Geräte den bereits vorhandenen in Art und/oder Verwen-
dungszweck entsprechen, also zu der Kategorie gehören, für die 
auch bereits Versicherungsschutz genommen wurde.

2	 Neu angeschaffte Anlagen und Geräte, deren Einzelwerte den 
nach Absatz 1 ermittelten Betrag übersteigen, sind gesondert zur 
Versicherung anzumelden. Hierfür beginnt der Versicherungs-
schutz zum beantragten Zeitpunkt, frühestens nach Kenntnis 
durch den Versicherer.

3	 Der Versicherungsnehmer verpflichtet sich, innerhalb von drei 
Monaten nach Beginn eines jeden Versicherungsjahres die auf-
grund der im vorhergehenden Versicherungsjahr eingetretenen 
Veränderungen (Aus- und Einschlüsse) an den Versicherer schrift-
lich zu melden. Falls keine Veränderungen eingetreten sind, ist die 
Meldung entbehrlich.

4	 Die Beitragsberechnung infolge der Veränderungen erfolgt zu 
Beginn des laufenden Versicherungsjahres.

5	 Erfolgt die Jahresmeldung nicht innerhalb von drei Monaten, 
obwohl sie aufgrund der im vorhergehenden Versicherungsjahr 
eingetretenen Veränderungen abzugeben gewesen wäre, so ent-
fällt die Vorsorgeversicherung für das laufende Versicherungsjahr.

	 Im Schadenfall gilt der im Anlage-/Geräteverzeichnis für gleich
artige Objekte dokumentierte Selbstbehalt.

TK 1954	 Nicht versicherte Programme 

Ergänzend zu Klausel TK 1928 Nr. 1 sind vom Versicherungsnehmer 
und/oder seinen Mitarbeitern selbst entwickelte, angepasste oder 
modifizierte Programme vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

TK 1955	 Archivdaten

1	 In Erweiterung zur Klausel TK 1928 Nr. 7 hat der Versicherungs-
nehmer ausgelagerte Archivdaten mindestens alle zwei Jahre in 
die Datenverarbeitungsanlage maschinell einzulesen, deren Ver-
arbeitbarkeit zu prüfen und erneut abzuspeichern.

2	 Verletzt der Versicherungsnehmer die in Nr. 1 genannte Obliegen-
heit vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach 
Maßgabe von Abschnitt B § 8 ABE zur Kündigung berechtigt oder 
auch leistungsfrei sein.

	 Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung, 
gilt Abschnitt B § 9 Absatz 2 ABE. Danach kann der Versicherer 
kündigen oder leistungsfrei sein.

TK 1956 (24)  Betriebsunterbrechung (Groß-BU)

1	 Gegenstand der Versicherung, Unterbrechungsschaden, Haftzeit

	 a)	� Gegenstand der Versicherung

		�  Wird die technische Einsatzmöglichkeit einer im Versiche-
rungsvertrag bezeichneten betriebsfertigen Sache (Anlage/
Gerät) infolge eines auf dem Betriebsgrundstück eingetrete-
nen Sachschadens unterbrochen oder beeinträchtigt, leistet 
der Versicherer Entschädigung für den dadurch entstehenden 
Unterbrechungsschaden.

		�  Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Erpro-
bung und, soweit vorgesehen, nach beendetem Probebetrieb 
entweder zur Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich in Betrieb 
befindet. Eine spätere Unterbrechung der Betriebsfertigkeit 
unterbricht den Versicherungsschutz nicht. Dies gilt auch wäh-
rend einer De- oder Remontage sowie während eines Trans-
portes der Sache innerhalb des Versicherungsortes.

	 b)	� Unterbrechungsschaden

		�  Der Unterbrechungsschaden besteht aus den fortlaufenden 
Kosten und dem Betriebsgewinn in dem versicherten Betrieb, 
die der Versicherungsnehmer innerhalb des Unterbrechungs-
zeitraumes, längstens jedoch der Haftzeit nicht erwirtschaften 
kann, weil der frühere betriebsfertige Zustand einer beschä-
digten Sache wiederhergestellt oder eine zerstörte oder 
abhanden gekommene Sache durch eine gleichartige ersetzt 
werden muss.

	 c)	 Haftzeit

		�  Die Haftzeit ist der Zeitraum, für welchen Versicherungs-
schutz für den Unterbrechungsschaden besteht.

		�  Die Haftzeit beginnt mit dem Zeitpunkt, von dem an der Sach-
schaden für den Versicherungsnehmer nach den anerkann-
ten Regeln der Technik frühestens erkennbar war, spätestens 
jedoch mit Beginn des Unterbrechungsschadens.

		�  Bei mehreren Sachschäden an derselben Sache, zwischen 
denen ein Ursachenzusammenhang besteht, beginnt die 
Haftzeit mit dem Erstschaden.

		�  Ist die Haftzeit nach Monaten bemessen, so gelten jeweils 
30 Kalendertage als ein Monat. Ist jedoch ein Zeitraum von 
12  Monaten vereinbart, so beträgt die Haftzeit ein volles 
Kalenderjahr.

2	 Versicherungswert, Bewertungszeitraum, Versicherungssumme, 
Ausfallziffer, Unterversicherung

	 a)	� Versicherungswert

		�  Der Versicherungswert wird gebildet aus den fortlaufenden 
Kosten und dem Betriebsgewinn, die der Versicherungsnehmer 
in dem Bewertungszeitraum ohne Unterbrechung des Betrie-
bes erwirtschaftet hätte.
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	 b)	� Bewertungszeitraum

	 aa)	� Der Bewertungszeitraum beträgt 12 Monate; dies gilt 
auch, wenn eine kürzere Haftzeit als 12 Monate verein-
bart ist. Soweit eine Haftzeit von mehr als 12 Monaten, 
längstens jedoch 24 Monaten vereinbart ist, beträgt der 
Bewertungszeitraum 24 Monate.

		�  Er endet mit dem Zeitpunkt, von dem an ein Unterbre-
chungsschaden nicht mehr entsteht, spätestens jedoch 
mit dem Ablauf der Haftzeit.

	 bb)	� Davon abweichend beginnt der Bewertungszeitraum bei 
Abschluss des Vertrages frühestens mit dem Beginn der 
Haftung des Versicherers und bei Vertragsänderung mit 
dem Wirksamwerden dieser Änderung.

	 c)	� Versicherungssumme

		�  Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und 
Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der 
mindestens dem Versicherungswert entsprechen soll.

	 d)	� Ausfallziffer

		�  Die im Versicherungsvertrag für eine Sache genannte Aus-
fallziffer bezeichnet den prozentualen Anteil des Betriebsge-
winnes und der fortlaufenden Kosten, der nicht erwirtschaftet 
wird, wenn diese Sache während des gesamten Bewertungs-
zeitraumes nicht betrieben werden kann.

	 e)	� Unterversicherung

		  Unterversicherung besteht, wenn mit Beginn der Haftzeit

	 aa)	� die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert ist;

	 bb)	� die im Versicherungsvertrag genannte Ausfallziffer einer 
Sache niedriger als die Ausfallziffer derselben Sache 
gemäß d) ist.

	 f)	� Versicherungsperiode

		�  Die Versicherungsperiode soll dem Geschäftsjahr entspre-
chen.

3	 Sachschaden, versicherte und nicht versicherte Gefahren und 
Schäden

	 a)	� Sachschaden, versicherte Gefahren und Schäden

		�  Versichert sind Unterbrechungsschäden infolge Sachschä-
den an Sachen nach Abschnitt A § 1 ABE, die nach Abschnitt 
A § 2 ABE dem Grund nach versichert sind.

		�  Kein Sachschaden liegt vor, wenn Daten abhanden kommen, 
zerstört oder beschädigt werden.

	 b)	� Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge von Ver-
lusten oder Veränderungen von Daten des Betriebssystemes

		�  Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge von Ver-
lusten oder Veränderungen von Daten des Betriebssystems 
wird nur geleistet als Folge eines Sachschadens an Datenträ-
gern, soweit es sich nicht um Wechseldatenträger handelt.

4	 Versicherungsort

	 Es gilt Abschnitt A § 4 ABE.

	 Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz innerhalb Europas 
im geographischen Sinne (ausgenommen auf See) auch außer-
halb des Versicherungsortes, wenn sich die Sache aus Anlass der 
Behebung des Sachschadens, einer Revision oder Überholung 
dort befindet.

5	 Umfang der Entschädigung

	 a)	 Entschädigungsberechnung

	 aa)	� Der Versicherer leistet Entschädigung für den Unterbre-
chungsschaden, wenn der Zeitpunkt, von dem an der 
Sachschaden für den Versicherungsnehmer nach den 
anerkannten Regeln der Technik frühestens erkennbar 
war, innerhalb der vereinbarten Versicherungsdauer liegt. 
Bei der Feststellung des Unterbrechungsschadens sind 
alle Umstände zu berücksichtigen, die den Gang und das 
Ergebnis des Betriebes während des Unterbrechungs-
zeitraumes günstig oder ungünstig beeinflusst haben 
würden, wenn die Unterbrechung nicht eingetreten wäre.

		�  Betriebsgewinn und Kosten sind insbesondere nicht zu 
ersetzen, soweit sie wegen geplanter oder notwendi-
ger Revisionen, Überholungsarbeiten oder Änderungen 
ohnehin nicht erwirtschaftet worden wären.

	 bb)	� Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung 
führen. Wirtschaftliche Vorteile, die sich innerhalb von 
sechs Monaten nach Ablauf des Bewertungszeitraumes 
als Folge der Unterbrechung ergeben, sind angemessen 
zu berücksichtigen.

		�  Werden geplante oder notwendige Revisionen, Über
holungsarbeiten oder Änderungen während der Unter-
brechung vorzeitig durchgeführt, so gilt diese Zeitgrenze 
nicht.

	 cc)	� Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr Weiteraufwand 
rechtlich notwendig oder wirtschaftlich begründet ist 
und soweit sie ohne die Unterbrechung erwirtschaftet 
worden wären.

	 dd)	� Technische Abschreibungen auf Anlagen und Geräte 
sind nicht zu entschädigen, soweit sie infolge des Sach-
schadens nicht eingesetzt werden können.

	 ee)	� Entsteht ein Unterbrechungsschaden auch durch 
einen Schaden an einer nicht im Versicherungsvertrag 
bezeichneten Sache oder durch eine nicht versicherte 
Gefahr, so besteht keine Ersatzpflicht für den Unterbre-
chungsschaden, der durch den Schaden an der nicht 
bezeichneten Sache oder durch die nicht versicherte 
Gefahr auch allein verursacht worden wäre.

		�  Entsteht jedoch durch einen Sachschaden an einer im 
Versicherungsvertrag bezeichneten Sache oder durch 
dessen Reparatur ein Folgeschaden an einer nicht 
bezeichneten Sache, so besteht Ersatzpflicht für den 
Unterbrechungsschaden in dem Umfang, als wenn der 
Folgeschaden nicht eingetreten wäre.

	 ff)	� Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit der 
Unterbrechungsschaden vergrößert wird durch

	 aa)	� außergewöhnliche, während der Unterbrechung 
hinzutretende Ereignisse, mit deren Eintritt als Folge 
des Sachschadens nicht gerechnet werden muss;

	 bb)	� Krieg, kriegsähnliche Ereignisse (z. B. Invasion, 
Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion, Aufstand) oder 
Verfügung von hoher Hand (z. B. Beschlagnahme, 
Verstaatlichung) oder innere Unruhen;

	 cc)	� Kernenergie, nukleare Strahlung, radioaktive Sub-
stanzen;

	 dd)	� Erdbeben, Überschwemmung;

	 ee)	� behördlich angeordnete Wiederherstellungs- oder 
Betriebsbeschränkungen;

	 ff)	� den Umstand, dass dem Versicherungsnehmer 
zur Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
zerstörter, beschädigter oder abhanden gekom-
mener Sachen bzw. Daten des Betriebssystemes 
nicht rechtzeitig genügend Kapital zur Verfügung 
steht;

	 gg)	� den Umstand, dass beschädigte oder zerstörte 
Sachen bzw. Daten des Betriebssystemes anläss-
lich der Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung geändert, verbessert oder überholt werden;

	 hh)	� Verderb, Beschädigung oder Zerstörung von Roh-
stoffen, Halb- oder Fertigfabrikaten oder Hilfs- 
oder Betriebsstoffen.

	 gg)	� Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

	 aa)	� Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
sowie für bezogene Waren und Leistungen, soweit 
es sich nicht um Aufwendungen zur Betriebserhal-
tung oder um Mindest- und Vorhaltegebühren für 
Energiefremdbezug handelt;

	 bb)	� Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhr
zölle;

	 cc)	� umsatzabhängige Aufwendungen für Ausgangs
frachten;

	 dd)	� umsatzabhängige Versicherungsbeiträge;

	 ee)	� umsatzabhängige Lizenzgebühren und Erfinder-
vergütungen;

	 ff)	� Gewinne und Kosten, die mit dem eigentlichen 
Fabrikations-, Handels- oder Gewerbebetrieb 
nicht zusammenhängen;

	 gg)	� Vertrags- und Konventionalstrafen.
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	 b)	 Unterversicherung, Kürzung der Entschädigung

	 aa)	� Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des 
nach a) ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem 
ganzen Betrag verhält, wie die Versicherungssumme zu 
dem Versicherungswert.

	 bb)	� Wenn eine unrichtige Meldung des Versicherungswertes 
vorliegt, wird nur der Teil des nach a) ermittelten Betra-
ges ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag verhält wie 
der gemeldete Versicherungswert zum tatsächlichen 
Versicherungswert, höchstens jedoch zu der vereinbar-
ten Versicherungssumme der Versicherungsperiode, für 
das die Meldung abgegeben wurde.

	 c)	 Grenze der Entschädigung

		�  Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall 
höchstens

	 aa)	� bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;

	 bb)	� bis zu einer zusätzlich vereinbarten Entschädigungs-
grenze;

	 cc)	� bis zu einer vereinbarten Jahreshöchstentschädigung;

		�  Schäden, die in der laufenden Versicherungsperiode begin-
nen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung.

		�  Maßgebend ist die nach aa) bis cc) niedrigste Grenze der Ent-
schädigung.

	 d)	 Selbstbehalt

		�  Der nach a) bis c) ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall 
um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

		�  Bei einem zeitlichen Selbstbehalt hat der Versicherungs-
nehmer denjenigen Teil selbst zu tragen, der sich zu dem 
Gesamtbetrag verhält wie der zeitliche Selbstbehalt zu dem 
Gesamtzeitraum der Unterbrechung oder Beeinträchtigung 
der technischen Einsatzmöglichkeit. In der Berechnung 
werden nur Zeiten berücksichtigt, in denen im versicherten 
Betrieb ohne Eintritt des Versicherungsfalles gearbeitet wor-
den wäre. Tage mit Beeinträchtigungen der technischen Ein-
satzmöglichkeit (Minderleistungen) werden zu vollen Unter-
brechungstagen zusammengefasst. Der Gesamtzeitraum 
endet spätestens mit Ablauf der Haftzeit.

		�  Bei mehreren Sachschäden an derselben Sache, zwischen 
denen ein Ursachenzusammenhang besteht, wird der Selbst 
behalt nur einmal abgezogen.

6	 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

	 Es gilt Abschnitt A § 8 ABE.

7	 Sachverständigenverfahren

	 Es gilt Abschnitt A § 9 ABE. Abweichend zu Abschnitt A § 9 Nr. 4 
ABE gilt:

	 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

	 a)	� die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt, 
von dem an der Sachschaden für den Versicherungsnehmer 
nach den anerkannten Regeln der Technik frühestens erkenn-
bar war;

	 b)	� Gewinn- und Verlustrechnungen für das laufende Geschäfts-
jahr bis zum Beginn der Betriebsunterbrechung und für das 
vorausgegangene Geschäftsjahr;

	 c)	� eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen 
ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten während des Bewer-
tungszeitraumes ohne die versicherte Unterbrechung des 
Betriebes entwickelt hätten;

	 d)	� eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen 
ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten während des Bewer-
tungszeitraumes infolge der versicherten Unterbrechung 
gestaltet haben;

	 e)	� ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche den 
versicherten Unterbrechungsschaden beeinflussen.

	 Die Sachverständigen haben alle Arten von Kosten gesondert 
auszuweisen; die fortlaufenden Kosten sind zu kennzeichnen.

8	 Beitragsrückgewähr

	 a)	� Meldung der Versicherungssumme

		�  War der Versicherungswert für die abgelaufene Versiche-
rungsperiode niedriger als die Versicherungssumme und mel-
det der Versicherungsnehmer dies dem Versicherer innerhalb 

von sechs Monaten nach Ablauf der Versicherungsperiode, 
so wird, wenn nicht etwas anderes vereinbart ist, der auf den 
Mehrbetrag der Versicherungssumme gezahlte Beitrag bis zu 
einem Drittel des Jahresbeitrages rückvergütet.

		�  Ist die Versicherungssumme während der Versicherungspe-
riode geändert worden, so gilt als Versicherungssumme die 
Jahresdurchschnittssumme, die sich aus den jeweiligen Ver-
sicherungssummen unter Berücksichtigung der Zeiträume 
ergibt, in denen sie gegolten haben.

		�  Der Versicherungswert ist für jede Position gesondert zu mel-
den.

	 b)	� Zu niedrig gemeldeter Betrag

		�  Ist der letzte vor Eintritt eines Versicherungsfalles gemeldete 
Betrag niedriger als der Versicherungswert der Versiche-
rungsperiode, für die die Meldung abgegeben wurde, so wird 
der Schaden nur anteilig ersetzt.

9	 Allgemeiner Teil

	 Es gilt der Abschnitt B §§ 1 bis 20 ABE.

	 In Ergänzung zu Abschnitt B § 8 Nr. 1 a) ABE hat der Versiche-
rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles die Verpflich-
tung, Bücher zu führen. Ferner hat er Inventuren, Bilanzen sowie 
Gewinn- und Verlustrechnungen für die drei Vorjahre vor Verlust, 
Beschädigung oder Zerstörung zu schützen.

	 Verletzt der Versicherungsnehmer die genannten Obliegenheiten 
vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach 
Maßgabe von Abschnitt B § 8 ABE zur Kündigung berechtigt oder 
auch leistungsfrei sein.

	 Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung, 
gilt Abschnitt B § 9 Absatz 2 ABE. Danach kann der Versicherer 
kündigen oder leistungsfrei sein.

TK 1958	 Ausschlüsse zur Pauschalversicherung

Sofern die Pauschaldeklaration vereinbart gilt, zählen hierzu nicht

a)	� Anlagen/Geräte, die sich auf Schwimmkörper befinden,

b)	� Prototypen,

c)	� Handelsware und Vorführgeräte,

d)	� Anlagen/Geräte, für die der Versicherungsnehmer nicht die Gefahr 
trägt, z. B. durch Haftungsfreistellung bei gemieteten Sachen.

TK 1962	 Subsidiärhaftung

Sind Schäden an versicherten Sachen auch durch eine Haftpflicht- 
oder Sach-Versicherung gedeckt, so geht diese Versicherung der 
Elektronik-Versicherung vor.

Die Elektronik-Versicherung bietet ausschließlich subsidiären Versi-
cherungsschutz.

TK 1990	 Dauernachlass

Steht dem Versicherer wegen eines vorzeitigen Vertragsendes nicht 
mindestens der Beitrag für die vereinbarte Vertragsdauer zu, so entfällt 
rückwirkend der vereinbarte Dauernachlass. Der Unterschiedsbetrag 
ist nachzuzahlen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherer der Vertrag 
kündigt.

TK 1991	 Schadenverlaufsabhängiger Beitragsnachlass

Der Jahresbeitrag enthält den in der Abrechnung genannten scha-
denverlaufsabhängigen Beitragsnachlass. Dieser entfällt beim Über-
schreiten einer Schadenquote (*) von 60 % ab der nächsten Haupt-
fälligkeit des Vertrages.

Sobald die Schadenquote 60 % wieder unterschreitet, wird dieser 
Beitragsnachlass – ab Beginn der nächsten Versicherungsperiode – 
erneut gewährt.

*) �Verhältnis der gezahlten und reservierten Schäden zum erhobenen Beitrag 
(ohne Versicherungsteuer), seit Gültigkeit dieser Vereinbarung, jedoch maxi-
mal innerhalb der letzten 5 Jahre.

BVB	 Kostenerweiterungen zur Elektronikversicherung               

1	 Feuerlöschkosten und Gebühren

	 Feuerlöschkosten gelten bis zu einer Versicherungssumme 
von 5.000 EUR auf Erstes Risiko mitversichert. Hierzu zählen 
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insbesondere die Löschmittel, das Wiederauffüllen der Feuer-
löscheinrichtungen und sonstige Aufwendungen, die der Ver-
sicherungsnehmer zur Brandbekämpfung für geboten halten  
durfte. Dazu zählen auch Aufwendungen für Leistungen der Feu-
erwehren oder anderer im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung 
Verpflichteter.

2	 Sofortiger Reparaturbeginn

	 Nach Eintritt eines versicherten Schadens kann mit der Reparatur 
sofort begonnen werden, wenn die Schadenanzeige unverzüglich 
erfolgt und der Schaden den Betrag von 5.000 EUR voraussicht-
lich nicht übersteigt. Das Schadensbild ist nach Möglichkeit durch 
Fotos zu dokumentieren und die bei der Reparatur ausgetausch-
ten Teile sind zur Beweissicherung aufzubewahren. Unabhängig 
davon bleibt der Versicherungsnehmer zur Erfüllung seiner Oblie-
genheiten im Versicherungsfall, insbesondere zur Schadenminde-
rung, verpflichtet.

3	 Technologiefortschritt   

	 Abweichend von Abschnitt A § 7 Nr. 2c) bb) ABE 2011 ersetzt der 
Versicherer die Wiederbeschaffungskosten für die aktuelle Nach-
folgegeneration der versicherten Sache oder Teile davon, wenn 

diese aufgrund des technischen Fortschrittes in ihrem bisherigen 
technischen Zustand nicht mehr hergestellt oder ersetzt werden 
kann. Der Versicherer verzichtet dabei auf den bedingungsgemä-
ßen Abzug für Änderungen oder Verbesserungen. Abschnitt A § 7 
Nr. 4 b) ABE 2011 gilt in diesem Zusammenhang gestrichen.

BVB	 Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungs-
beschränkungen

Mitversichert bis zur Versicherungssumme sind die infolge eines 
Versicherungsfalles tatsächlich entstandenen Aufwendungen für 
notwendige Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen.

BVB	 Sachverständigenkosten 

Übersteigt der entschädigungspflichtige Schaden den Betrag von 
25.000 EUR, so ersetzt der Versicherer von dem durch den Versiche-
rungsnehmer nach § A9 zu tragenden Kosten des  Sachverständigen-
verfahrens einen Anteil von 80 %.
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Register

MASCHINEN- 
VERSICHERUNG
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Wir möchten Sie mit dieser Produktübersicht auf einige grundsätzliche Regelungen dieser Versicherung hinweisen. Die folgenden Erläuterungen 
zeigen Ihnen die vertraglichen Grundlagen auszugsweise in Stichworten und sind nicht abschließend. Maßgeblich für den Versicherungsschutz 
sind die auf den folgenden Seiten abgebildeten Informationen (z. B. Versicherungsbedingungen – AMB 2008 – und Klauseln), die Vereinbarungen 
im Antrag sowie die Inhalte des Versicherungsscheins, in denen Sie Details nachlesen können.

Welchen Schutz bietet die Maschinenversicherung?

Die Maschinenversicherung ermöglicht es Ihnen, Ihre stationären, betriebstypischen und betriebsfertigen Maschinen, Anlagen und maschinellen 
Einrichtungen nach Bedarf abzusichern.

Neben der maschinellen Betriebseinrichtung versichern wir auch Ihre Daten und Programme (Software) gegen unvorhergesehen eintretende 
Schäden an externen, auswechselbaren Datenträgern (z. B. Wechselplatten, Magnetbändern, Disketten) einschließlich der auf diesen Daten-
trägern maschinenlesbaren Informationen (Programme, Individualdaten etc.). Lizenzstecker (Dongles) gelten im Rahmen der Softwaredeckung 
mitversichert.

Versicherungsschutz besteht bei unvorhergesehen eintretender Beschädigung oder Zerstörung durch zum Beispiel
–	 Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Dritter

–	 Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler

–	 Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung (nicht als Folgeschaden der Gefahren Brand oder Explosion)

–	 Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen

–	 Wasser-, Öl- oder Schmiermittelmangel

–	 Zerreißen infolge Fliehkraft

–	 Überdruck (nicht als Folgeschaden der Gefahren Brand oder Explosion) oder Unterdruck

–	 Sturm, Frost, Eisgang

–	 Innere Unruhen

Ausfallende Gewinne und fortlaufende Kosten (Betriebsunterbrechung) oder zeitabhängige und zeitunabhängige Mehrkosten infolge eines versi-
cherten Sachschadens sind nur versichert, sofern dies besonders vereinbart ist.

Versicherungssumme, Entschädigungsberechnung, Jahreshöchstentschädigung 
Der Versicherer ersetzt den entstandenen Sachschaden. Die vereinbarte Versicherungssumme soll dabei dem Wert der versicherten Sachen 
(Versicherungswert) entsprechen. Versicherungswert ist der jeweils gültige Listenpreis der versicherten Sache im Neuzustand (Neuwert) zuzüglich 
Kosten für Verpackung, Fracht, Zölle und  Montage. Dies gilt auch bei gebraucht gekauften Sachen. 

–	 Teilschaden:
	 Entschädigt werden die Kosten für die Wiederherstellung der beschädigten Sache (z. B. Ersatzteile, Reparaturstoffe, Lohnkosten, De- und 

Remontagekosten, Transportkosten) abzüglich des Wertes des Altmaterials. Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in Höhe der Wert-
verbesserung wird vorgenommen an z. B. Motoren, Getriebe, Akkumulatorenbatterien, Röhren.

–	 Totalschaden:
	 Ersetzt wird der Zeitwert abzüglich des Rest- bzw. Schrottwertes.

	 Innerhalb der ersten 24 Monate ab 1. Inbetriebnahme wird im Totalschadenfall der Neuwert, maximal die vereinbarte Versicherungssumme, 
ersetzt.

	 GAP-Deckung für geleaste/finanzierte Maschinen
	 Sofern der Leasing-/Finanzierungsvertrag nicht fortgesetzt wird und die Versicherungssumme dem Versicherungswert und mindestens der 

Finanzierungssumme entspricht, ersetzt der Versicherer zusätzlich eine Differenz zwischen dem Zeitwert und dem Leasing-/Finanzierungs-
buchwert bis zu einer Höchstentschädigung in Höhe von 20 % der Versicherungssumme.

–	 Unterversicherungsverzicht
	 Sofern vereinbart, wird für eine Differenz von bis zu 30 % zwischen Versicherungswert und Versicherungssumme keine Unterversicherung 

angerechnet.

–	 Die Jahreshöchstentschädigung für Schäden durch Innere Unruhen entspricht der für den Vertrag vereinbarten Versicherungssumme von 
25.000 EUR, maximal jedoch 50.000 EUR.

Vorsorgeversicherung für Neu- und Ersatzinvestitionen
Für die während des jeweiligen Versicherungsjahres eintretenden Veränderungen durch gleichartige Neu- und Ersatzinvestitionen mit Summener-
höhung gilt eine Vorsorgeversicherung vereinbart. Diese beträgt 30 % der Gesamtversicherungssumme (Sachsubstanz), maximal 500.000 EUR je 
versicherte Sache. Neu hinzukommende oder ersetzte Geräte müssen innerhalb von 3 Monaten nach dem Beginn eines jeden Versicherungsjahres 
angemeldet werden, da ansonsten der Versicherungsschutz hierfür erlischt.

Versicherte Kosten und zusätzliche Einschlüsse auf Erstes Risiko
–	 Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten	 25.000 EUR

–	 Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich	 25.000 EUR

–	 Bewegungs- und Schutzkosten	 25.000 EUR

–	 Bau- und Erdarbeiten	 25.000 EUR

–	 Luftfrachtkosten	 25.000 EUR

–	 Innere Unruhen	 25.000 EUR

–	 Eich- und Kalibrierungskosten	   5.000 EUR

–	 Softwareversicherung incl. Lizenzstecker (Dongles)	   5.000 EUR

–	 Werkzeuge	   5.000 EUR

Produktübersicht zur Maschinenversicherung
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–	 Sachverständigenkosten	 bis zur Versicherungssumme
	 Mindestschadenhöhe: 25.000 EUR
	 vereinbarter Anteil: 80 %

–	 Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen	 bis zur Versicherungssumme

–	 Sofortiger Reparaturbeginn bei Schäden bis voraussichtlich 10.000 EUR	 mitversichert

Selbstbehalte
–	 Schäden an versicherten Sachen	 100 EUR

–	 Schäden an versicherten Sachen durch Innere Unruhen	 500 EUR

–	 Softwareversicherung	 250 EUR
	 Abweichender Selbstbehalt bei Erhöhung der Erstrisikosumme	 10 %, mindestens 250 EUR

–	 Lizenzstecker (Dongles)	 250 EUR
	 Abweichender Selbstbehalt bei Abhandenkommen	 25 %, mindestens 500 EUR

–	 Betriebsunterbrechungsschaden (sofern versichert) infolge eines versicherten Sachschadens	 2 Arbeitstage

Was kostet dieser Versicherungsschutz?

Der Beitrag ist abhängig von dem von Ihnen gewählten Versicherungsschutz. Die Höhe des Beitrages entnehmen Sie bitte dem Antrag. Über die 
jeweiligen Beitragsfälligkeiten und die Beitragszeiträume informieren wir Sie mit dem Versicherungsschein und den Beitragsrechnungen. Zahlen 
Sie bitte Ihre Beiträge pünktlich, ansonsten gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz.

Was ist nicht versichert?

Wir können nicht alle Risiken abdecken, da sonst der Beitrag unangemessen hoch würde. Deshalb sind vom Versicherungsschutz bestimmte 
Sachen und Schäden ausgenommen (Näheres finden Sie u. a. in den Versicherungsbedingungen und Klauseln).

So sind zum Beispiel folgende Sachen nicht versichert (§ A1 Ziffer 3 und 4 AMB 2008):

–	 Hilfs- und Betriebsstoffe

–	 Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmittel

–	 Teile, die während der Lebensdauer der versicherten Sachen erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden müssen

–	 Transportbänder, Raupen, Kabel, Stein- und Betonkübel, Ketten, Seile, Gurte, Riemen, Bürsten, Kardenbeläge und Bereifungen, sofern sie 
nicht als Folge eines dem Grunde nach versicherten Schadens an anderen Teilen der versicherten Sache beschädigt worden sind.

Für folgende Gefahren/Schäden besteht beispielsweise kein Versicherungsschutz (§ A2 Ziffer 3 und 5 AMB 2008):

–	 Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen Repräsentanten

–	 Krieg, kriegsähnliche Ereignisse oder Verfügung von hoher Hand 

–	 Kernenergie

–	 Erdbeben, Überschwemmung

–	 Verschleiß

–	 Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung

–	 Diebstahl

Was ist bei Antragstellung zu beachten?

Sämtliche im Antrag und in weiteren Schriftstücken gestellten Fragen müssen Sie vollständig und wahrheitsgemäß beantworten. Diese Angaben 
können maßgeblichen Einfluss auf die Risikobeurteilung, den Beitrag oder den Vertragsschluss selbst haben. Möchten Sie mehr zu diesem Thema 
wissen, so lesen Sie bitte in § B1 AMB 2008 nach.

Was ist während der Laufzeit des Vertrages zu berücksichtigen?

Ändert sich ein Umstand, nach dem wir Sie im Antrag oder in weiteren Schriftstücken gefragt haben, zeigen Sie uns das bitte umgehend an. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte § B9 AMB 2008.

Bitte beachten Sie auch alle gesetzlichen, behördlichen oder in dem Versicherungsvertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften und Verhaltens-
regeln, wie zum Beispiel die Obliegenheiten gemäß § B8 AMB 2008.

Was ist im Schadenfall zu tun?

Sorgen Sie nach Möglichkeit für die Abwendung oder Minderung des Schadens und zeigen Sie uns diesen bitte unverzüglich an. Es genügt 
zunächst die mündliche oder telefonische Meldung. Bitte beachten Sie die Verhaltensregeln im Schadenfall, z. B. Schäden durch strafbare 
Handlungen (Diebstahl, Raub, vorsätzliche Sachbeschädigung etc.) sowie Schäden durch Brand und Explosion unverzüglich der zuständigen 
Polizeidienststelle unter Einreichung einer Liste der vom Schaden betroffenen Gegenstände anzuzeigen. Weitere Erläuterungen lesen Sie bitte in 
§ B8 Ziffer 2 AMB 2008 nach.

Welche Folgen können sich ergeben, wenn Sie die vorgenannten Verpflichtungen nicht beachten?

Beachten Sie die vorgenannten Verpflichtungen bei Antragsstellung, während der Vertragslaufzeit und im Schadenfall mit Sorgfalt. Ihre Nichtbe
achtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder 
teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem §§ B8 und B9 AMB 
2008.
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Für welche Dauer wird der Versicherungsvertrag abgeschlossen? Wie können Sie ihn beenden?

Der Versicherungsvertrag wird für die im Versicherungsschein genannte Dauer abgeschlossen. Verträge von mindestens einjähriger Dauer verlän-
gern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer stillschweigend jeweils um ein Jahr, wenn nicht drei Monate vor Ablauf dem Vertragspartner 
eine Kündigung in Textform zugegangen ist.

Beträgt die vereinbarte Dauer mehr als drei Jahre, so können Sie den Vertrag zum Ende des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten in Textform kündigen.

Darüber hinaus kann jede Vertragspartei den Vertrag nach Eintritt eines Versicherungsfalles kündigen, und zwar bis spätestens einen Monat nach 
Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung. Mehr zu diesen Themen lesen Sie bitte in § B14 AMB 2008 nach.

Bitte sprechen Sie Ihre/n Vermögensberater/in an, wenn Sie noch Fragen oder Wünsche haben. Er/Sie berät Sie gerne!
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Abschnitt A – Besonderer Teil für die Maschinenversicherung

§ A1 Versicherte und nicht versicherte Sachen

1 Versicherte Sachen

 Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten stationä-
ren Maschinen, maschinellen Einrichtungen und sonstigen techni-
schen Anlagen, sobald sie betriebsfertig sind.

 Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Erpro-
bung und soweit vorgesehen nach beendetem Probebetrieb ent-
weder zur Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich in Betrieb befindet. 
Eine spätere Unterbrechung der Betriebsfertigkeit unterbricht den 
Versicherungsschutz nicht. Dies gilt auch während einer De- oder 
Remontage sowie während eines Transportes der Sache inner-
halb des Versicherungsortes.

2 Zusätzlich versicherbare Sachen

 Nur wenn dies besonders vereinbart ist, sind zusätzlich versichert:

 a)  Zusatzgeräte, Reserveteile und Fundamente  versicherter 
Sachen;

 b)  Ausmauerungen, Auskleidungen und Beschichtungen von 
Öfen, Feuerungs- und sonstigen Erhitzungsanlagen, Dampf-
erzeugern und Behältern, die während der Lebensdauer der 
versicherten Sachen erfahrungsgemäß mehrfach ausge-
wechselt werden müssen.

3 Folgeschäden 

 Nur als Folge eines dem Grunde nach versicherten Sachschadens 
an anderen Teilen der versicherten Sache versichert sind Schäden 
an

 a)  Transportbändern, Raupen, Kabeln, Stein- und Betonkübeln, 
Ketten, Seilen, Gurten, Riemen, Bürsten, Kardenbelägen und 
Bereifungen;

 b)  Öl- oder Gasfüllungen, die Isolationszwecken dienen;

 c)  sofern vereinbart Ölfüllungen von versicherten Turbinen.

4 Nicht versicherte Sachen

 Nicht versichert sind

 a)  Wechseldatenträger;

 b)  Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und Arbeits-
mittel;

 c)  Werkzeuge aller Art;

 d)  sonstige Teile, die während der Lebensdauer der versicherten 
Sachen erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden 
müssen.

§ A2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und 
 Schäden

1 Versicherte Gefahren und Schäden

 Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen ein-
tretende Beschädigungen oder Zerstörungen an versicherten 
Sachen (Sachschaden).

 Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsnehmer 
oder seine Repräsentanten weder rechtzeitig vorhergesehen 
haben noch mit dem für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit erfor-
derlichen Fachwissen hätten vorhersehen müssen, wobei nur 
grobe Fahrlässigkeit schadet. 

 Insbesondere wird Entschädigung geleistet für  Sachschäden 
durch 

 a)  Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz  Dritter;

 b)  Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler;

 c)  Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung (außer in den 
Fällen von Nr. 3);

 d)  Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen;

 e)  Wasser-, Öl- oder Schmiermittelmangel;

 f)  Zerreißen infolge Fliehkraft;

 g)  Überdruck (außer in den Fällen von Nr. 3) oder Unterdruck;

 h)  Sturm, Frost oder Eisgang.

2 Elektronische Bauelemente

 Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bauteile) der ver-
sicherten Sache wird nur geleistet, wenn eine versicherte Gefahr 
nachweislich von außen auf eine Austauscheinheit (im Repara-
turfall üblicherweise auszutauschende Einheit) oder auf die versi-
cherte Sache insgesamt eingewirkt hat. Ist dieser Beweis nicht zu 
erbringen, so genügt die überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass 
der Schaden auf die Einwirkung einer versicherten Gefahr von 
außen zurückzuführen ist.

 Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch 
Entschädigung geleistet.

3 Verhältnis zur Feuerversicherung

 Für die Entschädigung von Schäden durch Brand, Explosion, 
Blitzschlag, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges gilt:

 a)  Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden

  aa)  durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz 
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung,

  bb)  die durch Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung 
an elektrischen Einrichtungen als Folge von Brand oder 
Explosion entstehen.

 b)  Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen 
Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus 
eigener Kraft auszubreiten vermag.

   Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen 
oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäuße-
rung. Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung 
usw.) liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen 
Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des 
Druckunterschiedes innerhalb und außerhalb des Behälters 
stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine Explosion 
durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein Zer-
reißen seiner Wandung nicht erforderlich.

   Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf 
Sachen.

 c)  Der Versicherer leistet jedoch Entschädigung für:

  aa)  Brandschäden, die an versicherten Sachen dadurch 
entstehen, dass sie einem Nutzfeuer oder der Wärme 
zur Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt 
werden; als ausgesetzt gelten auch versicherte Sachen, 
in denen oder durch die Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, 
vermittelt oder weitergeleitet wird.
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    Keine Entschädigung wird jedoch geleistet für derartige 
Brandschäden an Räucher-, Trocken- und sonstigen ähn-
lichen Erhitzungsanlagen sowie an Dampferzeugungs-
anlagen, Wärmetauschern, Luftvorwärmern, Rekupera-
toren, Rauchgasleitungen, Filter-, REA-, DENOX- und 
vergleichbaren technischen Anlagen;

  bb)  Sengschäden an versicherten Sachen;

  cc)  Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die 
im Verbrennungsraum auftretenden Explosionen, sowie 
Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen Schal-
tern durch den in ihnen auftretenden Gasdruck entste-
hen;

  dd)  Blitzschäden an elektrischen Einrichtungen versicherter 
Sachen, es sei denn, dass der Blitz unmittelbar auf diese 
Sachen übergegangen ist. Für Schäden durch Brand 
oder Explosion, die durch diese Blitzschäden verursacht 
werden, wird jedoch keine Entschädigung geleistet.

   Die Einschlüsse gemäß aa) bis cc) gelten nicht, wenn Schäden 
dadurch verursacht wurden, dass sich zunächst an der ver-
sicherten Sache oder an anderen Sachen eine ausgeschlos-
sene Gefahr gemäß a) verwirklicht hat. Die Einschlüsse gelten 
ferner nicht für Folgeschäden an der versicherten Sache oder 
an anderen versicherten Sachen durch eine Gefahr gemäß a).

4 Leistung bei grober Fahrlässigkeit

 Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers oder dessen 
Repräsentanten ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen.

5 Nicht versicherte Gefahren und Schäden

 Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
keine Entschädigung für Schäden

 a)  durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen 
Repräsentanten;

 b)  durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse (z. B. Invasion, Bürger-
krieg, Revolution, Rebellion, Aufstand) oder Verfügung von 
hoher Hand (z. B. Beschlagnahme, Verstaatlichung);

 c)  durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Sub-
stanzen;

 d)  durch Erdbeben;

 e)  durch Überschwemmung; 

   Überschwemmung ist die Ansammlung einer erheblichen 
Menge von Oberflächenwasser durch

  aa)  Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließen-
den) Gewässern;

  bb)  Witterungsniederschläge;

  cc)  Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge 
von aa) oder bb).

 f)  durch Gewässer beeinflusstes Grundwasser, infolge von  
Hochwasser;

  g)  durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung bereits 
vorhanden waren und dem Versicherungsnehmer oder seinen 
Repräsentanten bekannt sein mussten;

 h)  durch

  aa)  betriebsbedingte normale Abnutzung;

  bb)  betriebsbedingte vorzeitige Abnutzung;

  cc)  korrosive Angriffe oder Abzehrungen;

  dd)  übermäßigen Ansatz von Kesselstein, Schlamm oder 
sonstigen Ablagerungen.

   Diese Ausschlüsse gelten nicht für benachbarte Maschinen-
teile, die infolge eines solchen Schadens beschädigt werden 
und nicht auch ihrerseits aus Gründen gemäß aa) bis dd) 
bereits erneuerungsbedürftig waren.

   Die Ausschlüsse gemäß bb) bis dd) gelten ferner nicht in den 
Fällen von Nr. 1 a) und b), d) und e); ob ein Konstruktions-
fehler vorliegt, wird nach dem Stand der Technik zur Zeit 
der Konstruktion beurteilt, bei Bedienungs-, Material- oder 
Ausführungsfehlern nach dem Stand der Technik zur Zeit der 
Herstellung;

 i)  durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftigkeit dem 
Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten bekannt 
sein musste; der Versicherer leistet jedoch Entschädigung, 

wenn der Schaden nicht durch die Reparaturbedürftigkeit 
verursacht wurde oder wenn die Sache zur Zeit des Schadens 
mit Zustimmung des Versicherers wenigstens behelfsmäßig 
repariert war;

 j)  durch Diebstahl; der Versicherer leistet jedoch Entschädigung 
für Schäden an nicht gestohlenen Sachen, wenn sie als Folge 
des Diebstahls eintreten;

 k)  soweit für sie ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder Händler), 
Werkunternehmer oder aus Reparaturauftrag einzutreten hat.

   Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der Ver-
sicherer zunächst Entschädigung. Ergibt sich nach Zahlung 
der Entschädigung, dass ein Dritter für den Schaden eintreten 
muss und bestreitet der Dritte dies, so behält der Versiche-
rungsnehmer zunächst die bereits gezahlte Entschädigung.

   § 86 VVG – Übergang von Ersatzansprüchen – gilt für diese 
Fälle nicht. Der Versicherungsnehmer hat seinen Anspruch 
auf Kosten und nach den Weisungen des Versicherers 
außergerichtlich und erforderlichenfalls gerichtlich geltend zu 
machen.

   Die Entschädigung ist zurückzuzahlen, wenn der Versiche-
rungsnehmer einer Weisung des Versicherers nicht folgt oder 
soweit der Dritte dem Versicherungsnehmer Schadenersatz 
leistet.

§ A3 Versicherte Interessen

1 Versichert ist das Interesse des Versicherungsnehmers. Ist der 
Versicherungsnehmer nicht Eigentümer, so ist auch das Interesse 
des Eigentümers versichert. Die Bestimmungen zu versicherten 
Schäden und Gefahren bleiben unberührt.

2 Bei Sicherungsübereignung gilt dies auch dann, wenn der Versi-
cherungsnehmer das Eigentum nach Abschluss der Versicherung 
überträgt.

 Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen gemäß §§ 95 ff 
VVG zur Veräußerung der versicherten Sache.

3 Hat der Versicherungsnehmer die Sache unter Eigentumsvorbe-
halt verkauft, so ist auch das Interesse des Käufers versichert. 
Der Versicherer leistet jedoch keine Entschädigung für Schäden, 
für die der Versicherungsnehmer als Lieferant (Hersteller oder 
Händler) gegenüber dem Käufer einzutreten hat oder ohne auf 
den Einzelfall bezogene Sonderabreden einzutreten hätte.

4 Hat der Versicherungsnehmer die Sache einem Dritten als Mie-
ter, Pächter, Entleiher oder Verwahrer übergeben, so ist auch das 
Interesse dieses Dritten versichert.

5 Hat der Versicherungsnehmer die versicherte Sache, die er in sei-
nem Betrieb verwendet oder Dritten überlässt (Nr. 4), selbst herge-
stellt, so leistet der Versicherer keine Entschädigung für Schäden, 
für die bei Fremdbezug üblicherweise der Lieferant (Hersteller 
oder Händler) einzutreten hätte.

 Im Übrigen gelten die Bestimmungen zur Versicherung für fremde 
Rechnung.

§ A4 Versicherungsort

Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes. 
Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten 
Betriebsgrundstücke.

§ A5  Versicherungswert, Versicherungssumme, Unter­
versicherung

1 Versicherungswert

 Versicherungswert ist der Neuwert. 

 a)  Neuwert ist der jeweils gültige Listenpreis der versicherten 
Sache im Neuzustand zuzüglich der Bezugskosten (z. B. Kos-
ten für Verpackung, Fracht, Zölle, Montage).

 b)  Wird die versicherte Sache nicht mehr in Preislisten geführt, 
so ist der letzte Listenpreis der Sache im Neuzustand zuzüg-
lich der Bezugskosten maßgebend; dieser Betrag ist ent-
sprechend der Preisentwicklung für vergleichbare Sachen zu 
vermindern oder zu erhöhen.

   Hatte die versicherte Sache keinen Listenpreis, so tritt an 
dessen Stelle der Kauf- oder Lieferpreis der Sache im Neu-
zustand zuzüglich der Bezugskosten; dieser Betrag ist ent-
sprechend der Preisentwicklung für vergleichbare Sachen zu 
vermindern oder zu erhöhen.
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   Kann weder ein Listenpreis noch ein Kauf- oder Lieferpreis 
ermittelt werden, so ist die Summe der Kosten maßgebend, 
die jeweils notwendig war, um die Sache in der vorliegenden 
gleichen Art und Güte (z. B. Konstruktion, Abmessung, Leis-
tung) zuzüglich der Handelsspanne und der Bezugskosten 
wiederherzustellen. Dieser Betrag ist entsprechend der Preis-
entwicklung zu vermindern oder zu erhöhen.

   Rabatte und Preiszugeständnisse bleiben für den Versiche-
rungswert unberücksichtigt.

 c)  Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht 
berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.

2 Versicherungssumme 

 Die im Versicherungsvertrag für jede versicherte Sache genannte 
Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entsprechen. 
Der Versicherungsnehmer soll die Versicherungssumme für die 
versicherte Sache während der Dauer des Versicherungsverhält-
nisses dem jeweils gültigen Versicherungswert anpassen. Dies gilt 
auch, wenn werterhöhende Änderungen vorgenommen werden.

3 Unterversicherung

 Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungs wert 
zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles, so besteht Unter-
versicherung.

§ A6  Versicherte und nicht versicherte Kosten

1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des  Schadens 

 a)  Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Ver-
sicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den 
Umständen nach zur Abwendung und Minderung des Scha-
dens für geboten halten durfte oder die er auf Weisung des 
Versicherers macht.

 b)  Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen 
unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden 
oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet 
der Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwen-
dungen bei einer nachträglichen objektiven Betrachtung der 
Umstände verhältnismäßig und erfolgreich waren oder die 
Aufwendungen auf Weisung des Versicherers erfolgten.

 c)  Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann 
er auch den Kostenersatz nach a und b entsprechend kürzen.

 d)  Der Ersatz dieser Kosten und die sonstige Entschädigung 
betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme je 
vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Kosten auf 
Weisung des Versicherers entstanden sind.

 e)  Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderlichen 
Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschie-
ßen.

 f)  Nicht versichert sind Kosten für Leistungen der Feuerwehr 
oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur 
Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im 
öffentlichen Interesse erbracht werden.

2 Kosten für die Wiederherstellung von Daten 

 a)  Versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von Daten 
des Betriebssystems, welche für die Grundfunktion der ver-
sicherten Sache notwendig sind, sofern der Verlust, die Ver-
änderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten infolge eines 
dem Grunde nach versicherten Schadens an dem Datenträ-
ger eingetreten ist, auf dem diese Daten gespeichert waren.

 b)  Andere Daten sind nur nach besonderer Vereinbarung versi-
chert.

 c)  Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für 
versicherte Sachen betragen zusammen höchstens die Ver-
sicherungssumme je vereinbarter Position.

3 Zusätzliche Kosten

 Soweit vereinbart, sind über die Wiederherstellungskosten hin-
aus die nachfolgend genannten Kosten bis zur Höhe der jeweils 
hierfür vereinbarten Versicherungssumme auf Erstes Risiko ver-
sichert. Die jeweils vereinbarte Versicherungssumme vermindert 
sich nicht dadurch, dass eine Entschädigung geleistet wird.

 a)  Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten

  aa)  Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge 
eines dem Grunde nach versicherten Schadens aufwen-
den muss, um versicherte und nicht versicherte Sachen, 
deren Teile oder Reste, die sich an der Schadenstätte 
befinden

   •  aufzuräumen und nötigenfalls zu dekontaminieren;

   •  zu vernichten oder in die nächstgelegene geeignete 
Abfallbeseitigungsanlage zu transportieren und dort 
zu beseitigen.

  bb)  Nicht versichert sind jedoch Kosten für die Dekontami-
nation und Entsorgung von Erdreich oder Gewässern, 
Kosten für die Beseitigung von Beeinträchtigungen des 
Grundwassers oder der Natur sowie von Emissionen in 
der Luft.

    Nicht versichert sind ferner Aufwendungen des Versiche-
rungsnehmers aufgrund der Einliefererhaftung.

  cc)  Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versiche-
rungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag 
Ersatz beanspruchen kann.

 b)  Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich

  aa)  Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge 
einer Kontamination durch einen dem Grunde nach ver-
sicherten Schaden aufgrund behördlicher Anordnungen 
aufwenden muss, um

   •  Erdreich der Schadenstätte zu untersuchen und nöti-
genfalls zu dekontaminieren oder auszutauschen;

   •  den Aushub zu vernichten oder in die nächstgelegene 
geeignete Deponie zu transportieren und dort abzula-
gern;

   •  insoweit den Zustand der Schadenstätte vor Eintritt 
des Schadens wiederherzustellen.

  bb)  Die Aufwendungen gemäß aa) sind nur versichert, sofern 
die behördlichen Anordnungen

   •  aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen 
sind, die vor Eintritt des Schadens erlassen wurden;

   •  Kontaminationen betreffen, die nachweislich infolge 
dieses Schadens entstanden sind;

   •  innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Schadens 
ergangen sind und dem Versicherer ohne Rücksicht 
auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei Monaten seit 
Kenntniserhalt gemeldet wurden.

  cc)  Wird durch den Schaden eine bereits bestehende Kon-
tamination des Erdreiches erhöht, so sind nur die Auf-
wendungen versichert, die den für eine Beseitigung der 
bestehenden Kontamination erforderlichen Betrag über-
steigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob und wann 
dieser Betrag ohne den Schaden aufgewendet worden 
wäre.

    Die hiernach zu ersetzenden Kosten werden nötigenfalls 
durch Sachverständige festgestellt.

  dd)  Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anord-
nungen oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen des 
Versicherungsnehmers einschließlich der Einliefererhaf-
tung sind nicht versichert.

  ee)  Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versiche-
rungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag 
Ersatz beanspruchen kann.

 c)  Bewegungs- und Schutzkosten

   Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines 
dem Grunde nach versicherten Schadens aufwenden muss, 
wenn zum Zwecke der Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung der versicherten Sache andere Sachen bewegt, 
verändert oder geschützt werden müssen, insbesondere Auf-
wendungen für De- und Remontage, für Durchbruch, Abriss 
oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen oder für das Erweitern 
von Öffnungen.

 d)  Luftfrachtkosten

   Dies sind Mehrkosten für Luftfracht, die der Versicherungsneh-
mer infolge eines dem Grunde nach versicherten Teilschadens 
zum Zwecke der Wiederherstellung der versicherten Sache 
aufwenden muss.

§ A7 Umfang der Entschädigung

1 Wiederherstellungskosten

 Im Schadenfall wird zwischen Teilschaden und  Totalschaden 
unterschieden. 
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 Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Wiederherstellungskosten 
zuzüglich des Wertes des Altmaterials nicht höher sind als der 
Zeitwert der versicherten Sache unmittelbar vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles. Sind die Wiederherstellungskosten höher, so liegt 
ein Totalschaden vor.

 Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert durch einen Abzug ins-
besondere für Alter, Abnutzung und technischen Zustand.

 Versicherte Sachen, die in verschiedenen Positionen bezeich net 
sind, gelten auch dann nicht als einheitliche Sache, wenn sie wirt-
schaftlich zusammen gehören.

 Werden versicherte Sachen in einer Sammelposition aufgeführt, 
so gelten sie nicht als einheitliche Sache, sofern diese eigenstän-
dig verwendet werden können.

2 Teilschaden

 Entschädigt werden alle für die Wiederherstellung des früheren, 
betriebsfertigen Zustandes notwendigen Aufwendungen abzüg-
lich des Wertes des Altmaterials. 

 a)  Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbesondere

  aa)  Kosten für Ersatzteile und Reparaturstoffe;

  bb)  Lohnkosten und lohnabhängige Kosten, auch übertarif-
liche Lohnanteile und Zulagen, ferner Mehrkosten durch 
tarifliche Zuschläge für Überstunden sowie für Sonn-
tags-, Feiertags- und Nachtarbeiten;

  cc)  De- und Remontagekosten;

  dd)  Transportkosten einschließlich Mehrkosten für Express-
frachten;

  ee)  Kosten für die Wiederherstellung des Betriebssystems, 
welches für die Grundfunktion der versicherten Sache 
notwendig ist;

  ff)  Kosten für das Aufräumen und das Dekontaminieren der 
versicherten Sache oder deren Teile sowie Kosten für das 
Vernichten von Teilen der Sache, ferner Kosten für den 
Abtransport von Teilen in die nächstgelegene geeignete 
Abfallbeseitigungsanlage, jedoch nicht Kosten aufgrund 
der Einliefererhaftung.

 b)  Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in Höhe der 
Wertverbesserung wird vorgenommen an

  aa)  Hilfs- und Betriebsstoffen, Verbrauchsmaterialien und 
Arbeitsmitteln, Werkzeugen aller Art sowie sonstigen 
Teilen, die während der Lebensdauer der versicherten 
Sache erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt wer-
den müssen, soweit diese Teile zur Wiederherstellung 
der versicherten Sache zerstört oder beschädigt werden;

  bb)  Transportbändern, Raupen, Kabeln, Stein- und Beton-
kübeln, Ketten, Seilen, Gurten, Riemen, Bürsten, Kar-
denbelägen und Bereifungen, Verbrennungsmotoren, 
Akkumulatoren und Röhren;

  cc)  Zylinderköpfen, Zylinderbuchsen, einteilige Kolben, Kol-
benböden und Kolbenringen von Kolbenmaschinen. Der 
Abzug beträgt 10 Prozent pro Jahr höchstens jedoch 50 
Prozent.

 c)  Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

  aa)  Kosten einer Überholung oder sonstiger Maßnahmen, 
die auch unabhängig von dem Versicherungsfall notwen-
dig gewesen wären;

  bb)  Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserun gen, 
die über die Wiederherstellung hinausgehen;

    wird eine Konstruktionseinheit, z. B. ein Motor, ein 
Getriebe oder ein Baustein, ausgewechselt, obgleich sie 
neben beschädigten Teilen mit überwiegender Wahr-
scheinlichkeit auch unbeschädigte umfasst, so wird die 
Entschädigung hierfür angemessen gekürzt; dies gilt 
jedoch nicht, wenn die Kosten, die für eine Reparatur 
der beschädigten Teile notwendig gewesen wären, die 
Kosten für die Auswechselung der Konstruktionseinheit 
 übersteigen würden;

    werden beschädigte Teile erneuert, obgleich eine Repa-
ratur ohne Gefährdung der Betriebssicherheit möglich 
ist, so ersetzt der Versicherer die Kosten, die für eine 
Reparatur der beschädigten Teile notwendig gewesen 
wären, jedoch nicht mehr als die für die Erneuerung auf-
gewendeten Kosten;

  cc)  Kosten einer Wiederherstellung in eigener Regie, soweit 
die Kosten nicht auch durch Arbeiten in fremder Regie 
entstanden wären;

  dd)  entgangener Gewinn infolge von Arbeiten in eigener 
Regie;

  ee)  Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläufige Wie-
derherstellung;

  ff)  Kosten für Arbeiten, die zwar für die Wiederherstellung 
erforderlich sind, aber nicht an der versicherten Sache 
selbst ausgeführt werden;

  gg)  Vermögensschäden.

3 Totalschaden

 Entschädigt wird der Zeitwert abzüglich des Wertes des Altmate-
rials.

4 Weitere Kosten

 Weitere Kosten, die infolge eines ersatzpflichtigen  Schadens über 
die Wiederherstellungskosten hinaus aufgewendet werden müs-
sen, ersetzt der Versicherer im Rahmen der hierfür vereinbarten 
Versicherungssummen.

5 Grenze der Entschädigung

 Grenze der Entschädigung ist der auf die betroffene Sache entfal-
lende Teil der Versicherungssumme.

6 Entschädigungsberechnung bei Unterversicherung

 Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des nach Nr. 1 
bis Nr. 5 ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen 
Betrag verhält, wie die Versicherungssumme zu dem Versiche-
rungswert.

7 Selbstbehalt

 Der nach Nr. 1 bis Nr. 6 ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall 
um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

 Entstehen mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils ein-
zeln abgezogen. 

 Entstehen die mehreren Schäden jedoch an derselben Sache und 
besteht außerdem ein Ursachenzusammenhang zwischen diesen 
Schäden, so wird der Selbstbehalt nur einmal abgezogen.

§ A8 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1 Fälligkeit der Entschädigung

 Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versi-
cherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen 
sind.

 Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach  Meldung des 
Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der 
nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

2 Verzinsung 

 Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechts-
grund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

 a)  Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines 
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird – ab Fäl-
ligkeit zu verzinsen.

 b)  Der Zinssatz beträgt 4 Prozent, soweit nicht aus einem ande-
ren Rechtsgrund ein höherer Zins zu zahlen ist.

 c)  Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

3 Hemmung

 Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1 und Nr. 2 a) ist der 
Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens 
des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt 
oder nicht gezahlt werden kann.

4 Aufschiebung der Zahlung

 Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

 a)  Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsneh-
mers bestehen;

 b)  ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen 
den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus 
Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft.
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5 Abtretung des Entschädigungsanspruches 

 Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit Zustim-
mung des Versicherers abgetreten werden. Die Zustimmung muss 
erteilt werden, wenn der Versicherungsnehmer sie aus wichtigem 
Grund verlangt.

§ A9 Sachverständigenverfahren

1 Feststellung der Schadenhöhe

 Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungs-
falles verlangen, dass der Schaden in einem Sachverständigen-
verfahren festgestellt wird.

 Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und 
Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

2 Weitere Feststellungen

 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf 
weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt wer-
den.

3 Verfahren vor Feststellung

 Für das Sachverständigenverfahren gilt:

 a)  Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt 
hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten 
Sachverständigen in Textform auffordern, den zweiten Sach-
verständigen zu benennen. Wird der zweite Sachverständige 
nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforde-
rung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das 
für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. 
In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versiche-
rungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

 b)  Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist 
oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht, ferner 
keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern 
angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis 
steht.

 c)  Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer 
Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. 
Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung 
eines Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich 
die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag 
einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amts-
gericht ernannt.

4 Feststellung

 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

 a)  die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt, 
von dem an der Sachschaden für den Versicherungsnehmer 
nach den anerkannten Regeln der Technik frühestens erkenn-
bar war;

 b)  den Umfang der Beschädigung und der Zerstörung; insbe-
sondere

  aa)  ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten 
und beschädigten versicherten Sachen mit deren Werten 
unmittelbar vor dem Schaden sowie deren Neuwerten 
zur Zeit des Schadens;

  bb)  die für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung in 
den Zustand vor Schadeneintritt erforderlichen Kosten;

  cc)  die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;

 c)  die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.

5 Verfahren nach Feststellung

 Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Par-
teien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständi-
gen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich 
dem Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen 
Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverstän-
digen gezogenen  Grenzen und übermittelt seine Entscheidung 
beiden Parteien gleichzeitig.

 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes 
sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewie-
sen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich 
abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berech-
net der Versicherer die Entschädigung.

 Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch 
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverstän-
digen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie 
verzögern.

6 Kosten

 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die 
Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tra-
gen beide Parteien je zur Hälfte.

7 Obliegenheiten

 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenhei-
ten des Versicherungsnehmers nicht berührt

§ A10 Wechsel der versicherten Sachen

Erhält der Versicherungsnehmer anstelle der im Versicherungsvertrag 
bezeichneten Sache eine andere, jedoch technisch vergleichbare 
Sache, so besteht nach entsprechender Anzeige des Versicherungs-
nehmers hierfür vorläufige Deckung.

Die vorläufige Deckung endet 

a) mit dem Abschluss des neuen Versicherungsvertrages oder

b) mit Beginn eines weiteren Vertrages über vorläufige Deckung mit 
gleichartigem Versicherungsschutz oder

c) mit der Beendigung der Vertragsverhandlungen,

spätestens jedoch nach drei Monaten
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§ B1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines 
Vertreters bis zum Vertragsschluss

1 Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrum-
ständen

 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertrags-
erklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahr umstände 
anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat 
und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem 
vereinbarten Inhalt zu  schließen.

 Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflich-
tet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme 
der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

 a)  Vertragsänderung

   Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vor-
sätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu 
anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen 
Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend 
Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer 
unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Bedin-
gungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbe-
standteil.

   Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr 
als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrab-
sicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann 
der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsände-
rung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen 
Kündigungsrecht hinzuweisen.

 b)  Rücktritt und Leistungsfreiheit

   Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei 
denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.

   Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das 
Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den 
Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu glei-
chen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte.

   Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles 
zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, 
der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der 
Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder für 
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch 
für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die 
Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur 
Leistung verpflichtet.

 c)  Kündigung

   Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer 
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umständen zu gleichen oder 
anderen Bedingungen abgeschlossen.

 d)  Ausschluss von Rechten des Versicherers

   Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (siehe 
a)), zum Rücktritt (siehe b)) und zur Kündigung (siehe c)) sind 
jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht 
angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige 
kannte.

 e)  Anfechtung

   Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

3 Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers

 Die Rechte zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a)), zum Rücktritt 
(siehe Nr. 2 b)) oder zur Kündigung (siehe Nr. 2 c)) muss der Ver-
sicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und 
dabei die Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; 
zur Begründung kann er nachträglich weitere Umstände inner-
halb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die 
Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer 
von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis 
erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begrün-
den.

4 Rechtsfolgenhinweis

 Die Rechte zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a)), zum Rücktritt 
(siehe Nr. 2 b)) und zur Kündigung (siehe Nr. 2 c)) stehen dem 
Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verletzung 
der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

Abschnitt B – Allgemeiner Teil für die Maschinenversicherung

Verzeichnis der Paragraphen

§ B1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

§ B2 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Einmal- oder Erstbeitrages

§ B3 Dauer und Ende des Vertrages

§ B4 Folgebeitrag

§ B5 Lastschriftverfahren

§ B6 Ratenzahlung

§ B7  Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

§ B8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

§ B9 Gefahrerhöhung

§ B10 Überversicherung

§ B11 Mehrere Versicherer

§ B12 Versicherung für fremde Rechnung

§ B13 Übergang von Ersatzansprüchen

§ B14 Kündigung nach dem Versicherungsfall

§ B15 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

§ B16 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen

§ B17 Vollmacht des Versicherungsvertreters

§ B18  Verjährung

§ B19 Meinungsverschiedenheiten, Zuständiges Gericht

§ B20 Anzuwendendes Recht
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5 Vertreter des Versicherungsnehmers

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers 
geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 und Nr. 2 
sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die 
Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berück-
sichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die 
Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt wor-
den ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versi-
cherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6 Erlöschen der Rechte des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a)), 
zum Rücktritt (siehe Nr. 2 b)) und zur Kündigung (siehe Nr. 2 c)) 
erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies 
gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist einge-
treten sind. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versi-
cherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich 
oder arglistig verletzt hat.

§ B2 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Folgen 
verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Einmal­ 
oder Erstbeitrages 

1 Beginn des Versicherungsschutzes

 Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen 
in Nr. 3 und Nr. 4 zu dem im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitpunkt.

2 Fälligkeit des ersten oder des einmaligen Beitrages

 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Abschluss 
des Versicherungsvertrags fällig, jedoch nicht vor dem Beginn des 
Versicherungsschutzes.

 Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in 
Satz 1 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz 
erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

 Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungs-
nehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder 
einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des Ver-
sicherungsscheins zu zahlen.

 Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste Rate 
als erster Beitrag.

3 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

 Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 
maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versiche-
rer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt 
ist.

 Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer 
die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

4 Leistungsfreiheit des Versicherers

 Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Bei-
trag nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt 
zahlt, so ist der Versicher für einen vor Zahlung des Beitrages ein-
getretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn 
er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein 
auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages aufmerk-
sam gemacht hat.

 Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

§ B3 Dauer und Ende des Vertrages

1 Dauer

 Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
raum abgeschlossen.

2 Stillschweigende Verlängerung

 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich 
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertrags-
parteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen 
Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

3 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

 Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jah-
ren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres 
unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungs-
nehmer gekündigt werden.

 Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

4 Form der Kündigung

 Die Kündigung muss in Textform erfolgen.

5 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der 
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen 
Zeitpunkt.

§ B4 Folgebeitrag

1 Fälligkeit 

 a)  Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der 
jeweiligen Versicherungsperiode fällig.

 b)  Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Ver-
sicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen 
Zeitraumes bewirkt ist.

2 Schadenersatz bei Verzug

 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitra-
ges in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch 
den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

3 Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung

 a)  Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht 
rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrages auf dessen Kosten 
in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von 
mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforde-
rung bestimmen (Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam, 
wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge 
des Beitrages, der Zinsen und der Kosten im Einzelnen bezif-
fert und außer dem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit 
und Kündigungsrecht – aufgrund der nicht fristgerechten 
Zahlung hinweist.

 b)  Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist 
ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei 
Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung des Beitrages 
oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei.

 c)  Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetz-
ten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versi-
cherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge 
in Verzug ist.

   Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist 
so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, 
wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der 
Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei 
der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.

4 Zahlung des Beitrages nach Kündigung

 Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsneh-
mer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie 
mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines 
Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet. Die Regelung über 
die Leistungsfreiheit des Versicherers (siehe Nr. 3 b) bleibt unbe-
rührt.

§ B5 Lastschriftverfahren

1 Pflichten des Versicherungsnehmers

 Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren verein-
bart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fäl-
ligkeit des Beitrages für eine ausreichende Deckung des Kontos 
zu sorgen.

2 Änderung des Zahlungsweges

 Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder 
mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht 
eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die 
Lastschriftvereinbarung in Textform zu kündigen. Der Versiche-
rer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versi-
cherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehenden Beiträge und 
zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln. Durch die Banken 
erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Last-
schrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in Rechnung 
gestellt werden.
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§ B6 Ratenzahlung

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu 
den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden 
sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder 
teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung fällig wird.

§ B7  Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1 Allgemeiner Grundsatz

 a)  Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor 
Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für 
diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil des Beitrages 
zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungs-
schutz bestanden hat.

 b)  Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versi-
cherung weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, den er 
hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis 
zu dem Zeitpunkt beantragt worden  wäre, zu dem der Versi-
cherer vom Wegfall des  Interesses Kenntnis erlangt hat.

2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung 
und fehlendem versicherten Interesse

 a)  Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertrags-
erklärung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, hat der 
Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs 
entfallenden Teil des Beitrages zu erstatten. Voraussetzung 
ist, dass der Versicherer in der Belehrung über das Wider-
rufsrecht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu 
zahlenden Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer 
zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der 
Widerrufsfrist beginnt .

   Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versiche-
rer zusätzlich die für das erste Versicherungsjahr gezahlten 
Beiträge zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in 
Anspruch genommen hat. 

 b)  Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versi-
cherers beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrum-
stände, nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme in 
Textform gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versi-
cherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Rücktrittser-
klärung zu.

   Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versi-
cherers beendet, weil der einmalige oder der erste Beitrag 
nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer 
eine angemessene Geschäftsgebühr zu.

 c)  Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Ver-
sicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem 
Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Anfech-
tungserklärung zu.

 d)  Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrages 
verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der 
Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer 
Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein 
anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. 
Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäfts-
gebühr verlangen.

   Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Inte-
resse in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswid-
rigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem 
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründen-
den Umständen Kenntnis  erlangt.

§ B8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1 Obliegenheiten vor dem Versicherungsfall

 a)  Der Versicherungsnehmer hat vor Eintritt des Versicherungs-
falles alle vertraglich vereinbarten Obliegenheiten einzuhal-
ten. 

 b)  Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so 
kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er 
von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos 
kündigen.

   Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, 
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Oblie-
genheit weder vorsätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat.

2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles

 a)  Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles

  aa)  nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 
Schadens zu sorgen;

  bb)  dem  Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von 
ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. auch münd-
lich oder telefonisch – anzuzeigen;

  cc)  Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/ 
-minderung – ggf. auch mündlich oder telefonisch – ein-
zuholen, wenn die Umstände dies gestatten;

  dd)  Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/ 
-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Ertei-
len mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte 
Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Ver-
sicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu 
handeln;

  ee)  Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigen-
tum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

  ff)  dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Ver-
zeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzurei-
chen;

  gg)  das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis 
die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch 
den Versicherer freigegeben worden sind. Sind Verän-
derungen unumgänglich, sind das Schadenbild nach-
vollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die 
beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch 
den Versicherer aufzubewahren;

  hh)  soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede  Aus-
kunft – auf Verlangen in Textform – zu erteilen, die zur 
Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfan-
ges der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist 
sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des 
Schadens und über den Umfang der Entschädigungs-
pflicht zu gestatten;

  ii)  vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, 
deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden 
kann.

 b)  Steht das Recht auf die vertragliches Leistung des Versiche-
rers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß 
Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tat-
sächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist.

3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

 a)  Wird eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder Nr. 2 vom Versiche-
rungsnehmer arglistig oder vorsätzlich verletzt, so ist der Ver-
sicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

   Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, 
das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entspricht. 

   Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versi-
cherungsnehmer zu beweisen.

 b)  Außer im Falle Arglist ist der Versicherer jedoch zur Leistung 
verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versi-
cherers ursächlich ist.

 c)  Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungs-
obliegenheit so ist der Versicherer nur dann vollständig oder 
teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechts-
folge hingewiesen hat.

§ B9 Gefahrerhöhung

1 Begriff der Gefahrerhöhung

 a)  Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Ver-
tragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich 
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vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der 
Eintritt des Versicherungsfalles oder eine Vergrößerung des 
Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des 
Versicherers wahrscheinlicher wird.

 b)  Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – 
vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert 
nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.

 c)  Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die 
Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen 
als mitversichert gelten soll.

2 Pflichten des Versicherungsnehmers

 a)  Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versiche-
rungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers 
keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme 
durch einen Dritten gestatten.

 b)  Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne 
vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung 
vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Ver-
sicherer unverzüglich anzeigen.

 c)  Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklä-
rung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Ver-
sicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, 
nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3 Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer

 a)  Kündigungsrecht des Versicherers

   Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach 
Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, 
wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätz-
lich oder grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungsneh-
mer zu beweisen.

   Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der 
Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kün-
digen.

   Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach 
Nr. 2 b) und Nr. c) bekannt, kann er den Vertrag unter Einhal-
tung einer Frist von einem Monat kündigen.

 b)  Vertragsänderung

   Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt 
der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäfts grundsätzen ent-
sprechenden erhöhten Beitrag verlangen oder die Absiche-
rung der erhöhten Gefahr ausschließen.

   Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr 
als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung 
der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer 
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mittei-
lung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In 
der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer 
auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.

4 Erlöschen der Rechte des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsan-
passung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines 
Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung 
ausgeübt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, 
der vor der Gefahrerhöhung  bestanden hat.

5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

 a)  Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, 
so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn 
der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2 a) vor-
sätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese 
Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versiche-
rungsnehmer zu beweisen.

 b)  Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versi-
cherer für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat 
nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Ver-
sicherer hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn 
der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich 
verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob 
fahrlässig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die 
Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn 

ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die 
Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war.

 c)  Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

  aa)  soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Ver-
sicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht 
war oder

  bb)  wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die 
Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und 
eine Kündigung nicht erfolgt war oder

  cc)  wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag verlangt.

§ B10 Überversicherung

1 Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten 
Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der 
Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Über-
versicherung die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung 
herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist 
für die Höhe des Beitrages der Betrag maßgebend, den der Versi-
cherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag von vornherein 
mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.

2 Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht 
geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvor-
teil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht 
der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nich-
tigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ B11 Mehrere Versicherer

1 Anzeigepflicht

 Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die  andere 
Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der 
andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben.

2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

 Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1) 
vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den 
in § B 1 Nr. 2 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung 
berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungs-
freiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt 
hat.

3 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung

 a)  Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssum-
men zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus 
anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die von 
jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung 
zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfach-
versicherung vor.

 b)  Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner ver-
pflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, des-
sen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt. Der Versi-
cherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den 
Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer 
bestehen.

   Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus 
anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für den-
selben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem 
vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung 
aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der 
Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die 
Beiträge errechnet wurden, nur in diesem Vertrag in Deckung 
gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädi-
gungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass 
aus allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung 
zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungs-
summen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

 c)  Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in 
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht 
geschlossene Vertrag nichtig.
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   Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, 
zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt.

4 Beseitigung der Mehrfachversicherung

 a)  Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die 
Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von 
dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann 
er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag aufgeho-
ben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger 
Minderung des Beitrages auf den Teilbetrag herabgesetzt 
wird, der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.

   Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Ver-
sicherungssumme und Anpassung des Beitrages werden zu 
dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versiche-
rer zugeht

 b)  Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die 
Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach 
Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der Versi-
cherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren 
Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der 
Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungs-
nehmer nur die  verhältnismäßige Herabsetzung der Versiche-
rungssummen und der Beiträge verlangen.

§ B12 Versicherung für fremde Rechnung

1 Rechte aus dem Vertrag

 Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im 
eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) 
schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht 
nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten 
zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungsschein 
besitzt.

2 Zahlung der Entschädigung

 Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Ver-
sicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte 
seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zah-
lung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungs-
nehmers verlangen.

3 Kenntnis und Verhalten

 a)  Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungs-
nehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Ver-
sicherung für fremde Rechnung auch die  Kenntnis und das 
Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. Soweit der 
Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versi-
cherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein 
Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur 
zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des 
Versicherungsnehmers ist.

 b)  Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn 
der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder 
ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungs-
nehmers nicht möglich oder nicht zumut bar war.

 c)  Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, 
wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des 
Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber 
informiert hat.

§ B13 Übergang von Ersatzansprüchen

1 Übergang von Ersatzansprüchen

 Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, 
soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann 
nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht 
werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsneh-
mers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in 
häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend 
gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden 
vorsätzlich verur sacht.

2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

 Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur 
Sicherung dieses Anspruches dienendes Recht unter Beachtung 
der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach 
Übergang des Ersatzanspruches auf den Versicherer bei dessen 
Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzu-
wirken.

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, 
ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er 
infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im 
Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer gro-
ben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ B14 Kündigung nach dem Versicherungsfall

1 Kündigungsrecht

 Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Ver-
tragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Sie muss der 
anderen Vertragspartei spätestens einen Monat nach Auszahlung 
oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein.

2 Kündigung durch Versicherungsnehmer 

 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort 
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungs-
nehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem 
späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden 
Versicherungsperiode, wirksam wird.

3 Kündigung durch Versicherer 

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem 
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

4 Form der Kündigung

 Die Kündigung nach Nr. 2 und Nr. 3 ist in Textform zu erklären.

§ B15 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versi-
cherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den 
Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht 
oder zu täuschen versucht. 

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräf-
tiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges 
oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen 
des Satzes 1 als bewiesen.

§ B16 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen

1 Form

 Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in die-
sem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den 
Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versi-
cherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem 
Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

 Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des 
Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen 
Nachträgen als zuständig bezeichnete Verwaltung gerichtet wer-
den. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärun-
gen und Anzeigen bleiben unberührt.

2 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung

 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem 
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die 
dem Versicherungsnehmer gegen über abzugeben ist, die Absen-
dung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer 
bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer 
nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage 
nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung

 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift  
seines Gewerbebetriebes abgeschlossen, finden bei einer Verle-
gung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach 
Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ B17 Vollmacht des Versicherungsvertreters

1 Erklärungen des Versicherungsnehmers

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versi-
cherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen 
betreffend

 a)  den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsver-
trages

 b)  ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich des-
sen Beendigung
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 c)  Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertra-
ges und während des Versicherungsver hältnisses.

2 Erklärungen des Versicherers

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versiche-
rer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge 
dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, 
die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Ver-
mittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn 
leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss 
der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er 
die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in 
Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte.

§ B18  Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei  Jahren.

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der 
Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch 
begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis 
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwi-
schen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entschei-
dung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

§ B19 Meinungsverschiedenheiten, Zuständiges Gericht

1 Meinungsverschiedenheiten

 Wenn es einmal eine Beschwerde des Versicherungsnehmers 
oder Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Versicherungs-
nehmer und dem Versicherer geben sollte, stehen dem Versiche-
rungsnehmer derzeit insbesondere die nachfolgenden Beschwer-
demöglichkeiten offen.

 a) Beschwerdemanagement des Versicherers

   Der Versicherungsnehmer kann sich jederzeit mit seinem 
Anliegen oder seiner Beschwerde an den Versicherer wenden. 
Die Adresse und die Telefonnummer finden sich im Begleit-
schreiben zum Versicherungsschein. Darüber hinaus ist eine 
Kontaktaufnahme auch über die im Versicherungsschein 
genannte Internetseite, speziell über die dort bei Kontakt für 
Feedback oder Verbesserungen genannte E-Mailadresse des 
Versicherers möglich. 

   Sollte das Problem auf diesem Wege nicht zu lösen sein, kann 
sich der Versicherungsnehmer auch postalisch an den Vor-
stand des Versicherers wenden. 

 b) Versicherungsombudsmann

   Wenn der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag 
als Verbraucher abgeschlossen hat und der Versicherungs-
nehmer mit der Entscheidung des Versicherers nicht einver-
standen ist, kann der Versicherungsnehmer auch den Ver-
sicherungsombudsmann als unabhängigen und neutralen 
Schlichter kontaktieren. Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

   Versicherungsombudsmann e. V. 
Postfach 08 06 32  
10006 Berlin 
www.versicherungsombudsmann.de  
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

   Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige 
Schlichtungsstelle. Er überprüft neutral, schnell und unbüro-
kratisch die Entscheidungen der Versicherer. Für Verbraucher 
arbeitet er kostenfrei.

   Wenn der Versicherungsnehmer Verbraucher ist und diesen 
Vertrag online (z. B. über unsere Webseite) abgeschlossen hat, 
kann der Versicherungsnehmer sich mit seiner Beschwerde 
auch online an die Plattform http://ec.europa.eu/consumers/
odr/ wenden. Die Beschwerde des Versicherungsnehmers 
wird dann über diese Plattform an den Versicherungs-
ombudsmann weitergeleitet.

 c) Versicherungsaufsicht

   Eine Beschwerde kann auch an die für Versicherer zuständige 
Aufsicht gerichtet werden. Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

   Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Sektor Versicherungsaufsicht  
Graurheindorfer Str. 108  
53117 Bonn  
E-Mail: poststelle@bafin.de

   Die BaFin ist allerdings keine Schiedsstelle und ihre Entschei-
dung ist in einzelnen Streitfällen nicht verbindlich.

 d) Rechtsweg

   Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt von 
den vorgenannten Beschwerdemöglichkeiten unberührt.

2 Zuständiges Gericht

 a)  Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler

   Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilpro-
zessordnung auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen 
Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhe-
bung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat.

   Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versiche-
rung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprü-
che auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des 
Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.

 b)  Klagen gegen Versicherungsnehmer

   Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist 
ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk 
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen 
Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt hat.

   Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versiche-
rung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei 
dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetrie-
bes zuständigen Gericht geltend machen.

§ B20 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Die für Ihren Vertrag relevanten Klauseln und Besonderen Vereinbarungen entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht:

Klausel-Nummer Klausel Voraussetzungen
TV-TK 0251 Ausschluss und Wiedereinschluss von 

Terrorismusschäden
sofern Versicherungssumme > 10 Mio. EUR und die Gefahren Brand, 
Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges mitversichert 
sind

TV-TK 0252 Ausschluss und Wiedereinschluss von 
Terrorismusschäden bei Verträgen ohne  
die Gefahren Brand, Explosion, Anprall oder 
Absturz eines Luftfahrzeuges

sofern Versicherungssumme > 10 Mio. EUR und die Gefahren Brand, 
Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges nicht mitversi-
chert sind

TV-TK 0254 Ausschluss von Terrorismusschäden sofern Versicherungssumme > 25 Mio. EUR
TV-TK 0850 Mitversicherungs- und Prozessführungsklausel generell im Führungsgeschäft
TV-TK 2109 Biogaskraftwerke generell bei Biogaskraftwerken
TV-TK 2112 Röhren generell
TV-TK 2150 Abschreibung für Spindeln/Motorspindeln generell
TV-TK 2152 Lizenzstecker generell
TV-TK 2206 Bestimmungswidriges Ausbrechen von 

Schmelzmassen
sofern speziell vereinbart

TV-TK 2219 Versicherung von Sachen auf Schwimmkörpern sofern speziell vereinbart
TV-TK 2236 Innere Unruhen generell
TV-TK 2261 Biologische und chemische Kontamination sofern speziell vereinbart
TV-TK 2266 Betriebseinflüsse generell
TV-TK 2350 Vermietung, Verpachtung, Verleih und Verwah-

rung
sofern vereinbart

TV-TK 2507 Angleichung der Beiträge und Versicherungs-
summen

generell wenn nicht ausdrücklich ausgeschlossen

TV-TK 2550 Unterversicherungsverzicht sofern speziell vereinbart
TV-TK 2650 Eichkosten und Kalibrierungskosten generell
TV-TK 2651 Maschinen ausländischen Fabrikates generell
TV-TK 2652 Zusätzliche Eichkosten und 

Kalibrierungskosten
generell

TV-TK 2653 Freizügigkeit (ohne Transportrisiko) sofern speziell vereinbart
TV-TK 2655 Bau- und Erdarbeiten generell
TV-TK 2801 Revision von Dampfturbinenanlagen generell bei Dampfturbinen
TV-TK 2802 Revision von Wasserturbinenanlagen generell bei Wasserturbinen
TV-TK 2803 Revision von Gasturbinenanlagen, Entschä

digung für Bauteile mit begrenzter Lebens-
dauer

generell bei Gasturbinen

TV-TK 2804 Revision von Elektromotoren mit Leistungen 
mit mehr als 750 kW bzw. Drehmomenten von 
mehr als 10 kNm

generell bei E-Motoren mit entsprechender Leistung

TV-TK 2805 Revision von Pressen der Spanplatten- und 
Holzindustrie, Schmiede- und Strangpressen 
sowie Stein- und Ziegelpressen

generell bei Pressen 

TV-TK 2807 Verbrennungsmotoren in Blockheizkraftwerken generell bei Verbrennungsmotoren in Blockheizkraftwerken
TV-TK 2808 Stillstandsrabatte sofern speziell vereinbart
ohne Nummer Sanktionsklausel generell
TV-TK 2854 Repräsentanten sofern speziell vereinbart
TV-TK 2855 Vollwartungsvertrag sofern speziell vereinbart
TV-TK 2860 Vorläufige Deckung generell bei vorläufiger Deckung
TV-TK 2909 Sachverständigenverfahren bei Zusammen-

treffen von Maschinen- und Feuerversicherung
generell

TV-TK 2911 Datenversicherung sofern Datenversicherung vereinbart
TV-TK 2928 Softwareversicherung generell
TV-TK 2930 (24) Mehrkostenversicherung sofern speziell vereinbart
TV-TK 2953 Vorsorgeversicherung/Investitionen generell
TV-TK 2954 Nicht versicherte Programme generell
TV-TK 2955 Archivdaten sofern Softwareversicherung vereinbart
TV-TK 2956 (24) Betriebsunterbrechung (Groß-BU) sofern speziell vereinbart
TV-TK 2960 Pauschale Maschinen-Gruppen-Versicherung 

für stationäre Anlagen
sofern speziell vereinbart

TV-TK 2962 Subsidiärhaftung generell bei Tankstellen und Autowaschanlagen oder wenn speziell 
vereinbart

Klauseln und Besondere Vereinbarungen zu den AMB 2008
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Klausel-Nummer Klausel Voraussetzungen
TV-TK 2991 Schadenverlaufsabhängiger Beitragsnachlass sofern vereinbart
TV-TK 2994 Beitragsregulierung sofern speziell vereinbart
TV-TK 2996 Stundung zur Beitragsregulierung sofern speziell vereinbart
TV-TK 2997 Neumaschinennachlass sofern Neumaschine 
BVB Besondere Vereinbarungen zur Versicherung 

von Biogasanlagen nach AMB 2008
sofern speziell vereinbart

BVB Besondere Vereinbarungen zur Versicherung 
von Biogasanlagen nach AMBUB 2008

sofern speziell vereinbart

BVB Kostenerweiterungen zur Maschinenver
sicherung

generell

BVB Mehrkosten durch behördliche Wiederherstel-
lungsbeschränkungen

generell

BVB Sachverständigenkosten generell
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Klauseln und Besondere Vereinbarungen zu den AMB 2008

TV-TK 0251	 Ausschluss und Wiedereinschluss von 
Terrorismusschäden

1	 Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen und ungeachtet etwa-
iger abweichender Bestimmungen (ausgenommen Nr. 3) gelten 
Schäden durch Terrorakte sowie Kosten jeder Art im Zusammen-
hang mit Terrorakten als ausgeschlossen.

2	 Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Perso-
nengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer oder 
ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in 
der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten um 
dadurch auf eine Regierung oder staatliche Einrichtung Einfluss 
zu nehmen.

3	 Abweichend von Nr. 1 und nur im Rahmen der Bestimmungen die-
ses Vertrages gelten – soweit vereinbart – Sachschäden, Kosten 
und Ertragsausfallschäden durch Terrorakte nach weiterer Maß-
gabe der folgenden Bestimmungen als versichert:

	 a)	� Der Sachschaden muss sich im Europäischen Wirtschafts-
raum (EWR) ereignen. Ausgenommen sind die Länder, in 
denen für Terrorakte eine Poollösung oder gesetzliche Rege-
lung Gültigkeit hat.

	 b)	� Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen bleiben 
jedoch nachstehende Schäden sowie Kosten jeder Art im 
Zusammenhang damit stets ausgeschlossen:

	 aa)	� Kontaminationsschäden (Verseuchung, Vergiftung, Ver-
hinderung und/oder Einschränkung der Nutzung von 
Sachen durch die Wirkung oder Freisetzung chemischer 
und/oder biologischer Substanzen).

		�  Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn diese Substanzen 
vor Schadeneintritt vom Versicherungsnehmer oder 
Mitversicherten auf dem Versicherungsort oder von 
Dritten betriebsbedingt zu Produktionszwecken oder 
zur Durchführung von technischen Verfahren gela- 
gert oder verwendet werden (einschließlich betriebs- 
bedingter Zwischenlagerung oder Auslieferung).

		�  Er gilt ferner nicht, wenn diese Substanzen vor Scha-
deneintritt Bestandteil eines versicherten Gebäudes 
oder eines Gebäudes von Dritten waren.

	 bb)	� Schäden durch Ausfall von Versorgungsleistungen (z. B. 
Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) bei Fremdbe-
zug.

	 c)	� Die Entschädigung ist auf die vertraglich vereinbarte Jahres-
höchstentschädigung begrenzt. Alle Schäden, die im laufen-
den Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die 
Jahreshöchstentschädigung.

	 d)	� Der Wiedereinschluss von Terrorschäden kann vom Versiche-
rungsnehmer oder Versicherer jederzeit ohne Einhaltung einer 
Frist gekündigt werden. Die Kündigung wird einen Monat 
nach Zugang wirksam.

		�  Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht 
Gebrauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung 
durch den Versicherer kündigen. Der Versicherungsnehmer 
kann bestimmen, dass seine Kündigung zum gleichen oder 
einem anderen Zeitpunkt, jedoch spätestens zum Schluss 
des laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird.

	 e)	� Die Kündigung nach d) hat in Textform zu erfolgen.

TV-TK 0252	 Ausschluss und Wiedereinschluss von 
Terrorismusschäden bei Verträgen ohne die 
Gefahren Brand, Explosion, Anprall oder Absturz 
eines Luftfahrzeuges

1	� Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen und ungeachtet etwa-
iger abweichender Bestimmungen (ausgenommen Nr. 3) gelten 
Schäden durch Terrorakte sowie Kosten jeder Art im Zusammen-
hang mit Terrorakten als ausgeschlossen.

2	� Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Perso-
nengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer oder 
ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in der 
Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten um dadurch 
auf eine Regierung oder staatliche Einrichtung Einfluss zu nehmen.

3	� Abweichend von Nr. 1 und nur im Rahmen der Bestimmungen 
dieses Vertrages gelten – soweit vereinbart – Schäden, Kosten 

und Ertragsausfallschäden durch Terrorakte nach weiterer Maß-
gabe der folgenden Bestimmungen als versichert:

	 a)	� Der Sachschaden muss sich im Europäischen Wirtschafts-
raum (EWR) ereignen. Ausgenommen sind die Länder, in 
denen für Terrorakte eine Poollösung oder gesetzliche Rege-
lung Gültigkeit hat.

	 b)	� Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen bleiben 
jedoch nachstehende Schäden und Kosten jeder Art im 
Zusammenhang damit stets ausgeschlossen:

	 aa)	� Schäden durch Brand, Explosion, Anprall oder Absturz 
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung, 
durch Löschen oder Niederreißen bei diesen Ereignissen. 
Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemä-
ßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat, und das 
sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. Explosion 
ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder 
Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäuße-
rung. 

	 bb)	� Kontaminationsschäden (Verseuchung, Vergiftung, Ver-
hinderung und/oder Einschränkung der Nutzung von 
Sachen durch die Wirkung oder Freisetzung chemischer 
und/oder biologischer Substanzen).

		�  Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn diese Substanzen vor 
Schadeneintritt vom Versicherungsnehmer oder Mit-
versicherten auf dem Versicherungsort oder von Drit-
ten betriebsbedingt zu Produktionszwecken oder zur 
Durchführung von technischen Verfahren gelagert oder 
verwendet werden (einschließlich betriebsbedingter 
Zwischenlagerung oder Auslieferung).

		�  Er gilt ferner nicht, wenn diese Substanzen vor Scha-
deneintritt Bestandteil eines versicherten Gebäudes 
oder eines Gebäudes von Dritten waren.

	 cc)	� Schäden durch Ausfall von Versorgungsleistungen (z. B. 
Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) bei Fremdbe-
zug.

	 c)	� Die Entschädigung ist auf die vertraglich vereinbarte Jahres-
höchstentschädigung begrenzt. Alle Schäden, die im laufen-
den Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die 
Jahreshöchstentschädigung.

	 d)	� Der Wiedereinschluss von Terrorschäden kann vom Versiche-
rungsnehmer oder Versicherer jederzeit ohne Einhaltung einer 
Frist gekündigt werden. Die Kündigung wird einen Monat 
nach Zugang wirksam.

		�  Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht 
Gebrauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung 
durch den Versicherer kündigen. Der Versicherungsnehmer 
kann bestimmen, dass seine Kündigung zum gleichen oder 
einem anderen Zeitpunkt, jedoch spätestens zum Schluss 
des laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird.

	 e)	� Die Kündigung nach d) hat in Textform zu erfolgen.

TV-TK 0254	 Ausschluss von Terrorismusschäden

Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen und ungeachtet etwaiger 
abweichender Bestimmungen gelten Schäden durch Terrorakte sowie 
Kosten jeder Art im Zusammenhang mit Terrorakten als ausgeschlossen.

Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Personen-
gruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer oder ideo
logischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in der Bevöl-
kerung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten um dadurch auf eine 
Regierung oder staatliche Einrichtung Einfluss zu nehmen.

TV-TK 0850	 Mitversicherungs- und Prozessführungsklausel 

1	 Haben mehrere Versicherer eine Versicherung in der Weise 
gemeinschaftlich übernommen, dass jeder von ihnen aus der Ver-
sicherung zu einem bestimmten Anteil berechtigt und verpflichtet 
ist, liegt eine Mitversicherung vor. 

	 Die Versicherer dieser Mitversicherung haften unter Ausschluss 
der gesamtschuldnerischen Haftung jeweils als Einzelschuldner 
und nur für den von ihnen gezeichneten Anteil. 

	 Zwischen dem Versicherungsnehmer und jedem Versicherer 
bestehen rechtlich selbstständige Versicherungsverträge.
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2	 Der im Verteilerplan genannte führende Versicherer ist bezüglich 
dieser Versicherung von allen beteiligten Versicherern bevoll-
mächtigt, die vom Versicherungsnehmer abgegebenen Anzeigen 
und Willenserklärungen entgegenzunehmen. 

	 Diese Anzeigen und Willenserklärungen gelten den beteiligten 
Versicherern als zugegangen, wenn sie dem führenden Versiche-
rer zugegangen sind.

3	 Die vom führenden Versicherer bezüglich dieser Versicherung 
abgegebenen Willenserklärungen oder mit dem Versicherungs-
nehmer getroffenen Vereinbarungen sind für die beteiligten Ver-
sicherer rechtsverbindlich. 

	 Der führende Versicherer ist nicht berechtigt

	 a)	� zur Erweiterung der versicherten Gefahren und Schäden, 
Sachen oder Kosten sowie zum Einschluss neuer Versiche-
rungsorte, Versicherungsnehmer oder mitversicherter Unter-
nehmen;

	 b)	� zur Erhöhung von Versicherungssummen oder Entschädi-
gungsgrenzen;

	 c)	� zur Kündigung, zur Änderung der Kündigungsbestimmungen 
oder der Versicherungsdauer; ausgenommen hiervon ist

	 aa)	� die Verkürzung von Fristen zur Kündigung zum Ablauf 
des jeweiligen Versicherungsjahres;

	 bb)	� die Kündigung wegen Verletzungen einer Obliegenheit 
nach Abschnitt B § 8 oder wegen einer Gefahrerhöhung 
nach Abschnitt B § 9 der dem Vertrag zugrunde liegen-
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen;

	 cc)	� die Verlängerung der Versicherungsdauer, die aufgrund 
einer im Versicherungsvertrag getroffenen Regelung 
gewährt wird;

	 d)	� zur Veränderung von Selbstbehalten oder Beiträgen.

4	 Bei Schäden, die voraussichtlich 500.000 EUR übersteigen oder 
für die beteiligten Versicherer von grundsätzlicher Bedeutung 
sind, ist auf Verlangen eines beteiligten Versicherers eine Abstim-
mung über die Schadenabwicklung herbeizuführen.

5	 Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versiche-
rer die gleichen sind, ist folgendes vereinbart:

	 a)	� Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem 
Vertrag seine Ansprüche nur gegen den führenden Versiche-
rer und nur wegen dessen Anteil gerichtlich geltend machen.

	 b)	� Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den führenden 
Versicherer rechtskräftig gewordene Entscheidung sowie die 
von diesem mit dem Versicherungsnehmer nach Rechtshän-
gigkeit geschlossenen Vergleiche als auch für sich verbindlich 
an. Die Prozesskosten werden von den Versicherern anteilig 
getragen.

	 c)	� Falls der Anteil des führenden Versicherers den für die Zuläs-
sigkeit der Berufung notwendigen Wert des Beschwerdege-
genstandes oder im Falle der Revision den Wert der mit der 
Revision geltend zu machenden Beschwer nicht erreicht, ist 
der Versicherungsnehmer berechtigt und auf Verlangen des 
führenden oder eines mitbeteiligten Versicherers verpflich-
tet, die Klage auf einen zweiten, erforderlichenfalls auf wei-
tere beteiligte Versicherer auszudehnen, bis diese Summe 
erreicht ist. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so gilt 
b) nicht.

TV-TK 2109	 Biogaskraftwerke

1	� Abweichend von Abschnitt A § 1 Nr. 1 Satz 1 sind die im Versiche-
rungsvertrag bezeichneten stationären maschinellen Einrichtungen 
von Biogaskraftwerken versichert, sobald sie betriebsfertig sind. 

2	 Nur wenn dies besonders vereinbart ist und diese Sachen im Ver-
sicherungsvertrag bezeichnet sind, sind zusätzlich versichert:

	 a)	� Bauliche Einrichtungen der Fermenter (wie z. B. Betonbehäl-
ter);

	 b)	� Folienabdeckungen der Fermenter. Folienabdeckungen der 
Fermenter sind nur als Folge eines dem Grunde nach ver-
sicherten Sachschadens an anderen Teilen der versicherten 
Sache versichert. 

3	 Ergänzend zu Abschnitt A § 1 Nr. 4 sind alle in der Biogasan-
lage zur Gaserzeugung verwendeten organischen Stoffe in allen 
Zustandsformen nicht versichert. 

4	 Ergänzend zu Abschnitt A § 7 Nr. 2 b) wird bei Schäden an Ver-
brennungsmotoren und Folienabdeckungen der Fermenter ein 

Abzug von den Wiederherstellungskosten in Höhe der Wert-
verbesserung vorgenommen. Dieser Wert ergibt sich aus dem 
Verhältnis der bis zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles bereits 
verstrichenen Lebensdauer zu der nach Herstellerangabe zu 
erwartenden Lebensdauer des Bauteils.

TV-TK 2112	 Röhren

Der Abzug von den Wiederherstellungskosten gemäß Abschnitt § A7 
Nr. 2, b) bb) AMB 2008 bei Schäden an Röhren beträgt:

Bezeichnung der Röhren Verringerung der 
Entschädigung

nach Benutzungs- 
dauer von:

monat- 
lich um:

a)	 Röntgen-/Ventilröhren

	 Laserröhren

6 Monaten 5,5 %

b)	�Kathodenstrahlröhren (CRT) in Aufzeich-
nungseinheiten von Foto-/Lichtsatzanlagen

	 Bildaufnahmeröhren

12 Monaten 3,0 %

c)	 Bildwiedergaberöhren

	 Hochfrequenzleistungsröhren

18 Monaten 2,5 %

d)	Speicherröhren

	 Fotomultiplierröhren

24 Monaten 2,0 %

e)	 Linearbeschleunigerröhren 24 Monaten 2,0 %

Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an gerechnet, zu dem 
der erste Besitzer die Nutzungsmöglichkeit hatte.

Sonstige Materialkosten, Fahrt- und Montagekosten werden nach 
Abschnitt § A7 AMB 2008 ersetzt.

TV-TK 2150	 Abschreibung für Spindeln/Motorspindeln 
(Werkzeugmaschinen)

Bei Schäden an Hauptspindeln (Arbeitsspindeln) und Motorspindeln 
von Werkzeugmaschinen wird die Entschädigung nach § A7 der AMB 
2008, gemäß nachstehender Entschädigungsstaffel, gekürzt (der 
Abzug erfolgt sowohl von den Ersatzteil- als auch von den Lohnkosten):

1	 Verringerung der Entschädigung nach einer Benutzungsdauer 
von

	 bis zu 	 2.000 Bh	 um 	 5 %
	 bis zu	 4.000 Bh	 um	 10 %
	 bis zu	 6.000 Bh	 um	 20 %
	 bis zu	 8.000 Bh	 um	 30 %
	 bis zu	 10.000 Bh	 um	 40 %
	 bis zu 	 12.000 Bh	 um	 50 %
	 bis zu 	 14.000 Bh	 um	 60 %
	 bis zu 	 16.000 Bh	 um	 70 %
	 über	 16.000 Bh	 um	 80 %

	 Bei nicht vorhandenem Stundenzähler an der versicherten 
Maschine gilt folgende Entschädigungsstaffel (auch hier erfolgt der 
Abzug sowohl von den Ersatzteil- als auch von den Lohnkosten):

2	 Verringerung der Entschädigung nach einer Benutzungsdauer von
		  6 Monaten	 um 	 5 %
		  12 Monaten	 um	 10 %
		  18 Monaten	 um	 20 %
		  24 Monaten	 um	 30 %
		  30 Monaten	 um	 40 %
		  36 Monaten	 um	 50 %
		  42 Monaten	 um	 60 %
		  48 Monaten	 um	 70 %
		 54 Monaten und mehr	 um	 80 %

	 Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an gerechnet, zu 
dem der erste Besitzer die Nutzungsmöglichkeit hatte.

TV-TK 2152	 Lizenzstecker 

1	 Mitversichert sind im Rahmen der für die Anwendersoftware 
berücksichtigten Versicherungssumme Wiederbeschaffungskos-
ten für geschützte Anwendersoftware.

2	 Bei Abhandenkommen des Lizenzsteckers (Dongle) infolge Dieb-
stahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder Plünderung wird der zu ent-
schädigende Betrag – soweit nicht etwas anderes vereinbart ist 
– um 25 Prozent, mindestens 500 Euro gekürzt (Selbstbehalt).

3	 Bei Beschädigung von Lizenzsteckern gilt der für die entspre-
chende Hardware vereinbarte Selbstbehalt.
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TV-TK 2206	 Bestimmungswidriges Ausbrechen von  
Schmelzmassen

Der Versicherer leistet abweichend von § A2 AMB 2008 keine Entschä-
digung für Schäden, die durch bestimmungswidriges Ausbrechen

a)	 glühendflüssiger Schmelzmassen oder

b)	 von Metallschmelzen, die durch Energiezufuhr ohne Glüherschei-
nung verflüssigt sind, 

aus ihren Behältnissen oder Leitungen entstehen.

TV-TK 2219	 Versicherung von Sachen auf Schwimmkörpern

1	 Versichert sind abweichend von § A1 Nr. 1 AMB 2008 Maschinen, 
maschinelle Einrichtungen und sonstige technische Anlagen, die 
auf Schwimmkörpern betrieben werden.

2	 Zwischenwellen, Wellen- und getrennt stehende Drucklager, 
Kupplungen und Getriebe sind nur versichert, soweit dies im Ver-
sicherungsvertrag gesondert vereinbart ist.

3	 In Ergänzung zu § A1 Nr. 4 AMB 2008 sind nicht versichert:

	 a)	� Schwimmkörper;

	 b)	� schiffsbauliche Fundamente sowie Stevenrohr einschließlich 
Stopfbüchsen, Schiffsschrauben und Schwanzwellen.

4	 Abweichend von § A2 AMB 2008 leistet der Versicherer ohne 
Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung für 
Schäden durch

	 a)	� Schiffskasko-Unfälle;

	 b)	� Absinken des Schwimmkörpers;

	 c)	� Versaufen oder Verschlammen.

	 Nur wenn dies besonders vereinbart ist, wird Entschädigung 
geleistet für Schäden durch Bedienungsfehler, Ungeschicklich-
keit, Fahrlässigkeit oder Böswilligkeit.

5	 Versicherungsorte sind abweichend von § A4 AMB 2008 die im 
Versicherungsvertrag bezeichneten Schwimmkörper, solange 
diese sich in den im Versicherungsvertrag bezeichneten Fahrt- 
oder Einsatzgebieten oder Liegeplätzen befinden.

6	 Ergänzend zu § A7 Nr. 2 b) AMB 2008 wird von den Wiederher-
stellungskosten ein Abzug in Höhe der Wertverbesserung vorge-
nommen an

	 a)	� Greifern, Ladeschaufeln, Löffelkübeln und Eimern;

	 b)	� Getrieben, Lagern und Drehkränzen aller Art.

7	 Zu den weiteren Kosten gemäß § A7 Nr. 4 AMB 2008 gehören 
auch

	 a)	� Kosten, die durch Arbeiten an dem Schiffskörper oder an 
Aufbauten sowie für das Eindocken und Aufslippen des 
Schwimmkörpers entstehen;

	 b)	� Bergungs- und Abschleppkosten im Rahmen der hierfür ver-
einbarten Versicherungssummen.

8	 Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versicherungsneh-
mer vor Eintritt des Versicherungsfalles bei Schiffen

	 a)	� die nicht von einer international anerkannten Revisionsgesell-
schaft regelmäßig untersucht werden:

	 aa)	� jeweils nach 6.000 Betriebsstunden, gerechnet von 
der Betriebsfertigkeit an, spätestens jedoch jeweils 
vier Jahre nach der letzten Revision, die versicherten 
Sachen auf seine Kosten gründlich zu überholen.

	 bb)	� Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer die 
Revision rechtzeitig anzuzeigen. Der Versicherer kann 
zu der Revision auf seine Kosten einen Beauftragten 
entsenden. Der Versicherungsnehmer hat den Weisun-
gen des Beauftragten Folge zu leisten, insbesondere 
die Sachen zu öffnen, Kolben zu ziehen und Lager auf-
zunehmen.

	 b)	� die von einer international anerkannten Revisionsgesellschaft 
regelmäßig untersucht werden:

	 aa)	� die Vorschrift der Klassifikationsgesellschaft (Germani-
scher Lloyd, Büro Veritas, Lloyd‘s Register und andere) 
termingemäß zu erfüllen, insbesondere die Klasse von 
Schiff und maschineller Einrichtung rechtzeitig bestäti-
gen oder erneuern zu lassen.

	 bb)	� Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer 
die bevorstehende Klasseerneuerung rechtzeitig 

anzuzeigen. Der Versicherer kann zu der Klasseerneue-
rung auf seine Kosten einen Beauftragten entsenden.

	 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten ergeben 
sich aus §§ B8, B9 ABE 2008.

TV-TK 2236	 Innere Unruhen 

1	 Versicherte Gefahren und Schäden

	 a)	� Der Versicherer leistet  abweichend von § A2 Nr. 5 b) AMB 
2008 Entschädigung für Schäden durch innere Unruhen.

	 b)	� Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht uner-
hebliche Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche Ruhe 
und Ordnung störenden Weise in Bewegung geraten und 
Gewalt gegen Personen oder Sachen verüben.

	 c)	� Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen Schäden durch Verfügung von hoher Hand. 

	 d)	� Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als 
Schadenersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen Entschädi-
gungsrechtes beansprucht werden kann.

	 e)	� Die Grenze der Entschädigung ist je Schadenereignis abwei-
chend von § A7 Nr. 5 AMB 2008 der im Versicherungsvertrag 
genannte Betrag.

		�  Ferner ist die Jahreshöchstentschädigung auf 50.000 Euro 
begrenzt. Alle Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr 
beginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädi-
gung.

	 f)	� Die Versicherung dieser Gefahr kann jederzeit gekündigt wer-
den. Die Kündigung wird eine Woche nach Zugang wirksam. 

		�  Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Gebrauch, 
so kann der Versicherungsnehmer den gesamten Vertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang der Kündigung des Versiche-
rers zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

2	 Wiederherbeigeschaffte Sachen

	 a)	� Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, 
so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlan-
gung dem Versicherer unverzüglich in Textform anzuzeigen.

	 b)	� Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschä-
digung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den 
Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb 
von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt. Andern-
falls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung zurückzugeben.

	 c)	� Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache 
eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versicherungswertes 
gezahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Ent-
schädigung zurückzuzahlen oder die Sache dem Versicherer 
zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses 
Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer 
schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuüben; nach 
fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den 
Versicherer über.

	 d)	� Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache 
eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedingungsge-
mäß weniger als den Versicherungswert betragen hat, so 
kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und muss 
sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt er sich hierzu 
innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen 
Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so hat der Versi-
cherungsnehmer die Sache im Einvernehmen mit dem Versi-
cherer öffentlich meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem 
Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den 
Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen 
Entschädigung entspricht.

	 e)	� Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, 
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den 
Besitz wieder zu verschaffen.

	 f)	� Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurücker-
langte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versi-
cherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu 
übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen.

	 g)	� Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so 
kann der Versicherungsnehmer Entschädigung nach den 
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Grundsätzen dieses Vertrages auch dann verlangen oder 
behalten, wenn die Sachen nach b), c) und d) bei ihm verblei-
ben.

	 h)	� Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden gekom-
menen Sache, so gelten a) bis g) entsprechend.

3	 Obliegenheiten

	 Auf die Obliegenheit, Schäden durch strafbare Handlungen gegen 
das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen (siehe § B8 
Nr. 2 a) ee) AMB 2008) sowie auf die Rechtsfolgen nach § B8 AMB 
2008 wird besonders hingewiesen.

TV-TK 2261	 Biologische und chemische Kontamination

Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen sind Kontaminationen 
durch biologische oder chemische Substanzen nicht mitversichert.

TV-TK 2266	 Betriebseinflüsse

Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
keine Entschädigung für Schäden durch korrosive Angriffe, Abzehrun-
gen oder Ablagerungen jeder Art an den von Flüssigkeiten, Dämpfen 
oder Gasen berührten Teilen.

TV-TK 2350	 Vermietung, Verpachtung, Verleih und  
Verwahrung

1	 Mitversichert ist das Interesse Dritter als Mieter, Pächter, Entleiher 
oder Verwahrer der versicherten Sache.

2	 Der Versicherungsnehmer hat dafür Sorge zu tragen (z. B. durch 
einen besonderen Hinweis im Vertrag), dass keine Weitervermie-
tung, -verpachtung, -verleih bzw. Weitergabe durch den Dritten 
erfolgen darf.

3	 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach Nr. 2 
ergeben sich aus §§ B8, B9 AMB 2008.

TV-TK 2507	 Angleichung der Beiträge und Versicherungs-
summen 

1	 Beiträge und Versicherungssummen werden im Versicherungs-
vertrag nach dem Stand der Löhne und Preise in der Investitions-
güter-Industrie vom Januar/März 1971 angegeben.

	 Eine Änderung dieser Löhne und Preise hat eine entsprechende 
Angleichung der Beiträge und Versicherungssummen zur Folge, 
wenn sich eine Veränderung der Beiträge um mehr als 2 Prozent 
ergibt. Unterbleibt hiernach eine Angleichung der Beiträge und 
Versicherungssummen, ist für die nächste Veränderung der Pro-
zentsatz maßgebend, um den sich die Löhne und Preise gegen-
über dem Zeitpunkt geändert haben, der für die letzte Anglei-
chung maßgebend war.

2	 Für die Angleichung der Beiträge wird zu 30 Prozent die Preisent-
wicklung und zu 70 Prozent die Lohnentwicklung berücksichtigt. 
Die Angleichung der Versicherungssummen erfolgt unter Berück-
sichtigung der Preisentwicklung. Eine Angleichung der Beiträge 
erfolgt nur, wenn die Versicherungssummen gleichzeitig ange-
passt werden.

	 Wäre die Versicherungssumme höher, wenn sie entsprechend 
dem Anstieg des Versicherungswertes angeglichen würde, dann 
ist die Grenze der Entschädigung dieser höhere Betrag.

	 Maßgebend für die Angleichung sind die vom Statistischen Bun-
desamt veröffentlichten Indizes, und zwar

	 a)	� für die Preisentwicklung der Index der Erzeugerpreise gewerb-
licher Produkte (Inlandabsatz), Gruppe Investitionsgüter;

	 b)	� für die Lohnentwicklung der Index der Bruttostundenverdienste 
der Arbeiter in der Investitionsgüter-Industrie (alle Arbeiter).

3	 Die Angleichung wird mit den letzten vor Ende eines Kalender-
jahres veröffentlichten Indizes ermittelt und für den im folgenden 
Kalenderjahr fälligen Jahresbeitrag wirksam.

4	 Unterversicherung besteht nur, soweit zum Zeitpunkt der Ver-
einbarung der Versicherungssumme nach dem Stand März 1971 
Unterversicherung vorgelegen hätte.

5	 Der Versicherungsnehmer kann diese Klausel kündigen, wenn 
sich durch diese Klausel die Beiträge für das folgende Versiche-
rungsjahr um mehr als 10 Prozent erhöht oder die Beitragssteige-
rung in drei aufeinander folgenden Versicherungsjahren mehr als 
20 Prozent beträgt.

	 Die Kündigung ist spätestens einen Monat nach der Mitteilung 
über die Beitragserhöhung zu erklären. Sie wird zu Beginn des 
Versicherungsjahres wirksam, für das die Beiträge erhöht werden 
sollte. 

6	 Die Kündigung nach Nr. 5 hat in Textform zu erfolgen.

	 Erläuterung zur Berechnung der Beiträge und der Versiche-
rungssumme

	 Beiträge

	 Die Beiträge B des jeweiligen Versicherungsjahres berechnet sich 
zu

	 B =	 B0 x Beitragsfaktor

	 Beitragsfaktor = 0,3 x E/E0 + 0,7 x L/L0

	 Versicherungssumme

	 Die Versicherungssumme S des jeweiligen Versicherungsjahres 
berechnet sich zu

	 S =	 S0 x Summenfaktor

	 Summenfaktor = E/E0

	 Es bedeuten:

	 B0 =	� Im Versicherungsvertrag genannter Beitrag, Stand Januar/ 
März 1971

	 S0 =	� Im Versicherungsvertrag genannte Versicherungssumme, 
Stand März 1971

	 E =	� Letzter im Ermittlungsjahr veröffentlichter Index der Erzeu-
gerpreise gewerblicher Produkte, Gruppe Investitionsgüter

	 E0 =	� Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Gruppe 
Investitionsgüter, Stand März 1971

	 L =	� Letzter im Ermittlungsjahr veröffentlichter Index der durch-
schnittlichen Bruttostundenverdienste der Arbeiter, Gruppe 
Investitionsgüter-Industrie (alle Arbeiter)

	 L0 =	� durchschnittlichen Bruttostundenverdienste der Arbeiter, 
Gruppe Investitionsgüter-Industrie (alle Arbeiter), Stand 
Januar 1971

TV-TK 2550	 Unterversicherungsverzicht

In Ergänzung zu § A5 Nr. 3 AMB 2008 wird für die Differenz von bis zu 
30 % zwischen Versicherungswert gemäß § A5 AMB 2008 und Versi-
cherungssumme keine Unterversicherung angerechnet.

Bei einer höheren Differenz wird für den Teil, der die 30 % übersteigt, 
die Unterversicherung gemäß § A7 Nr. 6 AMB 2008 berechnet.

TV-TK 2650	 Eichkosten und Kalibrierungskosten

Der Versicherer leistet im Teilschadenfall auch Entschädigung für not-
wendige Eich- und Kalibrierungskosten, sofern diese bei der Bildung 
der Versicherungssumme berücksichtigt wurden.

Die Entschädigungsleistung für Eich- und Kalibrierungskosten wird 
um die gehabte Nutzung (= im Verhältnis der tatsächlichen Nutzung 
seit letzter Eichung/Kalibrierung zum vorgeschriebenen Eichintervall) 
gekürzt.

TV-TK 2651	 Maschinen ausländischen Fabrikates

Muss das Objekt zur Behebung eines Schadens ins europäische oder 
außereuropäische Ausland gesandt werden, so vergütet der Versiche-
rer die Transportkosten (jedoch nicht Kosten für Eil- und Luftfracht) 
nur zwischen dem Ort, an dem sich das versicherte Objekt befindet, 
und der Grenze der Bundesrepublik Deutschland. Für Transportkos-
ten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland kommt der Versiche-
rer nicht auf.

Sind Facharbeiter oder Ersatzteile aus dem Ausland für die Reparatur 
des Objektes notwendig, so sind nur die Transport-, Fahrtkosten und 
Tagegelder (jedoch nicht Kosten für Eil- und Luftfracht, Überstun-
den- und Feiertagsschichten) versichert, die in der Bundesrepublik 
Deutschland angefallen sind. Absatz 1 gilt sinngemäß.

TV-TK 2652	 Zusätzliche Eichkosten und Kalibrierungskosten

1	 In Erweiterung zu § A6 Nr. 3 AMB 2008 ersetzt der Versicherer 
bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme (auf Erstes 
Risiko) zusätzlich Eich- und Kalibrierungskosten, die der Versi-
cherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versicherten 
Total- oder Teilschaden aufwenden muss.

2	 Zusätzliche Eich- und Kalibrierungskosten sind Aufwendungen, die 
dadurch entstehen, dass zum Zwecke der Wiederherstellung der 
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versicherten Sache andere Sachen erneut geeicht/kalibriert werden 
müssen. Die Entschädigungsleistung für Eich- und Kalibrierungs-
kosten wird um die gehabte Nutzung (= im Verhältnis der tatsächli-
chen Nutzung seit letzter Eichung/Kalibrierung zum vorgeschriebe-
nen Eichintervall/empfohlenen Kalibrierungsintervall) gekürzt.

3	 Der nach Nr. 1 und 2 ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall 
um den je Position vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

TV-TK 2653	 Freizügigkeit (ohne Transportrisiko)

Zwischen den einzelnen Versicherungsorten gilt Freizügigkeit verein-
bart. 

Versicherungsschutz besteht jedoch nicht, während der Transporte 
außerhalb der Versicherungsorte.

TV-TK 2655	 Bau- und Erdarbeiten

In Erweiterung zu § A6 Nr. 3 AMB 2008 ersetzt der Versicherer bis 
zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme (auf Erstes Risiko) 
Bau- und Erdarbeiten, die der Versicherungsnehmer infolge eines Ver-
sicherungsfalles aufwenden muss. Bau- und Erdarbeiten sind Auf-
wendungen, die dadurch entstehen, dass Fundamente neu errichtet 
und Erdkabel neu verlegt werden müssen.

TV-TK 2801	 Revision von Dampfturbinenanlagen

1	 Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versicherungsneh-
mer regelmäßig Revisionen durchzuführen. Die Revisionen des 
gesamten Turbosatzes oder seiner einzelnen Teile sollen aufgrund 
der Betriebserfahrungen des Betreibers, der vom Hersteller emp-
fohlenen Revisionsintervalle und maximal zulässigen Betriebszei-
ten sowie übertragbarer Schadenerfahrungen des Versicherers 
eingeplant und auf Kosten des Versicherungsnehmers durchge-
führt werden. Auf große Revisionen des gesamten Turbosatzes 
in festen zeitlichen Abständen kann im Sinne der oben genannten 
Empfehlungen verzichtet werden.

2	 Die maßgeblichen Revisionsintervalle sind mit dem Versicherer zu 
vereinbaren. Sofern der Versicherer und der Versicherungsneh-
mer keine abweichenden Revisionsintervalle vereinbart haben, 
hat der Versicherungsnehmer Revisionen des Turbosatzes oder 
seiner Teile entsprechend ihrer Bauart, der Konstruktion und der 
Überwachungs- und Diagnoseeinrichtungen in folgenden Zeiträu-
men durchzuführen:

	 a)	� 4 Jahre bzw. 30.000 äquivalente Betriebsstunden, je nach- 
dem was zuerst eintritt, bei Anlagen, die aufgrund ihrer Instru-
mentierung keine ausreichende Überwachung des Betriebs-
zustandes ermöglichen;

	 b)	� 5 Jahre bzw. 40.000 äquivalente Betriebsstunden, je nach
dem was zuerst eintritt, bei Anlagen, die aufgrund ihrer Instru-
mentierung nur eine beschränkte Überwachung des Betriebs-
zustandes ermöglichen;

	 c)	� 6 Jahre bzw. 50.000 äquivalente Betriebsstunden, je nachdem 
was zuerst eintritt, bei Anlagen, die nach dem Stand der tech-
nischen Entwicklung mit den für die Betriebsüberwachung 
wesentlichen Überwachungseinrichtungen ausgerüstet sind 
und entsprechend betrieben werden.

	 Die Zeiträume gelten ab der ersten Inbetriebnahme bzw. der 
Garantierevision des ganzen Turbosatzes oder jeweils ab der 
letzten Revision des betreffenden Teiles. Jeder Start von Dampf-
turbinenanlagen wird als Mittelwert von äquivalenten Betriebs-
stunden je Kaltstart/Warmstart, jedoch mit mindestens 20 äqui-
valenten Betriebsstunden je Start, angerechnet, es sei denn, 
dass höhere Werte bekannt sind. Niedrigere Werte hat der 
Versicherungsnehmer nachzuweisen.

3	 Treten vor Überschreitung der vereinbarten oder gemäß Nr. 2 a) 
bis c) geltenden Zeiträume bzw. Betriebsstunden ersatzpflichtige 
Schäden ein und führt der Versicherungsnehmer in zeitlichem 
Zusammenhang mit der Wiederherstellung die Revision durch, 
leistet der Versicherer anteilig Entschädigung für Auf- und Zudeck-
kosten, und zwar im Verhältnis der nicht gefahrenen äquivalenten 
Betriebsstunden zu den gesamten äquivalenten Betriebsstunden, 
höchstens jedoch im Verhältnis des noch unverbrauchten Zeit-
raumes des Revisionsintervalles zum Gesamtzeitraum. Sonstige 
üblicherweise bei einer Revision anfallenden Arbeiten sind Revi-
sionsaufwand und gemäß § A7 Nr. 2 c) aa) AMB 2008  vom Ver-
sicherungsnehmer zu tragen.

	 Treten nach Überschreiten der maßgeblichen Zeiträume bzw. 
Betriebsstunden ersatzpflichtige Schäden ein, leistet der 

Versicherer nur Entschädigung für den Schadenmehraufwand, 
d. h., die Auf- und Zudeckkosten sowie sonstige üblicherweise 
bei einer Revision anfallenden Arbeiten sind Revisionsaufwand 
und gem. § A7 Nr. 2 c) aa) AMB 2008 vom Versicherungsnehmer 
zu tragen.

4	 Vor jeder Inspektion ist der Versicherer so rechtzeitig zu benach-
richtigen, dass er auf seine Kosten an der Revision teilnehmen 
kann.

5	 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer unverzüglich 
wesentliche Veränderungen im Betriebsverhalten oder in der Ein-
satzweise des Turbosatzes mitzuteilen.

6	 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten ergeben 
sich aus §§ B8, B9 AMB 2008. 

TV-TK 2802	 Revision von Wasserturbinenanlagen

1	 Ergänzend zu Abschnitt B § 8 Nr. 1 a) hat der Versicherungsneh-
mer regelmäßig Revisionen durchzuführen. Die Revisionen des 
gesamten Turbosatzes oder seiner einzelnen Teile (Teilrevision) 
sollen aufgrund der Betriebserfahrungen des Betreibers, der vom 
Hersteller oder von Fachverbänden empfohlenen Revisionsperi-
oden sowie übertragbarer Schadenerfahrungen des Versicherers 
eingeplant und auf Kosten des Versicherungsnehmers durchge-
führt werden.

2	 Die maßgeblichen Revisionsintervalle sind mit dem Versicherer zu 
vereinbaren. Sofern der Versicherer und der Versicherungsneh-
mer keine abweichenden Revisionsintervalle vereinbart haben, 
hat der Versicherungsnehmer Revisionen des Turbosatzes oder 
seiner Teile entsprechend ihrer Bauart, der Konstruktion und der 
Überwachungs- und Diagnoseeinrichtungen in folgenden Zeiträu-
men durchzuführen:

	 a)	� 4 Jahre bei Anlagen, die aufgrund ihrer Instrumentierung keine 
ausreichende Überwachung des Betriebszustandes ermög
lichen;

	 b)	� 5 Jahre bei Anlagen, die aufgrund ihrer Instrumentierung 
nur eine beschränkte Überwachung des Betriebszustandes 
ermöglichen;

	 c)	� 6 Jahre bei Anlagen, die nach dem Stand der technischen 
Entwicklung mit den für die Betriebsüberwachung wesentli-
chen Überwachungseinrichtungen ausgerüstet sind und ent-
sprechend betrieben werden.

	 Die Zeiträume gelten ab der ersten Inbetriebnahme bzw. der 
Garantierevision des ganzen Turbosatzes oder jeweils ab der 
letzten Revision des betreffenden Teiles.

3	 Werden die Turbosätze ohne Revision über die in Nr. 2 ange-
gebenen Zeiträume hinaus weiterbetrieben und treten dann 
ersatzpflichtige Schäden ein, so wird nur der Schadenmehrauf-
wand ersetzt, d. h. die Kosten für De- und Remontagen sowie für 
sonstige üblicherweise bei einer Revision anfallende Arbeiten sind 
Revisionsaufwand und gemäß § A7 Nr. 2 c) aa) AMB 2008 vom 
Versicherungsnehmer zu tragen.

4	 Vor jeder Inspektion ist der Versicherer so rechtzeitig zu benach-
richtigen, dass er auf seine Kosten an der Revision teilnehmen 
kann.

5	 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer unverzüglich 
wesentliche Veränderungen im Betriebsverhalten des Turbosat-
zes mitzuteilen.

6	 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten ergeben 
sich aus §§ B8, B9 AMB 2008.

TV-TK 2803	 Revision von Gasturbinenanlagen, Entschä- 
digung für Bauteile mit begrenzter Lebensdauer

1	 Revision von Gasturbinenanlagen

	 a)	� Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versicherungs
nehmer Inspektionen und Revisionen, die dem letzten Stand 
der Empfehlungen des Herstellers entsprechen oder auf 
besonderen Vereinbarungen zwischen dem Versicherungs-
nehmer und dem Versicherer beruhen, durchzuführen.

	 b)	� Lassen Betriebs- und Schadenerfahrungen die festgelegten 
Inspektions- und Revisionsintervalle unzweckmäßig erschei-
nen, sind zwischen dem Versicherungsnehmer und dem 
Versicherer neue Inspektions- und Revisionsvorschriften zu 
vereinbaren.

	 c)	� Vor jeder Inspektion oder Revision ist der Versicherer so 
rechtzeitig zu benachrichtigen, dass er auf seine Kosten an 
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der Inspektion oder Revision teilnehmen kann. Die anlässlich 
einer Inspektion erstellten Protokolle sind dem Versicherer 
unverzüglich einzureichen.

	 d)	� Treten nach Überschreiten der Revisionszeiträume ersatz-
pflichtige Schäden ein, leistet der Versicherer nur Entschä-
digung für den Schadenmehraufwand, d. h., die Kosten für 
De- und Remontagen sowie für sonstige üblicherweise bei 
einer Inspektion oder Revision anfallenden Arbeiten sind 
Revisionsaufwand und gemäß § A7 Nr. 2 c) aa) AMB 2008 
vom Versicherungsnehmer zu tragen.

	 e)	� Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer unverzüglich 
wesentliche Veränderungen im Betriebsverhalten und in der 
Einsatzweise der Gasturbine mitzuteilen.

	 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten ergeben 
sich aus §§ B8, B9 AMB 2008. 

2	 Entschädigung für Bauteile mit begrenzter Lebensdauer

	 a)	� Bei Schäden an Bauteilen mit begrenzter Lebensdauer wird 
abweichend von § A7 Nr. 2 AMB 2008 von den Wiederherstel-
lungskosten ein Abzug vorgenommen, wenn die Lebensdauer 
des zur Wiederherstellung verwendeten Bauteiles länger ist, 
als die Restlebensdauer des beschädigten Bauteiles.

		�  Bauteile mit begrenzter Lebensdauer sind alle vom Herstel-
ler oder von Behörden diesbezüglich genannten bzw. vom 
Heißgas beaufschlagten Bauteile ab Eintritt Brennkammer bis 
Austritt Gasturbine. Schutzschichten sind Verschleißschich-
ten der Bauteile.

	 b)	� Für die Höhe des Abzuges gilt:

	 aa)	� De- und Remontagekosten

		�  Hierunter fallen alle De- und Remontagekosten der Gas-
turbine, wie sie bei einer Inspektion/Revision anfallen 
würden.

		�  Der Abzug für die De- und Remontagekosten im Scha-
denfall erfolgt im Verhältnis der zum Zeitpunkt des Ver-
sicherungsfalles bereits verstrichenen Betriebszeit zu 
der gesamten Betriebszeit des Inspektions-/Revisions
intervalles. Der Abzug erfolgt bis zu 100 Prozent zum 
Ende eines Inspektionsintervalles.

		�  Eine Amortisation entfällt, wenn anlässlich der Repa-
ratur keine Revision oder standzeitverlängernde Maß-
nahme durchgeführt wurde.

	 bb)	� Wiederherstellungskosten der Bauteile

		�  Der Abzug entspricht dem Verhältnis der zum Zeitpunkt 
des Versicherungsfalles bereits verstrichenen Lebens-
dauerstunden des betroffenen Bauteiles zu der nach 
Angabe des Herstellers zu erwartenden Gesamtlebens-
dauer des Bauteiles. Der Abzug erfolgt bis zu 100 Pro-
zent, gleichgültig, ob die Schadenursache in dem betrof-
fenen Bauteil oder außerhalb desselben gelegen hat.

		�  Für Schutzschichten gelten eigene Lebensdauern. Die 
Höhe des Abzuges wird nach dem letzten Stand der 
Angaben des Herstellers vor Eintritt des Schadens über 
die Lebensdauer der Bauteile und Beschichtungen 
berechnet. Bestätigen die Betriebs- und Schadenerfah-
rungen diese Angaben nicht, dann sind zwischen dem 
Versicherungsnehmer und Versicherer neue Vereinba-
rungen über die Lebensdauer zu treffen.

TV-TK 2804	 Revision von Elektromotoren mit Leistungen  
mit mehr als 750 kW bzw. Drehmomenten von 
mehr als 10 kNm

1	 Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versicherungs-
nehmer regelmäßig Revisionen durchzuführen. Diese Revisionen 
sollen aufgrund der Betriebserfahrungen des Betreibers, der vom 
Hersteller oder von Fachverbänden empfohlenen Revisionsperi-
oden sowie übertragbarer Schadenerfahrungen des Versicherers 
eingeplant und auf Kosten des Versicherungsnehmers durchge-
führt werden.

2	 Die maßgeblichen Revisionsintervalle sind mit dem Versicherer zu 
vereinbaren. Sofern der Versicherer und der Versicherungsnehmer 
keine abweichenden Revisionsintervalle vereinbart haben, hat der 
Versicherungsnehmer eine Revision nach 30.000 Betriebsstun-
den, spätestens jedoch nach sechs Jahren durchzuführen.

	 Der Zeitraum gilt ab der ersten Inbetriebnahme bzw. der Garan-
tierevision oder jeweils ab der letzten Revision.

3	 Vor jeder Inspektion oder Revision ist der Versicherer so rechtzei-
tig zu benachrichtigen, dass er auf seine Kosten an der Revision 
teilnehmen kann.

4	 Werden die Motoren ohne Revision über den in Nr. 2 angegebenen 
Zeitraum hinaus weiterbetrieben und treten dann ersatzpflichtige 
Schäden ein, so wird nur der Schadenmehraufwand ersetzt, d. h. 
die Kosten für De- und Remontagen sowie für sonstige üblicher-
weise bei einer Revision anfallende Arbeiten sind Revisionsauf-
wand und gemäß § A7 Nr. 2 c) aa) AMB 2008 vom Versicherungs-
nehmer zu tragen.

5	 Der Versicherungsnehmer hat den Versicherer unverzüglich über 
wesentliche Veränderungen im Betriebsverhalten oder in der Ein-
satzweise der Motoren zu informieren, damit Versicherungsneh-
mer und Versicherer über die zu treffenden Maßnahmen entschei-
den können.

6	 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten ergeben 
sich aus §§ B8, B9 AMB 2008.

TV-TK 2805	 Revision von Pressen der Spanplatten- und  
Holzindustrie, Schmiede- und Strangpressen 
sowie Stein- und Ziegelpressen

1	 Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versicherungsneh-
mer die Presse regelmäßig auf seine Kosten durch einen Sachver-
ständigen, den der Versicherungsnehmer im Einvernehmen mit 
dem Versicherer benennt, zerstörungsfrei untersuchen zu lassen.

	 Der Sachverständige berichtet nach der Untersuchung dem Versi-
cherungsnehmer und dem Versicherer über den Zustand und die 
Betriebssicherheit der Presse. Der Sachverständige bestimmt auch 
den Zeitpunkt der nächsten Untersuchung, und zwar erstmals bei 
einer Untersuchung vor Beginn des Versicherungsschutzes.

2	 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer die Untersuchung 
rechtzeitig anzuzeigen. Der Versicherer kann zu der Untersuchung 
auf seine Kosten einen Beauftragten entsenden.

3	 Werden die Pressen ohne Revision über den vom Hersteller emp-
fohlenen oder mit dem Sachverständigen vereinbarten Revisions-
zeitraum hinaus weiterbetrieben und treten dann ersatzpflichtige 
Schäden ein, so wird nur der Schadenmehraufwand ersetzt, d. h. 
die Kosten für De- und Remontagen sowie für sonstige üblicher-
weise bei einer Revision anfallenden Arbeiten sind Revisionsauf-
wand und gemäß § A7 Nr. 2 c) aa) AMB 2008 vom Versicherungs-
nehmer zu tragen.

4	 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten ergeben 
sich aus §§ B8, B9 AMB 2008. 

5	 Bohrungen oder Schweißungen, die an der Presse nachträglich 
vorgenommen werden, gelten als Gefahrerhöhungen gemäß § B9.

TV-TK 2807	 Verbrennungsmotoren in Blockheizkraftwerken

1	 Ergänzend zu Abschnitt B § 8 Nr. 1 a) hat der Versicherungs-
nehmer die Vorschriften der Hersteller bzw. der Umrüsterfirmen 
insbesondere in Bezug auf

	 a)	� den Betrieb der Verbrennungsmotoren (wie zulässige 
Betriebszustände, Einhaltung von Grenzwerten etc.);

	 b)	� die regelmäßige Wartung der Verbrennungsmotoren durch 
vom Hersteller autorisierte Fachfirmen; 

	 c)	� die Ölbetriebszeiten der Verbrennungsmotoren (z. B. regel-
mäßige Ölanalysen einschl. TAN-Wert (Total Acid Number = 
Neutralisationszahl)

	 einzuhalten. Die durchgeführten Arbeiten und Ergebnisse sind zu 
dokumentieren. Festgestellte Mängel sind unverzüglich zu behe-
ben.

2	 Werden die Motoren ohne Wartung über die in Nr. 1 b) ange-
gebenen Zeiträume hinaus weiterbetrieben und treten dann 
ersatzpflichtige Schäden ein, so wird nur der Schadenmehrauf-
wand ersetzt, d. h. die Kosten für De- und Remontagen sowie für 
sonstige üblicherweise bei einer Revision anfallende Arbeiten sind 
Revisionsaufwand und gemäß Abschnitt A § 7 Nr. 2 c) aa) vom 
Versicherungsnehmer zu tragen.

3	 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer unverzüglich 
wesentliche Veränderungen im Betriebsverhalten oder in der Ein-
satzweise der Motoren mitzuteilen.

4	 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten vorsätz-
lich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe 
von Abschnitt B § 8 zur Kündigung berechtigt oder auch leis-
tungsfrei sein.
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	 Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung, 
gilt Abschnitt B § 9 Absatz 2. Danach kann der Versicherer kün-
digen oder leistungsfrei sein.

TV-TK 2808	 Stillstandsrabatte

1	 Für Sachen, die im Versicherungsvertrag besonders bezeichnet 
sind, werden bei einem zusammenhängenden Stillstand Beitrags-
rabatte gewährt. Mehrere zusammenhängende Stillstandszeit-
räume von mehr als jeweils dreißig Tagen innerhalb eines Jahres 
werden zusammengerechnet.

	 Der Rabatt beträgt

	 a)	� 15 Prozent bei einem Stillstand von mindestens drei vollen 
Monaten;

	 b)	� 25 Prozent bei einem Stillstand von mehr als sechs Monaten;

	 c)	� 35 Prozent bei einem Stillstand von mehr als neun Monaten 
und

	 d)	� 50 Prozent bei ganzjährigem Stillstand.

2	 Ein Rabatt wird nicht für die Zeit von Schadenbeseitigungs-, 
Überholungs- oder Reparaturarbeiten gewährt.

3	 Ein Stillstandsrabatt wird nicht gewährt, wenn die im laufenden 
Versicherungsjahr auf den Versicherungsvertrag angefallenen 
entschädigungspflichtigen Schäden den ungekürzten Jahresbei-
trag erreicht haben.

4	 Ist die voraussichtliche Dauer des Stillstandes vor Fälligkeit des 
Beitrages bekannt, so wird der Rabatt sofort abgezogen, ande-
renfalls nach Ablauf des Versicherungsjahres. Der aufgrund des 
Abzuges nicht erhobene Beitrag ist gestundet. Am Ende eines 
jeden Versicherungsjahres wird aufgrund der Betriebsaufzeich-
nungen des Versicherungsnehmers endgültig abgerechnet.

5	 Ergibt die endgültige Abrechnung, dass die gestundeten Beiträge 
höher sind als der Stillstandsrabatt, so hat der Versicherungsneh-
mer den Unterschiedsbetrag nachzuzahlen. Dieser Betrag gilt als 
Folgebeitrag und wird eine Woche nach Zugang der endgültigen 
Abrechnung fällig.

Sanktionsklausel

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – 
Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die 
Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der 
Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. 
Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika, soweit dem nicht 
Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder der Bundesrepublik 
Deutschland entgegenstehen.

TV-TK 2854	 Repräsentanten

Der Versicherungsnehmer oder die Mitversicherten müssen sich die 
Kenntnis und das Verhalten ihrer Repräsentanten zurechnen lassen.

Als Repräsentanten gelten bei

a)	 Aktiengesellschaften:
	 die Mitglieder des Vorstandes und die Generalbevollmächtigten,

b)	 Gesellschaften mit beschränkter Haftung:
	 die Geschäftsführer,

c)	 Kommanditgesellschaften:
	 die Komplementäre,

d)	 offenen Handelsgesellschaften:
	 die Gesellschafter,

e)	 Gesellschaften bürgerlichen Rechts:
	 die Gesellschafter,

f)	 Einzelfirmen:
	 die Inhaber,

g)	 anderen Unternehmensformen:
	 die nach gesetzlichen Vorschriften berufenen obersten Körper

schaften des öffentlichen Rechts (z. B. Genossenschaften, Ver-
bände, Vertretungsorgane, Kommunen),

h)	 ausländischen Firmen:
	 der entsprechende Personenkreis.

TV-TK 2855	 Vollwartungsvertrag 

1	 Anlagen und Maschinen müssen in den vom Hersteller vorgese-
henen Intervallen gewartet werden.

2	 Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a AMB 2008 hat der Versicherungs-
nehmer einen Vollwartungsvertrag für die versicherten Anlagen/
Geräte abzuschließen.

3	 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach Nr. 2 
ergeben sich aus §§ B8, B9 AMB 2008.

TV-TK 2860	 Vorläufige Deckung

1	 Beginn des Versicherungsschutzes

	 Der Versicherungsschutz aus dem Vertrag über die vorläufige 
Deckung beginnt zu dem vereinbarten Zeitpunkt. Der Versiche-
rungsschutz beginnt jedoch nicht vor der Zahlung des Beitrages, 
sofern der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses über 
die vorläufige Deckung oder durch einen auffälligen Hinweis im Ver-
sicherungsschein auf diese Voraussetzung aufmerksam macht.

2	 Inhalt des Vertrages

	 Grundlage dieses Vertrages sind die im Versicherungsvertrag ver-
einbarten Allgemeinen Versicherungsbedingungen und Klauseln.

3	 Nichtzustandekommen des Hauptvertrages

	 Kommt der Hauptvertrag nicht zustande, so steht dem Ver-
sicherer ein Anspruch auf einen der Laufzeit der vorläufigen 
Deckung entsprechenden Teil des Beitrages zu, der beim Zu- 
standekommen des Hauptvertrages für diesen zu zahlen wäre. 
Dies gilt nicht, wenn für die vorläufige Deckung ein abweichender 
Beitrag vereinbart wurde.

4	 Beendigung des Vertrages über vorläufige Deckung

	 a)	� Der Vertrag über vorläufige Deckung endet spätestens zu 
dem Zeitpunkt, zu dem nach einem vom Versicherungs-
nehmer geschlossenen Hauptvertrag oder einem weiteren 
Vertrag über vorläufige Deckung ein gleichartiger Versiche-
rungsschutz beginnt. Ist der Beginn des Versicherungsschut-
zes nach dem Hauptvertrag oder nach dem weiteren Vertrag 
über vorläufige Deckung von der Zahlung des Beitrages durch 
den Versicherungsnehmer abhängig, so endet der Vertrag 
über vorläufige Deckung bei Nichtzahlung oder verspäteter 
Zahlung des Beitrages abweichend von Satz 1 spätestens 
zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherungsnehmer mit 
der Beitragszahlung in Verzug ist. Voraussetzung hierfür ist 
aber, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälli-
gen Vermerk im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge 
aufmerksam gemacht hat.

	 b)	� Absatz a) ist auch anzuwenden, wenn der Versicherungsneh-
mer den Hauptvertrag oder den weiteren Vertrag über vor-
läufige Deckung mit einem anderen Versicherer schließt. Der 
Versicherungsnehmer hat den anderweitigen Vertragsschluss 
unverzüglich mitzuteilen.

	 c)	� Kommt der Hauptvertrag mit dem Versicherer, mit dem der 
Vertrag über vorläufige Deckung besteht, nicht zustande, 
weil der Versicherungsnehmer seine Vertragserklärung zum 
Hauptvertrag widerruft oder einen Widerspruch wegen eines 
vom Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen abweichen-
den Versicherungsscheins erklärt, so endet der Vertrag über 
vorläufige Deckung spätestens mit dem Zugang des Wider
rufes oder des Widerspruches beim Versicherer.

	 d)	� Ist das Vertragsverhältnis über vorläufige Deckung auf unbe-
stimmte Zeit eingegangen, kann jede Vertragspartei den Ver-
trag ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Die Kündigung des 
Versicherers wird jedoch erst nach Ablauf von zwei Wochen 
nach Zugang wirksam.

	 e)	� Die Kündigung nach d) hat in Textform zu erfolgen.

TV-TK 2909	 Sachverständigenverfahren bei Zusammen
treffen von Maschinen- und Feuerversicherung

1	 Besteht auch eine Feuerversicherung und ist streitig, ob oder in 
welchem Umfang ein Schaden zu vorliegendem Vertrag oder als 
Feuerschaden anzusehen ist, so kann der Versicherungsnehmer 
verlangen, dass die Höhe des Schadens zu vorliegendem Vertrag 
und des Feuerschadens in einem gemeinsamen Sachverständi-
genverfahren festgestellt wird. Ein solches Sachverständigenver-
fahren können der Versicherer des vorliegenden Vertrages, der 
Feuerversicherer und der Versicherungsnehmer auch gemeinsam 
vereinbaren.

2	 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf 
sonstige tatsächliche Voraussetzungen des Entschädigungsan-
spruchs sowie der Höhe der Entschädigung ausgedehnt werden.
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3	 Für das Sachverständigenverfahren gilt:

	 a)	� Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen; der Versicherungsnehmer kann zwei Sach-
verständige benennen. Die Parteien können sich auf zwei 
gemeinsame Sachverständige oder auf einen gemeinsamen 
Sachverständigen einigen. Jede Partei, die ihren Sachver-
ständigen benannt hat, kann die anderen unter Angabe des 
von ihr genannten Sachverständigen in Textform auffordern, 
einen Sachverständigen zu benennen. Geschieht dies nicht 
innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung, 
so kann die auffordernde Partei den Sachverständigen der 
säumigen Partei durch das für den Schadenort zuständige 
Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung ist auf 
diese Folge hinzuweisen.

	 b)	� Die Versicherer dürfen als Sachverständige keine Personen 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers sind 
oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung stehen, fer-
ner keine Personen, die bei Mitbewerbern oder Geschäfts-
partnern angestellt sind oder mit ihnen in einem ähnlichen 
Verhältnis stehen.

	 c)	� Die Sachverständigen benennen in Textform vor Beginn ihrer 
Feststellungen einen weiteren Sachverständigen als Obmann. 
Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines 
Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sach-
verständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei 
durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

4	 Für den Mindestinhalt der Feststellungen der Sachverständigen 
gilt § A9 AMB 2008 und die für die Feuerversicherung  zugrunde 
liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

5	 Die Sachverständigen übermitteln ihre Feststellungen den drei 
Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen voneinander ab, 
so werden sie unverzüglich dem Obmann übergeben. Dieser ent-
scheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch 
die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und 
übermittelt seine Entscheidung den drei Parteien gleichzeitig.

	 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes 
sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewie-
sen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich 
abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berech-
nen die Versicherer die Entschädigung.

	 Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch 
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverstän-
digen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie 
verzögern.

6	 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die 
Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tra-
gen die Parteien je zu einem Drittel.

7	 Steht im Zeitpunkt einer Abschlagszahlung noch nicht fest, inwie-
weit der Schaden als Schaden zu vorliegendem Vertrag oder als 
Feuerschaden anzusehen ist, so beteiligt sich jeder Versicherer an 
der Abschlagszahlung vorläufig mit der Hälfte.

8	 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten 
nach § B8 Nr. 2 AMB 2008 oder dem Vertrag zugrunde liegenden 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen nicht berührt.

TV-TK 2911	 Datenversicherung

1	 Versicherte und nicht versicherte Kosten

	 a)	� Versichert sind zusätzlich Kosten für die Wiederherstellung 
von 

	 aa)	� Daten;

		�  Dies sind digitalisierte maschinenlesbare Informationen.

	 bb)	� betriebsfertigen und funktionsfähigen Standardpro-
grammen und individuell hergestellten Programmen, zu 
deren Nutzung der Versicherungsnehmer berechtigt ist,

	 soweit sich diese auf einem versicherten Datenträger befinden. 

	 b)	� Nicht versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von 
Daten und Programmen, die sich nur im Arbeitsspeicher der 
Zentraleinheit befinden.

2	 Versicherte Sachen

	 Abweichend von § A1 Nr. 4 a) AMB 2008 sind Wechseldatenträ-
ger versichert. Wechseldatenträger gelten nicht als elektronisches 
Bauelement.

3	 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden

	 Der Versicherer leistet Entschädigung, sofern der Verlust, die Ver-
änderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten oder Programme 
infolge

	 a)	� von Blitzeinwirkung oder

	 b)	� eines dem Grunde nach versicherten Schadens gemäß § A2 
AMB 2008 an dem Datenträger oder der Datenverarbeitungs-
anlage, auf dem diese gespeichert waren

	 eingetreten ist.

4	 Versicherungsort

	 In Ergänzung zu § A4 AMB 2008 besteht Versicherungsschutz für 
Sicherungsdatenträger und Sicherungsdaten in deren Auslage-
rungsstätten sowie auf den Verbindungswegen zwischen Versi-
cherungsort und Auslagerungsstätte.

5	 Versicherungswert, Versicherungssumme

	 a)	� Versicherungswert sind abweichend von § A5 Nr. 1 AMB 2008 
bei 

	 aa)	� Daten und Programmen die Wiederbeschaffungs- bzw. 
Wiedereingabekosten (siehe Nr. 6 a), 

	 bb)	� Wechseldatenträgern die Wiederbeschaffungskosten.

	 b)	� Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert ent-
sprechen.

6	 Umfang der Entschädigung für Daten und Programme

	 a)	� Entschädigt werden abweichend von § A7 AMB 2008 die für 
die Wiederherstellung des früheren, betriebsfertigen Zustan-
des der Daten und Programme notwendigen Aufwendungen.

		�  Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbesondere 
erforderliche

	 aa)	� maschinelle Wiedereingabe aus Sicherungsdaten
trägern;

	 bb)	� Wiederbeschaffung und Wiedereingabe oder Wieder-
herstellung von Daten (einschl. dafür erforderlicher 
Belegaufbereitung/Informationsbeschaffung);

	 cc)	� Wiederbeschaffung und Neuinstallation von Standard-
programmen;

	 dd)	� Wiedereingabe von Programmdaten individuell herge-
stellter Programme und Programmerweiterungen (z. B. 
Konfigurationen, Funktionsblöcke) aus beim Versiche-
rungsnehmer vorhandenen Belegen (z. B. Quellcodes).

	 b)	 Der Versicherer leistet keine Entschädigung 

	 aa)	� für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die versicherten 
Daten oder Programme durch Kopierschutz-, Zugriffs-
schutz- oder vergleichbare Vorkehrungen (z. B. Kopier-
schutzstecker, Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert 
sind (z. B. Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb);

	 bb)	� für die Korrektur von manuell fehlerhaft eingegebenen 
Daten;

	 cc)	� für Fehlerbeseitigungskosten in Programmen;

	 dd)	� für Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserun
gen, die über die Wiederherstellung hinausgehen;

	 ee)	� für sonstige Vermögensschäden;

	 ff)	� soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe der 
Daten oder Programme nicht notwendig ist;

	 gg)	� soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe der 
Daten oder Programme nicht innerhalb von 12 Monaten 
nach Eintritt des Schadens durchgeführt wurde.

	 c)	� Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten Versiche-
rungssummen.

	 d)	� Bei Unterversicherung wird kein Abzug von der Entschädi-
gung vorgenommen.

	 e)	� Der nach a) bis c) ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall 
um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. Entstehen meh-
rere Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils einzeln abge-
zogen.

7	 Sonstige vertraglich vereinbarte Obliegenheiten vor Eintritt des 
Versicherungsfalles

	 a)	� Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a AMB 2008 hat der Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles
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	 aa)	� eine übliche, jedoch mindestens einmal wöchentliche 
Datensicherung vorzunehmen, d. h. Duplikate der ver-
sicherten Daten und Programme anzufertigen und so 
aufzubewahren, dass bei einem Versicherungsfall Ori-
ginale und Duplikate nicht gleichzeitig beschädigt wer-
den oder abhanden kommen können. Die technischen 
Einrichtungen zur Datensicherung müssen jeweils dem 
Stand der Technik entsprechen;

	 bb)	� sicherzustellen, dass Form und Struktur der Daten auf 
dem Sicherungsdatenträger so beschaffen sind, dass 
deren Rücksicherung technisch möglich ist, z. B. durch 
Sicherung mit Prüfoption (Verify) und Durchführung von 
Rücksicherungstests.

	 b)	� Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach 
a) ergeben sich aus §§ B8, B9 AMB 2008.

TV-TK 2928	 Softwareversicherung

1	 Versicherte und nicht versicherte Kosten

	 a)	� Versichert sind zusätzlich Kosten für die Wiederherstellung 
von 

	 aa)	� Daten

		�  Dies sind digitalisierte maschinenlesbare Informationen;

	 bb)	� betriebsfertigen und funktionsfähigen Standardpro-
grammen und individuell hergestellten Programmen, zu 
deren Nutzung der Versicherungsnehmer berechtigt ist,

	 soweit sich diese auf einem versicherten Datenträger befinden.

	 b)	� Nicht versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von 
Daten und Programmen, die sich nur im Arbeitsspeicher der 
Zentraleinheit befinden.

2	 Versicherte Sachen

	 Abweichend von § A1 Nr. 4 a) AMB sind Wechseldatenträger ver-
sichert. Wechseldatenträger gelten nicht als elektronisches Bau-
element.

3	 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden

	 Der Versicherer leistet Entschädigung, sofern der Verlust, die Ver-
änderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten oder Programme 
eingetreten ist

	 a)	� infolge eines dem Grunde nach versicherten Schadens gemäß 
§ A2 AMB an dem Datenträger oder der Datenverarbeitungs-
anlage, auf dem diese gespeichert waren; 

	 b)	� durch:

	 aa)	� Ausfall oder Störung der Hardware der Datenverarbei-
tungsanlage, der Hardware der Datenfernübertragungs-
einrichtungen und -leitungen, der Stromversorgung/
Stromversorgungsanlage oder der Klimaanlage;

	 bb)	� Bedienungsfehler (z. B. falscher Einsatz von Datenträ-
gern, falsche Befehlseingabe);

	 cc)	� vorsätzliche Programm- oder Datenänderungen durch 
Dritte in schädigender Absicht (mit Ausnahme von 3 c);

	 dd)	� Über- oder Unterspannung;

	 ee)	� elektrostatische Aufladung oder elektromagnetische 
Störung;

	 ff)	� höhere Gewalt.

	 c)	� Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen keine Entschädigung für den Verlust, die Veränderung 
oder die Nichtverfügbarkeit der Daten oder Programme durch 
Programme oder Dateien mit Schadenfunktion wie z. B. Com-
puterviren, Würmer, Trojanische Pferde.

4	 Versicherungsort

	 In Ergänzung zu § A4 AMB besteht Versicherungsschutz

	 a)	� innerhalb der im Versicherungsvertrag bezeichneten Betriebs-
grundstücke und für die Datenfernübertragungseinrichtungen 
und -leitungen, die diese Betriebsgrundstücke verbinden;

	 b)	� für Sicherungs-Wechseldatenträger in deren Auslagerungs-
stätten (Nr. 7a) sowie auf den Verbindungswegen zwischen 
den bezeichneten Betriebsgrundstücken und den Auslage-
rungsstätten.

5	 Versicherungswert, Versicherungssumme

	 a)	� Versicherungswert sind abweichend von § A5 Nr. 1 AMB bei 

	 aa)	� Daten und Programmen die Wiederbeschaffungs- bzw. 
Wiedereingabekosten (siehe Nr. 6 a);

	 bb)	� Wechseldatenträgern die Wiederbeschaffungskosten.

	 b)	� Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert ent-
sprechen.

6	 Umfang der Entschädigung für Daten und Programme

	 a)	� Entschädigt werden abweichend von § A7 AMB die für die 
Wiederherstellung des früheren, betriebsfertigen Zustandes 
der Daten und Programme notwendigen Aufwendungen. Auf-
wendungen zur Wiederherstellung sind insbesondere erfor-
derliche

	 aa)	� maschinelle Wiedereingabe aus Sicherungsdaten
trägern;

	 bb)	� Wiederbeschaffung und Wiedereingabe oder Wieder-
herstellung von Daten (einschl. dafür erforderlicher 
Belegaufbereitung/Informationsbeschaffung);

	 cc)	� Wiederbeschaffung und Neuinstallation von Standard-
programmen;

	 dd)	� Wiedereingabe von Programmdaten individuell herge-
stellter Programme und Programmerweiterungen (z. B. 
Konfigurationen, Funktionsblöcke) aus beim Versiche-
rungsnehmer vorhandenen Belegen (z. B. Quellcodes).

	 b)	� Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen keine Entschädigung

	 aa)	� für Kosten, die dadurch entstehen, dass der Versiche-
rungsnehmer die Verwendung von Daten oder Program-
men zulässt oder solche selbst verwendet, die nicht ver-
sichert sind;

	 bb)	� für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die versi-
cherten Daten oder Programme durch Kopierschutz-, 
Zugriffsschutz- oder vergleichbare Vorkehrungen 
(z. B. Kopierschutzstecker, Verschlüsselungsmaßnah
men) gesichert sind (z. B. Kosten für neuerlichen 
Lizenzerwerb);

	 cc)	� für die Korrektur von manuell fehlerhaft eingegebenen 
Daten;

	 dd)	� für Fehlerbeseitigungskosten in Programmen;

	 ee)	� für Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserun-
gen, die über die Wiederherstellung hinausgehen;

	 ff)	� für sonstige Vermögensschäden;

	 gg)	� soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe der 
Daten oder Programme nicht notwendig ist;

	 hh)	� soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe der 
Daten oder Programme nicht innerhalb von 12 Monaten 
nach Eintritt des Schadens durchgeführt wurde.

	 c)	� Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten Versiche-
rungssummen.

	 d)	� Bei Unterversicherung wird kein Abzug von der Entschädi-
gung vorgenommen.

	 e)	� Der nach a) bis c) ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall 
um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. Entstehen meh-
rere Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils einzeln abge-
zogen.

7	 Sonstige vertraglich vereinbarte Obliegenheiten vor Eintritt des 
Versicherungsfalls 

	 a)	� Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) AMB hat der Versicherungsnehmer 
vor Eintritt des Versicherungsfalles

	 aa)	� eine übliche, jedoch mindestens einmal wöchentliche 
Datensicherung vorzunehmen, d. h. Duplikate der ver-
sicherten Daten und Programme anzufertigen und so 
aufzubewahren, dass bei einem Versicherungsfall Ori-
ginale und Duplikate nicht gleichzeitig beschädigt wer-
den oder abhanden kommen können. Die technischen 
Einrichtungen zur Datensicherung müssen jeweils dem 
Stand der Technik entsprechen;

	 bb)	� sicherzustellen, dass Form und Struktur der Daten auf 
dem Sicherungsdatenträger so beschaffen sind, dass 
deren Rücksicherung technisch möglich ist, z. B. durch 
Sicherung mit Prüfoption (Verify) und Durchführung von 
Rücksicherungstests;

	 cc)	� die Vorschriften und Hinweise des Herstellers zur Installa-
tion, Wartung und Pflege der Datenverarbeitungsanlage/
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Datenträger zu beachten und übliche, ständig aktuali-
sierte Schutzmaßnahmen gegen die bestimmungswid-
rige Veränderung und Löschung gespeicherter Daten 
vorzunehmen (z. B. durch Firewalls, Zugriffsschutzpro-
gramme);

	 dd)	� seine Mitarbeiter schriftlich zu verpflichten, die Daten-
verarbeitungsanlage ausschließlich zu betrieblichen 
Zwecken zu nutzen und nur Daten und Programme zu 
verwenden, zu deren Nutzung der Versicherungsneh-
mer berechtigt ist.

	 b)	� Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in a) genannten 
Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der 
Versicherer nach Maßgabe von Abschnitt B § 8 ABE zur Kün-
digung berechtigt oder auch leistungsfrei sein.

		�  Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrer
höhung, gilt Abschnitt B § 9 Absatz 2 ABE. Danach kann der 
Versicherer kündigen oder leistungsfrei sein.

TV-TK 2930 (24)  Mehrkostenversicherung

1	 Gegenstand der Versicherung

	 a)	� Wird die technische Einsatzmöglichkeit einer versicherten 
Sache, für die im Versicherungsvertrag diese Mehrkostenver-
sicherung vereinbart ist, infolge eines gemäß § A2 AMB 2008 
eingetretenen Sachschadens unterbrochen oder beeinträch-
tigt, leistet der Versicherer Entschädigung für die dadurch 
entstehenden Mehrkosten.

	 b)	� Mehrkosten sind Kosten, die der Versicherungsnehmer inner-
halb der Haftzeit aufwendet, um eine Unterbrechung oder 
Beeinträchtigung des Betriebes abzuwenden oder zu verkür-
zen, weil der frühere betriebsfertige Zustand einer beschädig-
ten Sache wiederhergestellt oder eine zerstörte Sache durch 
eine gleichartige ersetzt werden muss.

	 c)	� Die Haftzeit ist der Zeitraum, für welchen Versicherungsschutz 
für die Mehrkosten besteht. Soweit nicht etwas anderes ver-
einbart ist, beträgt die Haftzeit 12 Monate. Die Haftzeit beginnt 
mit dem Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden für den Ver-
sicherungsnehmer nach den anerkannten Regeln der Technik 
frühestens erkennbar war, spätestens jedoch mit Beginn des 
Mehrkostenschadens. Bei mehreren Sachschäden an der-
selben Sache, zwischen denen ein Ursachenzusammenhang 
besteht, beginnt die Haftzeit mit dem Erstschaden.

2	 Versicherte Mehrkosten

	 a)	� Versichert sind die im Versicherungsvertrag im einzelnen 
bezeichneten zeitabhängigen (nach aa) und zeitunabhängi-
gen (nach bb) Mehrkosten. 

	 aa)	� Zeitabhängige Mehrkosten sind Kosten, die proportio-
nal mit der Dauer der Unterbrechung oder Beeinträchti-
gung entstehen, insbesondere für

	 (1)	�� die Benutzung anderer Anlagen;

	 (2)	�� die Anwendung anderer Arbeits- oder Fertigungs-
verfahren;

	 (3)	� die Inanspruchnahme von Lohn-Dienstleistungen 
oder Lohn-Fertigungsleistungen;

	 (4)	� den Bezug von Halb- oder Fertigfabrikaten.

	 bb)	� Zeitunabhängige Mehrkosten sind Kosten, die während 
der Dauer der Unterbrechung oder Beeinträchtigung 
nicht fortlaufend entstehen, insbesondere für

	 (1)	� einmalige Umprogrammierung;

	 (2)	� Umrüstung;

	 (3)	� behelfsmäßige oder vorläufige Wiederinstandset-
zung.

	 b)	� Abweichend von § A5 Nr. 2 AMB 2008 wird die Versiche-
rungssumme jeweils aus den versicherten zeitabhängigen 
und zeitunabhängigen Mehrkosten gebildet, die der Versiche-
rungsnehmer in einem gesamten Geschäftsjahr hätte aufwen-
den müssen, wenn die im Versicherungsvertrag bezeichnete 
Sache für dieses Geschäftsjahr infolge eines Sachschadens 
ausgefallen wäre.

		�  Grundlage für die Versicherungssumme für zeitabhängige 
Mehrkosten sind die im Versicherungsvertrag je Tag und 
Monat genannten Beträge.

		�  § A5 Nr. 1 und 3 AMB 2008 gilt nicht.

3	 Umfang der Entschädigung

	 a)	� Der Versicherer leistet Entschädigung für die Mehrkosten, 
wenn der Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden für den Ver-
sicherungsnehmer nach den anerkannten Regeln der Technik 
frühestens erkennbar war, innerhalb der für diese Mehrkos-
tenversicherung vereinbarten Dauer liegt. Die Entschädigung 
darf nicht zu einer Bereicherung führen. Wirtschaftliche Vor-
teile, die sich bis zu sechs Monaten nach  Ablauf der Haftzeit 
als Folge der Unterbrechung ergeben, sind angemessen zu 
berücksichtigen.

	 b)	� Abweichend von § A7 AMB 2008 wird Entschädigung geleis-
tet für

	 aa)	� zeitabhängige Mehrkosten je Arbeitstag bis zur verein-
barten Tagesentschädigung, je Monat jedoch höchs-
tens bis zur vereinbarten Monatsentschädigung;

	 bb)	� zeitunabhängige Mehrkosten bis zur Höhe der hierfür 
vereinbarten Versicherungssumme.

	 c)	� Keine Entschädigung wird geleistet für Mehrkosten,

	 aa)	� soweit sie auch dann entstanden wären, wenn die 
technische Einsatzmöglichkeit der Sache nicht infolge 
des Schadens an ihr unterbrochen oder beeinträchtigt 
gewesen wäre;

	 bb)	� die für die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
der vom Schaden betroffenen versicherten Sache selbst 
entstehen.

	 d)	� Keine Entschädigung wird geleistet, soweit sich die Mehrkos-
ten erhöhen durch

	 aa)	� außergewöhnliche Ereignisse, die während der Unter-
brechung oder Beeinträchtigung der technischen Ein-
satzmöglichkeit hinzutreten;

	 bb)	�� Krieg, kriegsähnliche Ereignisse ( z. B. Invasion, Bürger-
krieg, Revolution, Rebellion, Aufstand) oder Verfügung 
von hoher Hand (z. B. Beschlagnahme, Verstaatlichung);

	 cc)	� Kernenergie, nukleare Strahlung, radioaktive Substan-
zen;

	 dd)	� Erdbeben, Überschwemmung;

	 ee)	� behördlich angeordnete Wiederherstellungs- oder 
Betriebsbeschränkungen;

	 ff)	� den Umstand, dass dem Versicherungsnehmer zur 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung zerstörter, 
beschädigter oder abhanden gekommener Sachen bzw. 
Daten des Betriebssystemes nicht rechtzeitig genügend 
Kapital zur Verfügung steht;

	 gg)	� den Umstand, dass beschädigte oder zerstörte Sachen 
bzw. Daten des Betriebssystemes anlässlich der Wie-
derherstellung oder Wiederbeschaffung geändert, ver-
bessert oder überholt werden;

	 hh)	� Verderb, Beschädigung oder Zerstörung von Roh-
stoffen, Halb- oder Fertigfabrikaten oder Hilfs- oder 
Betriebsstoffen.

	 e)	� Der nach a) bis d) ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall 
um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt:

	 aa)	� Für zeitabhängige Mehrkosten gilt der vereinbarte zeitli-
che Selbstbehalt in Arbeitstagen. Der Versicherungsneh-
mer hat denjenigen Teil des ermittelten Betrages selbst 
zu tragen, der sich zu dem Gesamtbetrag verhält wie 
der zeitliche Selbstbehalt zu dem Gesamtzeitraum der 
Unterbrechung oder Beeinträchtigung der technischen 
Einsatzmöglichkeit. In der Berechnung werden für den 
Gesamtzeitraum der Unterbrechung oder Beeinträchti-
gung nur Zeiten berücksichtigt, in denen im versicherten 
Betrieb gearbeitet wird oder ohne Eintritt des Versiche-
rungsfalles gearbeitet worden wäre. Der Gesamtzeitraum 
endet spätestens mit Ablauf der Haftzeit.

	 bb)	� Für zeitunabhängige Mehrkosten gilt der vereinbarte 
betragsmäßige oder prozentuale Selbstbehalt.

4	 Sachverständigenverfahren

	 Ergänzend zu § A9 AMB 2008 müssen die Feststellungen der 
Sachverständigen enthalten:

	 a)	� die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt, 
von dem an der Sachschaden für den Versicherungsnehmer 
nach den anerkannten Regeln der Technik frühestens erkenn-
bar war;
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	 b)	� ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche die ver-
sicherten Mehrkosten beeinflussen;

	 c)	� die zeitabhängigen Mehrkosten (nach Nr. 2 a) aa));

	 d)	� die zeitunabhängigen Mehrkosten (nach Nr. 2 a) bb)).

TV-TK 2953	 Vorsorgeversicherung/Investitionen 

1	 Mitversichert gelten die während eines Versicherungsjahres neu 
angeschafften Maschinen und maschinellen Einrichtungen bis zu 
einer Höhe von 30 Prozent der zuletzt dokumentierten Gesamt-
versicherungssumme. Voraussetzung hierfür ist, dass die neu 
hinzukommenden Maschinen und maschinellen Einrichtungen 
den bereits vorhandenen in Art und/oder Verwendungszweck 
entsprechen, also zu der Kategorie gehören, für die auch bereits 
Versicherungsschutz genommen wurde.

	 Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Hinzukommen der 
Maschine bzw. maschinellen Einrichtung und endet drei Monate 
nach Ablauf der Versicherungsperiode, in welcher die Maschine 
bzw. maschinelle Einrichtung hinzugekommen ist. 

	 Darüber hinausgehender Versicherungsschutz muss beantragt 
werden.

	 Im Schadenfall gilt der im Anlage-/Geräteverzeichnis für gleich
artige Objekte dokumentierte Selbstbehalt.

2	 Neu angeschaffte Maschinen und Geräte, deren Einzelwerte den 
nach Absatz 1 ermittelten Betrag übersteigen, sind gesondert zur 
Versicherung anzumelden. Hierfür beginnt der Versicherungs-
schutz zum beantragten Zeitpunkt, frühestens nach Kenntnis 
durch den Versicherer.

3	 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, innerhalb von drei 
Monaten nach Beginn eines jeden Versicherungsjahres, die auf-
grund der im vorhergehenden Versicherungsjahr eingetretenen 
Veränderungen (Aus- und Einschlüsse) an den Versicherer in 
Textform zu melden. Falls keine Veränderungen eingetreten sind, 
ist die Meldung entbehrlich.

	 Die Beitragsberechnung infolge der Veränderungen erfolgt zu 
Beginn des laufenden Versicherungsjahres.

TV-TK 2954	 Nicht versicherte Programme 

Ergänzend zu Klausel TV-TK 2928 Nr. 1 sind vom Versicherungsneh-
mer und/oder seinen Mitarbeitern selbst entwickelte, angepasste oder 
modifizierte Programme vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

TV-TK 2955	 Archivdaten

1	 In Erweiterung zur Klausel TV-TK 2928 Nr. 7 hat der Versiche-
rungsnehmer ausgelagerte Archivdaten mindestens alle zwei 
Jahre in die Datenverarbeitungsanlage maschinell einzulesen, 
deren Verarbeitbarkeit zu prüfen und erneut abzuspeichern.

2	 Verletzt der Versicherungsnehmer die in Nr. 1 genannte Obliegen-
heit vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach 
Maßgabe von § B8 AMB zur Kündigung berechtigt oder auch leis-
tungsfrei sein.

	 Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung, 
gilt § B9 Nr. 2 AMB. Danach kann der Versicherer kündigen oder 
leistungsfrei sein.

TV-TK 2956 (24)  Betriebsunterbrechung (Groß-BU)

§ 1	Gegenstand der Versicherung; Unterbrechungsschaden; Haftzeit

1	 Gegenstand der Versicherung

	 Wird die technische Einsatzmöglichkeit einer im Versicherungs-
vertrag bezeichneten betriebsfertigen Sache (Maschine, maschi-
nelle Einrichtung oder sonstige technische Anlage) infolge eines 
auf dem Betriebsgrundstück eingetretenen Sachschadens unter-
brochen oder beeinträchtigt, leistet der Versicherer Entschädi-
gung für den dadurch entstehenden Unterbrechungsschaden.

	 Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Erpro-
bung und soweit vorgesehen, nach beendetem Probebetrieb ent-
weder zur Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich in Betrieb befindet. 
Eine spätere Unterbrechung der Betriebsfertigkeit unterbricht den 
Versicherungsschutz nicht. Dies gilt auch während einer De- oder 
Remontage sowie während eines Transportes der Sache inner-
halb des Versicherungsortes.

2	 Unterbrechungsschaden

	 Der Unterbrechungsschaden besteht aus den fortlaufenden Kos-
ten und dem Betriebsgewinn in dem versicherten Betrieb, die der 

Versicherungsnehmer innerhalb des Unterbrechungszeitraumes, 
längstens jedoch der Haftzeit nicht erwirtschaften kann, weil der 
frühere betriebsfertige Zustand einer beschädigten Sache wie-
derhergestellt oder eine zerstörte Sache durch eine gleichartige 
ersetzt werden muss.

3	 Haftzeit

	 Die Haftzeit ist der Zeitraum, für welchen Versicherungsschutz für 
den Unterbrechungsschaden besteht.

	 Die Haftzeit beginnt mit dem Zeitpunkt, von dem an der Sach-
schaden für den Versicherungsnehmer nach den anerkannten 
Regeln der Technik frühestens erkennbar war, spätestens jedoch 
mit Beginn des Unterbrechungsschadens. Bei mehreren Sach-
schäden an derselben Sache, zwischen denen ein Ursachenzu-
sammenhang besteht, beginnt die Haftzeit mit dem Erstschaden.

	 Ist die Haftzeit nach Monaten bemessen, so gelten jeweils 
30 Kalendertage als ein Monat. Ist jedoch ein Zeitraum von 
12 Monaten vereinbart, so beträgt die Haftzeit ein volles Kalen-
derjahr.

§ 2	Versicherungswert; Bewertungszeitraum; Versicherungssumme; 
Ausfallziffer; Unterversicherung

1	 Versicherungswert

	 Der Versicherungswert wird gebildet aus den fortlaufenden Kos-
ten und dem Betriebsgewinn, die der Versicherungsnehmer in 
dem Bewertungszeitraum ohne Unterbrechung des Betriebes 
erwirtschaftet hätte.

2	 Bewertungszeitraum

	 a)	� Der Bewertungszeitraum beträgt 12 Monate; dies gilt auch, 
wenn eine kürzere Haftzeit als 12 Monate vereinbart ist. 
Soweit eine Haftzeit von mehr als 12 Monaten, längstens 
jedoch 24 Monaten vereinbart ist, beträgt der Bewertungs-
zeitraum 24 Monate.

		�  Er endet mit dem Zeitpunkt, von dem an ein Unterbrechungs-
schaden nicht mehr entsteht, spätestens jedoch mit dem 
Ablauf der Haftzeit.

	 b)	� Davon abweichend beginnt der Bewertungszeitraum bei 
Abschluss des Vertrages frühestens mit dem Beginn der 
Haftung des Versicherers und bei Vertragsänderung mit dem 
Wirksamwerden dieser Änderung.

3	 Versicherungssumme

	 Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Ver-
sicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der mindes-
tens dem Versicherungswert entsprechen soll.

4	 Ausfallziffer

	 Die im Versicherungsvertrag für eine Sache genannte Ausfallziffer 
bezeichnet den prozentualen Anteil des Betriebsgewinnes und 
der fortlaufenden Kosten, der nicht erwirtschaftet wird, wenn 
diese Sache während des gesamten Bewertungszeitraumes nicht 
betrieben werden kann.

5	 Unterversicherung

	 Unterversicherung besteht, wenn mit Beginn der Haftzeit

	 a)	� die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert 
ist;

	 b)	� die im Versicherungsvertrag genannte Ausfallziffer einer 
Sache niedriger als die Ausfallziffer derselben Sache gemäß 
Nr. 4 ist.

6	 Versicherungsperiode

	 Die Versicherungsperiode soll dem Geschäftsjahr entsprechen.

§ 3	Sachschaden, versicherte und nicht versicherte Gefahren und 
Schäden

1	 Sachschaden, versicherte Gefahren und Schäden

	 Versichert sind Unterbrechungsschäden infolge Sachschäden an 
Sachen nach § A1 AMB 2008, die nach § A2 AMB 2008 dem 
Grund nach versichert sind. 

	 Kein Sachschaden liegt vor, wenn Daten abhanden kommen, zer-
stört oder beschädigt werden.

2	 Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge von Verlusten 
oder Veränderungen von Daten des Betriebssystemes

	 Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge von Verlusten 
oder Veränderungen von Daten des Betriebssystemes wird nur 
geleistet als Folge eines Sachschadens an Datenträgern, soweit 
es sich nicht um Wechseldatenträger handelt.
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§ 4	Versicherungsort

Es gilt § A4 AMB 2008. 

Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz innerhalb Europas im 
geographischen Sinne (ausgenommen auf See) auch außerhalb des 
Versicherungsortes, wenn sich die Sache aus Anlass der Behebung 
des Sachschadens, einer Revision oder Überholung dort befindet.

§ 5	Umfang der Entschädigung

1	 Entschädigungsberechnung

	 a)	� Der Versicherer leistet Entschädigung für den Unterbre-
chungsschaden, wenn der Zeitpunkt, von dem an der Sach-
schaden für den Versicherungsnehmer nach den anerkannten 
Regeln der Technik frühestens erkennbar war, innerhalb der 
vereinbarten Versicherungsdauer liegt.

		�  Bei der Feststellung des Unterbrechungsschadens sind alle 
Umstände zu berücksichtigen, die den Gang und das Ergeb-
nis des Betriebes während des Unterbrechungszeitraumes 
günstig oder ungünstig beeinflusst haben würden, wenn die 
Unterbrechung nicht eingetreten wäre.

		�  Betriebsgewinn und Kosten sind insbesondere nicht zu erset-
zen, soweit sie wegen geplanter oder notwendiger Revisio-
nen, Überholungsarbeiten oder Änderungen ohnehin nicht 
erwirtschaftet worden wären.

	 b)	� Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung führen. 
Wirtschaftliche Vorteile, die sich innerhalb von sechs Monaten 
nach  Ablauf des Bewertungszeitraumes als Folge der Unter-
brechung ergeben, sind angemessen zu berücksichtigen.

		�  Werden geplante oder notwendige Revisionen, Überholungs-
arbeiten oder Änderungen während der Unterbrechung vor-
zeitig durchgeführt, so gilt diese Zeitgrenze nicht.

	 c)	� Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr Weiteraufwand rechtlich 
notwendig oder wirtschaftlich begründet ist und soweit sie 
ohne die Unterbrechung erwirtschaftet worden wären.

	 d)	� Technische Abschreibungen auf Maschinen und technische 
Anlagen sind nicht zu entschädigen, soweit sie infolge des 
Sachschadens nicht eingesetzt werden können.

	 e)	� Entsteht ein Unterbrechungsschaden auch durch einen Scha-
den an einer nicht im Versicherungsvertrag bezeichneten 
Sache oder durch eine nicht versicherte Gefahr, so besteht 
keine Ersatzpflicht für den Unterbrechungsschaden, der 
durch den Schaden an der nicht bezeichneten Sache oder 
durch die nicht versicherte Gefahr auch allein verursacht wor-
den wäre.

		�  Entsteht jedoch durch einen Sachschaden an einer im Ver-
sicherungsvertrag bezeichneten Sache oder durch dessen 
Reparatur ein Folgeschaden an einer nicht bezeichneten 
Sache, so besteht Ersatzpflicht für den Unterbrechungs-
schaden in dem Umfang, als wenn der Folgeschaden nicht 
eingetreten wäre.

	 f)	� Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit der 
Unterbrechungsschaden vergrößert wird durch

	 aa)	� außergewöhnliche, während der Unterbrechung hin-
zutretende Ereignisse, mit deren Eintritt als Folge des 
Sachschadens nicht gerechnet werden muss;

	 bb)	� Krieg, kriegsähnliche Ereignisse (z. B. Invasion, Bürger-
krieg, Revolution, Rebellion, Aufstand) oder Verfügung 
von hoher Hand (z. B. Beschlagnahme, Verstaatlichung);

	 cc)	� Kernenergie, nukleare Strahlung, radioaktive Substanzen;

	 dd)	� Erdbeben, Überschwemmung;

	 ee)	� behördlich angeordnete Wiederherstellungs- oder 
Betriebsbeschränkungen;

	 ff)	� den Umstand, dass dem Versicherungsnehmer zur 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung zerstörter, 
beschädigter oder abhanden gekommener Sachen bzw. 
Daten des Betriebssystemes nicht rechtzeitig genügend 
Kapital zur Verfügung steht;

	 gg)	� den Umstand, dass beschädigte oder zerstörte Sachen 
bzw. Daten des Betriebssystemes anlässlich der Wie-
derherstellung oder Wiederbeschaffung geändert, ver-
bessert oder überholt werden;

	 hh)	� Verderb, Beschädigung oder Zerstörung von Roh-
stoffen, Halb- oder Fertigfabrikaten oder Hilfs- oder 
Betriebsstoffen.

	 g)	 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

	 aa)	� Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie 
für bezogene Waren und Leistungen, soweit es sich 
nicht um Aufwendungen zur Betriebserhaltung oder um 
Mindest- und Vorhaltegebühren für Energiefremdbezug 
handelt;

	 bb)	� Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhrzölle;

	 cc)	� umsatzabhängige Aufwendungen für Ausgangsfrachten;

	 dd)	� umsatzabhängige Versicherungsbeiträge;

	 ee)	� umsatzabhängige Lizenzgebühren und Erfindervergü-
tungen;

	 ff)	� Gewinne und Kosten, die mit dem eigentlichen Fabrika-
tions-, Handels- oder Gewerbebetrieb nicht zusammen-
hängen;

	 gg)	� Vertrags- und Konventionalstrafen.

2	 Unterversicherung; Kürzung der Entschädigung

	 a)	� Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des nach 
Nr. 1 ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen 
Betrag verhält, wie die Versicherungssumme zu dem Versi-
cherungswert.

	 b)	� Wenn eine unrichtige Meldung des Versicherungswertes 
vorliegt, wird nur der Teil des nach Nr. 1 ermittelten Betra-
ges ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag verhält wie der 
gemeldete Versicherungswert zum tatsächlichen Versiche-
rungswert, höchstens jedoch zu der vereinbarten Versiche-
rungssumme der Versicherungsperiode, für das die Meldung 
abgegeben wurde.

3	 Grenze der Entschädigung

	 Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchs-
tens

	 a)	� bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;

	 b)	� bis zu einer zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenze;

	 c)	� bis zu einer vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; Schä-
den, die in der laufenden Versicherungsperiode beginnen, 
fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung.

	 Maßgebend ist die nach a) bis c) niedrigste Grenze der Entschä-
digung.

4	 Selbstbehalt

	 Der nach Nr. 1 bis Nr. 3 ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall 
um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

	 Bei einem zeitlichen Selbstbehalt hat der Versicherungsnehmer 
denjenigen Teil selbst zu tragen, der sich zu dem Gesamtbetrag 
verhält wie der zeitliche Selbstbehalt zu dem Gesamtzeitraum 
der Unterbrechung oder Beeinträchtigung der technischen Ein- 
satzmöglichkeit. In der Berechnung werden nur Zeiten berück-
sichtigt, in denen im versicherten Betrieb ohne Eintritt des Ver-
sicherungsfalles gearbeitet worden wäre. Tage mit Beeinträch-
tigungen der technischen Einsatzmöglichkeit (Minderleistungen) 
werden zu vollen Unterbrechungstagen zusammengefasst. Der 
Gesamtzeitraum endet spätestens mit Ablauf der Haftzeit.

	 Bei mehreren Sachschäden an derselben Sache, zwischen denen 
ein Ursachenzusammenhang besteht, wird der Selbstbehalt nur 
einmal abgezogen.

§ 6	Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

Es gilt § A8 AMB 2008.

§ 7	Sachverständigenverfahren

Es gilt § A9 AMB 2008. Abweichend zu § A9 Nr. 4 AMB 2008 gilt:

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

a)	 die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt, von 
dem an der Sachschaden für den Versicherungsnehmer nach den 
anerkannten Regeln der Technik frühestens erkennbar war;

b)	 Gewinn- und Verlustrechnungen für das laufende Geschäftsjahr 
bis zum Beginn der Betriebsunterbrechung und für das voraus-
gegangene Geschäftsjahr;

c)	 eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen ist, wie 
sich Betriebsgewinn und Kosten während des Bewertungszeit-
raumes ohne die versicherte Unterbrechung des Betriebes ent
wickelt hätten;

d)	 eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entneh-
men ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten während des 
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Bewertungszeitraumes infolge der versicherten Unterbrechung 
gestaltet haben;

e)	 ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche den versi-
cherten Unterbrechungsschaden beeinflussen.

Die Sachverständigen haben alle Arten von Kosten gesondert auszu-
weisen; die fortlaufenden Kosten sind zu kennzeichnen.

§ 8	Beitragsrückgewähr

1	 Meldung der Versicherungssumme

	 War der Versicherungswert für die abgelaufene Versicherungs-
periode niedriger als die Versicherungssumme und meldet der 
Versicherungsnehmer dies dem Versicherer innerhalb von sechs 
Monaten nach Ablauf der Versicherungsperiode, so wird, wenn 
nicht etwas anderes vereinbart ist, der auf den Mehrbetrag der 
Versicherungssumme gezahlte Beitrag bis zu einem Drittel des 
Jahresbeitrages rückvergütet.

	 Ist die Versicherungssumme während der Versicherungsperiode 
geändert worden, so gilt als Versicherungssumme die Jahres-
durchschnittssumme, die sich aus den jeweiligen Versicherungs-
summen unter Berücksichtigung der Zeiträume ergibt, in denen 
sie gegolten haben.

	 Der Versicherungswert ist für jede Position gesondert zu melden.

2	 Zu niedrig gemeldeter Betrag

	 Ist der letzte vor Eintritt eines Versicherungsfalles gemeldete 
Betrag niedriger als der Versicherungswert der Versicherungs
periode, für die die Meldung abgegeben wurde, so wird der Scha-
den nur anteilig ersetzt.

§ 9	Allgemeiner Teil

Es gelten die §§ B1 bis B20 AMB 2008.

In Ergänzung zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versicherungsneh-
mer vor Eintritt des Versicherungsfalles die Verpflichtung, Bücher zu 
führen. Ferner hat er Inventuren, Bilanzen sowie Gewinn- und Ver-
lustrechnungen für die drei Vorjahre vor Verlust, Beschädigung oder 
Zerstörung zu schützen. Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Oblie-
genheiten ergeben sich aus § B8, AMB 2008.

TV-TK 2960	 Pauschale Maschinen-Gruppen-Versicherung  
für stationäre Anlagen 

1	 Versicherte Sachen

	 Abweichend von § A1 Nr. 1 AMB 2008 sind die in der Deklaration 
genannten stationären Anlagen-/Maschinengruppen versichert.

2	 Nicht versicherte Sachen

	 Nicht versichert gelten in Erweiterung zu § A1 Nr. 4 AMB 2008 
Anlagen und Maschinen, die

	 a)	� bei Antragstellung älter als 10 Jahre sind;

	 b)	� vermietet/verliehen werden;

	 c)	� unter erschwerten Bedingungen (unter Tage, Steinbruch, 
Schrottplätze) eingesetzt werden;

	 d)	� sich auf Schwimmkörpern befinden;

	 e)	� in der Anlage zur pauschalen Maschinengruppenversiche-
rung als nicht versicherbar angegeben sind;

	 f)	� Prototypen.

	 g)	� Handelsware und Vorführgeräte;

	 h)	� Anlagen und Geräte, für die der Versicherungsnehmer nicht 
die Gefahr trägt, z. B. durch Haftungsfreistellung bei gemie-
teten Sachen.

3	 Versicherte Schäden und Gefahren

	 Folgende Erweiterung gilt vereinbart:

	 Diebstahlrisiko

	 Abweichend von § A2 Nr. 5 j) AMB 2008 leistet der Versicherer 
Entschädigung für das Abhandenkommen versicherter Sachen 
durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder Raub. Teile und Zube-
hör sind nur dann mitversichert, wenn sich Teile und Zubehör 
unter Verschluss befinden oder an der versicherten Anlage oder 
Maschine fest angebracht sind.

4	 Erst-Risiko-Positionen

	 Beitragsfrei mitversichert sind:

	 a)	� Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten 
(gemäß § A6 Nr. 3 a) AMB 2008) im vereinbarten Umfang; es 
gilt ein Selbstbehalt von 500 Euro je Schaden vereinbart;

	 b)	� Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich 
(gemäß § A6 Nr. 3 b) AMB 2008) im vereinbarten Umfang; es 
gilt ein Selbstbehalt von 500 Euro je Schaden vereinbart;

	 c)	� Bewegungs- und Schutzkosten (gemäß § A6 Nr. 3 c) AMB 
2008) im vereinbarten Umfang; es gilt ein Selbstbehalt von 
500 Euro je Schaden vereinbart;

	 d)	� Luftfrachtkosten (gemäß § A6 Nr. 3 d) AMB 2008) im verein
barten Umfang; es gilt ein Selbstbehalt von 500 Euro je Scha-
den vereinbart;

	 e)	� Reserveteile, soweit sie der durch den Schaden betroffenen 
versicherten Sache eindeutig zuzuordnen sind und es sich 
nicht um Normteile bzw. Teile handelt, die im Zuge von War-
tungsarbeiten regelmäßig ausgewechselt werden;

	 f)	� Hydrauliköle, wenn sie infolge eines ersatzpflichtigen Maschi
nenschadens beschädigt oder zerstört werden. Die Entschä-
digung erfolgt unter Abzug einer Wertverbesserung. § A7 
Nr. 2 b) aa) AMB 2008 wird entsprechend abgeändert;

	 g)	� Werkzeuge, wenn sie infolge eines ersatzpflichtigen Maschi-
nenschadens beschädigt oder zerstört werden und zum 
Schadenzeitpunkt in der betroffenen Anlage eingebaut und im 
laufenden Arbeitsgang in Eingriff waren. Die Entschädigung 
erfolgt unter Abzug einer Wertverbesserung. § A7 Nr. 2 b) aa) 
AMB 2008 wird entsprechend abgeändert;

	 h)	� Kabel, soweit sie der unmittelbaren Stromversorgung oder 
Steuerung der versicherten, vom Schaden betroffenen Anla-
gen dienen. § A7 Nr. 2 b) bb) AMB 2008 wird entsprechend 
abgeändert;

	 i)	� Mehrkosten durch Technologiefortschritt. Ersetzt werden die 
tatsächlich entstandenen Mehrkosten für die Wiederherstel-
lung der versicherten und vom Teilschaden betroffenen Sache 
durch Technologiefortschritt, wenn die Wiederherstellung der 
Sache in derselben Art und Güte nicht möglich oder wirt-
schaftlich nicht sinnvoll ist. Maßgebend ist der Betrag, der für 
ein Ersatzgut aufzuwenden ist, das der vom Schaden betrof-
fenen Sache in Art und Güte am nächsten kommt.

5	 Versicherungssumme

	 Die Versicherungssumme je Maschinengruppe wird zu Beginn der 
Versicherung gebildet. Sie muss der Summe der Einzel-Versiche-
rungswerte (§ A5 Nr. 1 AMB 2008) aller Maschinen entsprechen, 
die dieser Gruppe im Betrieb zuzuordnen sind. Ist die Versiche-
rungssumme niedriger als die Summe der Einzelpositionen, so 
liegt Unterversicherung vor. § A7 Nr. 5, 6 und § A5 Nr. 3 AMB 2008 
gilt sinngemäß.

6	 Vorsorgeversicherung / Jahresmeldung für Veränderungen

	 a)	� Für die während des jeweiligen Versicherungsjahres eintre-
tenden Veränderungen (Erweiterungen, Austausch, Neuan-
schaffungen) gilt eine Vorsorgeversicherung von 30 Prozent 
der zuletzt dokumentierten Versicherungssumme vereinbart.

	 b)	� Die Vorsorge gilt nur für Maschinen und Anlagen, die den 
bereits versicherten in Art und Einsatzweise entsprechen.

	 c)	� Der Versicherungsschutz beginnt mit der Veränderung nach 
a), frühestens jedoch nach deren Betriebsfertigkeit (siehe 
§ A1 Nr. 1 Abs. 2 AMB 2008) und Gefahrübertragung auf den 
Versicherungsnehmer. Der Versicherungsschutz endet drei 
Monat nach Ablauf der Versicherungsperiode, in welcher die 
Veränderung nach a) war.

		�  Darüber hinausgehender Versicherungsschutz muss bean-
tragt werden.

	 d)	� Die Entschädigung ist je Grundstück und Versicherungsfall 
auf den hierfür vereinbarten Betrag begrenzt. 

	 e)	� Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je 
Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

	 f)	� Die Vorsorgeversicherung gilt nicht für

	 aa)	� den Ausgleich einer etwaigen Unterversicherung;

	 bb)	� Erst-Risiko-Positionen.

7	 Wiederherbeigeschaffte Sachen

	 a)	� Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, 
so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlangung 
dem Versicherer unverzüglich in Textform anzuzeigen.

	 b)	� Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Ent-
schädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält 
er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache 
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innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung 
stellt. Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung 
zurückzugeben.

	 c)	� Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache 
eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versicherungswertes 
gezahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Ent-
schädigung zurückzuzahlen oder die Sache dem Versicherer 
zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses 
Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer 
schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuüben; nach 
fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den 
Versicherer über.

	 d)	� Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache 
eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedingungsge-
mäß weniger als den Versicherungswert betragen hat, so 
kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und muss 
sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt er sich hierzu 
innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen 
Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so hat der Versi-
cherungsnehmer die Sache im Einvernehmen mit dem Versi-
cherer öffentlich meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem 
Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den 
Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen 
Entschädigung entspricht.

	 e)	� Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, 
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den 
Besitz wieder zu verschaffen.

	 f)	� Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurücker-
langte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versi-
cherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu 
übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen.

	 g)	� Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann 
der Versicherungsnehmer Entschädigung nach den Grund-
sätzen dieses Vertrages auch dann verlangen oder behalten, 
wenn die Sachen nach b), c) und d) bei ihm verbleiben.

	 h)	� Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden gekom-
menen Sache, so gelten a) bis g) entsprechend.

8	 Obliegenheiten

	 Auf die Obliegenheit, Schäden durch strafbare Handlungen gegen 
das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen (siehe § B8 
Nr. 2 a) ee)) sowie auf die Rechtsfolgen nach § B8 AMB 2008 wird 
besonders hingewiesen. 

	 Röhren

	 Der Abzug von den Wiederherstellungskosten gemäß Abschnitt 
§ A7 Nr. 2 b) bb) AMB 2008 bei Schäden an Röhren beträgt:

Bezeichnung der Röhren Verringerung der 
Entschädigung

nach Benutzungs- 
dauer von:

monat- 
lich um:

a)	 Röntgen-/Ventilröhren

	 Laserröhren

6 Monaten 5,5 %

b)	�Kathodenstrahlröhren (CRT) in 
Aufzeichnungseinheiten von Foto-/
Lichtsatzanlagen

	 Bildaufnahmeröhren

12 Monaten 3,0 %

c)	 Bildwiedergaberöhren

	 Hochfrequenzleistungsröhren

18 Monaten 2,5 %

d)	Speicherröhren

	 Fotomultiplierröhren

24 Monaten 2,0 %

e)	 Linearbeschleunigerröhren 24 Monaten 2,0 %

	 Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an gerechnet, zu 
dem der erste Besitzer die Nutzungsmöglichkeit hatte.

	 Sonstige Materialkosten, Fahrt- und Montagekosten werden nach 
Abschnitt § A7 AMB 2008 ersetzt.

TV-TK 2962	 Subsidiärhaftung

Sind Schäden an versicherten Sachen auch durch eine Haftpflicht- 
oder Sach-Versicherung gedeckt, so geht diese Versicherung der 
Maschinen-Versicherung vor.

Die Maschinen-Versicherung bietet ausschließlich subsidiären Versi-
cherungsschutz.

TV-TK 2991	 Schadenverlaufsabhängiger Beitragsnachlass

Der Jahresbeitrag enthält den in der Abrechnung genannten scha-
denverlaufsabhängigen Beitragsnachlass. Dieser entfällt bei Über-
schreitung einer Schadenquote (*) von 60 Prozent ab der nächsten 
Hauptfälligkeit des Vertrages.

Sobald die Schadenquote 60 Prozent wieder unterschreitet, wird die-
ser Beitragsnachlass – ab Beginn der nächsten Versicherungsperiode 
– erneut gewährt.

*) �Verhältnis der gezahlten und reservierten Schäden zum erhobenen Beitrag 
(ohne Versicherungssteuer), seit Gültigkeit dieser Vereinbarung, jedoch maxi-
mal innerhalb der letzten 5 Jahre.

TV-TK 2994	 Beitragsregulierung

Unter der Voraussetzung eines mindestens fünfjährigen Bestehens 
dieses Vertrages wird vereinbart:

70 Prozent des während des Zeitraumes von jeweils fünf Jahren 
nach Beginn des Vertrages oder nach der letzten Beitragsregulierung 
gezahlten vorläufigen Beitrages werden den in derselben Zeit angefal-
lenen Schäden gegenübergestellt. Wenn die Schadenzahlungen ein-
schließlich der Rückstellungen für noch nicht erledigte Schadenfälle 
niedriger sind als 70 Prozent des erhobenen vorläufigen Beitrages, 
wird der endgültige Beitrag so festgesetzt, dass der Versicherungs-
nehmer von dem so ermittelten Unterschied 30 Prozent zurückerhält.

TV-TK 2996	 Stundung zur Beitragsregulierung 

Im Vorgriff auf eine mögliche Beitragserstattung wird ein Stundungs-
nachlass gemäß Beitragsabrechnung gewährt. Die gestundeten 
Anteile des Beitrages sind nach zu entrichten, sobald die angemel-
deten Schäden erkennen lassen, dass eine Beitragserstattung nicht 
in Betracht kommt oder die vereinbarte Beitragsregulierung aufgrund 
einer vorzeitigen Aufhebung des Vertrages entfällt. Dies gilt nicht, 
wenn der Versicherer den Vertrag kündigt.

TV-TK 2997	 Neumaschinennachlass

Der Neumaschinennachlass gilt für die entsprechend gekennzeich-
neten Deklarationen. Dieser Nachlass entfällt ab dem jeweils doku-
mentierten Zeitpunkt.

BVB	 Besondere Vereinbarungen zur Versicherung von 
Biogasanlagen nach AMB 2008

1	 Versicherte Sachen

1.1	 Abweichend von § A1 Nr. 1 AMB 2008 ist die gesamte stati-
onäre maschinelle und elektrische/elektronische Betriebsein-
richtung der Biogasanlage gemäß nachstehender Aufzählung 
pauschal versichert:

1.1.1	 Anlagen und Geräte der Aufbereitung, z. B. Zerkleinerung, 
Siebtrommel etc.

1.1.2	 Anlagen und Geräte der

	 – � Vorgrube
	 – � Hygienisierung
	 – � Fermenter

	 wie z. B. Rührwerke, Pumpen, Heizungen etc. 

1.1.3	 Anlagen und Geräte der Gasreinigung und -aufbereitung 

1.1.4	 Anlagen und Geräte der Energieerzeugung: Blockheizkraft-
werke inkl. Gasmotor, Generator, Wärmetauscher, Transforma
tor etc. 

1.1.5	 Anlagen und Geräte der Steuerungstechnik und Schaltwarten, 
z. B. Steuer- und Regelschränke, Leitzentrale, Fernbedienung 
etc.

1.1.6	 Anlagen und Geräte der Sicherungs- und Meldetechnik, z. B. 
Alarm- und Brandmeldeanlagen, Zutrittskontroll- und Zeiterfas-
sungsanlagen inkl. Signalverkabelung etc. 

1.1.7	 Verrohrung und Verkabelung auf den Betriebsgrundstücken

1.1.8	 Einhausungen gelten mitversichert, soweit es sich um Kapse-
lung oder Containerbauweise handelt.

2	 Nicht versicherte Sachen

2.1	 Katalysatoren

2.2	 Planen, Netze, Folienkissen und Kunststoff-Folien, z. B. Gas-
sack

2.3	 fahrbare und transportable Maschinen
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2.4	 Werkstattausrüstung und Werkzeuge

2.5	 Becken und Behälter, z. B. Gasbehälter, Gasometer etc.

2.6	 Anlagen und Geräte, für die der Versicherungsnehmer nicht die 
Gefahr trägt, z. B. durch Haftungsfreistellung bei gemieteten 
Sachen

2.7	 Gebäude, Gebäudebestandteile und Infrastruktur

2.8	 Fundamenter aller Art, z. B. von Maschinen und Anlagen

3	 Versicherte Gefahren und Schäden

3.1	 In Ergänzung zu § A2 Nr. 5 AMB 2008 leistet der Versicherer 
ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädi-
gung für Schäden durch

3.1.1	 erhöhten Ausfall von Silizium (Gehalt > 10 mg/m3)

3.1.2	 Ausfall der Biologie

3.1.4	 Herstellerauflagen und/oder behördliche Betriebsbeschrän-
kungen

4	 Auf „Erstes Risiko“ versicherte Kosten

	 Der Versicherer ersetzt notwendige Kosten, die der Versiche-
rungsnehmer infolge eines Versicherungsfalles aufwenden 
muss, bis zu 10.000 EUR je unten genannter Position.

4.1	 Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten 
– § A6 Nr. 3 a) AMB 2008

4.2	 Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich – § A6 
Nr. 3 b) AMB 2008

4.3	 Bewegungs- und Schutzkosten – § A6 Nr. 3 c) AMB 2008

4.4	 Luftfrachtkosten – § A6 Nr. 3 d) AMB 2008

4.5	 Die Versicherungssumme vermindert sich nicht dadurch, dass 
Entschädigung geleistet wird.

4.6	 Der Selbstbehalt beträgt für die einzelnen Positionen 10 %, 
mindestens 250 EUR.

5	 Obliegenheiten

5.1	 Abschluss eines Wartungsvertrages mit einer vom Hersteller 
autorisierten Fachfirma für die gesamte Biogasanlage nach 
den Empfehlungen des Herstellers bzw. Anlagenerrichters; 
Mindestanforderung ist ein Wartungsvertrag gemäß VDMA-
Spezifikation. Verzögerungen von mehr als 3 Monaten sowie 
die Änderung, Kündigung oder Aufhebung der Wartungsver-
träge sind dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.

5.2	 Berücksichtigung aller einschlägiger Regelwerke, wie VDI-IVDE-
Richtlinien und DIN-Normen, bei der Planung, Errichtung umd 
Betriebsführung

5.3	 Vorhandensein einer bewährten, dem Stand der Technik ent-
sprechenden Gasreinigungsanlage (Schwefelfilter, auch Filter 
zur Trennung von Silizium).

5.4	 Der Gasanalyseautomat muss mit einem Grenzschalter verse-
hen sein, um vorbeugende Maßnahmen zu treffen (Alarmge-
bung / Abschaltung).

5.5	 Der Betreiber verpflichtet sich, den Schwefelgehalt zu über-
prüfen und zu dokumentieren. Falls der Schwefelgehalt den 
zulässigen Wert übersteigt, ist eine genaue Ölanalyse oder ein 
Ölwechsel vorzunehmen. Die Ölwechselintervalle sind eben-
falls zu dokumentieren. Die Überprüfung hat wöchentlich zu 
erfolgen.

5.6	 Es muss eine Erklärung des Motorenherstellers vorliegen, die 
aussagt, dass eine Garantie auch bei Einsatz von Biogas und 
der angewandten Gasreinigung gewährleistet ist. Die Garan-
tiedauer der Hersteller muss den gesetzlichen Vorschriften ent-
sprechen.

5.7	 Bei Neuanlagen muss das Abnahmeprotokoll für die gesamte 
Biogasanlage vorliegen. Weiterhin hat die VN einen erfolgrei-
chen Probebetrieb (Erreichen der Nennleistung) von 4 Wochen 
nachzuweisen.

5.8	 Der Versicherungsnehmer hat gemäß den Bestimmungen des 
Wartungsvertrages Teil- und Grundüberholungen durchzufüh-
ren. Sofern keine genauen Zeiten/Zeiträume bestimmt sind, 
gelten nachstehende Regelungen:

5.8.1	 Teilüberholung nach 20.000 Betriebsstunden (Bh) (Austausch 
Zylinderköpfe, Ladeluftkühler, Hauptlager, Kolben und Lauf-
buchsen); bei Zündstrahlmotoren nach 15.000 Betriebsstunden 
(Bh).

5.8.2	 Grundüberholung nach 40.000 Betriebsstunden (Bh); bei Zünd-
strahlmotoren nach 30.000 Betriebsstunden (Bh). Die verfahre-
nen Betriebsstunden sind zu dokumentieren.

5.9	 Für die Gasmotoren der BHKW ist eine laufende Kontrolle bzw. 
Wartung der Kondensatabscheider erforderlich, damit Wasser-
schlagschäden verhindert werden.

5.10	 Zum Nachweis des Ordnungsgemäßen Betriebs der Biogas-
anlage ist ein Betriebstagebuch zu führen, das alle wesentli-
chen Daten regelmäßig protokolliert (mindestens einmal pro 
Tag), insbesondere Wartungsarbeiten, z.B. Zündkerzenwech-
sel (Gasmotor), Einspritzdüsenwechsel (Zündstrahlmotor), 
Ölwechsel, wesentliche Reparaturarbeiten, sämtliche Ände-
rungen der Motoreinstellung sowie ein Motorentausch.

	 Das Betriebstagebuch ist den Vertretern der zuständigen 
Behörden oder dem Versicherer bzw. dessen Beauftragten auf 
Verlangen vorzulegen.

	 Das Betriebstagebuch kann mittels elektronischer Daten-
verarbeitung geführt werden. Dabei müssen alle Betriebszu-
stände und Parameter gespeichert werden. Die Daten sind 
täglich zu sichern. Das elektronische Betriebstagebuch muss 
jederzeit einsehbar sein und in Klarschrift vorgelegt werden 
können.

5.11	 Die versicherte Biogasanlagenwerkelektronik, insbesondere 
die Mess- und Leittechnik sind mit Blitz- und Überspannungs-
schutzeinrichtungen ausgerüstet, die gemäß den Empfehlun-
gen des Herstellers und dem Stand der Technik installiert sind 
und gewartet werden. Gleiches gilt für alle mitversicherten 
Komponenten wie Niederspannungsanlage, Blindstromregel-
anlage, Niederspannungsschaltanlage, Messdatenerfassung, 
Schaltwarten etc.

5.12	 Der Versicherungsnehmer hat den Versicherer unverzüglich 
über wesentliche Veränderungen im Betrieb hinsichtlich der 
versicherten Sachen zu informieren, damit Versicherungsneh-
mer und Versicherer über die zu treffenden Maßnahmen ent-
scheiden können.

5.13	 Behördliche Auflagen sind einzuhalten.

5.14	 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach 
5.1 – 5.13. ergeben sich aus §§ B1, B8, B9 AMB 2008.

6	 Regiekosten

	 Führt der Versicherungsnehmer Reparaturarbeiten ganz oder 
teilweise in eigener Regie durch oder werden von ihm Hilfs-
kräfte zur Unterstützung der die Reparatur ausführende Firma 
abgestellt, so beträgt der zu erstattende Stundensatz maximal 
25 EUR inkl. Gemeinkosten.

7	 Beginn des Versicherungsschutzes

	 In Abänderung zu § A1 Nr.1 AMB 2008 beginnt der Versiche-
rungsschutz nach erfolgreich beendeten Probebetrieb von 
4 Wochen und Abnahme durch den Besteller. Beides ist durch 
entsprechende Abnahmeprotokolle nachzuweisen.

8	 Schadenverlaufsabhängiger Rabatt

	 Im Beitrag ist ein schadenverlaufsabhängiger Rabatt in Höhe 
von 20 % enthalten.

	 Dieser entfällt für das folgende Versicherungsjahr, wenn in 
dem abgelaufenen Versicherungsjahr die Schadenquote*) 60 
% übersteigt. 

	 Er wird wieder berücksichtigt, wenn in dem abgelaufenen Ver-
sicherungsjahr die o. a. Schadenquote unterschritten wird.

	 *) � Verhältnis der gezahlten und reservierten Schäden zum erhobenen 
Beitrag (ohne Versicherungsteuer), seit Gültigkeit dieser Vereinbarung, 
jedoch maximal innerhalb der letzten 5 Jahre.

9	 Subsidiarität

	 Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den 
Schaden eine Leistung aus einem anderen Versicherungsver-
trag des Versicherungsnehmers oder eines Versicherten bean-
sprucht werden kann.

BVB	 Besondere Vereinbarungen zur Versicherung von 
Biogasanlagen nach AMBUB 2008

Es gelten die AMBUB 2008 mit den Klauseln TK 4702, 4110, 4712 
(soweit vereinbart) und 4909 sowie folgenden Ergänzungen:

1	 Versicherte Gefahren

1.1	 § A3 Ziffer 5 i) wird ersetzt durch:
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	 aa)	 betriebsbedingte normale Abnutzung;

	 bb)	 betriebsbedingte vorzeitige Abnutzung;

	 cc)	 korrosive Angriffe oder Abzehrungen;

	 dd)	 übermäßigen Ansatz von Kesselstein, Schlamm oder 
sonstigen Ablagerungen.

1.2	 § A3 Ziffer 8 wird ergänzt durch:

	 zu b)

	 Zu den Hilfs- und Betriebsstoffen zählen auch die Aus-gangs-
stoffe der Biogaserzeugung wie Gülle, Kofermente und NaWa-
Ros sowie das erzeugte Biogas selbst.

1.3	 § A3 Ziffer 7 wird ergänzt durch:

	 Zu den hier aufgeführten Sachen zählen auch Kunststoff-Foli-
enabdeckungen von Fermentern sowie andere Behälter aus 
Kunststoff-Folien, wie z. B. Gasspeicherblasen.

	 Soweit vereinbart, sind im Umfang dieser Bestimmungen auch 
aus Beton oder Mauerwerk hergestellte Behälter sowie Einhau-
sungen und Gebäude jeder Art mitversichert, soweit diese zum 
Betrieb der Biogasanlage notwendig sind.

2	 Unterbrechungsschaden

	 § A5 Ziffer 1 f) wird ergänzt durch:

	 jj) �die Wiederherstellung des biologischen Gaserzeugungspro-
zesses.

3	 Gefahrerhöhung

	 § B9 wird wie folgt ergänzt:

	 1	� Der Versicherungsnehmer hat auf geeignete Weise, z. B. 
durch einen Wartungsvertrag mit einem Fachunterneh-
men, eine vorbeugende Wartung der versicherten Sachen 
sicherzustellen.

	 2	� Das Motor-Schmieröl ist regelmäßig so rechtzeitig zu 
erneuern, dass die Eigenschaften des Schmieröls im erfor-
derlichen Umfang aufrechterhalten werden. Die Ölwech-
sel-Intervalle sind in einem Motorbuch zu dokumentieren.

4	 Versicherung der Strom-Einspeiseerlöse

	 Falls vereinbart, gelten nur Stromeinspeiseerlöse gemäß 
Klausel TK 4712 versichert. Als Festbetrag gilt der vom Versi-
cherungsnehmer nachgewiesene Einspeiseerlös in EUR/kWh 
abzüglich eines variablen Kostenanteils in EUR/kWh.

5	 Wartung und Überholung von Verbrennungsmotoren

5.1	 Im Interesse der Schadenverhütung hat der Versicherungsneh-
mer Wartungen und Überholungen, die dem letzten Stand der 
Empfehlungen des Herstellers entsprechen oder auf Besonde-
ren Vereinbarungen zwischen dem Versicherungsnehmer und 
dem Versicherer beruhen, durchzuführen. Sofern keine ander-
weitigen Vereinbarungen getroffen wurden, gelten folgende 
Überholungsintervalle:

	 – � Teilüberholung nach 20.000 Bh (Austausch Zylinderköpfe, 
Ladeluftkühler, Hauptlager, Kolben und Laufbuchsen); bei 
Zündstrahlmotoren nach 15.000 Betriebsstunden (Bh);

	 – � Grundüberholung nach 40.000 Bh; bei Zündstrahlmotoren 
nach 30.000 Betriebsstunden (Bh).

5.2	 Lassen Betriebs- und Schadenerfahrungen die festgelegten 
Wartungs- und Überholungsintervalle unzweckmäßig erschei-
nen, sind zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Versi-
cherer neue Wartungs- und Überholungsvorschriften zu verein-
baren.

5.3	 Treten außerhalb der vereinbarten Zeiträume Sachschäden ein, 
wird von den entgangenen Einspeiseerlösen bzw. von einem 
Unterbrechungsschaden der Anteil nicht erstattet, der bei einer 

planmäßigen Wartung oder Überholung ohnehin entstanden 
wäre. Dies gilt auch für eine aus Anlass des Schadens vorge-
zogene Wartung oder Überholung.

5.4	 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer unverzüglich 
wesentliche Veränderungen im Betriebsverhalten des Verbren-
nungsmotors mitzuteilen.

5.5	 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheit ergeben 
sich aus §§ B1, B8, B9 AMBUB 2008.

BVB	 Kostenerweiterungen zur Maschinenversiche-
rung

1	 Entschädigung im Totalschadenfall

	 Innerhalb der ersten 24 Monate ab 1. Inbetriebnahme der versi-
cherten Sache wird im Totalschadenfall der Neuwert, maximal 
die Versicherungssumme, ersetzt.

2	 Werkzeuge

	 Schäden an maschinenspezifischen Werkzeuge gelten infolge 
eines ersatzpflichtigen Schadens auf Erstes Risiko bis zu einer 
Versicherungssumme von 5.000 EUR gemäß § A1 Nr. 3 AMB 
2008 mitversichert.

3	 GAP-Deckung für geleaste Maschinen

	 Unter der Voraussetzung, dass die Versicherungssumme dem 
Versicherungswert  und  mindestens  der  Finanzierungssumme  
entspricht, gilt in Ergänzung zu § A7 Nr. 3 AMB 2008 folgende 
weitergehende Entschädigungsleistung im versicherten Total-
schadenfall vereinbart:

	 Wird der Leasing-/Finanzierungsvertrag nicht fortgesetzt, 
ersetzt der Versicherer zusätzlich eine Differenz zwischen dem 
Zeitwert gemäß § A7 Nr. 1 AMB 2008 und dem Leasing-/Finan-
zierungsbuchwert bis zu einer Höchstentschädigung in Höhe 
von 20 % der Versicherungssumme. Die Leistung aus der GAP-
Deckung gilt für Leasing-/Finanzierungsverträge auf der Grund-
lage von zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses marktüblicher 
Zinsen und Laufzeiten. Nicht berücksichtigt werden vor Ein-
tritt des Schadenfalles fällig gewesene, nicht bezahlte Raten. 
Alle sonstigen Bestimmungen, insbesondere gemäß §§ A7, 8 
AMB 2008 (z. B. Abzug des Restwertes, Selbstbeteiligung) und 
gemäß § B8 AMB 2008 (Obliegenheiten des Versicherungsneh-
mers), gelten unverändert auch für diese GAP-Deckung.

4	 Sofortiger Reparaturbeginn

	 Nach Eintritt eines versicherten Schadens kann mit der Repara-
tur sofort begonnen werden, wenn die Schadenanzeige unver-
züglich erfolgt und der Schaden den Betrag von 10.000 EUR 
voraussichtlich nicht übersteigt. Das Schadensbild ist nach 
Möglichkeit durch Fotos zu dokumentieren und die bei der 
Reparatur ausgetauschten Teile sind zur Beweissicherung auf-
zubewahren. Unabhängig davon bleibt der Versicherungsneh-
mer zur Erfüllung seiner Obliegenheiten im Versicherungsfall, 
insbesondere zur Schadenminderung, verpflichtet.

BVB	 Mehrkosten durch behördliche Wiederherstel-
lungsbeschränkungen

Mitversichert bis zur Versicherungssumme sind die infolge eines 
Versicherungsfalles tatsächlich entstandenen Aufwendungen für 
notwendige Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen.

BVB	 Sachverständigenkosten 

Übersteigt der entschädigungspflichtige Schaden den Betrag von 
25.000 EUR, so ersetzt der Versicherer von dem durch den Versiche-
rungsnehmer nach § A9 zu tragenden Kosten des  Sachverständigen-
verfahrens einen Anteil von 80 %.
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Register

MASCHINEN- UND 
KASKOVERSICHERUNG
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Wir möchten Sie mit dieser Produktübersicht auf einige grundsätzliche Regelungen dieser Versicherung hinweisen. Die folgenden Erläuterungen 
zeigen Ihnen die vertraglichen Grundlagen auszugsweise in Stichworten und sind nicht abschließend. Maßgeblich für den Versicherungsschutz 
sind die auf den folgenden Seiten abgebildeten Informationen (z. B. Versicherungsbedingungen – ABMG 2008 – und Klauseln), die Vereinbarungen 
im Antrag sowie die Inhalte des Versicherungsscheins, in denen Sie Details nachlesen können.

Welchen Schutz bietet die Maschinen und Kaskoversicherung?

Die Maschinen- und Kaskoversicherung versichert Ihre fahrbaren und transportablen Maschinen und Arbeitsgeräte gegen die typischen Gefahren, 
die von dem Betrieb beweglicher Maschinen ausgehen.

Versicherungsschutz besteht bei unvorhergesehen eintretender Beschädigung oder Zerstörung durch zum Beispiel
–	 Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Dritter

–	 Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler

–	 Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung

–	 Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen

–	 Wasser-, Öl- oder Schmiermittelmangel

–	 Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung

–	 Sturm, Frost, Eisgang, Erdbeben, Überschwemmung

Durch besondere Vereinbarung können innere Betriebsschäden (Klausel TV-TK 3252), die Gefahren der Fahrzeug-Teilkaskoversicherung (Klausel 
TV-TK 3264) oder Fahrzeug-Vollkaskoversicherung (Klausel TV-TK 3265) sowie die Gefahren Feuer (Klausel TV-TK 3210) und Abhandenkommen 
(Wegfall der Klausel TV-TK 3258) vom Versicherungsschutz ausgeschlossen werden.

Versicherungssumme, Entschädigungsberechnung, Jahreshöchstentschädigung 
Der Versicherer ersetzt den entstandenen Sachschaden. Die vereinbarte Versicherungssumme soll dabei dem Wert der versicherten Sachen 
(Versicherungswert) entsprechen. Versicherungswert ist der jeweils gültige Listenpreis der versicherten Sache im Neuzustand (Neuwert) zuzüglich 
Kosten für Verpackung, Fracht, Zölle und Montage. Dies gilt auch bei gebraucht gekauften Sachen. Nachlässe und Preiszugeständnisse können 
nicht berücksichtigt werden.

–	 Teilschaden:
 	 Ersetzt werden die Kosten für die Wiederherstellung der beschädigten Sache (z. B. Ersatzteile, Reparaturstoffe, Lohnkosten, De- und Remon-

tagekosten, Transportkosten) abzüglich des Wertes des Altmaterials.
 	 Ein Abzug „neu für alt“ erfolgt bei Geräteteilen, die während der Lebensdauer der versicherten Sachen mehrfach ausgewechselt werden müssen 

(z. B. Motoren, Getriebe, Akkumulatorenbatterien, Röhren).

–	 Totalschaden:
	 Ersetzt wird der Zeitwert abzüglich des Rest- bzw. Schrottwertes.
	 Innerhalb der ersten 12 Monate ab 1. Inbetriebnahme wird im Totalschadenfall der Neuwert, maximal die vereinbarte Versicherungssumme, 

ersetzt.

	 GAP-Deckung für geleaste/finanzierte Maschinen
	 Sofern der Leasing-/Finanzierungsvertrag nicht fortgesetzt wird und die Versicherungssumme dem Versicherungswert und mindestens der 

Finanzierungssumme entspricht, ersetzt der Versicherer zusätzlich eine Differenz zwischen dem Zeitwert und dem Leasing-/Finanzierungs-
buchwert bis zu einer Höchstentschädigung in Höhe von 20 % der Versicherungssumme.

–	 Unterversicherungsverzicht
	 Sofern vereinbart, wird für eine Differenz von bis zu 30 % zwischen Versicherungswert und Versicherungssumme keine Unterversicherung 

angerechnet.

–	 Die Jahreshöchstentschädigung für Schäden durch Innere Unruhen entspricht der für den Vertrag vereinbarten Versicherungssumme von 
25.000 EUR, maximal jedoch 50.000 EUR.

Vorsorgeversicherung für Neu- und Ersatzinvestitionen
Für die während des jeweiligen Versicherungsjahres eintretenden Veränderungen durch gleichartige Neu- und Ersatzinvestitionen mit Summener-
höhung gilt eine Vorsorgeversicherung vereinbart. Diese beträgt 30 % der Gesamtversicherungssumme (Sachsubstanz) maximal 500.000 EUR je 
versicherte Sache. Neu hinzukommende oder ersetzte Geräte müssen innerhalb von 3 Monaten nach dem Beginn eines jeden Versicherungsjahres 
angemeldet werden, da ansonsten der Versicherungsschutz hierfür erlischt.

Versicherte Kosten und zusätzliche Einschlüsse auf Erstes Risiko
–	 Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten	 25.000 EUR

–	 Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich	 25.000 EUR

–	 Bewegungs- und Schutzkosten	 25.000 EUR

–	 Luftfrachtkosten	 25.000 EUR

–	 Innere Unruhen	 25.000 EUR

–	 Eich- und Kalibrierungskosten	   5.000 EUR

–	 Datenversicherung	   5.000 EUR

–	 Bergungskosten im Totalschadenfall	   5.000 EUR

–	 Diebstahl von Kraftstoffen	      500 EUR

–	 Sachverständigenkosten	 bis zur Versicherungssumme
	 Mindestschadenhöhe: 25.000 EUR
	 vereinbarter Anteil: 80 %

Produktübersicht zur Maschinen- und Kaskoversicherung
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–	 Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen	 bis zur Versicherungssumme

–	 Sofortiger Reparaturbeginn bei Schäden bis voraussichtlich 10.000 EUR	 mitversichert

Selbstbehalte
–	 Schäden an versicherten Sachen	 250 EUR

–	 Schäden an versicherten Sachen durch Abhandenkommen infolge von Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder Raub	 10 %, mind. 250 EUR

–	 Schäden an versicherten Sachen durch Innere Unruhen	 500 EUR

–	 Datenversicherung	 250 EUR

	 Abweichender Selbstbehalt bei Erhöhung der Erstrisikosumme	 10 %, mind. 250 EUR

Was kostet dieser Versicherungsschutz?

Der Beitrag ist abhängig von dem von Ihnen gewählten Versicherungsschutz. Die Höhe des Beitrages entnehmen Sie bitte dem Antrag. Über die 
jeweiligen Beitragsfälligkeiten und die Beitragszeiträume informieren wir Sie mit dem Versicherungsschein und den Beitragsrechnungen. Zahlen 
Sie bitte Ihre Beiträge pünktlich, ansonsten gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz.

Was ist nicht versichert?

Wir können nicht alle Risiken abdecken, da sonst der Beitrag unangemessen hoch würde. Deshalb sind vom Versicherungsschutz bestimmte 
Sachen und Schäden ausgenommen (Näheres finden Sie u. a. in den Versicherungsbedingungen und Klauseln).

So sind zum Beispiel folgende Sachen nicht versichert (§ A1 Ziffer 3 und 4 ABMG 2008):

–	 Hilfs- und Betriebsstoffe

–	 sonstige Verschleißteile, die während der Lebensdauer der versicherten Sachen erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden müssen

–	 Fahrzeuge, die ausschließlich der Beförderung von Gütern im Rahmen eines darauf gerichteten Gewerbes oder von Personen dienen

–	 Einrichtungen von Baubüros, Baucontainer, Baubuden, Baubaracken, Werkstätten, Magazinen, Labors und Gerätewagen

–	 Werkzeuge aller Art, Transportbänder, Raupen, Kabel, Stein- und Betonkübel, Ketten, Seile, Gurte, Riemen, Bürsten, Kardenbeläge und Berei-
fungen, sofern sie nicht als Folge eines dem Grunde nach versicherten Schadens an anderen Teilen der versicherten Sache beschädigt worden 
sind.

Für folgende Gefahren/Schäden besteht beispielsweise kein Versicherungsschutz (§ A2 Ziffer 5 ABMG 2008):

–	 Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen Repräsentanten

–	 Krieg, kriegsähnliche Ereignisse oder Verfügung von hoher Hand

–	 Kernenergie

–	 während der Dauer von Seetransporten

–	 zwangsläufige, sich dauernd wiederholende, von außen einwirkende Einflüsse des bestimmungsgemäßen Einsatzes

–	 Verschleiß, korrosive Angriffe oder Abzehrungen

Was ist bei Antragstellung zu beachten?

Sämtliche im Antrag und in weiteren Schriftstücken gestellten Fragen müssen Sie vollständig und wahrheitsgemäß beantworten. Diese Angaben 
können maßgeblichen Einfluss auf die Risikobeurteilung, den Beitrag oder den Vertragsschluss selbst haben. Möchten Sie mehr zu diesem Thema 
wissen, so lesen Sie bitte in § B1 ABMG 2008 nach.

Was ist während der Laufzeit des Vertrages zu berücksichtigen?

Ändert sich ein Umstand, nach dem wir Sie im Antrag oder in weiteren Schriftstücken gefragt haben, zeigen Sie uns das bitte umgehend an. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte § B9 ABMG 2008.

Bitte beachten Sie auch alle gesetzlichen, behördlichen oder in dem Versicherungsvertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften und Verhaltens-
regeln, wie die z. B. im § B8 ABMG 2008 genannten Obliegenheiten.

Was ist im Schadenfall zu tun?

Sorgen Sie nach Möglichkeit für die Abwendung oder Minderung des Schadens und zeigen Sie uns diesen bitte unverzüglich an. Es genügt 
zunächst die mündliche oder telefonische Meldung. Bitte beachten Sie die Verhaltensregeln im Schadenfall, z. B. Schäden durch strafbare 
Handlungen (Diebstahl, Raub, vorsätzliche Sachbeschädigung etc.) sowie Schäden durch Brand und Explosion unverzüglich der zuständigen 
Polizeidienststelle unter Einreichung einer Liste der vom Schaden betroffenen Gegenstände anzuzeigen. Weitere Erläuterungen lesen Sie bitte in 
§ B 8 Ziffer 2, 3 ABMG 2008 nach.

Welche Folgen können sich ergeben, wenn Sie die vorgenannten Verpflichtungen nicht beachten?

Beachten Sie die vorgenannten Verpflichtungen bei Antragsstellung, während der Vertragslaufzeit und im Schadenfall mit Sorgfalt. Ihre Nicht-
beachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz 
ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den  
§§ B8 und B9 ABMG 2008.

Für welche Dauer wird der Versicherungsvertrag abgeschlossen? Wie können Sie ihn beenden?

Der Versicherungsvertrag wird für die im Versicherungsschein genannte Dauer abgeschlossen. Verträge von mindestens einjähriger Dauer verlän-
gern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer stillschweigend jeweils um ein Jahr, wenn nicht drei Monate vor Ablauf dem Vertragspartner 
eine Kündigung in Textform zugegangen ist.

Beträgt die vereinbarte Dauer mehr als drei Jahre, so können Sie den Vertrag zum Ende des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten in Textform kündigen.

Darüber hinaus kann jede Vertragspartei den Vertrag nach Eintritt eines Versicherungsfalles kündigen, und zwar bis spätestens einen Monat nach 
Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung. Mehr zu diesen Themen lesen Sie bitte in § B14 ABMG 2008 nach.

Bitte sprechen Sie Ihre/n Vermögensberater/in an, wenn Sie noch Fragen oder Wünsche haben. Er/Sie berät Sie gerne!
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Abschnitt A – Besonderer Teil für die Maschinen- und Kaskoversicherung

§ A1 Versicherte und nicht versicherte Sachen

1 Versicherte Sachen

 Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten fahrba-
ren oder transportablen Geräte, sobald sie betriebsfertig sind.

 Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Erpro-
bung und soweit vorgesehen nach beendetem Probe betrieb ent-
weder zur Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich in Betrieb befindet. 
Eine spätere Unterbrechung der Betriebsfertigkeit unterbricht den 
Versicherungsschutz nicht. Dies gilt auch während einer De- oder 
Remontage sowie während eines Transportes der Sache inner-
halb des Versicherungsortes.

2 Zusätzlich versicherbare Sachen

 Nur soweit im Versicherungsvertrag gesondert vereinbart, sind 
zusätzlich versichert Zusatzgeräte und Reserveteile.

3 Folgeschäden

 Nur als Folge eines dem Grunde nach versicherten Sachschadens 
an anderen Teilen der versicherten Sache versichert sind Schäden 
an

 a)  Transportbändern, Raupen, Kabeln, Stein- und Betonkübeln, 
Ketten, Seilen, Gurten, Riemen, Bürsten, Karden belägen und 
Bereifungen;

 b)  Werkzeuge aller Art.

4 Nicht versicherte Sachen

 Nicht versichert sind

 a)  Wechseldatenträger;

 b)  Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und Arbeits-
mittel;

 c)  sonstige Teile, die während der Lebensdauer der versicherten 
Sachen erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden 
müssen;

 d)  Fahrzeuge, die ausschließlich der Beförderung von Gütern im 
Rahmen eines darauf gerichteten Gewerbes oder von Perso-
nen dienen;

 e)  Wasser- und Luftfahrzeuge sowie schwimmende Geräte;

 f)  Einrichtungen von Baubüros, Baucontainer, Baubuden, Bau-
baracken, Werkstätten, Magazinen, Labors und Gerätewagen.

§ A2  Versicherte und nicht versicherte Gefahren und  
 Schäden

1 Versicherte Gefahren und Schäden

 Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen ein-
tretende Beschädigungen oder Zerstörungen an versicherten 
Sachen (Sachschaden).

 Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsnehmer 
oder seine Repräsentanten weder rechtzeitig vorhergesehen 
haben noch mit dem für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit erfor-
derlichen Fachwissen hätten vorhersehen müssen, wobei nur 
grobe Fahrlässigkeit schadet.

 Insbesondere wird Entschädigung geleistet für  Sachschäden 
durch

 a)  Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz  Dritter;

 b)  Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler;

 c)  Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung;

 d)  Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen;

 e)  Wasser-, Öl- oder Schmiermittelmangel;

 f)  Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;

   dies gilt jedoch nicht für Baubüros, Baucontainer, Baubuden, 
Baubaracken, Werkstätten, Magazine, Labors und Geräte-
wagen;

 g)  Sturm, Frost, Eisgang, Erdbeben, Überschwemmung.

2 Entschädigung für elektronische Bauelemente

 Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bauteile) der ver-
sicherten Sache wird nur geleistet, wenn eine versicherte Gefahr 
nachweislich von außen auf eine Austauscheinheit (im Repara-
turfall üblicherweise auszutauschende Einheit) oder auf die versi-
cherte Sache insgesamt eingewirkt hat. Ist dieser Beweis nicht zu 
erbringen, so genügt die überwiegen de Wahrscheinlichkeit, dass 
der Schaden auf die Einwirkung einer versicherten Gefahr von 
außen zurückzuführen ist.

 Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch 
Entschädigung geleistet.

3 Zusätzlich versicherbare Gefahren und Schäden

 Nur soweit dies besonders vereinbart ist, wird Entschädigung 
geleistet für Schäden 

 a)  durch Abhandenkommen versicherter Sachen infolge von 
Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder Raub;

 b)  bei Tunnelarbeiten oder Arbeiten unter Tage;

 c)  durch Versaufen oder Verschlammen infolge der besonderen 
Gefahren des Einsatzes auf Wasserbaustellen.

4 Leistung bei grober Fahrlässigkeit

 Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers oder dessen 
Repräsentanten ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen.

5 Nicht versicherte Gefahren und Schäden

 Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
keine Entschädigung für Schäden

 a)  durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen 
Repräsentanten;

 b)  durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse (z. B. Invasion, Bürger-
krieg, Revolution, Rebellion, Aufstand) oder Verfügung von 
hoher Hand (z. B. Beschlagnahme, Verstaatlichung);

 c)  durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Sub-
stanzen;

 d)  während der Dauer von Seetransporten;

 e)  durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung bereits 
vorhanden waren und dem Versicherungsnehmer oder seinen 
Repräsentanten bekannt sein mussten;
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 f)  durch zwangsläufige, sich dauernd wiederholende, von außen 
einwirkende Einflüsse des bestimmungsgemäßen Einsatzes, 
soweit es sich nicht um Folgeschäden handelt;

 g)  durch

  aa)  betriebsbedingte normale Abnutzung;

  bb)  betriebsbedingte vorzeitige Abnutzung;

  cc)  korrosive Angriffe oder Abzehrungen;

  dd)  übermäßigen Ansatz von Kesselstein, Schlamm oder 
sonstigen Ablagerungen;

   diese Ausschlüsse gelten nicht für benachbarte Teile der ver-
sicherten Sache, die infolge eines solchen Schadens beschä-
digt werden und nicht auch ihrerseits aus Gründen gemäß aa) 
bis dd) bereits erneuerungsbedürftig waren;

   die Ausschlüsse gemäß bb) bis dd) gelten ferner nicht in den 
Fällen von Nr. 1 a) und b), d) und e); ob ein Konstruktions-
fehler vorliegt, wird nach dem Stand der Technik zur Zeit 
der Konstruktion beurteilt, bei Bedienungs-, Material- oder 
Ausführungsfehlern nach dem Stand der Technik zur Zeit der 
Herstellung;

 h)  durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftigkeit dem 
Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten bekannt 
sein musste; der Versicherer leistet jedoch Entschädigung, 
wenn der Schaden nicht durch die Reparaturbedürftigkeit 
verursacht wurde oder wenn die Sache zur Zeit des Schadens 
mit Zustimmung des Versicherers wenigstens behelfsmäßig 
repariert war;

 i)  soweit für sie ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder Händler), 
Werkunternehmer oder aus Reparaturauftrag einzutreten hat.

   Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der Ver-
sicherer zunächst Entschädigung. Ergibt sich nach Zahlung 
der Entschädigung, dass ein Dritter für den Schaden eintreten 
muss und bestreitet der Dritte dies, so behält der Versiche-
rungsnehmer zunächst die bereits gezahlte Entschädigung.

   § 86 VVG – Übergang von Ersatzansprüchen – gilt für diese 
Fälle nicht. Der Versicherungsnehmer hat seinen Anspruch 
auf Kosten und nach den Weisungen des Versicherers 
außergerichtlich und erforderlichenfalls gerichtlich geltend zu 
machen.

   Die Entschädigung ist zurückzuzahlen, wenn der Versiche-
rungsnehmer einer Weisung des Versicherers nicht folgt oder 
soweit der Dritte dem Versicherungsnehmer Schadenersatz 
leistet.

§ A3 Versicherte Interessen

1 Versichert ist das Interesse des Versicherungsnehmers.

 Ist der Versicherungsnehmer nicht Eigentümer, so ist auch das 
Interesse des Eigentümers versichert. Die Bestimmungen zu ver-
sicherten Schäden und Gefahren bleiben unberührt.

2 Bei Sicherungsübereignung gilt dies auch dann, wenn der Versi-
cherungsnehmer das Eigentum nach Abschluss der Versicherung 
überträgt. 

 Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen gemäß  §§ 95 ff  
VVG zur Veräußerung der versicherten Sache.

3 Hat der Versicherungsnehmer die Sache unter Eigentumsvorbe-
halt verkauft, so ist auch das Interesse des Käufers versichert. 
Der Versicherer leistet jedoch keine Entschädigung für Schäden, 
für die der Versicherungsnehmer als Lieferant (Hersteller oder 
Händler) gegenüber dem Käufer einzutreten hat oder ohne auf 
den Einzelfall bezogene Sonderabreden einzutreten hätte.

4 Hat der Versicherungsnehmer die Sache einem Dritten als Mieter, 
Pächter, Entleiher oder Verwahrer übergeben, so ist auch das Inter-
esse dieses Dritten versichert, soweit dies besonders vereinbart ist.

§ A4 Versicherungsort

Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes. 
Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten 
Betriebsgrundstücke oder Einsatzgebiete.

§ A5  Versicherungswert, Versicherungssumme, Unter-
versicherung

1 Versicherungswert

 Versicherungswert ist der Neuwert.

 a)  Neuwert ist der jeweils gültige Listenpreis der versicherten 
Sache im Neuzustand zuzüglich der Bezugskosten (z. B. Kos-
ten für Verpackung, Fracht, Zölle, Montage).

 b)  Wird die versicherte Sache nicht mehr in Preislisten geführt, 
so ist der letzte Listenpreis der Sache im Neuzustand zuzüg-
lich der Bezugskosten maßgebend; dieser Betrag ist ent-
sprechend der Preisentwicklung für vergleichbare Sachen zu 
vermindern oder zu erhöhen.

   Hatte die versicherte Sache keinen Listenpreis, so tritt an 
dessen Stelle der Kauf- oder Lieferpreis der Sache im Neu-
zustand zuzüglich der Bezugskosten; dieser Betrag ist ent-
sprechend der Preisentwicklung für vergleichbare Sachen zu 
vermindern oder zu erhöhen.

   Kann weder ein Listenpreis noch ein Kauf- oder Lieferpreis 
ermittelt werden, so ist die Summe der Kosten maßgebend, 
die jeweils notwendig war, um die Sache in der vorliegenden 
gleichen Art und Güte (z. B. Konstruktion, Abmessung, Leis-
tung) zuzüglich der Handels spanne und der Bezugskosten 
wiederherzustellen. Dieser Betrag ist entsprechend der Preis-
entwicklung zu vermindern oder zu erhöhen.

   Rabatte und Preiszugeständnisse bleiben für den Versiche-
rungswert unberücksichtigt.

 c)  Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht 
berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.

2 Versicherungssumme 

 Die im Versicherungsvertrag für jede versicherte Sache genannte 
Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entsprechen. 
Der Versicherungsnehmer soll die Versicherungssumme für die 
versicherte Sache während der Dauer des Versicherungsverhält-
nisses dem jeweils gültigen Versicherungswert anpassen. Dies gilt 
auch, wenn werterhöhende Änderungen vorgenommen werden.

3 Unterversicherung

 Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert 
zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles, so besteht Unter-
versicherung.

§ A6  Versicherte und nicht versicherte Kosten

1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens

 a)  Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Ver-
sicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den 
Umständen nach zur Abwendung und Minderung des Scha-
dens für geboten halten durfte oder die er auf Weisung des 
Versicherers macht.

 b)  Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen 
unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden 
oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet 
der Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwen-
dungen bei einer nachträglichen objektiven Betrachtung der 
Umstände verhältnismäßig und erfolgreich waren oder die 
Aufwendungen auf Weisung des Versicherers erfolgten.

 c)  Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann 
er auch den Kostenersatz nach a) und b) entsprechend kür-
zen.

 d)  Der Ersatz dieser Kosten und die sonstige Entschädigung 
betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme je 
vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Kosten auf 
Weisung des Versicherers entstanden sind.

 e)  Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderlichen 
Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschie-
ßen.

 f)  Nicht versichert sind Kosten für Leistungen der Feuerwehr 
oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur 
Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öff-
fentlichen Interesse erbracht werden.

2 Kosten für die Wiederherstellung von Daten 

 a)  Versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von Daten 
des Betriebssystems, welche für die Grundfunktion der ver-
sicherten Sache notwendig sind, sofern der Verlust, die Ver-
änderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten infolge eines 
dem Grunde nach versicherten Schadens an dem Datenträ-
ger eingetreten ist, auf dem diese Daten gespeichert waren.

 b)  Andere Daten sind nur nach besonderer Vereinbarung versi-
chert.



–  73  –

 c)  Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für 
versicherte Sachen betragen zusammen höchstens die Ver-
sicherungssumme je vereinbarter Position.

3 Zusätzliche Kosten

 Soweit vereinbart, sind über die Wiederherstellungskosten hin-
aus die nachfolgend genannten Kosten bis zur Höhe der jeweils 
hierfür vereinbarten Versicherungssumme auf Erstes Risiko ver-
sichert. Die jeweils vereinbarte Versicherungssumme vermindert 
sich nicht dadurch, dass eine Entschädigung geleistet wird.

 a)  Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten

  aa)  Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge 
eines dem Grunde nach versicherten Schadens aufwen-
den muss, um versicherte und nicht versicherte Sachen, 
deren Teile oder Reste, die sich an der Schadenstätte 
befinden

   •  aufzuräumen und nötigenfalls zu dekontaminieren;

   •  zu vernichten oder in die nächstgelegene geeignete 
Abfallbeseitigungsanlage zu transportieren und dort 
zu beseitigen.

  bb)  Nicht versichert sind jedoch Kosten für die Dekontami-
nation und Entsorgung von Erdreich oder Gewässern, 
Kosten für die Beseitigung von Beeinträchtigungen des 
Grundwassers oder der Natur sowie von Emissionen in 
der Luft.

    Nicht versichert sind ferner Aufwendungen des Versiche-
rungsnehmers aufgrund der Einliefererhaftung.

  cc)  Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versiche-
rungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag 
Ersatz beanspruchen kann.

 b)  Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich

  aa)  Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge 
einer Kontamination durch einen dem Grunde nach ver-
sicherten Schaden aufgrund behördlicher Anordnungen 
aufwenden muss, um

   •  Erdreich der Schadenstätte zu untersuchen und nöti-
genfalls zu dekontaminieren oder auszutauschen;

   •  den Aushub zu vernichten oder in die nächstgelegene 
geeignete Deponie zu transportieren und dort abzula-
gern;

   •  insoweit den Zustand der Schadenstätte vor Eintritt 
des Schadens wiederherzustellen.

  bb)   Die Aufwendungen gemäß aa) sind nur versichert, sofern 
die behördlichen Anordnungen

   •  aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen 
sind, die vor Eintritt des Schadens erlassen wurden;

   •  eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge 
dieses Schadens entstanden ist;

   •  innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Schadens 
ergangen sind und dem Versicherer ohne Rücksicht 
auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei Monaten seit 
Kenntniserhalt gemeldet wurden.

  cc)  Wird durch den Schaden eine bereits bestehende Konta-
mination des Erdreiches erhöht, so sind nur die Aufwen-
dungen versichert, die den für eine Beseitigung der beste-
henden Kontamination erforderlichen Betrag übersteigen, 
und zwar ohne Rücksicht darauf, ob und wann dieser 
Betrag ohne den Schaden aufgewendet worden wäre.

    Die hiernach zu ersetzenden Kosten werden nötigenfalls 
durch Sachverständige festgestellt.

  dd)  Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anord-
nungen oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen des 
Versicherungsnehmers einschließlich der Einliefererhaf-
tung sind nicht versichert.

  ee)  Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versiche-
rungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag 
Ersatz beanspruchen kann.

 c) Bewegungs- und Schutzkosten

   Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines 
dem Grunde nach versicherten Schadens aufwenden muss, 
wenn zum Zwecke der Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung der versicherten Sache andere Sachen bewegt, 

verändert oder geschützt werden müssen, insbesondere Auf-
wendungen für De- und Remontage, für Durchbruch, Abriss 
oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen oder für das Erweitern 
von Öffnungen.

 d)  Luftfrachtkosten

   Dies sind Mehrkosten für Luftfracht, die der Versicherungs-
nehmer infolge eines dem Grunde nach versicherten Teilscha-
dens zum Zwecke der Wiederherstellung der versicherten 
Sache aufwenden muss.

§ A7 Umfang der Entschädigung

1 Wiederherstellungskosten

 Im Schadenfall wird zwischen Teilschaden und Totalschaden 
unterschieden. 

 Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Wiederherstellungskosten 
zuzüglich des Wertes des Altmaterials nicht höher sind als der 
Zeitwert der versicherten Sache unmittelbar vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles. Sind die Wiederherstellungskosten höher, so liegt 
ein Totalschaden vor.

 Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert durch einen Abzug ins-
besondere für Alter, Abnutzung und technischem Zustand.

 Versicherte Sachen, die in verschiedenen Positionen bezeichnet 
sind, gelten auch dann nicht als einheitliche Sache, wenn sie wirt-
schaftlich zusammen gehören.

 Werden versicherte Sachen in einer Sammelposition aufgeführt, 
so gelten sie nicht als einheitliche Sache, sofern diese eigenstän-
dig verwendet werden können.

2 Teilschaden

 Entschädigt werden alle für die Wiederherstellung des früheren, 
betriebsfertigen Zustandes notwendigen Aufwendungen abzüg-
lich des Wertes des Altmaterials. 

 a)  Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbesondere

  aa)  Kosten für Ersatzteile und Reparaturstoffe;

  bb)  Lohnkosten und lohnabhängige Kosten, auch übertarif-
liche Lohnanteile und Zulagen, ferner Mehrkosten durch 
tarifliche Zuschläge für Überstunden sowie für Sonn-
tags-, Feiertags- und Nachtarbeiten;

  cc)  De- und Remontagekosten;

  dd)  Transportkosten einschließlich Mehrkosten für Express-
frachten;

  ee)  Kosten für die Wiederherstellung des Betriebs systems, 
welches für die Grundfunktion der versicherten Sache 
notwendig ist;

  ff)  Kosten für das Aufräumen und das Dekontaminieren der 
versicherten Sache oder deren Teile sowie Kosten für das 
Vernichten von Teilen der Sache, ferner Kosten für den 
Abtransport von  Teilen in die nächstgelegene geeignete 
 Abfallbeseitigungsanlage, jedoch nicht Kosten aufgrund 
der  Einliefererhaftung.

 b)  Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in Höhe der 
Wertverbesserung wird vorgenommen an

  aa)  Hilfs- und Betriebsstoffen, Verbrauchsmaterialien und 
Arbeitsmitteln, Werkzeugen aller Art sowie sonstigen 
Teilen, die während der Lebensdauer der versicherten 
Sache erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt wer-
den müssen, soweit diese Teile zur Wiederherstellung 
der versicherten Sache zerstört oder beschädigt werden;

  bb)  Transportbändern, Raupen, Kabeln, Stein- und Beton-
kübeln, Ketten, Seilen, Gurten, Riemen, Bürsten, Kar-
denbelägen und Bereifungen, Verbrennungsmotoren, 
Akkumulatoren und Röhren; 

  cc)  Zylinderköpfen, Zylinderbuchsen, einteilige Kolben, Kol-
benböden und Kolbenringen von Kolben maschinen. Der 
Abzug beträgt 10 Prozent pro Jahr höchstens jedoch 50 
Prozent.

 c)  Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

  aa)  Kosten einer Überholung oder sonstiger Maßnahmen, 
die auch unabhängig von dem Versicherungsfall notwen-
dig gewesen wären; 

  bb)  Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserungen, 
die über die Wiederherstellung hinausgehen.
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    Wird eine Konstruktionseinheit, z. B. ein Motor, ein 
Getriebe oder ein Baustein, ausgewechselt, obgleich sie 
neben beschädigten Teilen mit überwiegender Wahr-
scheinlichkeit auch unbeschädigte umfasst, so wird die 
Entschädigung hierfür angemessen gekürzt. Dies gilt 
jedoch nicht, wenn die Kosten, die für eine Reparatur 
der beschädigten Teile notwendig gewesen wären, die 
Kosten für die Auswechselung der Konstruktionseinheit 
übersteigen würden.

    Werden beschädigte Teile erneuert, obgleich eine Repa-
ratur ohne Gefährdung der Betriebssicherheit möglich 
ist, so ersetzt der Versicherer die Kosten, die für eine 
Reparatur der beschädigten Teile notwendig gewesen 
wären, jedoch nicht mehr als die für die Erneuerung auf-
gewendeten Kosten.

  cc)  Kosten einer Wiederherstellung in eigener Regie, soweit 
die Kosten nicht auch durch Arbeiten in fremder Regie 
entstanden wären;

  dd)  entgangener Gewinn infolge von Arbeiten in eigener 
Regie;

  ee)  Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläufige Wie-
derherstellung;

  ff)  Kosten für Arbeiten, die zwar für die Wiederherstellung 
erforderlich sind, aber nicht an der versicherten Sache 
selbst ausgeführt werden;

  gg)  Vermögensschäden.

3 Totalschaden

 Entschädigt wird der Zeitwert abzüglich des Wertes des Altmate-
rials.

4 Weitere Kosten

 Weitere Kosten, die infolge eines ersatzpflichtigen Schadens über 
die Wiederherstellungskosten hinaus aufgewendet werden müs-
sen, ersetzt der Versicherer im Rahmen der hierfür vereinbarten 
Versicherungssummen.

5 Grenze der Entschädigung

 Grenze der Entschädigung ist der auf die betroffene Sache entfal-
lende Teil der Versicherungssumme.

6 Entschädigungsberechnung bei Unterversicherung

 Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des nach Nr. 1 
bis 5 ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag 
verhält, wie die Versicherungssumme zu dem Versicherungswert.

7 Selbstbehalt

 Der nach Nr. 1 bis 6 ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall 
um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. Entstehen mehrere 
Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils einzeln abgezogen. 
Entstehen die mehreren Schäden jedoch an derselben Sache und 
besteht außerdem ein Ursachenzusammenhang zwischen diesen 
Schäden, so wird der Selbstbehalt nur einmal abgezogen.

§ A8 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1 Fälligkeit der Entschädigung

 Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versi-
cherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen 
sind.

 Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des 
Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der 
nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

2 Verzinsung 

 Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechts-
grund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

 a)  Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines 
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird – ab Fäl-
ligkeit zu verzinsen.

 b)  Der Zinssatz beträgt 4 Prozent, soweit nicht aus einem ande-
ren Rechtsgrund ein höherer Zins zu zahlen ist.

 c)  Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

3 Hemmung

 Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1 und 2 a) ist der Zeit-
raum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des 
Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder 
nicht gezahlt werden kann.

4 Aufschiebung der Zahlung

 Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

 a)  Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungs-
nehmers bestehen;

 b)  ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen 
den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus 
Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft.

5 Abtretung des Entschädigungsanspruches 

 Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit Zustim-
mung des Versicherers abgetreten werden. Die Zustimmung muss 
erteilt werden, wenn der Versicherungsnehmer sie aus wichtigem 
Grund verlangt.

§ A9 Sachverständigenverfahren

1 Feststellung der Schadenhöhe

 Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungs-
falles verlangen, dass der Schaden in einem Sachverständigen-
verfahren festgestellt wird.

 Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und 
Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

2 Weitere Feststellungen

 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf 
weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt wer-
den.

3 Verfahren vor Feststellung

 Für das Sachverständigenverfahren gilt:

 a)  Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt 
hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten 
Sachverständigen in Textform auffordern, den zweiten Sach-
verständigen zu benennen. Wird der zweite Sachverständige 
nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforde-
rung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das 
für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. 
In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versiche-
rungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

 b)  Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist 
oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner 
keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern 
angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis 
steht.

 c)  Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer 
Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. 
Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung 
eines Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich 
die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag 
einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amts-
gericht ernannt.

4 Feststellung

 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

 a)  die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt, 
von dem an der Sachschaden für den Versicherungsnehmer 
nach den anerkannten Regeln der Technik frühestens erkenn-
bar war;

 b)  den Umfang der Beschädigung und der Zerstörung, insbe-
sondere

  aa)  ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten 
und beschädigten versicherten Sachen mit deren Werten 
unmittelbar vor dem Schaden sowie deren Neuwerten 
zur Zeit des Schadens; 

  bb  die für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung in 
den Zustand vor Schadeneintritt erforderlichen Kosten; 

  cc  die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;

 c)  die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.

5 Verfahren nach Feststellung

 Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Par-
teien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständi-
gen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich 
dem Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen 
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Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverstän-
digen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung 
beiden Parteien gleichzeitig.

 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes 
sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewie-
sen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich 
abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berech-
net der Versicherer die Entschädigung.

 Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch 
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverstän-
digen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie 
verzögern.

6 Kosten

 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die 
Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tra-
gen beide Parteien je zur Hälfte.

7 Obliegenheiten

 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten 
des Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ A10 Wiederherbeigeschaffte Sachen

1 Anzeigepflicht

 Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so 
hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlangung dem 
Versicherer unverzüglich in Textform anzuzeigen.

2 Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung

 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekom-
menen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschädigung für 
diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den Anspruch auf 
die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb von zwei Wochen 
dem Versicherer zur Verfügung stellt. Andernfalls ist eine für diese 
Sache gewährte Zahlung zurückzugeben.

3 Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung

 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekom-
menen Sache zurückerlangt, nachdem für diese  Sache eine Ent-
schädigung in voller Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt 
worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung 
zurückzuzahlen oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung zu 
stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb 
von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung 
des Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist 
geht das Wahlrecht auf den Versicherer über.

4 Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung bei Teilentschädi-
gung

 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekom-
menen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Ent-
schädigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß weniger als 
den Versicherungswert betragen hat, so kann der Versicherungs-
nehmer die Sache behalten und muss sodann die Entschädigung 
zurückzahlen. Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen 
nach Empfang  einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers 
nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die Sache im Ein-
vernehmen mit dem Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen 
zu lassen. Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der 
Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedin-
gungsgemäßen Entschädigung entspricht.

5 Gleichstellung

 Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der 
Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder 
zu verschaffen.

6 Übertragung der Rechte

 Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte 
Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versicherer den 
Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, 
die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen.

7 Beschädigte Sachen

 Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der 
Versicherungsnehmer Entschädigung nach den Grundsätzen 
dieses Vertrages auch dann verlangen oder behalten, wenn die 
Sachen nach Nr. 2 bis Nr. 4 bei ihm verbleiben.

8 Besitzerlangung durch den Versicherer

 Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden gekomme-
nen Sache, so gelten Nr. 1 bis Nr. 7 entsprechend.

§ A11 Wechsel der versicherten Sachen

Erhält der Versicherungsnehmer anstelle der im Versicherungsvertrag 
bezeichneten Sache eine andere, jedoch technisch vergleichbare 
Sache, so besteht nach entsprechender Anzeige des Versicherungs-
nehmers hierfür vorläufige Deckung.

Die vorläufige Deckung endet

a) mit dem Abschluss des neuen Versicherungsvertrages oder

b) mit Beginn eines weiteren Vertrages über vorläufige Deckung mit 
gleichartigem Versicherungsschutz oder

c) mit der Beendigung der Vertragsverhandlungen, spätestens 
jedoch nach 3 Monaten.
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§ B1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines 
Vertreters bis zum Vertragsschluss

1 Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahr-
umständen

 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertrags-
erklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände 
anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat 
und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem 
vereinbarten Inhalt zu  schließen.

 Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflich-
tet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme 
der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

 a)  Vertragsänderung

   Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätz-
lich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen 
Bedingungen geschlossen, so werden die anderen Bedingun-
gen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbe-
standteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschulde-
ten Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab der 
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

   Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr 
als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrabsi-
cherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsände-
rung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen 
Kündigungsrecht hinzuweisen.

 b)  Rücktritt und Leistungsfreiheit

   Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei 
denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.

   Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das 
Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der  
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den 
Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu 
 gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte.

   Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles 
zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, 

der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der 
Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder für 
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch 
für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die 
Anzeige pflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur 
Leistung verpflichtet.

 c)  Kündigung

   Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer 
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umständen zu gleichen oder 
anderen Bedingungen abgeschlossen.

 d)  Ausschluss von Rechten des Versicherers

   Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (siehe 
a), zum Rücktritt (siehe b) und zur Kündigung (siehe c) sind 
jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht 
angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige 
kannte.

 e)  Anfechtung

   Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

3 Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers

 Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 2 a), zum Rücktritt (Nr. 2 b) 
oder zur Kündigung (Nr. 2 c) muss der Versicherer innerhalb eines 
Monats schriftlich geltend machen und  dabei die Umstände ange-
ben, auf die er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er 
nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach 
deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der 
Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von 
ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen.

4 Rechtsfolgenhinweis

 Die Rechte zur  Vertragsänderung (Nr. 2 a), zum Rücktritt (Nr. 2 b) 
und zur Kündigung (Nr. 2 c) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er 
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

5 Vertreter des Versicherungsnehmers

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers 
geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 und 2 sowohl 
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die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis 
und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. 
Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeige-
pflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, 
nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungs-
nehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6 Erlöschen der Rechte des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (Nr. 2 a), zum 
Rücktritt (Nr. 2 b) und zur Kündigung (Nr. 2 c) er löschen mit Ablauf 
von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versiche-
rungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eiingetreten sind. Die Frist 
beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder 
sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt 
hat.

§ B2 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Folgen 
verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Einmal- 
oder Erstbeitrages 

1 Beginn des Versicherungsschutzes

 Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in 
Nr. 3 und 4 zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
punkt. 

2 Fälligkeit des ersten oder des einmaligen Beitrages

 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Abschluss 
des Versicherungsvertrags fällig, jedoch nicht vor dem Beginn des 
Versicherungsschutzes.

 Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in 
Satz 1 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz 
erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

 Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungs-
nehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder 
einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des Ver-
sicherungsscheins zu zahlen.

 Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste Rate 
als erster Beitrag.

3 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

 Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 
maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer 
vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist.

 Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer 
die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

4 Leistungsfreiheit des Versicherers

 Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Bei-
trag nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt 
zahlt, so ist der Versicher für einen vor Zahlung des Beitrages ein-
getretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn 
er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein 
auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages aufmerk-
sam gemacht hat.

 Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

§ B3 Dauer und Ende des Vertrages

1 Dauer

 Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
raum abgeschlossen.

2 Stillschweigende Verlängerung

 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich 
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertrags-
parteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen 
Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

3 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

 Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jah-
ren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres 
unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungs-
nehmer gekündigt werden.

 Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

4 Form der Kündigung

 Die Kündigung muss in Textform erfolgen.

5 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der 
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen 
Zeitpunkt.

§ B4 Folgebeitrag

1 Fälligkeit 

 a)  Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der 
jeweiligen Versicherungsperiode fällig.

 b)  Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Ver-
sicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen 
Zeitraumes bewirkt ist.

2 Schadenersatz bei Verzug

 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitra-
ges in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch 
den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

3 Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung

 a)  Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht 
rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrages auf dessen Kosten 
in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von 
mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforde-
rung bestimmen (Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam, 
wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge 
des Beitrages, der Zinsen und der Kosten im Einzelnen bezif-
fert und außer dem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit 
und Kündigungsrecht – aufgrund der nicht fristgerechten Zah-
lung hinweist.

 b)  Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist 
ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsneh mer bei 
Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung des Beitrages 
oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei.

 c)  Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetz-
ten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versi-
cherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge 
in Verzug ist.

   Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist 
so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, 
wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeit punkt mit der 
Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei 
der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. 

4 Zahlung des Beitrages nach Kündigung

 Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer 
innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der 
Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats 
nach Fristablauf die Zahlung leistet. Die Regelung über die Leis-
tungsfreiheit des Versicherers (siehe Nr. 3 b) bleibt unberührt.

§ B5 Lastschriftverfahren

1 Pflichten des Versicherungsnehmers

 Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren verein-
bart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fäl-
ligkeit des Beitrages für eine ausreichende Deckung des Kontos 
zu sorgen.

2 Änderung des Zahlungsweges

 Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder meh-
rere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht ein-
gezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Last-
schriftvereinbarung in Textform zu kündigen. Der Versicherer hat 
in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungs-
nehmer verpflichtet ist, die ausstehenden Beiträge und zukünftige 
Beiträge selbst zu übermitteln. Durch die Banken erhobene Bear-
beitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können 
dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

§ B6 Ratenzahlung

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu 
den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden 
sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder 
teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung fällig wird.
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§ B7  Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1 Allgemeiner Grundsatz

 a)  Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor 
Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für 
diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil des Beitrages 
zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungs-
schutz bestanden hat.

 b)  Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versi-
cherung weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, den er 
hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis 
zu dem Zeitpunkt beantragt worden  wäre, zu dem der Versi-
cherer vom Wegfall des  Interesses Kenntnis erlangt hat.

2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung 
und fehlendem versicherten Interesse

 a)  Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertrags-
erklärung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, hat der 
Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufes 
entfallenden Teil des Beitrages zu erstatten. Voraussetzung 
ist, dass der Versicherer in der Belehrung über das Wider-
rufsrecht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu 
zahlenden Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer 
zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der 
Widerrufsfrist beginnt .

   Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versiche-
rer zusätzlich die für das erste Versicherungsjahr gezahlten 
Beiträge zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in 
Anspruch genommen hat. 

 b)  Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versi-
cherers beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrum-
stände, nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme in 
Textform gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versi-
cherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Rücktrittser-
klärung zu.

   Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versi-
cherers beendet, weil der einmalige oder der erste Beitrag 
nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer 
eine angemessene Geschäftsgebühr zu.

 c)  Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Ver-
sicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem 
Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Anfech-
tungserklärung zu.

 d)  Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrages 
verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der 
Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer 
Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein 
anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. 
Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäfts-
gebühr verlangen.

   Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Inter-
esse in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswid-
rigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem 
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründen-
den Umständen Kenntnis erlangt.

§ B8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1 Obliegenheiten vor dem Versicherungsfall

 a)  Der Versicherungsnehmer hat vor Eintritt des Versicherungs-
falles alle vertraglich vereinbarten Obliegenheiten einzuhalten. 

 b)  Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahr-
lässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungs-
falles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der 
Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Ver-
letzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen.

   Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, 
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Oblie-
genheit weder vorsätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat.

2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls

 a)  Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versi-
cherungsfalls

  aa)  nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 
Schadens zu sorgen;

  bb)  dem  Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von 
ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. auch münd-
lich oder telefonisch – anzuzeigen;

  cc)  Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/ 
-minderung – ggf. auch mündlich oder tele fonisch – ein-
zuholen, wenn die Umstände dies gestatten;

  dd)  Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/ 
-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Ertei-
len mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte 
Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Ver-
sicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu 
handeln;

  ee)  Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigen-
tum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

  ff)  dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Ver-
zeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzurei-
chen;

  gg)  das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis 
die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch 
den Versicherer freigegeben worden sind. Sind Verän-
derungen unumgänglich, sind das Schadenbild nach-
vollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die 
beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch 
den Versicherer aufzubewahren;

  hh)  soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede  Aus-
kunft – auf Verlangen in Textform – zu erteilen, die zur 
Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfan-
ges der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist 
sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des 
Schadens und über den Umfang der Entschädigungs-
pflicht zu gestatten;

  ii)  vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, 
deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden 
kann.

 b)  Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers 
einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nr. 
2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächli-
chen und rechtlichen Umständen möglich ist.

3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

 a)  Wird eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder Nr. 2 vom Versiche-
rungsnehmer arglistig oder vorsätzlich verletzt, so ist der 
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob 
fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entspricht. Das  Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat 
der Versicherungsnehmer zu beweisen.

 b)  Außer im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur Leis-
tung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Ver-
sicherers ursächlich ist.

 c)  Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsob-
liegenheit, so ist der Versicherer nur dann vollständig oder 
teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechts-
folge hingewiesen hat.

§ B9 Gefahrerhöhung

1 Begriff der Gefahrerhöhung

 a)  Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Ver-
tragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich 
vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der 
Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung des 
Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des 
Versicherers wahrscheinlicher wird.

 b)  Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – 
vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert 
nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.

 c)  Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die 
Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen 
als mitversichert gelten soll.
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2 Pflichten des Versicherungsnehmers

 a)  Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versiche-
rungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers 
keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme 
durch einen Dritten gestatten.

 b)  Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne 
vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung 
vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Ver-
sicherer unverzüglich anzeigen.

 c)  Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklä-
rung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Ver-
sicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, 
nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3 Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer

 a)  Kündigungsrecht des Versicherers

   Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach 
Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, 
wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätz-
lich oder grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungsneh-
mer zu beweisen.

   Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der 
Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kün-
digen.

   Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach 
Nr. 2 b) und Nr. c) bekannt, kann er den Vertrag unter Einhal-
tung einer Frist von einem Monat kündigen.

 b)  Vertragsänderung

   Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt 
der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäfts grundsätzen ent-
sprechenden erhöhten Beitrag verlangen oder die Absiche-
rung der erhöhten Gefahr ausschließen.

   Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr 
als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung 
der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer 
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mittei-
lung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In 
der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer 
auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.

4 Erlöschen der Rechte des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsan-
passung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines 
Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung 
ausgeübt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, 
der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

 a)  Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, 
so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn 
der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2 a) vor-
sätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese 
Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versiche-
rungsnehmer zu beweisen.

 b)  Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versi-
cherer für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat 
nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Ver-
sicherer hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn 
der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich 
verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob 
fahrlässig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die 
Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn 
ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die 
Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war.

 c)  Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

  aa)  soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Ver-
sicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht 
war oder

  bb)  wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die 
Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und 
eine Kündigung nicht erfolgt war oder

  cc)  wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag verlangt.

§ B10 Überversicherung

1 Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten 
Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der 
Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Über-
versicherung die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung 
herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist 
für die Höhe des Beitrages der Betrag maßgebend, den der Versi-
cherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag von vornherein 
mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.

2 Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht 
geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvor-
teil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht 
der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nich-
tigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ B11 Mehrere Versicherer

1 Anzeigepflicht

 Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die  andere 
Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der 
andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben.

2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

 Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1) 
vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den 
in § B1 Nr. 2 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung 
berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungs-
freiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt 
hat.

3 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung

 a)  Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssum-
men zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus 
anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die von 
jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung 
zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfach-
versicherung vor.

 b)  Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner ver-
pflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, des-
sen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt. Der Versi-
cherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den 
Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer 
bestehen.

   Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus 
anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für den-
selben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem 
vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung 
aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der 
Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die 
Beiträge errechnet wurden, nur in diesem Vertrag in Deckung 
gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädi-
gungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass 
aus allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung 
zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungs-
summen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden 
wäre.

 c)  Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in 
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht 
geschlossene Vertrag nichtig.

   Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, 
zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt.

4 Beseitigung der Mehrfachversicherung

 a)  Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die 
Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von 
dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann 
er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag aufgeho-
ben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger 
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Minderung des Beitrages auf den Teilbetrag herabgesetzt 
wird, der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.

   Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Ver-
sicherungssumme und Anpassung des Beitrages werden zu 
dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versiche-
rer zugeht.

  b)  Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die 
Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach 
Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der Versi-
cherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren 
Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der 
Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungs-
nehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung der Versiche-
rungssummen und der Beiträge verlangen.

§ B12 Versicherung für fremde Rechnung

1 Rechte aus dem Vertrag

 Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im 
eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) 
schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht 
nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten 
zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungsschein 
besitzt.

2 Zahlung der Entschädigung

 Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Ver-
sicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte 
seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zah-
lung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungs-
nehmers verlangen.

3 Kenntnis und Verhalten

 a)  Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungs-
nehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Ver-
sicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das 
Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. Soweit der 
Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versi-
cherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein 
Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur 
zurechnen  lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des 
Versicherungsnehmers ist.

 b)  Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn 
der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder 
ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungs-
nehmers nicht möglich oder nicht zumut bar war.

 c)  Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, 
wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des 
Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber 
informiert hat.

§ B13 Übergang von Ersatzansprüchen

1 Übergang von Ersatzansprüchen

 Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, 
soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann 
nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht 
werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsneh-
mers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in 
häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend 
gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden 
vorsätzlich verur sacht.

2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

 Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur 
Sicherung dieses Anspruches dienendes Recht unter Beachtung 
der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach 
Übergang des Ersatzanspruches auf den Versicherer bei dessen 
Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzu-
wirken.

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, 
ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er 
infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im 
Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer gro-
ben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ B14 Kündigung nach dem Versicherungsfall

1 Kündigungsrecht

 Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Ver-
tragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Sie muss der 
anderen Vertragspartei spätestens einen Monat nach Auszahlung 
oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein.

2 Kündigung durch Versicherungsnehmer 

 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort 
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versiche-
rungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu 
einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der lau-
fenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

3 Kündigung durch Versicherer 

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem 
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

4 Form der Kündigung

 Die Kündigung nach Nr. 2 und Nr. 3 ist in Textform zu erklären.

§ B15 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versi-
cherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den 
Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht 
oder zu täuschen versucht.

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräf-
tiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges 
oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen 
des Satzes 1 als bewiesen.

§ B16 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen

1 Form

 Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in die-
sem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den 
Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versi-
cherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem 
Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

 Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des 
Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen 
Nachträgen als zuständig bezeichnete Verwaltung gerichtet wer-
den. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärun-
gen und Anzeigen bleiben unberührt.

2 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung

 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift 
dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklä-
rung, die dem Versicherungsnehmer  gegenüber abzugeben ist, 
die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem 
Versicherer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem 
Versicherer nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt 
drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung

 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift  
seines Gewerbebetriebes abgeschlossen, finden bei einer Verle-
gung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach 
Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ B17 Vollmacht des Versicherungsvertreters

1 Erklärungen des Versicherungsnehmers

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versi-
cherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen 
betreffend

 a)  den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertra-
ges

 b)  ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich des-
sen Beendigung

 c)  Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertra-
ges und während des Versicherungsverhältnisses.

2 Erklärungen des Versicherers

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versiche-
rer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge 
dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.
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3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, 
die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Ver-
mittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn 
leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss 
der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er 
die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in 
Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte.

§ B18 Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei  Jahren.

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der 
Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch 
begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis 
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwi-
schen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entschei-
dung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

§ B19 Meinungsverschiedenheiten, Zuständiges Gericht

1 Meinungsverschiedenheiten

 Wenn es einmal eine Beschwerde des Versicherungsnehmers 
oder Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Versicherungs-
nehmer und dem Versicherer geben sollte, stehen dem Versiche-
rungsnehmer derzeit insbesondere die nachfolgenden Beschwer-
demöglichkeiten offen.

 a) Beschwerdemanagement des Versicherers

   Der Versicherungsnehmer kann sich jederzeit mit seinem 
Anliegen oder seiner Beschwerde an den Versicherer wenden. 
Die Adresse und die Telefonnummer finden sich im Begleit-
schreiben zum Versicherungsschein. Darüber hinaus ist eine 
Kontaktaufnahme auch über die im Versicherungsschein 
genannte Internetseite, speziell über die dort bei Kontakt für 
Feedback oder Verbesserungen genannte E-Mailadresse des 
Versicherers möglich. 

   Sollte das Problem auf diesem Wege nicht zu lösen sein, kann 
sich der Versicherungsnehmer auch postalisch an den Vor-
stand des Versicherers wenden. 

 b) Versicherungsombudsmann

   Wenn der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag 
als Verbraucher abgeschlossen hat und der Versicherungs-
nehmer mit der Entscheidung des Versicherers nicht einver-
standen ist, kann der Versicherungsnehmer auch den Ver-
sicherungsombudsmann als unabhängigen und neutralen 
Schlichter kontaktieren. Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

   Versicherungsombudsmann e. V. 
Postfach 08 06 32  
10006 Berlin 
www.versicherungsombudsmann.de  
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

   Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige 
Schlichtungsstelle. Er überprüft neutral, schnell und unbüro-
kratisch die Entscheidungen der Versicherer. Für Verbraucher 
arbeitet er kostenfrei.

   Wenn der Versicherungsnehmer Verbraucher ist und diesen 
Vertrag online (z. B. über unsere Webseite) abgeschlossen hat, 
kann der Versicherungsnehmer sich mit seiner Beschwerde 
auch online an die Plattform http://ec.europa.eu/consumers/
odr/ wenden. Die Beschwerde des Versicherungsnehmers 
wird dann über diese Plattform an den Versicherungs-
ombudsmann weitergeleitet.

 c) Versicherungsaufsicht

   Eine Beschwerde kann auch an die für Versicherer zuständige 
Aufsicht gerichtet werden. Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

   Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Sektor Versicherungsaufsicht  
Graurheindorfer Str. 108  
53117 Bonn  
E-Mail: poststelle@bafin.de

   Die BaFin ist allerdings keine Schiedsstelle und ihre Entschei-
dung ist in einzelnen Streitfällen nicht verbindlich.

 d) Rechtsweg

   Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt von 
den vorgenannten Beschwerdemöglichkeiten unberührt.

2 Zuständiges Gericht

 a)  Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler

   Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilpro-
zessordnung auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen 
Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhe-
bung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat.

   Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versiche-
rung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprü-
che auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des 
Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.

 b)  Klagen gegen Versicherungsnehmer

   Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist 
ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk 
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen 
Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt hat.

   Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versiche-
rung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei 
dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetrie-
bes zuständigen Gericht geltend machen.

§ B20 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Die für Ihren Vertrag relevanten Klauseln und Besonderen Vereinbarungen entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht:

Klausel-Nummer Klausel Voraussetzungen

TV-TK 0251 Ausschluss und Wiedereinschluss von 
Terrorismusschäden

sofern Versicherungssumme > 10 Mio. EUR und die Gefahren Brand, 
Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges mitversichert 
sind

TV-TK 0252 Ausschluss und Wiedereinschluss von 
Terrorismusschäden bei Verträgen ohne  
die Gefahren Brand, Explosion, Anprall oder 
Absturz eines Luftfahrzeuges

sofern Versicherungssumme > 10 Mio. EUR und die Gefahren Brand, 
Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges nicht mitversi-
chert sind

TV-TK 0254 Ausschluss von Terrorismusschäden sofern Versicherungssumme > 25 Mio. EUR

TV-TK 0850 Mitversicherungs- und Prozessführungsklausel generell im Führungsgeschäft

TV-TK 3112 Röhren sofern speziell vereinbart

TV-TK 3154 Motoren und Getriebe usw. sofern speziell vereinbart

TV-TK 3210 Brand, Blitzschlag, Explosion sofern Ausschluss für Brand, Blitzschlag, Explosion vereinbart

TV-TK 3234 Einbruchdiebstahl/Raub (gilt nur für die im 
Vertrag genannten Positionen)

sofern Einschluss Einbruchdiebstahl/Raub vereinbart

TV-TK 3236 Innere Unruhen generell

TV-TK 3252 Ausschluss von inneren Betriebsschäden sofern Ausschluss

TV-TK 3255 Unterschlagung sofern vereinbart

TV-TK 3258 Abhandenkommen (gilt nur für die im Vertrag 
genannten Positionen)

sofern Einschluss Abhandenkommen vereinbart

TV-TK 3262 Mitversicherung von Schäden durch Versaufen 
oder Verschlammen

sofern vereinbart

TV-TK 3263 Besondere Vereinbarungen für die Maschinen-
Teilversicherung (gilt nur für die im Vertrag 
genannten Positionen)

sofern vereinbart

TV-TK 3264 Fahrzeug-Teilkasko-Schäden sofern vereinbart

TV-TK 3265 Fahrzeug-Vollkasko-Schäden sofern vereinbart

TV-TK 3266 Betriebseinflüsse generell

TV-TK 3350 Vermietung, Verpachtung, Verleih und 
Verwahrung

sofern vereinbart

TV-TK 3351 Vermieter als Versicherungsnehmer sofern vereinbart

TV-TK 3352 Mieter als Versicherungsnehmer sofern vereinbart

TV-TK 3507 Angleichung der Beiträge und Versicherungs-
summen

generell wenn nicht ausdrücklich ausgeschlossen 

TV-TK 3550 Unterversicherungsverzicht sofern vereinbart

TV-TK 3650 Eich- und Kalibrierungskosten generell

TV-TK 3651 Maschinen ausländischen Fabrikats generell

TV-TK 3652 Zusätzliche Eich- und Kalibrierungskosten sofern speziell vereinbart

TV-TK 3656 Bergungskosten im Totalschadenfall generell

TV-TK 3657 Mitversicherung von Mehrkosten bei Anmie-
tung eines Ersatzgerätes im Teilschaden

sofern speziell vereinbart

TV-TK 3756 Selbstbehalt bei Abhandenkommen grundsätzlich, wenn keine andere (höhere) Vereinbarung getroffen 
wurde

TV-TK 3757 Selbstbehalt bei Abhandenkommen sofern speziell vereinbart

TV-TK 3758 Akkumulatorenbatterien sofern speziell vereinbart

ohne Nummer Sanktionsklausel generell

TV-TK 3854 Repräsentanten sofern speziell vereinbart 

TV-TK 3855 Wartung sofern speziell vereinbart 

TV-TK 3860 Vorläufige Deckung generell bei vorläufiger Deckung

TV-TK 3911 Datenversicherung sofern Datenversicherung vereinbart

TV-TK 3953 Vorsorgeversicherung/Investitionen generell

Klauseln und Besondere Vereinbarungen zu den ABMG 2008
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Klausel-Nummer Klausel Voraussetzungen

TV-TK 3960 Pauschale Maschinen-Gruppen-Versicherung 
für fahrbare oder transportable Geräte

sofern speziell beantragt

TV-TK 3962 Subsidiärhaftung sofern speziell vereinbart

TV-TK 3991 Schadenverlaufsabhängiger Beitragsnachlass sofern vereinbart

TV-TK 3994 Beitragsregulierung sofern speziell vereinbart

TV-TK 3996 Stundung zur Beitragsregulierung sofern speziell vereinbart

TV-TK 3997 Neumaschinennachlass sofern Neumaschine

BVB Besondere Vereinbarung bei Einschluss 
Brand, Blitzschlag, Explosion

sofern bei Maschinen der Land- und Forstwirtschaft die Gefahr Feuer 
mitversichert gilt

BVB Kostenerweiterungen zur Maschinen- und 
Kaskoversicherung

generell

BVB Mehrkosten durch behördliche Wiederherstel-
lungsbeschränkungen

generell

BVB Sachverständigenkosten generell
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Klauseln und Besondere Vereinbarungen zu den ABMG 2008

TV-TK 0251	 Ausschluss und Wiedereinschluss von 
Terrorismusschäden

1	 Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen und ungeachtet etwa-
iger abweichender Bestimmungen (ausgenommen Nr. 3) gelten 
Schäden durch Terrorakte sowie Kosten jeder Art im Zusammen-
hang mit Terrorakten als ausgeschlossen.

2	 Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Perso-
nengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer oder 
ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in 
der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten um 
dadurch auf eine Regierung oder staatliche Einrichtung Einfluss 
zu nehmen.

3	 Abweichend von Nr. 1 und nur im Rahmen der Bestimmungen die-
ses Vertrages gelten – soweit vereinbart – Sachschäden, Kosten 
und Ertragsausfallschäden durch Terrorakte nach weiterer Maß-
gabe der folgenden Bestimmungen als versichert:

	 a)	� Der Sachschaden muss sich im Europäischen Wirtschafts-
raum (EWR) ereignen. Ausgenommen sind die Länder, in 
denen für Terrorakte eine Poollösung oder gesetzliche Rege-
lung Gültigkeit hat.

	 b) 	� Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen bleiben 
jedoch nachstehende Schäden sowie Kosten jeder Art im 
Zusammenhang damit stets ausgeschlossen:

	 aa)	� Kontaminationsschäden (Verseuchung, Vergiftung, Ver-
hinderung und/oder Einschränkung der Nutzung von 
Sachen durch die Wirkung oder Freisetzung chemischer 
und/oder biologischer Substanzen).

		�  Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn diese Substanzen 
vor Schadeneintritt vom Versicherungsnehmer oder 
Mitversicherten auf dem Versicherungsort oder von 
Dritten betriebsbedingt zu Produktionszwecken oder 
zur Durchführung von technischen Verfahren gelagert 
oder verwendet werden (einschließlich betriebsbeding-
ter Zwischenlagerung oder Auslieferung).

		�  Er gilt ferner nicht, wenn diese Substanzen vor Scha-
deneintritt Bestandteil eines versicherten Gebäudes 
oder eines Gebäudes von Dritten waren.

	 bb)	� Schäden durch Ausfall von Versorgungsleistungen (z. B. 
Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) bei Fremdbe-
zug.

	 c)	� Die Entschädigung ist auf die vertraglich vereinbarte Jahres-
höchstentschädigung begrenzt. Alle Schäden, die im laufen-
den Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die 
Jahreshöchstentschädigung.

	 d)	� Der Wiedereinschluss von Terrorschäden kann vom Versiche-
rungsnehmer oder Versicherer jederzeit ohne Einhaltung einer 
Frist gekündigt werden. Die Kündigung wird einen Monat 
nach Zugang wirksam.

		�  Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht 
Gebrauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung 
durch den Versicherer kündigen. Der Versicherungsnehmer 
kann bestimmen, dass seine Kündigung zum gleichen oder 
einem anderen Zeitpunkt, jedoch spätestens zum Schluss 
des laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird.

	 e)	� Die Kündigung nach d) hat in Textform zu erfolgen.

TV-TK 0252	 Ausschluss und Wiedereinschluss von 
Terrorismusschäden bei Verträgen ohne die 
Gefahren Brand, Explosion, Anprall oder Absturz 
eines Luftfahrzeuges

1	 Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen und ungeachtet etwa-
iger abweichender Bestimmungen (ausgenommen Nr. 3) gelten 
Schäden durch Terrorakte sowie Kosten jeder Art im Zusammen-
hang mit Terrorakten als ausgeschlossen.

2	 Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Per-
sonengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethni-
scher oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder 
Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu 
verbreiten um dadurch auf eine Regierung oder staatliche Einrich-
tung Einfluss zu nehmen.

3	 Abweichend von Nr. 1 und nur im Rahmen der Bestimmungen 
dieses Vertrages gelten – soweit vereinbart – Schäden, Kosten und 
Ertragsausfallschäden durch Terrorakte nach weiterer Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen als versichert:

	 a)	� Der Sachschaden muss sich im Europäischen Wirtschafts-
raum (EWR) ereignen. Ausgenommen sind die Länder, in 
denen für Terrorakte eine Poollösung oder gesetzliche Rege-
lung Gültigkeit hat.

	 b)	� Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen bleiben jedoch 
nachstehende Schäden und Kosten jeder Art im Zusammen-
hang damit stets ausgeschlossen:

	 aa)	� Schäden durch Brand, Explosion, Anprall oder Absturz 
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung, 
durch Löschen oder Niederreißen bei diesen Ereignis-
sen. Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungs-
gemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat, 
und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. 
Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von 
Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende 
Kraftäußerung.

	 bb)	� Kontaminationsschäden (Verseuchung, Vergiftung, Ver-
hinderung und/oder Einschränkung der Nutzung von 
Sachen durch die Wirkung oder Freisetzung chemischer 
und/oder biologischer Substanzen).

		�  Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn diese Substanzen 
vor Schadeneintritt vom Versicherungsnehmer oder 
Mitversicherten auf dem Versicherungsort oder von 
Dritten betriebsbedingt zu Produktionszwecken oder 
zur Durchführung von technischen Verfahren gelagert 
oder verwendet werden (einschließlich betriebsbeding-
ter Zwischenlagerung oder Auslieferung).

		�  Er gilt ferner nicht, wenn diese Substanzen vor Scha-
deneintritt Bestandteil eines versicherten Gebäudes 
oder eines Gebäudes von Dritten waren.

	 cc)	� Schäden durch Ausfall von Versorgungsleistungen (z. B. 
Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) bei Fremdbe-
zug.

	 c)	� Die Entschädigung ist auf die vertraglich vereinbarte Jahres-
höchstentschädigung begrenzt. Alle Schäden, die im laufen-
den Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die 
Jahreshöchstentschädigung.

	 d)	� Der Wiedereinschluss von Terrorschäden kann vom Versiche-
rungsnehmer oder Versicherer jederzeit ohne Einhaltung einer 
Frist gekündigt werden. Die Kündigung wird einen Monat 
nach Zugang wirksam.

		�  Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht 
Gebrauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung 
durch den Versicherer kündigen. Der Versicherungsnehmer 
kann bestimmen, dass seine Kündigung zum gleichen oder 
einem anderen Zeitpunkt, jedoch spätestens zum Schluss 
des laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird.

	 e)	� Die Kündigung nach d) hat in Textform zu erfolgen.

TV-TK 0254	 Ausschluss von Terrorismusschäden

Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen und ungeachtet etwaiger 
abweichender Bestimmungen gelten Schäden durch Terrorakte sowie 
Kosten jeder Art im Zusammenhang mit Terrorakten als ausgeschlossen.

Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Personen-
gruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer oder ideo-
logischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in der Bevöl-
kerung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten um dadurch auf eine 
Regierung oder staatliche Einrichtung Einfluss zu nehmen.

TV-TK 0850	 Mitversicherungs- und Prozessführungsklausel 

1	 Haben mehrere Versicherer eine Versicherung in der Weise 
gemeinschaftlich übernommen, dass jeder von ihnen aus der Ver-
sicherung zu einem bestimmten Anteil berechtigt und verpflichtet 
ist, liegt eine Mitversicherung vor. 
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	 Die Versicherer dieser Mitversicherung haften unter Ausschluss 
der gesamtschuldnerischen Haftung jeweils als Einzelschuldner 
und nur für den von ihnen gezeichneten Anteil. 

	 Zwischen dem Versicherungsnehmer und jedem Versicherer 
bestehen rechtlich selbstständige Versicherungsverträge.

2	 Der im Verteilerplan genannte führende Versicherer ist bezüglich 
dieser Versicherung von allen beteiligten Versicherern bevoll-
mächtigt, die vom Versicherungsnehmer abgegebenen Anzeigen 
und Willenserklärungen entgegenzunehmen. 

	 Diese Anzeigen und Willenserklärungen gelten den beteiligten 
Versicherern als zugegangen, wenn sie dem führenden Versiche-
rer zugegangen sind.

3	 Die vom führenden Versicherer bezüglich dieser Versicherung 
abgegebenen Willenserklärungen oder mit dem Versicherungs-
nehmer getroffenen Vereinbarungen sind für die beteiligten Ver-
sicherer rechtsverbindlich. 

	 Der führende Versicherer ist nicht berechtigt

	 a)	� zur Erweiterung der versicherten Gefahren und Schäden, 
Sachen oder Kosten sowie zum Einschluss neuer Versiche-
rungsorte, Versicherungsnehmer oder mitversicherter Unter-
nehmen;

	 b)	� zur Erhöhung von Versicherungssummen oder Entschädi-
gungsgrenzen;

	 c)	� zur Kündigung, zur Änderung der Kündigungsbestimmungen 
oder der Versicherungsdauer; ausgenommen hiervon ist

	 aa)	� die Verkürzung von Fristen zur Kündigung zum Ablauf 
des jeweiligen Versicherungsjahres;

	 bb)	� die Kündigung wegen Verletzungen einer Obliegenheit 
nach Abschnitt B § 8 oder wegen einer Gefahrerhöhung 
nach Abschnitt B § 9 der dem Vertrag zugrunde liegen-
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen;

	 cc)	� die Verlängerung der Versicherungsdauer, die aufgrund 
einer im Versicherungsvertrag getroffenen Regelung 
gewährt wird;

	 d)	� zur Veränderung von Selbstbehalten oder Beiträgen.

4	 Bei Schäden, die voraussichtlich 500.000 EUR übersteigen oder 
für die beteiligten Versicherer von grundsätzlicher Bedeutung 
sind, ist auf Verlangen eines beteiligten Versicherers eine Abstim-
mung über die Schadenabwicklung herbeizuführen.

5	 Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versiche-
rer die gleichen sind, ist folgendes vereinbart:

	 a)	� Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem 
Vertrag seine Ansprüche nur gegen den führenden Versiche-
rer und nur wegen dessen Anteil gerichtlich geltend machen.

	 b)	� Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den führenden 
Versicherer rechtskräftig gewordene Entscheidung sowie die 
von diesem mit dem Versicherungsnehmer nach Rechtshän-
gigkeit geschlossenen Vergleiche als auch für sich verbindlich 
an. Die Prozesskosten werden von den Versicherern anteilig 
getragen.

	 c)	� Falls der Anteil des führenden Versicherers den für die Zuläs-
sigkeit der Berufung notwendigen Wert des Beschwerdege-
genstandes oder im Falle der Revision den Wert der mit der 
Revision geltend zu machenden Beschwer nicht erreicht, ist 
der Versicherungsnehmer berechtigt und auf Verlangen des 
führenden oder eines mitbeteiligten Versicherers verpflich-
tet, die Klage auf einen zweiten, erforderlichenfalls auf wei-
tere beteiligte Versicherer auszudehnen, bis diese Summe 
erreicht ist. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so gilt 
b) nicht.

TV-TK 3112	 Röhren

Der Abzug von den Wiederherstellungskosten gemäß § A7 Nr. 2 b) bb) 
ABMG 2008 bei Schäden an Röhren beträgt:

Bezeichnung der Röhren Verringerung der 
Entschädigung

nach Benutzungs- 
dauer von:

monat- 
lich um:

a)	 Röntgen-/Ventilröhren

	 Laserröhren

6 Monaten 5,5 %

Bezeichnung der Röhren Verringerung der 
Entschädigung

nach Benutzungs- 
dauer von:

monat- 
lich um:

b)	�Kathodenstrahlröhren (CRT) in Aufzeich-
nungseinheiten von Foto-/Lichtsatzanlagen

	 Bildaufnahmeröhren

12 Monaten 3,0 %

c)	 Bildwiedergaberöhren

	 Hochfrequenzleistungsröhren

18 Monaten 2,5 %

d)	Speicherröhren

	 Fotomultiplierröhren

24 Monaten 2,0 %

e)	 Linearbeschleunigerröhren 24 Monaten 2,0 %

Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an gerechnet, zu dem 
der erste Besitzer die Nutzungsmöglichkeit hatte.

Sonstige Materialkosten, Fahrt- und Montagekosten werden nach 
§ A7 ABMG 2008 ersetzt.

TV-TK 3154	 Motoren und Getriebe usw.

Bei Kraftfahrzeugen (Trägerfahrzeugen) gelten Schäden an Motoren, 
Getrieben, Hydraulikausrüstungen, Bremsanlagen usw. nach Ablauf 
von fünf Jahren – gerechnet ab dem Tag der Erstzulassung – nur im 
Rahmen der ABMG 2008 einschl. Vereinbarung der Klausel TV-TK 
3252 mitversichert.

TV-TK 3210	 Brand, Blitzschlag, Explosion 

Abweichend von § A2 Nr. 1 f) ABMG 2008 sind Schäden durch Brand, 
Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Flugkörpers, seiner 
Teile oder seiner Landung sowie durch Löschen oder Niederreißen bei 
diesen Ereignissen nicht mitversichert.

TV-TK 3234	 Einbruchdiebstahl/Raub (gilt nur für die im  
Vertrag genannten Positionen)

1	 Obligatorischer Versicherungsschutz

	 Versicherungsschutz für Schäden durch Einbruchdiebstahl und 
Raub gilt nur für die Positionen, für die diese Gefahren besonders 
vereinbart sind.

2	 Versicherte Gefahren und Schäden

	 Der Versicherer leistet Entschädigung für das Abhandenkommen 
versicherter Sachen durch Einbruchdiebstahl oder Raub sowie 
den Versuch einer solchen Tat. 

	 Zubehör-, Bestands- und Ersatzteile sind dann gegen Diebstahl, 
Einbruchdiebstahl und Raub mitversichert, wenn sie angebaut 
oder durch Kette oder Schloss gesichert sind, sich sonst in einem 
verschlossenen Behältnis/Gebäude befinden oder ein Eigenge-
wicht von mindestens 100 Kg haben.

3	 Obliegenheiten

	 Auf die Obliegenheit, Schäden durch strafbare Handlungen gegen 
das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen (siehe § B8 Nr. 
2 a) ee)) sowie auf die Rechtsfolgen nach § B8 ABMG 2008 wird 
besonders hingewiesen.

TV-TK 3236	 Innere Unruhen 

1	 Gegenstand der Versicherung

	 Der Versicherer leistet abweichend von § A2 Nr. 5 b) ABMG 2008 
Entschädigung für Schäden durch innere Unruhen. 

	 a)	� Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht uner-
hebliche Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche Ruhe 
und Ordnung störenden Weise in Bewegung geraten und 
Gewalt gegen Personen oder Sachen verüben.

	 b)	� Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen Schäden durch Verfügung von hoher Hand.

	 c)	� Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als 
Schadenersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen Entschädi-
gungsrechts beansprucht werden kann.

	 d)	� Die Grenze der Entschädigung ist abweichend von § A7 Nr. 5 
ABMG 2008 der im Versicherungsvertrag genannte Betrag. 

	 e)	� Die Versicherung dieser Gefahr kann jederzeit gekündigt wer-
den. Die Kündigung wird eine Woche nach Zugang wirksam.

		�  Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Gebrauch, 
so kann der Versicherungsnehmer den gesamten Vertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang der Kündigung des Versiche-
rers zum gleichen Zeitpunkt kündigen.
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2	 Obliegenheiten

	 Auf die Obliegenheit, Schäden durch strafbare Handlungen gegen 
das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen (siehe § B8 Nr. 
2 a) ee) ABMG 2008) sowie auf die Rechtsfolgen nach § B8 ABMG 
2008 wird besonders hingewiesen.

TV-TK 3252	 Ausschluss von inneren Betriebsschäden

1	 Abweichend von § A2 Nr. 1 und Nr. 2 ABMG 2008 leistet der Versi-
cherer Entschädigung für unvorhergesehen eintretende Beschädi-
gungen oder Zerstörungen an versicherten Sachen (Sachschaden)

	 a)	� als unmittelbare Folge eines von außen her einwirkenden 
Ereignisses;

	 b)	� durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz 
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung; dies 
gilt jedoch nicht für Baubüros, Baucontainer, Baubuden, Bau-
baracken, Werkstätten, Magazine, Labors und Gerätewagen.

		�  Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen 
Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus 
eigener Kraft auszubreiten vermag.

		�  Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf 
Sachen.

		�  Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von 
Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraf-
täußerung. Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrlei-
tung usw.) liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem sol-
chen Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich 
des Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des Behäl-
ters stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine Explosion 
durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein Zerrei-
ßen seiner Wandung nicht erforderlich;

	 c)	� durch Sturm oder Eisgang;

		�  Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindes- 
tens Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit min-
destens 62 km/h);

	 d)	� durch Überschwemmung;

		�  Überschwemmung ist die Ansammlung einer erheblichen 
Menge von Oberflächenwasser durch 

	 aa)	� Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließen-
den) Gewässern;

	 bb)	� Witterungsniederschläge;

	 cc)	� Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge 
von aa) oder bb);

	 dd)	� durch Gewässer beeinflusstes Grundwasser infolge von 
Hochwasser;

	 e)	� durch Erdrutsch;

		�  Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen 
von Erd- oder Gesteinsmassen;

	 f)	� durch Erdbeben.

		�  Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbo-
dens, die durch geophysikalische Vorgänge im Erdinneren 
ausgelöst wird.

2	 Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
keine Entschädigung für innere Betriebsschäden und Bruchschä-
den.

	 Entschädigung wird jedoch geleistet für Schäden gemäß Nr. 1, 
die infolge eines inneren Betriebsschadens oder Bruchschadens 
eintreten.

TV-TK 3255	 Unterschlagung

1	 Versicherte Gefahr 

	 Der Versicherer leistet nach dem Eintritt des Versicherungsfalles 
Entschädigung für vom Versicherungsnehmer vermietete oder 
verliehene Sachen, wenn diese durch den Mieter oder Entleiher 
während der Dauer der Versicherung unterschlagen werden.

	 Eine Unterschlagung liegt vor, wenn sich der Mieter oder Entleiher 
die ihm vermietete oder verliehene Sache rechtswidrig zueignet 
(§ 246 I StGB).

	 Sind Röhren mitversichert, so gilt die jeweilige Staffel auch dann, 
wenn an den versicherten Geräten und Anlagen, in welchen sich 
die Röhren befinden, keine Schäden festgestellt werden.

2	 Ausschlüsse

	 Von der Versicherung ausgeschlossen sind:

	 a)	� Schäden aus der Überlassung von versicherten Sachen an 
Personen, von denen der Versicherungsnehmer weiß oder 
hätte wissen müssen, dass sie ein vorsätzliches Vermögens
delikt begangen haben;

	 b)	� Vermögensschäden, wie z. B. Miet- und Verdienstausfall, 
Zinsverlust, Entrichtung amtlicher Gebühren, Strafen;

	 c)	� Schäden, deren anderweitige Versicherung möglich und 
üblich ist.

3	 Obliegenheiten:

	 Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) ABMG 2008 gilt:

	 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,

	 a)	� nur schriftliche Miet-/Leihverträge abzuschließen und dabei 
die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes anzuwenden;

	 b)	� in den Miet-/Leihvertrag folgende Angaben gut leserlich auf-
zunehmen:

	 aa)	� die Bezeichnung der vermieteten/verliehenen Sache mit 
der Angabe von Hersteller, Typ, Seriennummer;

	 bb)	� bei Navigationsgeräten auch das amtliche Kennzeichen 
und die Fahrzeugscheinnummer des Fahrzeuges, in 
dem das Gerät eingebaut wird;

	 cc)	� vollständige Personalien und Anschrift des Mieters/Ent-
leihers nach den Angaben im gültigen Personalausweis/
Reisepass, sowie Ausstellungsbehörde, Nummer und 
Ausstellungsdatum des Personalausweises/Reisepas-
ses. Die gleichen Angaben sind vom Bevollmächtigten 
des Mieters/Entleihers anzufordern, falls dieser die ver-
mietete/entliehene Sache nicht selbst abholt;

	 dd)	� Unterschrift des Mieters/Entleihers.

	 c)	� jeden Schadenfall unverzüglich, spätestens am Tag nach der 
vereinbarten Rückgabe, der zuständigen Polizeibehörde und 
dem Versicherer, letzterem unter Beifügung des Miet-/Entlei-
hungsvertrages, anzuzeigen;

	 d)	� den Versicherer über den Stand der Ermittlungen zur Wiederher-
beischaffung der veruntreuten Sache laufend zu unterrichten.

	 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten ergeben 
sich aus § B8 ABMG 2008.

4	 Selbstbehalt

	 Für die Unterschlagung gilt der gleiche Selbstbehalt wie bei Dieb-
stahl, Einbruchdiebstahl oder Raub.

TV-TK 3258	 Abhandenkommen (gilt nur für die im Vertrag 
genannten Positionen)

1	 Obligatorischer Versicherungsschutz 

	 Versicherungsschutz für Schäden durch Abhandenkommen 
infolge Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder Raub gilt nur für die 
Positionen, für die diese Gefahr besonders vereinbart ist.

2	 Versicherte Gefahren und Schäden

	 Der Versicherer leistet Entschädigung für das Abhandenkommen 
versicherter Sachen durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder 
Raub sowie den Versuch einer solchen Tat.

	 Zubehör-, Bestands- und Ersatzteile sind dann gegen Diebstahl, 
Einbruchdiebstahl und Raub mitversichert, wenn sie angebaut 
oder durch Kette oder Schloss gesichert sind, sich sonst in einem 
verschlossenen Behältnis/Gebäude befinden oder ein Eigenge-
wicht von mindestens 100 Kg haben.

3	 Obliegenheiten

	 Auf die Obliegenheit, Schäden durch strafbare Handlungen gegen 
das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen (siehe § B8 Nr. 
2 a) ee)) sowie auf die Rechtsfolgen nach § B8 ABMG 2008 wird 
besonders hingewiesen.

TV-TK 3262	 Mitversicherung von Schäden durch Versaufen 
oder Verschlammen 

In Erweiterung von § A2 Nr. 3 c) ABMG 2008 leistet der Versicherer 
Entschädigung für Schäden durch Versaufen oder Verschlammen 
infolge der besonderen Gefahren des Einsatzes auf Wasserbaustellen.
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TV-TK 3263	 Besondere Vereinbarungen für die Maschinen-
Teilversicherung  (gilt nur für die im Vertrag 
genannten Positionen)

1	 Obligatorischer Versicherungsschutz

	 Versicherungsschutz im Rahmen der Maschinen-Teilversicherung 
gilt nur für die Positionen, für die dies besonders vereinbart ist.

2	 Entschädigung für Schäden

	 In Abänderung des § A2 ABMG 2008 leistet der Versicherer Ent-
schädigung nur für die Beschädigung, die Zerstörung und den 
Verlust der im Maschinen-/Geräteverzeichnis aufgeführten Sachen 
und ihrer unter Verschluss verwahrten oder an ihr befestigten Teile 
nach Art der Fahrzeug-Teilversicherung (AKB, Teil C) durch:

	 a)	� Brand oder Explosion,

	 b)	� Entwendung, insbesondere Diebstahl, unbefugten Gebrauch 
durch betriebsfremde Personen, Raub und Unterschlagung. 
Die Unterschlagung durch denjenigen, an den der Versiche-
rungsnehmer die versicherten Sachen unter Vorbehalt seines 
Eigentums veräußert hat oder durch denjenigen, dem es zum 
Gebrauch oder zur Veräußerung überlassen wurde, ist von der 
Versicherung ausgeschlossen.

	 c)	� unmittelbare Einwirkungen von Sturm, Hagel, Blitzschlag 
oder Überschwemmung. Eingeschlossen sind Schäden, die 
dadurch verursacht werden, dass durch diese Naturgewal-
ten Gegenstände auf oder gegen die versicherten Sachen 
geworfen werden. Ausgeschlossen sind Schäden, die auf ein 
durch diese Naturgewalten veranlasstes Verhalten des Fah-
rers zurückzuführen sind.

	 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Bruchschäden 
an der Verglasung der versicherten Sache.

2	 Obliegenheiten

	 In Ergänzung zu § B8 Nr. 2 a) ee) ABMG 2008 sind auch – neben 
Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum – 
Schäden durch Feuer unverzüglich der Polizei anzuzeigen. Auf die 
Rechtsfolgen nach § B8 ABMG 2008 wird besonders hingewiesen.

TV-TK 3264	 Fahrzeug-Teilkasko-Schäden

Schäden, die durch eine Teilkasko-Versicherung gedeckt werden kön-
nen, sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

TV-TK 3265	 Fahrzeug-Vollkasko-Schäden

Schäden, die durch eine Vollkasko-Versicherung gedeckt werden 
können, sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

TV-TK 3266	 Betriebseinflüsse

Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
keine Entschädigung für Schäden durch korrosive Angriffe, Abzehrun-
gen oder Ablagerungen jeder Art an den von Flüssigkeiten, Dämpfen 
oder Gasen berührten Teilen.

TV-TK 3350	 Vermietung, Verpachtung, Verleih und  
Verwahrung

1	 Mitversichert ist das Interesse Dritter als Mieter, Pächter, Entleiher 
oder Verwahrer der versicherten Sache.

2	 Der Versicherungsnehmer hat dafür Sorge zu tragen (z. B. durch 
einen besonderen Hinweis im Vertrag), dass keine Weitervermie-
tung, -verpachtung, -verleih bzw. Weitergabe durch den Dritten 
erfolgen darf.

3	 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach Nr. 
2 ergeben sich aus §§ B8, B9 AMB 2008.

TV-TK 3351	 Vermieter als Versicherungsnehmer

1	 Versichert gilt bei Vermietung von versicherten Sachen das Inter-
esse des Vermieters und des Mieters.

2	 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an versi-
cherten Sachen, die dadurch entstehen, dass der Vermieter an den 
versicherten Sachen selbst Reparaturen bzw. Wartungen durch-
führt, für die bei Beauftragung einer Fachwerkstatt im Falle der 
Beschädigung eine Haftung aus dem Werkvertrag bestehen würde. 

3	 Der Versicherungsnehmer hat dafür Sorge zu tragen (z. B. durch 
einen besonderen Hinweis im Vertrag), dass keine Weitervermie-
tung, -verpachtung, -verleih bzw. Weitergabe durch den Dritten 
erfolgen darf.

4	 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach Nr. 3 
ergeben sich aus §§ B8, B9 AMB 2008.

TV-TK 3352	 Mieter als Versicherungsnehmer

1	 Versichert gilt das Interesse des Vermieters und des Mieters.

2	 Das Hersteller-/Lieferantenrisiko ist nicht versichert.

3	 Der Versicherungsnehmer darf die versicherte Sache nicht an 
Dritte weitervermieten, -verpachten, -verleihen bzw. weitergeben.

4	 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach Nr. 3 
ergeben sich aus §§ B8, B9 AMB 2008.

TV-TK 3507	 Angleichung der Beiträge und Versicherungs-
summen 

1	 Beiträge und Versicherungssummen werden im Versicherungs-
vertrag nach dem Stand der Löhne und Preise in der Investitions-
güter-Industrie vom Januar/März 1971 angegeben.

	 Eine Änderung dieser Löhne und Preise hat eine entsprechende 
Angleichung der Beiträge und Versicherungssummen zur Folge, 
wenn sich eine Veränderung der Beiträge um mehr als 2 Prozent 
ergibt. Unterbleibt hiernach eine Angleichung der Beiträge und 
Versicherungssummen, ist für die nächste Veränderung der Pro-
zentsatz maßgebend, um den sich die Löhne und Preise gegen-
über dem Zeitpunkt geändert haben, der für die letzte Anglei-
chung maßgebend war.

2	 Für die Angleichung der Beiträge wird zu 30 Prozent die Preis
entwicklung und zu 70 Prozent die Lohnentwicklung berücksich-
tigt. Die Angleichung der Versicherungssummen erfolgt unter 
Berücksichtigung der Preisentwicklung. Eine Angleichung der 
Beiträge erfolgt nur, wenn die Versicherungssummen gleichzeitig 
angepasst werden.

	 Wäre die Versicherungssumme höher, wenn sie entsprechend 
dem Anstieg des Versicherungswertes angeglichen würde, dann 
ist die Grenze der Entschädigung dieser höhere Betrag.

	 Maßgebend für die Angleichung sind die vom Statistischen Bun-
desamt veröffentlichten Indizes, und zwar

	 a)	� für die Preisentwicklung der Index der Erzeugerpreise gewerb-
licher Produkte (Inlandabsatz), Gruppe Investitionsgüter; für 
Baugeräte tritt an die Stelle des Index für die Gruppe Inves-
titionsgüter der Index für den Warenzweig Maschinen für die 
Bauwirtschaft;

	 b)	� für die Lohnentwicklung der Index der Bruttostundenver-
dienste der Arbeiter in der Investitionsgüter-Industrie (alle 
Arbeiter).

3	 Die Angleichung wird mit den letzten vor Ende eines Kalender-
jahres veröffentlichten Indizes ermittelt und für den im folgenden 
Kalenderjahr fälligen Jahresbeitrag wirksam.

4	 Unterversicherung besteht nur, soweit zum Zeitpunkt der Ver-
einbarung der Versicherungssumme nach dem Stand März 1971 
Unterversicherung vorgelegen hätte.

5	 Der Versicherungsnehmer kann diese Klausel kündigen, wenn 
sich durch diese Klausel die Beiträge für das folgende Versiche-
rungsjahr um mehr als 10 Prozent erhöht oder die Beitragssteige-
rung in drei aufeinander folgenden Versicherungsjahren mehr als 
20 Prozent beträgt.

	 Die Kündigung ist spätestens einen Monat nach der Mitteilung 
über die Beitragserhöhung in Textform zu erklären. Sie wird zu 
Beginn des Versicherungsjahres wirksam, für das der Beitrag 
erhöht werden sollte. 

	 Erläuterung zur Berechnung der Beiträge und der Versiche-
rungssumme

	 Die Beitrag B des jeweiligen Versicherungsjahres berechnet sich 
zu

	 B =	 B0 x Beitragsfaktor

	 Beitragsfaktor = 0,3 x E/E0 + 0,7 x L/L0

	 Versicherungssumme

	 Die Versicherungssumme S des jeweiligen Versicherungsjahres 
berechnet sich zu

	 S =	 S0 x Summenfaktor

	 Summenfaktor = E/E0
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	 Es bedeuten:

	 B0 =	� Im Versicherungsvertrag genannter Beitrag, Stand Januar/ 
März 1971

	 S0 =	� Im Versicherungsvertrag genannte Versicherungssumme, 
Stand März 1971

	 E =	� Letzter im Ermittlungsjahr veröffentlichter Index der Erzeu-
gerpreise gewerblicher Produkte, Gruppe Investitionsgüter; 
für Baugeräte letzter im Ermittlungsjahr veröffentlichter 
Index für den Warenzweig Maschinen für die Bauwirtschaft

	 E0 =	� Stand März 1971 der Erzeugerpreise gewerblicher Pro-
dukte, Gruppe Investitionsgüter; für Baugeräte Stand März 
1971 der Warenzweig Maschinen für die Bauwirtschaft

	 L =	� Letzter im Ermittlungsjahr veröffentlichter Index der durch-
schnittlichen Bruttostundenverdienste der Arbeiter, Gruppe 
Investitionsgüter-Industrie (alle Arbeiter)

	 L0 =	� Stand Januar 1971 der durchschnittlichen Bruttostunden
verdienste der Arbeiter, Gruppe Investitionsgüter-Industrie 
(alle Arbeiter)

TV-TK 3550	 Unterversicherungsverzicht

In Ergänzung zu § A5 Nr. 3 ABMG 2008 wird für die Differenz von bis 
zu 30 % zwischen Versicherungswert gemäß § A5 ABMG 2008 und 
Versicherungssumme keine Unterversicherung angerechnet.

Bei einer höheren Differenz wird für den Teil, der die 30 % übersteigt, 
die Unterversicherung gemäß § A7 Nr. 6 ABMG 2008 berechnet.

TV-TK 3650	 Eich- und Kalibrierungskosten

Der Versicherer leistet im Teilschadenfall auch Entschädigung für not-
wendige Eich- und Kalibrierungskosten, sofern diese bei der Bildung 
der Versicherungssumme berücksichtigt wurden.

Die Entschädigungsleistung für Eich- und Kalibrierungskosten wird 
um die gehabte Nutzung (= im Verhältnis der tatsächlichen Nutzung 
seit letzter Eichung/Kalibrierung zum vorgeschriebenen Eichintervall) 
gekürzt.

TV-TK 3651	 Maschinen ausländischen Fabrikats

Muss das Objekt zur Behebung eines Schadens ins europäische oder 
außereuropäische Ausland gesandt werden, so vergütet der Versiche-
rer die Transportkosten (jedoch nicht Kosten für Eil- und Luftfracht) 
nur zwischen dem Ort, an dem sich das versicherte Objekt befindet, 
und der Grenze der Bundesrepublik Deutschland. Für Transportkos-
ten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland kommt der Versicherer 
nicht auf.

Sind Facharbeiter oder Ersatzteile aus dem Ausland für die Reparatur 
des Objektes notwendig, so sind nur die Transport-, Fahrtkosten und 
Tagegelder (jedoch nicht Kosten für Eil- und Luftfracht, Überstun-
den- und Feiertagsschichten) versichert, die in der Bundesrepublik 
Deutschland angefallen sind. Absatz 1 gilt sinngemäß.

TV-TK 3652	 Zusätzliche Eich- und Kalibrierungskosten

1	 In Erweiterung zu § A6 Nr. 3 ABMG 2008 ersetzt der Versicherer 
bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme (auf Erstes 
Risiko) zusätzlich Eich- und Kalibrierungskosten, die der Versi-
cherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versicherten 
Total- oder Teilschaden aufwenden muss.

2	 Zusätzliche Eich- und Kalibrierungskosten sind Aufwendungen, 
die dadurch entstehen, dass zum Zwecke der Wiederherstellung 
der versicherten Sache andere Sachen erneut geeicht/kalibriert 
werden müssen. Die Entschädigungsleistung für Eich- und Kalib-
rierungskosten wird um die gehabte Nutzung (= im Verhältnis der 
tatsächlichen Nutzung seit letzter Eichung/Kalibrierung zum vor-
geschriebenen Eichintervall/empfohlenen Kalibrierungsintervall) 
gekürzt.

3	 Der nach Nr. 1 und 2 ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall 
um den je Position vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

TV-TK 3656	 Bergungskosten im Totalschadenfall

Im Totalschadenfall gemäß § A7 Nr. 3 ABMG 2008 gelten Bergungs-
kosten gemäß Deklaration mitversichert.

TV-TK 3657	 Mitversicherung von Mehrkosten bei Anmietung 
eines Ersatzgerätes im Teilschadenfall

1	 Wird die technische Einsatzmöglichkeit einer im Maschinen-/Gerä-
teverzeichnis deklarierten Sache durch einen ersatzpflichtigen 

Sachschaden beschädigt, so ersetzt der Versicherer die entste-
henden Mehrkosten, die durch Anmietung eines Ersatzgerätes für 
die Dauer der Reparatur entstehen.

2	 Der Versicherer leistet Entschädigung für die tatsächlich entstan-
denen und nachgewiesenen Mehrkosten, max. jedoch 130 EUR 
täglich.

	 Für den erforderlichen Hin- und Rücktransportes des angemie-
teten Ersatzgerätes sowie Montagearbeiten gilt die vereinbarte 
Tageshöchstentschädigung ebenfalls.

3	 Die Mehrkosten für die Anmietung eines bis zu 25 Prozent leis-
tungsfähigeren Gerätes sind mitversichert, sofern nachweislich 
kein vergleichbares Geräte angemietet werden konnte.

4	 Entschädigung wird nur geleistet für einen Zeitraum, in dem der 
Versicherungsnehmer nachweislich einen Einsatzauftrag zu erfül-
len hatte.

5	 Die Haftung des Versicherers ist auf 20 Arbeitstage je Versiche-
rungsfall begrenzt und auf 40 Arbeitstage im laufenden Versiche-
rungsjahr für alle Schadenfälle maximiert. 

6	 Von jedem ersatzpflichtigen Schaden trägt der Versicherungsneh-
mer einen Selbstbehalt von 5 Arbeitstagen.

7	 Mehrkosten werden nicht ersetzt, soweit diese wegen geplanter 
oder notwendiger Revisionen, Wartungsarbeiten, Überholungen 
oder Änderungsarbeiten ohnehin entstanden wären, auch ohne 
Rücksicht darauf, dass bei diesen Maßnahmen ein ersatzpflichti-
ger Sachschaden festgestellt wurde.

8	 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer jeden 
Schadenfall unverzüglich zu melden, so dass der Versicherer die 
Möglichkeit erhält, geeignete Reparaturmaßnahmen vor Repara-
turbeginn mit dem Versicherungsnehmer abzustimmen.

Die Rechtsfolgen von Verletzungen dieser Obliegenheiten ergeben 
sich aus § B8 ABMG 2008.

TV-TK 3756	 Selbstbehalt bei Abhandenkommen

Der gemäß § A7 ABMG 2008 ermittelte Entschädigungsbetrag wird 
bei Schäden infolge Abhandenkommens der versicherten Sache um 
10 Prozent, mindestens jedoch den vereinbarten Grundselbstbehalt 
gekürzt.

TV-TK 3757	 Selbstbehalt bei Abhandenkommen

Der gemäß § A7 ABMG 2008 ermittelte Entschädigungsbetrag wird 
bei Schäden infolge Abhandenkommens der versicherten Sache um 
25 Prozent, mindestens jedoch den vereinbarten Grundselbstbehalt 
gekürzt.

TV-TK 3758	 Akkumulatorenbatterien

Bei Schäden an Akkumulatorenbatterien wird ein Abzug „neu für alt“ 
vorgenommen, der sich nach der normalen Lebensdauer der Batte-
rien richtet.

Sanktionsklausel

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – 
Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die 
Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der 
Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. 
Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika, soweit dem nicht 
Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder der Bundesrepublik 
Deutschland entgegenstehen.

TV-TK 3854	 Repräsentanten

Der Versicherungsnehmer oder die Mitversicherten müssen sich die 
Kenntnis und das Verhalten ihrer Repräsentanten zurechnen lassen.

Als Repräsentanten gelten bei

a)	 Aktiengesellschaften:
	 die Mitglieder des Vorstandes und die Generalbevollmächtigten,

b)	 Gesellschaften mit beschränkter Haftung:
	 die Geschäftsführer,

c)	 Kommanditgesellschaften:
	 die Komplementäre,

d)	 offenen Handelsgesellschaften:
	 die Gesellschafter,
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e)	 Gesellschaften bürgerlichen Rechts:
	 die Gesellschafter,

f)	 Einzelfirmen:
	 die Inhaber,

g)	 anderen Unternehmensformen:
	 die nach gesetzlichen Vorschriften berufenen obersten Körper

schaften des öffentlichen Rechts (z. B. Genossenschaften, Ver-
bände, Vertretungsorgane, Kommunen),

h)	 ausländischen Firmen:
	 der entsprechende Personenkreis.

TV-TK 3855	 Wartung

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, vor jedem Jahreseinsatz 
eine Inspektion von einer Fachfirma durchführen zu lassen. Dieser 
Nachweis ist im Schadenfall dem Versicherer einzureichen.

Die Rechtsfolgen von Verletzungen dieser Obliegenheiten ergeben 
sich aus § B8, B9 ABMG 2008.

TV-TK 3860	 Vorläufige Deckung

1	 Beginn des Versicherungsschutzes

	 Der Versicherungsschutz aus dem Vertrag über die vorläufige 
Deckung beginnt zu dem vereinbarten Zeitpunkt. Der Versiche-
rungsschutz beginnt jedoch nicht vor der Zahlung des Beitrages, 
sofern der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses über 
die vorläufige Deckung oder durch einen auffälligen Hinweis im Ver-
sicherungsschein auf diese Voraussetzung aufmerksam macht.

2	 Inhalt des Vertrages

	 Grundlage dieses Vertrages sind die im Versicherungsvertrag ver-
einbarten Allgemeinen Versicherungsbedingungen und Klauseln.

3	 Nichtzustandekommen des Hauptvertrages

	 Kommt der Hauptvertrag nicht zustande, so steht dem Ver-
sicherer ein Anspruch auf einen der Laufzeit der vorläufigen 
Deckung entsprechenden Teil des Beitrages zu, der beim Zu- 
standekommen des Hauptvertrages für diesen zu zahlen wäre. 
Dies gilt nicht, wenn für die vorläufige Deckung ein abweichender 
Beitrag vereinbart wurde.

4	 Beendigung des Vertrages über vorläufige Deckung

	 a)	� Der Vertrag über vorläufige Deckung endet spätestens zu 
dem Zeitpunkt, zu dem nach einem vom Versicherungs
nehmer geschlossenen Hauptvertrag oder einem weiteren 
Vertrag über vorläufige Deckung ein gleichartiger Versiche- 
rungsschutz beginnt. Ist der Beginn des Versicherungs
schutzes nach dem Hauptvertrag oder nach dem weiteren 
Vertrag über vorläufige Deckung von der Zahlung des Beitra-
ges durch den Versicherungsnehmer abhängig, so endet der 
Vertrag über vorläufige Deckung bei Nichtzahlung oder ver-
späteter Zahlung des Beitrages abweichend von Satz 1 spä-
testens zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherungsnehmer 
mit der Beitragszahlung in Verzug ist. Voraussetzung hierfür 
ist aber, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen 
Vermerk im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge auf-
merksam gemacht hat.

	 b)	� Absatz a) ist auch anzuwenden, wenn der Versicherungsneh-
mer den Hauptvertrag oder den weiteren Vertrag über vor-
läufige Deckung mit einem anderen Versicherer schließt. Der 
Versicherungsnehmer hat den anderweitigen Vertragsschluss 
unverzüglich mitzuteilen.

	 c)	� Kommt der Hauptvertrag mit dem Versicherer, mit dem der 
Vertrag über vorläufige Deckung besteht, nicht zustande, 
weil der Versicherungsnehmer seine Vertragserklärung zum 
Hauptvertrag widerruft oder einen Widerspruch wegen eines 
vom Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen abweichen-
den Versicherungsscheins erklärt, so endet der Vertrag über 
vorläufige Deckung spätestens mit dem Zugang des Wider
rufes oder des Widerspruches beim Versicherer.

	 d)	� Ist das Vertragsverhältnis über vorläufige Deckung auf unbe-
stimmte Zeit eingegangen, kann jede Vertragspartei den Ver-
trag ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Die Kündigung des 
Versicherers wird jedoch erst nach Ablauf von zwei Wochen 
nach Zugang wirksam.

	 e)	 Die Kündigung nach d) hat in Textform zu erfolgen.

TV-TK 3911	 Datenversicherung

1	 Versicherte und nicht versicherte Kosten

	 a)	� Versichert sind zusätzlich Kosten für die Wiederherstellung 
von

	 aa)	� Daten;

	 bb)	� betriebsfertigen und funktionsfähigen Standardpro-
grammen und individuell hergestellten Programmen, zu 
deren Nutzung der Versicherungsnehmer berechtigt ist,

		  soweit sich diese auf einem Datenträger befinden. 

	 b)	� Nicht versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von 
Daten und Programmen, die sich nur im Arbeitsspeicher der 
Zentraleinheit befinden.

2	 Versicherte Sachen

	 Abweichend von § A1 Nr. 4 a ABMG 2008 sind Wechseldatenträ-
ger versichert. Wechseldatenträger gelten nicht als elektronisches 
Bauelement.

3	 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden

	 Der Versicherer leistet Entschädigung, sofern der Verlust, die Ver-
änderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten oder Programme 
infolge

	 a)	� von Blitzeinwirkung oder

	 b)	� eines dem Grunde nach versicherten Schadens gemäß § A2 
ABMG 2008 an dem Datenträger oder der Datenverarbei-
tungsanlage, auf dem diese gespeichert waren

	 eingetreten ist.

4	 Versicherungsort

	 In Ergänzung zu § A4 ABMG 2008 besteht Versicherungsschutz 
für Sicherungsdatenträger und Sicherungsdaten in deren Ausla-
gerungsstätten sowie auf den Verbindungswegen zwischen Ver-
sicherungsort und Auslagerungsstätte.

5	 Versicherungswert, Versicherungssumme

	 a)	� Versicherungswert sind abweichend von § A5 Nr. 1 ABMG 
2008 bei

	 aa)	� Daten und Programmen die Wiederbeschaffungs- bzw. 
Wiedereingabekosten (siehe Nr. 6 a), 

	 bb)	� Wechseldatenträgern die Wiederbeschaffungskosten.

	 b)	� Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert ent-
sprechen.

6	 Umfang der Entschädigung für Daten und Programme

	 a)	� Entschädigt werden abweichend von § A7 ABMG 2008 die für 
die Wiederherstellung des früheren, betriebsfertigen Zustan-
des der Daten und Programme notwendigen Aufwendungen. 
Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbesondere 
erforderliche

	 aa)	� maschinelle Wiedereingabe aus Sicherungsdaten
trägern;

	 bb)	� Wiederbeschaffung und Wiedereingabe oder Wieder-
herstellung von Stamm- und Bewegungsdaten (einschl. 
dafür erforderlicher Belegaufbereitung/Informationsbe-
schaffung);

	 cc)	� Wiederbeschaffung und Neuinstallation von Standard-
programmen;

	 dd)	� Wiedereingabe von Programmdaten individuell herge-
stellter Programme und Programmerweiterungen (z. B. 
Konfigurationen, Funktionsblöcke) aus beim Versiche-
rungsnehmer vorhandenen Belegen (z. B. Quellcodes).

	 b)	 Der Versicherer leistet keine Entschädigung 

	 aa)	� für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die versi-
cherten Daten oder Programme durch Kopierschutz-, 
Zugriffsschutz- oder vergleichbare Vorkehrungen (z. B. 
Kopierschutzstecker, Verschlüsselungsmaßnahmen) 
gesichert sind (z. B. Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb);

	 bb)	� für die Korrektur von manuell fehlerhaft eingegebenen 
Daten;

	 cc)	� für Fehlerbeseitigungskosten in Programmen;

	 dd)	� für Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserun-
gen, die über die Wiederherstellung hinausgehen;
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	 ee)	� für sonstige Vermögensschäden;

	 ff)	� soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe der 
Daten oder Programme nicht notwendig ist;

	 gg	� soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe der 
Daten oder Programme nicht innerhalb von 12 Monaten 
nach Eintritt des Schadens durchgeführt wurde.

	 c)	� Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten Versiche-
rungssummen.

	 d)	� Bei Unterversicherung wird kein Abzug von der Entschädi-
gung vorgenommen.

	 e)	� Der nach a) bis c) ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall 
um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. Entstehen mehrere 
Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils einzeln abgezogen.

7	 Sonstige vertraglich vereinbarte Obliegenheiten vor Eintritt des 
Versicherungsfalls 

	 a)	� Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a ABMG 2008 hat der Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles

	 aa)	� eine übliche, jedoch mindestens einmal wöchentliche 
Datensicherung vorzunehmen, d. h. Duplikate der ver-
sicherten Daten und Programme anzufertigen und so 
aufzubewahren, dass bei einem Versicherungsfall Ori-
ginale und Duplikate nicht gleichzeitig beschädigt wer-
den oder abhanden kommen können. Die technischen 
Einrichtungen zur Datensicherung müssen jeweils dem 
Stand der Technik entsprechen;

	 bb)	� sicherzustellen, dass Form und Struktur der Daten auf 
dem Sicherungsdatenträger so beschaffen sind, dass 
deren Rücksicherung technisch möglich ist, z. B. durch 
Sicherung mit Prüfoption (Verify) und Durchführung von 
Rücksicherungstests.

	 b)	� Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach 
a) ergeben sich aus §§ B8, B9 ABMG 2008.

TV-TK 3953	 Vorsorgeversicherung/Investitionen 

1	 Mitversichert gelten die während eines Versicherungsjahres neu 
angeschafften fahrbaren und transportablen Geräte bis zu der unter 
Besonderen Vereinbarungen aufgeführten Versicherungssumme. 
Voraussetzung hierfür ist, dass die neu hinzukommenden fahrba-
ren und transportablen Geräte den bereits vorhandenen in Art und 
Verwendungszweck entsprechen, also zu der Kategorie gehören, 
für die auch bereits Versicherungsschutz genommen wurde.

	 Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Hinzukommen der 
fahrbaren und transportablen Geräte und endet drei Monate nach 
Ablauf der Versicherungsperiode, in welcher die Geräte hinzuge-
kommen sind.

	 Darüber hinausgehender Versicherungsschutz muss beantragt 
werden.

	 Im Schadenfall gilt der im Geräteverzeichnis für gleichartige 
Objekte dokumentierte Selbstbehalt.

2	 Neu angeschaffte fahrbare und transportable Geräte, deren Einzel-
wert die unter Besonderen Vereinbarungen aufgeführte Versiche-
rungssumme übersteigt, sind gesondert zur Versicherung anzu-
melden. Hierfür beginnt der Versicherungsschutz zum beantragten 
Zeitpunkt, frühestens nach Kenntnis durch den Versicherer.

3	 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, innerhalb von drei 
Monaten nach Beginn eines jeden Versicherungsjahres, die auf-
grund der im vorhergehenden Versicherungsjahr eingetretenen 
Veränderungen (Aus- und Einschlüsse) an den Versicherer in Text-
form zu melden. Falls keine Veränderungen eingetreten sind, ist 
die Meldung entbehrlich.

4	 Die Beitragsabrechnung infolge der Veränderungen erfolgt zu 
Beginn des laufenden Versicherungsjahres.

TV-TK 3960	 Pauschale Maschinen-Gruppen-Versicherung  
für fahrbare oder transportable Geräte

1	 Versicherte Sachen

	 Abweichend von § A1 Nr. 1 ABMG 2008 sind die in der Dekla-
ration genannten fahrbaren oder transportablen Gerätegruppen 
versichert.

2	 Nicht versicherte Sachen

	 Nicht versichert gelten Geräte, die

	 a)	� bei Antragstellung älter als 10 Jahre sind;

	 b)	� vermietet/verliehen werden;

	 c)	� unter erschwerten Bedingungen (unter Tage, Steinbruch, 
Schrottplätze) eingesetzt werden;

	 d)	� sich auf Schwimmkörpern befinden;

	 e)	� in der Anlage zur pauschalen Maschinen- und Kaskogruppen-
versicherung als nicht versicherbar angegeben sind;

	 f)	� Prototypen;

	 g)	� Handelsware und Vorführgeräte;

	 h)	� Anlagen und Geräte, für die der Versicherungsnehmer nicht 
die Gefahr trägt, z. B. durch Haftungsfreistellung bei gemie-
teten Sachen.

3	 Erst-Risiko-Positionen

	 Beitragsfrei mitversichert sind:

	 a)	� Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten 
(gemäß § A6 Nr. 3 a) ABMG 2008) im vereinbarten Umfang; 
es gilt ein Selbstbehalt von 500 EUR je Schaden vereinbart;

	 b)	� Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich 
(gemäß § A6 Nr. 3 b) ABMG 2008) im vereinbarten Umfang; 
es gilt ein Selbstbehalt von 500 EUR je Schaden vereinbart;

	 c)	� Bewegungs- und Schutzkosten (gemäß § A6 Nr. 3 c) ABMG 
2008) im vereinbarten Umfang; es gilt ein Selbstbehalt von 
500 EUR je Schaden vereinbart;

	 d)	� Luftfrachtkosten (gemäß § A6 Nr. 3 d) ABMG 2008) im ver-
einbarten Umfang; es gilt ein Selbstbehalt von 500 EUR je 
Schaden vereinbart;

	 e)	� Reserveteile, soweit sie der durch den Schaden betroffenen 
versicherten Sache eindeutig zuzuordnen sind und es sich 
nicht um Normteile bzw. Teile handelt, die im Zuge von War-
tungsarbeiten regelmäßig ausgewechselt werden;

	 f)	� Hydrauliköle, wenn sie infolge eines ersatzpflichtigen Maschi-
nenschadens beschädigt oder zerstört werden. Die Entschä-
digung erfolgt unter Abzug einer Wertverbesserung. §  A7 
Nr. 2 b) ABMG 2008 wird entsprechend abgeändert;

	 g)	� Werkzeuge, wenn sie infolge eines ersatzpflichtigen Maschi-
nenschadens beschädigt oder zerstört werden und zum 
Schadenzeitpunkt in der betroffenen Anlage eingebaut und im 
laufenden Arbeitsgang in Eingriff waren. Die Entschädigung 
erfolgt unter Abzug einer Wertverbesserung. § A7 Nr. 2 b) 
ABMG 2008 wird entsprechend ersetzt;

	 h)	� Kabel, soweit sie der unmittelbaren Stromversorgung oder 
Steuerung der versicherten, vom Schaden betroffenen Anla-
gen dienen. § A7 Nr. 2 b)  bb) ABMG 2008 gilt entsprechend 
abgeändert;

	 i)	� Mehrkosten durch Technologiefortschritt. Ersetzt werden die 
tatsächlich entstandenen Mehrkosten für die Wiederherstel-
lung der versicherten und vom Teilschaden betroffenen Sache 
durch Technologiefortschritt, wenn die Wiederherstellung der 
Sache in derselben Art und Güte nicht möglich oder wirt-
schaftlich nicht sinnvoll ist. Maßgebend ist der Betrag, der für 
ein Ersatzgut aufzuwenden ist, das der vom Schaden betrof-
fenen Sache in Art und Güte am nächsten kommt.

4	 Versicherungssumme

	 Die Versicherungssumme je Maschinengruppe wird zu Beginn der 
Versicherung gebildet. Sie muss der Summe der Einzel-Versiche-
rungswerte (§ A5 Nr. 1 ABMG 2008) aller Geräte entsprechen, 
die dieser Gruppe im Betrieb zuzuordnen sind. Ist die Versiche-
rungssumme niedriger als Summe der Einzelpositionen, so liegt 
Unterversicherung vor. § A5 Nr. 3 ABMG 2008 gilt sinngemäß.

5	 Vorsorgeversicherung/Jahresmeldung für Veränderungen

	 a)	� Für die während des jeweiligen Versicherungsjahres eintre-
tenden Veränderungen (Erweiterungen, Austausch, Neuan-
schaffungen) gilt eine Vorsorgeversicherung von 30 Prozent 
der zuletzt dokumentierten Versicherungssumme vereinbart.

	 b)	� Die Vorsorge gilt nur für Maschinen und Anlagen, die den 
bereits versicherten in Art und Einsatzweise entsprechen.

	 c)	� Der Versicherungsschutz beginnt mit der Veränderung nach 
a), frühestens jedoch nach deren Betriebsfertigkeit (siehe 
§ A1 Nr. 1 Abs. 2 ABMG 2008) und Gefahrübertragung auf 
den Versicherungsnehmer. Der Versicherungsschutz endet 
drei Monat nach Ablauf der Versicherungsperiode, in welcher 
die Veränderung nach a) war.
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		�  Darüber hinausgehender Versicherungsschutz muss bean-
tragt werden.

	 d)	� Die Entschädigung ist je Grundstück und Versicherungsfall 
auf den hierfür vereinbarten Betrag begrenzt. 

	 e)	� Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Ver-
sicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

	 f)	� Die Vorsorgeversicherung gilt nicht für

	 aa)	� den Ausgleich einer etwaigen Unterversicherung;

	 bb)	� Erst-Risiko-Positionen.

6	 Obliegenheiten

	 Auf die Obliegenheit, Schäden durch strafbare Handlungen gegen 
das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen (siehe § B8 Nr. 
2 a) ee) ABMG 2008) sowie auf die Rechtsfolgen nach § B8 ABMG 
2008 wird besonders hingewiesen.

TV-TK 3962	 Subsidiärhaftung

Sind Schäden an versicherten Sachen auch durch eine Haftpflichtver-
sicherung (z. B. Kfz-Haftpflicht, Betriebshaftpflicht) oder Sach-Versi-
cherung gedeckt, so geht diese Versicherung der Maschinen- und 
Kaskoversicherung vor.

Die Maschinen- und Kaskoversicherung bietet ausschließlich subsi-
diären Versicherungsschutz.

TV-TK 3991	 Schadenverlaufsabhängiger Beitragsnachlass

Der Jahresbeitrag enthält den in der Abrechnung genannten scha-
denverlaufsabhängigen Beitragsnachlass. Dieser entfällt beim Über-
schreiten einer Schadenquote (*) von 60 Prozent ab der nächsten 
Hauptfälligkeit des Vertrages.

Sobald die Schadenquote 60 Prozent wieder unterschreitet, wird die-
ser Beitragsnachlass – ab Beginn der nächsten Versicherungsperiode 
– erneut gewährt.

*) �Verhältnis der gezahlten und reservierten Schäden zum erhobenen Beitrag 
(ohne Versicherungssteuer), seit Gültigkeit dieser Vereinbarung, jedoch maxi-
mal innerhalb der letzten 5 Jahre.

TV-TK 3994	 Beitragsregulierung

Unter der Voraussetzung eines mindestens fünfjährigen Bestehens 
dieses Vertrages wird vereinbart:

70 Prozent des während des Zeitraumes von jeweils fünf Jahren 
nach Beginn des Vertrages oder nach der letzten Beitragsregulie-
rung gezahlten vorläufigen Beitrages werden den in derselben Zeit 
angefallenen Schäden gegenübergestellt. Wenn die Schadenzah-
lungen einschließlich der Rückstellungen für noch nicht erledigte 
Schadenfälle niedriger sind als 70 Prozent des erhobenen vorläufi-
gen Beitrages, wird der endgültige Beitrag so festgesetzt, dass der 
Versicherungsnehmer von dem so ermittelten Unterschied 30 Pro-
zent zurückerhält.

TV-TK 3996	 Stundung zur Beitragsregulierung

Im Vorgriff auf eine mögliche Beitragserstattung wird ein Stundungs-
nachlass gemäß Beitragsabrechnung gewährt. Die gestundeten Anteile 
des Beitrages sind nach zu entrichten, sobald die angemeldeten Schä-
den erkennen lassen, dass eine Beitragserstattung nicht in Betracht 
kommt oder die vereinbarte  Beitragsregulierung aufgrund einer vor
zeitigen Aufhebung des Vertrages entfällt. Dies gilt nicht, wenn der Ver-
sicherer den Vertrag kündigt.

TV-TK 3997	 Neumaschinennachlass

Der Neumaschinennachlass gilt für die entsprechend gekennzeich-
neten Deklarationen. Dieser Nachlass entfällt ab dem jeweils doku-
mentierten Zeitpunkt.

BVB	 Besondere Vereinbarung bei Einschluss Brand, 
Blitzschlag, Explosion

In Ergänzung zu § A2 Nr. 1 f) ABMG 2008 gilt vereinbart:

Der Versicherer leistet für Schäden durch Brand, Blitzschlag, Explo-
sion etc. gem. § A2 Nr. 1 f) ABMG 2008 nur dann Entschädigung, 
wenn die versicherte Sache über geeignete Feuerlöscheinrichtungen 
verfügt.

Geeignete Feuerlöscheinrichtungen sind automatische Löschanlagen 
oder alternativ mindestens zwei Handfeuerlöscher (je mind. 6 kg). Bei 
Ausrüstung der Maschinen mit Handfeuerlöschern muss ein Löscher 

in der Fahrerkabine und ein Löscher gut erreichbar außen am Fahr-
zeug angebracht sein.

Die automatischen Löschanlagen bzw. die Handfeuerlöscher sind 
gemäß den Vorschriften des Herstellers bzw. den Herstellerempfehlun-
gen regelmäßig, mindestens jedoch einmal jährlich, zu warten, ständig 
auf ihre Funktion hin zu prüfen und in stets betriebsbereitem Zustand 
vorzuhalten.

Jeder Schaden durch Brand, Blitzschlag, Explosion etc. gemäß § A2 
Nr. 1 f) ABMG 2008 ist der örtlichen Polizeibehörde unverzüglich zu 
melden.

Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheit ergeben sich aus 
§§ B8, B9 ABMG 2008.

BVB	 Kostenerweiterungen zur Maschinen- und 
Kaskoversicherung

1	 Entschädigung im Totalschadenfall	

	 Innerhalb der ersten 24 Monate ab 1. Inbetriebnahme der versi-
cherten Sache wird im Totalschadenfall der Neuwert, maximal 
die Versicherungssumme, ersetzt.

2	 Vorsorgeversicherung

	 Es gilt eine Vorsorgeversicherung gemäß Klausel TV-TK 3953 
für Neuanschaffungen von bis zu 30 % der zuletzt dokumen-
tierten Versicherungssumme mitversichert.

3	 Diebstahl von Kraftstoffen

	 Der Diebstahl von Kraftstoffen aus versicherten Maschinen 
gilt bis zu einer Versicherungssumme auf Erstes Risiko bis 
500 EUR mitversichert.

4	 GAP-Deckung für geleaste Maschinen

	 Unter der Voraussetzung, dass die Versicherungssumme dem 
Versicherungswert  und  mindestens der Finanzierungssumme  
entspricht, gilt in Ergänzung zu § A7 Nr. 3 ABMG 2008 folgende 
weitergehende Entschädigungsleistung im versicherten Total-
schadenfall vereinbart:

	 Wird der Leasing-/Finanzierungsvertrag nicht fortgesetzt, 
ersetzt der Versicherer zusätzlich eine Differenz zwischen dem 
Zeitwert gemäß § A7 Nr. 1 ABMG 2008 und dem Leasing-/
Finanzierungsbuchwert bis zu einer Höchstentschädigung in 
Höhe von 20 % der Versicherungssumme. Die Leistung aus 
der GAP-Deckung gilt für Leasing-/Finanzierungsverträge auf 
der Grundlage von zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
marktüblicher Zinsen und Laufzeiten. Nicht berücksichtigt  
werden vor Eintritt des Schadenfalles fällig gewesene, nicht 
bezahlte Raten. Alle sonstigen Bestimmungen, insbesondere 
gemäß §§ A7, 8 ABMG 2008 (z. B. Abzug des Restwertes, 
Selbstbeteiligung) und gemäß § B8 ABMG 2008 (Obliegenhei-
ten des Versicherungsnehmers), gelten unverändert auch für  
diese GAP-Deckung.

5	 Sofortiger Reparaturbeginn

	 Nach Eintritt eines versicherten Schadens kann mit der Repara-
tur sofort begonnen werden, wenn die Schadenanzeige unver-
züglich erfolgt und der Schaden den Betrag von 10.000 EUR 
voraussichtlich nicht übersteigt. Das Schadensbild ist nach 
Möglichkeit durch Fotos zu dokumentieren und die bei der 
Reparatur ausgetauschten Teile sind zur Beweissicherung auf-
zubewahren. Unabhängig davon bleibt der Versicherungsneh-
mer zur Erfüllung seiner Obliegenheiten im Versicherungsfall, 
insbesondere zur Schadenminderung, verpflichtet.

BVB	 Mehrkosten durch behördliche Wiederherstel-
lungsbeschränkungen

Mitversichert bis zur Versicherungssumme sind die infolge eines 
Versicherungsfalles tatsächlich entstandenen Aufwendungen für 
notwendige Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen.

BVB	 Sachverständigenkosten 

Übersteigt der entschädigungspflichtige Schaden den Betrag von 
25.000 EUR, so ersetzt der Versicherer von dem durch den Versiche-
rungsnehmer nach § A9 zu tragenden Kosten des  Sachverständigen-
verfahrens einen Anteil von 80 %.
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Kundeninformationen

Identität des Versicherers

Name:	 Generali Deutschland Versicherung AG
Anschrift:	 Adenauerring 7, 81737 München
Rechtsform:	 Aktiengesellschaft
Sitz:	 Adenauerring 7, 81737 München
Handelsregister:	 Amtsgericht München, HRB 250638
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Stefan Lehmann

Ladungsfähige Anschrift des Versicherers 

Generali Deutschland Versicherung AG
Adenauerring 7
81737 München

vertreten durch den Vorstand: Roland Stoffels, Vorsitzender;  
Jens Bönisch, Dr. Melanie Kramp-Gerstner, Dr. Robert Wehn

Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers

Die Generali Deutschland Versicherung AG betreibt alle Arten der 
Schaden- und Unfallversicherung.

Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Es gelten bei entsprechender Beantragung die zu den einzelnen Versi-
cherungen aufgeführten Versicherungsbedingungen und Klauseln, die 
in den entsprechenden Registern dieser Produktunterlagen enthalten 
sind: 

•	 Elektronikversicherung
	 Allgemeine Bedingungen für die Elektronik-Versicherung (ABE 

2011) sowie weitere im entsprechenden Register enthaltene Klau-
seln

•	 Maschinenversicherung
	 Allgemeine Maschinenversicherungsbedingungen (AMB 2008) 

sowie weitere im entsprechenden Register enthaltene Klauseln

•	 Maschinen- und Kaskoversicherung
	 Allgemeine Bedingungen für die Maschinen- und Kaskoversiche-

rung von fahrbaren oder transportablen Geräten (ABMG 2008) 
sowie weitere im entsprechenden Register enthaltene Klauseln

Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung unserer Leistung

In unseren Produktübersichten haben wir Sie bereits näher über Art 
und Umfang der jeweiligen Versicherung informiert. 

Nach Eintritt des Versicherungsfalles und Feststellung unserer Leis
tungspflicht erbringen wir die im jeweiligen Versicherungsvertrag für 
diesen Fall vereinbarte Leistung.

Weitere Einzelheiten zu Art, Umfang und Fälligkeit sowie Erfüllung 
unserer Leistungen sind in den maßgeblichen Versicherungsbedin-
gungen und Klauseln geregelt.

Gesamtbeitrag der Versicherung

Der Gesamtbeitrag des Vertrages/der Verträge einschließlich aller 
Bestandteile wie z. B. gesetzliche Versicherungsteuern oder Raten-
zahlungszuschlag ergibt sich aus dem Antrag. 

Zahlung, Erfüllung und Zahlweise der Beiträge

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Abschluss 
des Vertrages, jedoch nicht vor dem Beginn des Versicherungsschut-
zes, fällig.

Wann Sie die Folgebeiträge zu zahlen haben, richtet sich nach der im 
Antrag vereinbarten Zahlweise (z. B. monatlich oder jährlich). Ist die 
Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, sorgen Sie bitte 
für entsprechende Deckung; die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn der 
Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und einer berech-
tigten Einziehung nicht widersprochen wird.

Ist eine unterjährige Zahlweise des Jahresbeitrages vereinbart, gilt als 
erster Beitrag nur der entsprechende Teilbetrag des ersten Jahres
beitrages. Der noch ausstehende Rest des Jahresbeitrages ist sofort 

fällig, wenn Sie mit der Zahlung eines Teilbetrages ganz oder teilweise 
in Verzug geraten.

Bei halbjährlicher Zahlweise beträgt der Ratenzuschlag 3 %, bei 
vierteljährlicher Zahlweise 5 % und bei monatlicher Zahlweise 7 %. 
Monatliche Zahlung setzt ein zu unseren Gunsten erteiltes SEPA-
Lastschriftmandat voraus. Entfällt diese Voraussetzung nachträglich, 
gilt vierteljährliche Zahlweise vereinbart.

Nähere Einzelheiten zu diesen Themen sind in den Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen des jeweils gewählten Produktes zu finden.

Gültigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen 

Die Informationen dieser Produktunterlagen einschließlich der im 
Antrag genannten Beiträge behalten für die Dauer von drei Monaten 
nach ihrer Aushändigung Gültigkeit.

Zustandekommen des Vertrages

Der Versicherungsvertrag kommt durch Ihren Antrag und Zugang des 
Versicherungsscheines oder einer gesonderten Annahmeerklärung 
durch den Versicherer zustande.

Als Antragsteller sind Sie einen Monat an den Antrag gebunden; Ihr 
Widerrufsrecht bleibt hiervon unberührt. Innerhalb dieser Frist können 
wir Ihren Antrag annehmen.

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung ohne Angabe von Gründen inner-
halb von 14 Tagen in Textform (z. B. als Brief, E-Mail) widerrufen. Eine 
ausführliche Belehrung zu Ihrem Widerrufsrecht finden Sie im Antrag. 

Beendigung des Vertrages, Kündigungsmöglichkeiten

Jeder Vertragspartner kann den Vertrag zum Ablauf der vereinbar-
ten Vertragsdauer kündigen. Verträge von mindestens einjähriger 
Dauer verlängern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer 
stillschweigend um jeweils ein Jahr, wenn nicht vor Ablauf durch einen 
Vertragspartner gekündigt wird. Bei einer Vertragslaufzeit von mehr 
als drei Jahren können Sie den Vertrag zum Ablauf des dritten oder 
jedes darauf folgenden Jahres kündigen. 

Eine Kündigung ist nur wirksam, wenn sie drei Monate vor dem jeweili-
gen Ablauf dem anderen Vertragspartner in Textform zugegangen ist.

Der Vertrag kann vorzeitig gekündigt werden, insbesondere 

•	 im Versicherungsfall 

•	 bei Eigentumswechsel 

•	 bei Obliegenheitsverletzung

Darüber hinaus endet der Vertrag bei Fortfall des versicherten Risikos.

Einzelheiten befinden sich in den entsprechenden Versicherungsbe-
dingungen.

Anwendbares Recht 

Auf die vorvertraglichen Verhandlungen und auf das Vertragsverhält-
nis findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

Verwendete Sprache

Sämtliche Kommunikation und Korrespondenz erfolgt in deutscher 
Sprache.

Außergerichtliche Beschwerde- und Behelfsverfahren

Und wenn Sie einmal mit uns nicht zufrieden sind?

Bitte melden Sie sich jederzeit mit Ihrem Anliegen oder Ihrer 
Beschwerde direkt bei Ihrer Kundenservice-Direktion. Die Adresse 
und Telefonnummer finden Sie in dem Begleitschreiben zu Ihrem Ver-
sicherungsschein. Darüber hinaus können Sie sich auch über unsere 
Internetseite an uns wenden:

	 www.generali.de/feedback
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Sollte Ihr Problem auf diesem Wege nicht zu lösen sein, schreiben Sie 
bitte unserem Vorstand:

	 Vorstand der Generali Deutschland Versicherung AG,
	 Adenauerring 7, 81737 München

Wir sind sicher, dass wir gemeinsam mit Ihnen Ihr Anliegen oder Ihre 
Beschwerde klären werden.

Sie können Ihre Beschwerde auch an die

	 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Bereich Versicherungen, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn,

richten. Die BaFin ist allerdings keine Schiedsstelle und ihre Entschei-
dung in einzelnen Streitfällen nicht verbindlich.

Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unbe-
rührt.

Wir möchten, dass Sie mit uns zufrieden sind. Unser Kundenservice 
ist ausgezeichnet – Ihre Anliegen nehmen wir sehr ernst.



–  95  –TA 16 220929 GEDV

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer 
 personenbezogenen Daten durch die Generali Deutschland Versi-
cherung AG und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht  zustehenden 
 Rechte.

Bitte geben Sie die Informationen auch den aktuellen und künftigen 
vertretungsberechtigten Personen und wirtschaftlich Berechtigten 
sowie etwaigen mitversicherten Personen und sonstigen Beteiligten 
weiter.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

Generali Deutschland Versicherung AG
Adenauerring 7
81737 München
Telefon: 089 5121-0
E-Mail: service@generali.de

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter 
der o. g. Adresse mit dem Zusatz Datenschutzbeauftragter oder per 
E-Mail unter: konzerndatenschutz.de@generali.com

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestim-
mungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren 
maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser  Unternehmen 
auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit personen bezogenen 
Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ (Code of  Conduct 
Datenschutz) verpflichtet, die die oben genannten  Gesetze für die Ver-
sicherungswirtschaft präzisieren. Diese können Sie im Internet unter 
www.generali.de/datenschutz abrufen. 

Fordern Sie Informationen z. B. zu unserem Unternehmen oder zu 
Produkten oder Leistungen unseres Unternehmens an, benötigen 
wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für die Bearbeitung 
Ihres Anliegens. Falls Sie eine Beratung wünschen, benötigen wir Ihre 
 Angaben zur Weitergabe an unseren Vertriebspartner.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die 
von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Vertra-
ges und zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. 
Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir  diese 
 Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur 
 Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benö-
tigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall ein-
getreten und wie hoch der Schaden ist.

Die Bearbeitung Ihres Anliegens bzw. der Abschluss und die 
Durchführung des Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich. 

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Er-
stellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. für die Ent-
wicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener 
 Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) 
DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener 
Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Unfallversi-
cherungsvertrages) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach 
Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statis tiken 
mit diesen Datenkategorien, geschieht dies auf Grundlage von Art. 9  
Abs. 2 j)  DSGVO i. V. m. § 27 BDSG. Eine erteilte Einwilligung kann 
 jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von 
Einwilligungserklärungen, die gegebenenfalls vor der Geltung der 
DSGVO, also vor dem 25.05.2018, uns gegenüber erteilt worden sind.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns 
oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann ins-
besondere erforderlich sein:
–  zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, ein-

schließlich des Trainings und der Weiterentwicklung technischer 
Systeme,

– zur Optimierung unserer internen Abläufe,

 –  zur Anonymisierung von Daten, z. B. um daraus Statistiken zu er-
stellen,

–  zur passgenauen Werbung für unsere eigenen Versicherungs-
produkte und für andere Produkte der Unternehmen der Generali- 
Gruppe und deren Kooperationspartner sowie für Markt- und 
 Meinungsumfragen,

–  zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten; insbesondere 
 nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf 
Versicherungsmissbrauch hindeuten können.

Auf Basis Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO in-
formieren wir Sie mittels personalisierten E-Mails sowie ggf. telefonisch 
über Produkte und Services und befragen Sie auf gleichem Wege zu 
Ihrer Kundenzufriedenheit. In diesem Zusammenhang analysieren wir 
Ihr Nutzungsverhalten im Hinblick auf erhaltene E-Mails. Das bedeutet: 
Wir verwenden E-Mails, die sog. Zählpixel enthalten. Dadurch können 
wir feststellen, ob Sie unsere Mail geöffnet sowie ggfs. genutzt haben. 
Z. B. können wir nachvollziehen, welche Elemente innerhalb der E-Mail, 
d. h. Logos, Buttons, Links etc., Sie angeklickt haben und wie lange Sie 
in bestimmten Bereichen der E-Mail verweilten. Diese Informationen 
werten wir aus, um sie anschließend für zukünftige E-Mails zu berück-
sichtigen, d. h. um für Sie nicht interessante Informationen herausfiltern 
und Ihnen auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmte Benachrich-
tigungen zukommen lassen zu können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Er-
füllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vor-
gaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder 
unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. 
Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Rückversicherer:
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versi-
cherungsunternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich 
sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Rückversicherer 
zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder 
den Versicherungsfall machen kann. Darüber hinaus ist es möglich, 
dass der Rückversicherer unser Unternehmen aufgrund seiner be-
sonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei 
der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. Wir übermitteln 
Ihre Daten an den Rückversicherer nur soweit dies für die Erfüllung 
unseres Versicherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist bzw. im zur 
Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang. 
Nähere Informationen können Sie von unseren Rückversicherern, 
der Generali Deutschland AG, Adenauerring 7, 81737  München und 
der Pharma-Rückversicherungs-Gemeinschaft, Königinstraße 107, 
80802 München erhalten.

Vermittler/Vermögensberater:
Soweit sich im Rahmen der Bearbeitung Ihres Anliegens die Notwen-
digkeit zur Einbeziehung eines Vermittlers/Vermögensberaters ergibt, 
verarbeitet Ihr Vermittler/Vermögensberater die zum Abschluss und 
zur Durchführung des Vertrages benötigten Antrags- und Vertrags-
daten. Gleiches gilt, wenn Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsver-
träge von einem Vermittler/Vermögensberater betreut werden. Auch 
übermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden 
Vermittler/Vermögensberater, soweit diese die Informationen zu Ihrer 
Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienst-
leis tungsangelegenheiten benötigen.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmens-
gruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in der 
Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Versiche-
rungsvertrag zwischen Ihnen und einem oder mehreren Unter nehmen 
unserer Gruppe besteht, können Ihre Daten etwa zur zentralen Ver-
waltung von Anschriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, 
zur Vertrags- und Schadenbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur 
gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein Unternehmen der 
Gruppe verarbeitet werden. Soweit wir auf Basis der Würdigung der 
Umstände annehmen dürfen, dass Sie Post, E-Mails oder Zahlungen 
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nicht an das für Ihr Anliegen zuständige Konzernunternehmen adres-
siert haben, bemühen wir uns in bestimmten Fällen fehladressierte 
Post- und E-Maileingänge sowie Zahlungen innerhalb des Konzerns 
an das zuständige Unternehmen weiterzuleiten.

Zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen (z. B. aus dem Handelsrecht) 
oder auf Basis berechtigter Interessen können wir auch Daten an die Ge-
nerali Deutschland AG als Obergesellschaft der deutschen Unterneh-
mensgruppe, an die Assicurazioni Generali S.p.A. als Konzern mutter 
der internationalen Generali-Gruppe sowie an andere Gesellschaften 
der deutschen oder internationalen Generali Gruppe übertragen.

In unserer Dienstleisterliste bei den Vertragsbedingungen und Kun-
deninformationen, die wir Ihnen vor Antragstellung in Textform mit-
geteilt haben, sowie in der jeweils aktuellen Version im Internet unter 
www.generali.de/datenschutz finden Sie die Unternehmen, die an 
einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen.

Externe Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen 
Pflichten zum Teil externer Dienstleister. Eine Auflistung der von uns 
eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur 
vorübergehende Geschäftsbeziehungen  bestehen, können Sie der 
Übersicht in den Vertragsbedingungen und  Kundeninformationen,  
die Sie vor Antragstellung erhalten haben, sowie in der jeweils 
aktuellen Version auf unserer Internetseite unter
www.generali.de/datenschutz entnehmen.

Soweit mehrere Unternehmen Ihre personenbezogenen Daten in ge-
meinsamer Verantwortlichkeit (Art. 26 DSGVO) verarbeiten,  haben 
sich die jeweiligen Unternehmen untereinander vertraglich dazu ver-
pflichtet, ihre datenschutzrechtlichen Pflichten (einschließlich Infor-
mationspflichten und Betroffenenrechte) in der Regel in eigener Ver-
antwortung zu erfüllen.

Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere 
Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetz-
licher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzbe-
hörden oder Strafverfolgungsbehörden).

Dauer der Datenspeicherung

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben 
 genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vor-
kommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt wer-
den, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen  geltend gemacht 
werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu 
 dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, 
soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nach-
weis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus 
dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwä-
schegesetz. Die Speicherfristen  betragen danach bis zu zehn Jahren.

Betroffenenrechte

Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer  Person 
gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter be-
stimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer 
Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung 
der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von 
Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und 
 maschinenlesbaren Format  zustehen.

Widerspruchsrecht

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Inte-
ressen, können Sie dieser Verarbeitung mit Wirkung für die 
Zukunft widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen 
 Situation Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung 
sprechen.

Einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu  
Zwecken der Direktwerbung können Sie jederzeit ohne An-
gabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft widersprechen.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und ist an den oben 
genannten Verantwortlichen für die Datenverarbeitung zu 
richten.

Beschwerderecht

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben 
genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzauf-
sichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzauf-
sichtsbehörde ist:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Postfach 1349
91504 Ansbach

Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft

Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informations-
system (HIS) der informa HIS GmbH, Kreuzberger Ring 68, 
65205  Wiesbaden zur Sachverhaltsaufklärung bei der Schaden-
prüfung sowie bei der Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch. 
Dafür ist ein Austausch bestimmter personenbezogener Daten mit 
dem HIS erforderlich.

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages (z. B. zur 
Mitnahme eines Schadensfreiheitsrabattes in der Kfz-Haftpflichtver-
sicherung) bzw. bei Eintritt des Versicherungsfalls ggf. zu überprüfen 
und bei Bedarf zu ergänzen, können wir im dafür erforderlichen Um-
fang personenbezogene Daten mit dem von Ihnen im Antrag benann-
ten früheren Versicherer austauschen.

Bonitätsauskünfte 

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist, 
fragen wir in der Kfz-Versicherung bei einer Auskunftei, der Infoscore 
Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden 
 Informationen zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens 
ab.

Datenübermittlung in ein Drittland

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, dann tun wir dies 
nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemes-
senes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemes-
sene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne 
 Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vor-
handen sind. Detaillierte Informationen dazu können Sie unter den 
oben genannten Kontaktinformationen anfordern.

Änderung der Datenschutzhinweise 

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzbestimmungen zu ändern. 
Eine aktuelle Version finden Sie jederzeit im Internet unter
www.generali.de/datenschutz.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht ge-
nannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.
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I. Einleitung

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 
(GDV) mit Sitz in Berlin ist die Dachorganisation der privaten Versiche-
rer in Deutschland. Ihm gehören über 450 Mitgliedsunternehmen an. 
Diese bieten als Risikoträger Risikoschutz und Unterstützung sowohl 
für private Haushalte als auch für Industrie, Gewerbe und öffentliche 
Einrichtungen. Der Verband setzt sich für alle die Versicherungswirt-
schaft betreffenden Fachfragen und für ordnungspolitische Rahmen-
bedingungen ein, die den Versicherern die optimale Erfüllung ihrer 
Aufgaben ermöglichen.

Die Versicherungswirtschaft ist von jeher darauf angewiesen, in 
 großem Umfang personenbezogene Daten der Versicherten zu ver-
wenden. Sie werden zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung 
erhoben, verarbeitet und genutzt, um Versicherte zu beraten und zu 
betreuen sowie um das zu versichernde Risiko einzuschätzen, die 
Leistungspflicht zu prüfen und Versicherungsmissbrauch im Interes-
se der Versichertengemeinschaft zu verhindern. Versicherungen kön-
nen dabei heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen 
Datenverarbeitung erfüllen.

Die Wahrung der informationellen Selbstbestimmung und der Schutz 
der Privatsphäre sowie die Sicherheit der Datenverarbeitung sind für 
die Versicherungswirtschaft ein Kernanliegen, um das Vertrauen der 
Versicherten zu gewährleisten. Alle Regelungen zur Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten müssen nicht nur im Einklang mit den Bestim-
mungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), 
des Bundesdatenschutzgesetzes und aller einschlägigen bereichs-
spezifischen Vorschriften über den Datenschutz stehen, sondern die 
beigetretenen Unternehmen der Versicherungswirtschaft verpflichten 
sich darüber hinaus, den Grundsätzen der Transparenz, der Erforder-
lichkeit der verarbeiteten Daten und der Datenminimierung in beson-
derer Weise nachzukommen.

Hierzu hat der GDV im Einvernehmen mit seinen  Mitgliedsunternehmen 
die folgenden Verhaltensregeln für den Umgang mit den personen-
bezogenen Daten der Versicherten aufgestellt. Sie schaffen für die 
Versicherungswirtschaft weitestgehend einheitliche Standards und 
fördern die Einhaltung von datenschutzrechtlichen Regelungen. 
Unter nehmen, die die brancheninternen Verhaltensregeln anwenden, 
stellen damit nach Auffassung der unabhängigen Datenschutzbe-
hörden des Bundes und der Länder sicher, dass die Vorgaben der 
Datenschutz-Grundverordnung für die Versicherungswirtschaft bran-
chenspezifisch konkretisiert werden. Die Mitgliedsunternehmen des 
GDV, die diesen Verhaltensregeln gemäß Artikel 30 beigetreten sind, 
verpflichten sich damit zu deren Einhaltung.

Die Verhaltensregeln sollen den Versicherten der beigetretenen Un-
ternehmen die Gewähr bieten, dass Datenschutz- und Datensicher-
heitsbelange bei der Gestaltung und Bearbeitung von Produkten und 
Dienstleistungen berücksichtigt werden. Der GDV versichert seine 
Unterstützung bei diesem Anliegen. Die beigetretenen Unternehmen 
weisen ihre Führungskräfte und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
an, die Verhaltensregeln einzuhalten. Antragsteller und Versicherte 
werden über die Verhaltensregeln informiert. 

Darüber hinaus sollen mit den Verhaltensregeln zusätzliche Einwilligun-
gen möglichst entbehrlich gemacht werden. Grundsätzlich sind solche 
nur noch für die Verarbeitung von besonders sensiblen Arten personen-
bezogener Daten – wie Gesundheitsdaten – sowie für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten zu Zwecken der Werbung oder der Markt- 
und Meinungsforschung erforderlich. Für die Verarbeitung von beson-
ders sensiblen Arten personenbezogener Daten – wie Gesundheitsda-
ten – hat der GDV gemeinsam mit den zuständigen Aufsichtsbehörden 
Mustererklärungen mit Hinweisen zu deren Verwendung erarbeitet. Die 
beigetretenen Unternehmen sind von den Datenschutzbehörden auf-
gefordert – angepasst an ihre Geschäftsabläufe – Einwilligungstexte zu 
verwenden, die der Musterklausel entsprechen.

Die vorliegenden Verhaltensregeln konkretisieren und ergänzen die 
datenschutzrechtlichen Regelungen für die Versicherungsbranche. Als 
Spezialregelungen für die beigetretenen Mitgliedsunternehmen des 

GDV erfassen sie die wichtigsten Verarbeitungen personenbezogener 
Daten, welche die Unternehmen im Zusammenhang mit der Begrün-
dung, Durchführung, Beendigung oder Akquise von Versicherungsver-
trägen sowie zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen vornehmen. 

Da die Verhaltensregeln geeignet sein müssen, die Datenverarbeitung 
aller beigetretenen Unternehmen zu regeln, sind sie möglichst allge-
meingültig formuliert. Deshalb kann es erforderlich sein, dass die ein-
zelnen Unternehmen diese in unternehmensspezifischen Regelungen 
konkretisieren. Das mit den Verhaltensregeln erreichte Datenschutz- 
und Datensicherheitsniveau wird dabei nicht unterschritten. Darüber 
hinaus ist es den Unternehmen unbenommen, Einzelregelungen mit 
datenschutzrechtlichem Mehrwert, z. B. für besonders sensible Daten 
wie Gesundheitsdaten oder für die Verarbeitung von Daten im Inter-
net, zu treffen. Haben die beigetretenen Unternehmen bereits solche 
besonders datenschutzfreundliche Regelungen getroffen oder beste-
hen mit den zuständigen Aufsichtsbehörden spezielle Vereinbarungen 
oder Absprachen zu besonders datenschutzgerechten Verfahrens-
weisen, behalten diese selbstverständlich auch nach dem Beitritt zu 
diesen Verhaltensregeln ihre Gültigkeit.

Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die Vorschriften 
der DSGVO und des Bundesdatenschutzgesetzes. Unberührt bleiben 
die Vorschriften zu Rechten und Pflichten von Beschäftigten der Ver-
sicherungswirtschaft.

II. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Für die Verhaltensregeln gelten die Begriffsbestimmungen der Daten-
schutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes.

Darüber hinaus sind:

Unternehmen:
die Mitgliedsunternehmen des GDV, soweit sie das Versicherungsge-
schäft als Erstversicherer betreiben sowie mit diesem in einer Gruppe 
von Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen verbun-
dene Erstversicherungsunternehmen, einschließlich Pensionsfonds, 
die diesen Verhaltensregeln beigetreten sind,

Versicherungsverhältnis:
Versicherungsvertrag einschließlich der damit im Zusammenhang 
stehenden vorvertraglichen Maßnahmen und rechtlichen Verpflich-
tungen,

Betroffene Personen:
Versicherte, Antragsteller oder weitere Personen, deren personen-
bezogene Daten im Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschäft 
verarbeitet werden,

Versicherte: 
–  Versicherungsnehmer und Versicherungsnehmerinnen des Unter-

nehmens,

–  versicherte Personen einschließlich der Teilnehmer an Gruppen-
versicherungen, 

Antragsteller:
Personen, die ein Angebot angefragt haben oder einen Antrag auf 
Abschluss eines Versicherungsvertrages stellen, unabhängig davon, 
ob der Versicherungsvertrag zustande kommt, 

weitere Personen:
außerhalb des Versicherungsverhältnisses stehende betroffene Per-
sonen, wie Geschädigte, Zeugen und sonstige Personen, deren Daten 
das Unternehmen im Zusammenhang mit der Begründung, Durchfüh-
rung oder Beendigung eines Versicherungsverhältnisses verarbeitet,

Geschädigte:
Personen, die einen Schaden erlitten haben oder erlitten haben könn-
ten, wie z. B. Anspruchsteller in der Haftpflichtversicherung,

Datenverarbeitung:
Erheben, Erfassen, Organisieren, Ordnen, Speichern, Anpassen oder 
Verändern, Auslesen, Abfragen, Verwenden, Offenlegen durch Über-
mitteln, Verbreiten oder Bereitstellen in einer anderen Form, Abgleichen 

Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche 
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oder Verknüpfen oder Einschränken der Verarbeitung sowie Löschen 
oder Vernichten personenbezogener Daten,

Datenerhebung:
das Beschaffen von Daten über die betroffenen Personen,

Automatisierte Verarbeitung:
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten 
 unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen,

Automatisierte Entscheidung:
eine Entscheidung gegenüber einer einzelnen Person, die auf eine 
ausschließlich automatisierte Verarbeitung gestützt wird, ohne dass 
eine inhaltliche Bewertung und darauf gestützte Entscheidung durch 
eine natürliche Person stattgefunden hat,

Stammdaten:
die allgemeinen Daten der betroffenen Personen: Name, Adresse, 
Geburtsdatum, Geburtsort, Kundennummer, Beruf, Familienstand, 
gesetzliche Vertreter, Angaben über die Art der bestehenden Ver-
träge (wie Vertragsstatus, Beginn- und Ablaufdaten, Versiche-
rungsnummer(n), Zahlungsart, Rollen der betroffenen Person (z. B. 
Versicherungsnehmer, versicherte Person, Beitragszahler, Anspruch-
steller), sowie Konto verbindung, Telekommunikationsdaten, Authen-
tifizierungsdaten für die elektronische oder telefonische Kommuni-
kation, Werbe sperren und andere Widersprüche, Werbeeinwilligung 
und Sperren für Markt- und Meinungsforschung, Vollmachten und 
Betreuungs regelungen, zuständige Vermittler und mit den genannten 
Beispielen vergleichbare Daten,

Dienstleister:
andere Unternehmen oder Personen, die eigenverantwortlich Aufga-
ben für das Unternehmen wahrnehmen,

Auftragsverarbeiter:
eine natürliche oder juristische Person, Einrichtung oder andere Stel-
le, die personenbezogene Daten im Auftrag des verantwortlichen 
Unternehmens verarbeitet,

Vermittler:
selbstständig handelnde natürliche Personen (Handelsvertreter) und 
Gesellschaften, welche als Versicherungsvertreter, oder -makler im 
Sinne des § 59 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) Versicherungs-
verträge vermitteln oder abschließen.

Schutzwürdige Interessen: 
Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen 
Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, insbe-
sondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind 
handelt. 

III. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Art. 1 Geltungsbereich

(1) 1Die Verhaltensregeln gelten für die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten im Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschäft 
durch die Unternehmen. 2Dazu gehört neben dem Versicherungs-
verhältnis insbesondere die Erfüllung gesetzlicher Ansprüche, auch 
wenn ein Versicherungsvertrag nicht zustande kommt, nicht oder 
nicht mehr besteht. 3Zum Versicherungsgeschäft gehören auch die 
Gestaltung und Kalkulation von Tarifen und Produkten. 

(2) Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die gesetz-
lichen Vorschriften zum Datenschutz, insbesondere die EU-Daten-
schutz-Grundverordnung und das Bundesdatenschutzgesetz.

Art. 2 Zwecke der Verarbeitung

(1) 1Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt für die Zwe-
cke des Versicherungsgeschäfts grundsätzlich nur, soweit dies zur 
Begründung, Durchführung und Beendigung von Versicherungsver-
hältnissen erforderlich ist, insbesondere zur Bearbeitung eines An-
trags, zur Beurteilung des zu versichernden Risikos, zur Erfüllung der 
Beratungspflichten nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG), 
zur Prüfung einer Leistungspflicht und zur internen Prüfung des frist-
gerechten Forderungsausgleichs. 2Sie erfolgt auch zur Prüfung und 
Regulierung der Ansprüche Geschädigter in der Haftpflichtversiche-
rung, zur Prüfung und Abwicklung von Regressforderungen, zum Ab-
schluss und zur Durchführung von Rückversicherungsverträgen, zur 
Entwicklung von Tarifen, Produkten und Services, zur Erstellung von 
Statistiken, für versicherungsrelevante Forschungszwecke, z. B. Un-
fallforschung, zur Missbrauchsbekämpfung oder zur Erfüllung gesetz-
licher und aufsichtsrechtlicher Verpflichtungen oder zu Zwecken der 
Werbung sowie der Markt- und Meinungsforschung.

(2) 1Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rah-
men der den betroffenen Personen bekannten Zweckbestimmung 
verarbeitet. 2Eine Änderung oder Erweiterung der Zweckbestimmung 
erfolgt nur, wenn sie rechtlich zulässig ist und die betroffenen Perso-
nen nach Artikel 7 bzw. 8 dieser Verhaltensregeln darüber informiert 
 wurden oder wenn die betroffenen Personen eingewilligt haben. 

Art. 3 Grundsätze zur Qualität der Datenverarbeitung

(1) Die Unternehmen verpflichten sich, alle personenbezogenen 
 Daten in rechtmäßiger und den schutzwürdigen Interessen der be-
troffenen Person entsprechender und nachvollziehbarer Weise zu 
verarbeiten.

(2) 1Die Datenverarbeitung richtet sich an dem Ziel der Datenmini-
mierung und Speicherbegrenzung aus. 2Personenbezogene Daten 
werden vorbehaltlich der Zwecke Forschung und Statistik nach Maß-
gabe des Art. 5 Abs. 1 lit. e) DSGVO in einer Form gespeichert, die 
die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange ermöglicht, 
wie es für die Zwecke der Verarbeitung erforderlich ist. 3Insbesondere 
werden die Möglichkeiten zur Anonymisierung und Pseudonymisie-
rung genutzt, soweit dies möglich ist und der Aufwand nicht unver-
hältnismäßig zu dem angestrebten Schutzzweck ist. Dabei wird die 
Anonymisierung der Pseudonymisierung vorgezogen. 

(3) 1Das Unternehmen trägt dafür Sorge, dass die vorhandenen per-
sonenbezogenen Daten richtig und erforderlichenfalls auf dem aktu-
ellen Stand gespeichert sind. 2Es werden alle angemessenen Maß-
nahmen dafür getroffen, dass nicht zutreffende oder unvollständige 
Daten unverzüglich berichtigt, gelöscht oder in der Verarbeitung ein-
geschränkt werden.

(4) 1Die Maßnahmen nach den vorstehenden Absätzen werden doku-
mentiert. 2Grundsätze hierfür werden in das Datenschutzkonzept der 
Unternehmen aufgenommen (Art. 4 Abs. 2).

Art. 4 Grundsätze der Datensicherheit

(1) 1Zur Gewährleistung der Datensicherheit werden die erforderlichen 
technisch-organisatorischen Maßnahmen unter Berücksichtigung 
des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, 
des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie 
der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten und Schwere der 
mit der Verarbeitung verbundenen Risiken für die Rechte und Frei-
heiten natürlicher Personen getroffen, um ein dem Risiko angemes-
senes Schutzniveau zu gewährleisten. 2Dabei werden angemessene 
Maßnahmen getroffen, die insbesondere gewährleisten können, dass

1.  nur Befugte personenbezogene Daten zur Kenntnis nehmen kön-
nen (Vertraulichkeit). Mittel hierzu sind insbesondere Berechti-
gungskonzepte, Pseudonymisierung oder Verschlüsselung perso-
nenbezogener Daten.

2.  personenbezogene Daten während der Verarbeitung unversehrt, 
vollständig und aktuell bleiben (Integrität).

3.  personenbezogene Daten zeitgerecht zur Verfügung stehen und 
ordnungsgemäß verarbeitet werden können (Verfügbarkeit, Be-
lastbarkeit).

4.  jederzeit personenbezogene Daten ihrem Ursprung zugeordnet 
werden können (Authentizität).

5.  festgestellt werden kann, wer wann welche personenbezogenen 
Daten in welcher Weise eingegeben, übermittelt und verändert hat 
(Revisionsfähigkeit). 

6.  die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten vollständig, aktuell und in einer Weise dokumentiert sind, 
dass sie in zumutbarer Zeit nachvollzogen werden können (Trans-
parenz).

(2) 1Die in den Unternehmen veranlassten Maßnahmen werden in 
ein umfassendes, die Verantwortlichkeiten regelndes Datenschutz- 
und -sicherheitskonzept integriert, welches unter Einbeziehung der 
betrieb lichen Datenschutzbeauftragten erstellt wird. 2Es beinhaltet 
 insbesondere Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung und Bewer-
tung der Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen.

Art. 5 Einwilligung

(1) 1Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten auf eine Ein-
willigung sowie – soweit erforderlich – auf eine Schweigepflichtent-
bindungserklärung der betroffenen Personen gestützt wird, stellt das 
Unternehmen sicher, dass diese freiwillig, in informierter Weise und 
unmissverständlich bekundet wird, wirksam und nicht widerrufen ist. 
2Soweit besondere Kategorien personenbezogener Daten – insbe-
sondere Daten über die Gesundheit – verarbeitet werden, muss die 
diesbezügliche Einwilligung ausdrücklich abgegeben sein.
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(2) 1Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten von Minder-
jährigen auf eine Einwilligung sowie – soweit erforderlich – auf eine 
Schweigepflichtentbindungserklärung gestützt wird, werden diese 
Erklärungen von dem gesetzlichen Vertreter eingeholt. 2Frühestens 
mit Vollendung des 16. Lebensjahres werden diese Erklärungen bei 
entsprechender Einsichtsfähigkeit des Minderjährigen von diesem 
selbst eingeholt. 

(3) 1Das einholende Unternehmen bzw. der die Einwilligung einho-
lende Vermittler stellt sicher und dokumentiert, dass die betroffenen 
Personen zuvor über die Verantwortliche(n), den Umfang, die Form 
und den Zweck der Datenverarbeitung sowie die Möglichkeit der 
Verweigerung und die Widerruflichkeit der Einwilligung und deren 
Folgen informiert sind. 2Art. 7 Abs. 3 dieser Verhaltensregeln bleibt 
unberührt.

(4) 1Die Einwilligung und die Schweigepflichtentbindung können je-
derzeit mit Wirkung für die Zukunft ohne Angabe von Gründen wider-
rufen werden. 2Die betroffenen Personen werden über die Möglichkei-
ten und Folgen des Widerrufs einer Einwilligungserklärung informiert. 
3Mögliche Folge eines wirksamen Widerrufs kann insbesondere sein, 
dass eine Leistung nicht erbracht werden kann. 

(5) Wird die Einwilligung schriftlich oder elektronisch zusammen mit 
anderen Erklärungen eingeholt, wird sie so hervorgehoben, dass sie 
ins Auge fällt. 

(6) 1Eine Einwilligung kann schriftlich, elektronisch oder mündlich er-
teilt werden. 2Das Unternehmen wird die Erklärung so dokumentieren, 
dass der Inhalt der jeweils erteilten Einwilligungserklärung nachgewie-
sen werden kann. 3Auf Verlangen wird den betroffenen Personen der 
Erklärungsinhalt zur Verfügung gestellt. 

(7) Wird die Einwilligung mündlich eingeholt, ist dies den betroffenen 
Personen unverzüglich schriftlich oder in Textform zu bestätigen. 

Art. 6 Besondere Kategorien personenbezogener Daten

(1) 1Besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (insbesondere Angaben über 
die Gesundheit) werden auf gesetzlicher Grundlage (insbesonde-
re Art. 6 i. V. m. Art. 9 Datenschutz-Grundverordnung) oder mit 
Einwilligung der betroffenen Personen nach Artikel 5 und – soweit 
erforderlich – aufgrund einer Schweigepflichtentbindung erhoben 
und verarbeitet. 2Eine Einwilligung muss sich ausdrücklich auf diese 
Daten beziehen.

(2) 1Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener 
Daten auf gesetzlicher Grundlage ist zulässig, insbesondere wenn 
es zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-
sprüchen erforderlich ist. 2Das gilt beispielsweise für die Prüfung und 
Abwicklung der Ansprüche von Versicherten sowie von Geschädigten 
in der Haftpflichtversicherung. 

(3) Darüber hinaus kann die Verarbeitung von Gesundheitsdaten 
betroffener Personen ohne deren Einwilligung erfolgen zur Geltend-
machung, Prüfung und Abwicklung von gesetzlich geregelten Re-
gressforderungen einerseits des Unternehmens oder andererseits 
eines Dritten, der gegenüber den betroffenen Personen eine Leistung 
erbracht hat, wie beispielsweise zur Prüfung und Abwicklung der 
Regressforderungen eines Sozialversicherungsträgers, Arbeitgebers 
oder privaten Krankenversicherers.

(4) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener 
 Daten kann im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben auch dann zu-
lässig sein, soweit es zur Gesundheitsvorsorge bzw. -versorgung er-
forderlich ist.

(5) Ebenso kann die Verarbeitung von Gesundheitsdaten ohne Ein-
willigung erfolgen zum Schutz lebenswichtiger Interessen der be-
troffenen oder anderer Personen, wenn diese aus körperlichen oder 
rechtlichen Gründen außerstande sind, ihre Einwilligung zu geben, 
insbesondere wenn für diese Personen Assistance-Leistungen (z. 
B. Notrufdienste, Krankentransport aus dem Ausland oder Koordi-
nation der medizinischen Behandlung) vereinbart und sie im Leis-
tungsfall außer Stande sind, ihre Einwilligung abzugeben, z. B. weil 
nach einem Unfall ein Krankentransport für eine bewusstlose Person 
nötig ist. 

(6) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Da-
ten erfolgt auch auf gesetzlicher Grundlage zu statistischen Zwecken 
sowie zu Forschungszwecken nach Maßgabe von Artikel 10 dieser 
Verhaltensregeln.

IV. DATENERHEBUNG

Art. 7  Grundsätze zur Datenerhebung und Informationen bei 
Datenerhebung bei der betroffenen Person 

(1) 1Personenbezogene Daten werden in nachvollziehbarer Weise er-
hoben. 2Bei Versicherten und Antragstellern werden die Mitwirkungs-
pflichten nach §§ 19, 31 VVG berücksichtigt. 

(2) 1Personenbezogene Daten weiterer Personen im Sinne dieser Ver-
haltensregeln werden erhoben und verarbeitet, wenn es zur Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder 
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. 2Das gilt 
insbesondere für die Erhebung von Daten von Zeugen oder von Ge-
schädigten anlässlich einer Leistungsprüfung und -erbringung in der 
Haftpflichtversicherung und für Datenverarbeitungen zur Erfüllung 
von Direktansprüchen in der Kfz-Haftpflichtversicherung oder zur Er-
füllung von gesetzlichen Meldepflichten. 3Daten nach Satz 1 können 
auch erhoben und verarbeitet werden, wenn dies im Zusammenhang 
mit der Begründung, Durchführung oder Beendigung eines Versiche-
rungsverhältnisses erforderlich ist und die schutzwürdigen Interessen 
dieser Personen nicht überwiegen, beispielsweise wenn Daten eines 
Rechtsanwalts oder einer Reparaturwerkstatt zur Korrespondenz im 
Leistungsfall benötigt werden.

(3) 1Die Unternehmen stellen sicher, dass die betroffenen Personen 
zur Gewährleistung der Transparenz und zur Wahrung ihrer Rechte 
über Folgendes unterrichtet werden:

a)  die Identität des Verantwortlichen (Name, Sitz, Kontaktdaten, Ver-
tretungsberechtigte), 

b)  die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten,

c)  die Zwecke und Rechtsgrundlagen (ggf. einschließlich der berech-
tigten Interessen) der Datenverarbeitung,  

d)  ggf. Empfänger oder die Kategorien von Empfängern der personen-
bezogenen Daten,

e)  ggf. beabsichtigte Übermittlungen der personenbezogenen Daten 
in ein Drittland oder an eine internationale Organisation nach Maß-
gabe des Art. 13 Abs. 1 lit. f) DSGVO, 

f)  die Speicherdauer (oder deren Kriterien) der personenbezogenen 
Daten, 

g)  die im Abschnitt VIII dieser Verhaltensregeln geregelten Rechte 
der betroffenen Personen einschließlich der Beschwerdemöglich-
keiten bei einer Aufsichtsbehörde sowie über ein ggf. bestehendes 
Widerspruchsrecht,

h)  wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht: über das 
Recht zum Widerruf der Einwilligung und dessen Folgen,

i)  eine ggf. gesetzlich oder vertraglich bestehende oder für einen 
Vertragsschluss erforderliche Pflicht zur Angabe der Daten und die 
Folgen der Nichtangabe und

j)  bei Einsatz automatisierter Entscheidungen aussagekräftige Infor-
mationen über die eingesetzte Logik, Tragweite und Auswirkungen 
dieser Verarbeitung.

2Die Information unterbleibt, wenn und soweit die betroffenen Perso-
nen bereits auf andere Weise Kenntnis von ihr erlangt haben. 

Art. 8 Datenerhebung ohne Mitwirkung der betroffenen 
 Personen

(1) 1Daten werden ohne Mitwirkung der betroffenen Personen erho-
ben, wenn dies im Zusammenhang mit der Begründung, Durchführung 
oder Beendigung von Versicherungsverhältnissen und insbesondere 
auch zur Prüfung und Bearbeitung von Leistungsansprüchen erfor-
derlich ist. 2Das gilt beispielsweise, wenn der Versicherungsnehmer 
bei Gruppenversicherungen zulässigerweise die Daten der versicher-
ten Personen oder bei Lebens- und Unfallversicherungen die Daten 
der Bezugsberechtigten angibt oder er in der Haftpflichtversicherung 
Angaben über den Geschädigten oder Zeugen macht. 3Ohne Mitwir-
kung der betroffenen Person können personenbezogene Daten auch 
zu Zwecken nach Art. 10 Abs. 1 erhoben werden.

(2) 1Die Erhebung von Gesundheitsdaten oder genetischen Daten bei 
Dritten erfolgt – soweit erforderlich – mit wirksamer Schweigepflicht-
entbindungserklärung der betroffenen Personen und nach Maßgabe 
des § 213 VVG und § 18 GenDG, soweit diese Vorschriften anzuwen-
den sind. 2Die Erhebung von besonderen Kategorien personenbezo-
gener Daten bei Dritten kann auch erforderlich sein in den in Artikel 6 
Absatz 2 bis 5 dieser Verhaltensregeln genannten Fällen.
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(3) 1Das Unternehmen, das personenbezogene Daten ohne Mitwir-
kung der betroffenen Personen erhebt, stellt sicher, dass die be-
troffenen Personen innerhalb einer im Einzelfall angemessenen Frist, 
längstens jedoch innerhalb eines Monats, nach der ersten Erlangung 
der Daten informiert werden über:

a)  die Identität des Verantwortlichen (Name, Sitz, Kontaktdaten, Ver-
tretungsberechtigte), 

b)  die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten,

c)  die Zwecke und Rechtsgrundlagen (ggf. einschließlich der berech-
tigten Interessen) der Datenverarbeitung,

d)  die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden,

e)  ggf. Empfänger oder die Kategorien von Empfängern der perso-
nenbezogenen Daten,

f)  ggf. beabsichtigte Übermittlungen der personenbezogenen Daten 
in ein Drittland oder an eine internationale Organisation nach Maß-
gabe des Art. 14 Abs. 1 lit. f) DSGVO,

g)  die Speicherdauer (oder deren Kriterien) der personenbezogenen 
Daten, 

h)  die im Abschnitt VIII dieser Verhaltensregeln geregelten Rechte 
der betroffenen Personen einschließlich der Beschwerdemöglich-
keiten bei einer Aufsichtsbehörde, 

i)  wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht: über das Recht 
zum Widerruf der Einwilligung und dessen Folgen,

j)  die Quelle der personenbezogenen Daten bzw. ob sie aus einer 
öffentlich zugänglichen Quelle stammen und 

k)  bei Einsatz automatisierter Entscheidungen aussagekräftige Infor-
mationen über die eingesetzte Logik, Tragweite und Auswirkungen 
dieser Verarbeitung.

2Falls die Daten zur Kommunikation mit den betroffenen Personen 
verwendet werden sollen, erfolgt die Information spätestens mit der 
ersten Mitteilung an sie, zum Beispiel in Fällen der Benennung von 
Bezugsberechtigten in der Lebensversicherung bei Eintritt des Leis-
tungsfalls oder in Fällen der Benennung von Berechtigten für Notfälle, 
wenn dieser eintritt. 3Falls die Offenlegung an einen anderen Empfän-
ger beabsichtigt ist, erfolgt die Information spätestens zum Zeitpunkt 
der ersten Offenlegung. 

(4) 1Die Information unterbleibt, wenn und soweit die betroffenen Per-
sonen bereits über die Informationen verfügen, sich die Erteilung der 
Informationen als unmöglich erweist oder die Information einen unver-
hältnismäßigen Aufwand erfordern würde, insbesondere wenn Daten 
für statistische oder wissenschaftliche Zwecke verarbeitet werden 
oder wenn gespeicherte Daten aus allgemein zugänglichen Quellen 
entnommen sind und eine Benachrichtigung wegen der Vielzahl der 
betroffenen Fälle unverhältnismäßig ist. 2Die Information unterbleibt 
auch, wenn die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen 
nach, insbesondere wegen des überwiegenden berechtigten Inter-
esses eines Dritten, geheim gehalten werden müssen. 3Dies betrifft 
beispielsweise Fälle in der Lebensversicherung, in denen sich der 
Versicherungsnehmer wünscht, dass ein Bezugsberechtigter nicht 
informiert wird. 

(5) 1Ebenso unterbleibt die Information nach Maßgabe des § 33 
Abs. 1 Nr. 2 Bundesdatenschutzgesetz in Verbindung mit Art. 23 Abs. 
1 lit. j) DSGVO, wenn:

–  sie die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung zivilrecht-
licher Ansprüche beeinträchtigen würde oder die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten aus zivilrechtlichen Verträgen beinhaltet 
und der Verhütung von Schäden durch Straftaten dient, sofern nicht 
das berechtigte Interesse der betroffenen Person an der Informa-
tionserteilung überwiegt oder 

–  das Bekanntwerden der Informationen die behördliche Strafverfol-
gung gefährden würde. 

2Daher erfolgt regelmäßig keine Information über Datenerhebungen 
zur Aufklärung von Widersprüchlichkeiten gemäß Artikel 15 dieser 
Verhaltensregeln.

(6) 1In den Fällen des Absatzes 5 ergreift das Unternehmen geeignete 
Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen 
Personen (z. B. Prüfung und gegebenenfalls Veranlassung weiterer 
Zugriffsbeschränkungen). 2Sofern das Unternehmen von einer Infor-
mation absieht, dokumentiert es die Gründe dafür.

V. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Art. 9  Verarbeitung von Stammdaten in der Unternehmens-
gruppe

(1) Wenn das Unternehmen einer Gruppe von Versicherungs- und 
Finanzdienstleistungsunternehmen angehört, können die Stamm-
daten von Antragstellern, Versicherten und weiteren Personen sowie 
Angaben über den Zusammenhang mit bestehenden Verträgen zur 
zentralisierten Bearbeitung von bestimmten Verfahrensabschnitten im 
Geschäftsablauf (z. B. Telefonate, Post, Inkasso) in einem von Mitglie-
dern der Gruppe gemeinsam nutzbaren Datenverarbeitungsverfahren 
verarbeitet werden, wenn sichergestellt ist, dass die technischen und 
organisatorischen Maßnahmen nach Maßgabe des Art. 4 dieser Ver-
haltensregeln (z. B. Berechtigungskonzepte) den datenschutzrecht-
lichen Anforderungen entsprechen und die Einhaltung dieser Ver-
haltensregeln durch den oder die für das Verfahren Verantwortlichen 
gewährleistet ist. 

(2) 1Stammdaten werden aus gemeinsam nutzbaren Datenverarbei-
tungsverfahren nur weiterverarbeitet, soweit dies für den jeweiligen 
Zweck erforderlich ist. 2Dies ist technisch und organisatorisch zu ge-
währleisten.

(3) 1Erfolgt eine gemeinsame Verarbeitung von Daten gemäß Ab-
satz 1, werden die Versicherten darüber bei Vertragsabschluss oder 
bei Neueinrichtung eines solchen Verfahrens in Textform informiert. 
2Dazu hält das Unternehmen eine aktuelle Liste aller Unternehmen der 
Gruppe bereit, die an einer zentralisierten Bearbeitung teilnehmen und 
macht diese in geeigneter Form bekannt.

(4) Nimmt ein Unternehmen für ein anderes Mitglied der Gruppe wei-
tere Datenverarbeitungen vor oder finden gemeinsame Verarbeitun-
gen mehrerer Mitglieder der Gruppe statt, richtet sich dies nach Artikel 
21 bis 22a dieser Verhaltensregeln.

Art. 10 Statistik, Tarifkalkulation und Prämienberechnung

(1) 1Die Versicherungswirtschaft errechnet auf der Basis von 
 Statisti ken und Erfahrungswerten mit Hilfe versicherungsmathe-
matischer Methoden die Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Versi-
cherungsfällen sowie deren Schadenhöhe und entwickelt auf dieser 
Grundlage Tarife. 2Dazu werten Unternehmen neben Daten aus Ver-
sicherungsverhältnissen, Leistungs- und Schadenfällen auch andere 
Daten von Dritten (z. B. des Kraftfahrtbundesamtes) aus. 

(2) 1Die Unternehmen stellen durch geeignete technische und or-
ganisatorische Maßnahmen sicher, dass die Rechte und Freiheiten 
der betroffenen Personen gemäß der Datenschutz-Grundverord-
nung gewahrt werden, insbesondere dass die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten auf das für die jeweilige Statistik notwendige 
Maß beschränkt wird. 2Zu diesen Maßnahmen gehört die frühzeitige 
Anonymi sierung oder Pseudonymisierung der Daten, sofern es mög-
lich ist, den Statistikzweck auf diese Weise zu erfüllen. 

(3) 1Eine Übermittlung von Daten an den Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft e. V., den Verband der Privaten Kran-
kenversicherung e. V. oder andere Stellen zur Errechnung unterneh-
mensübergreifender Statistiken oder Risikoklassifizierungen erfolgt 
grundsätzlich nur in anonymisierter oder – soweit für den Statistikzweck 
erforderlich – pseudonymisierter Form. 2Ein Rückschluss auf die betrof-
fenen Personen durch diese Verbände erfolgt nicht. 3Absatz 2 gilt ent-
sprechend. 4Für Kraftfahrt- und Sachversicherungsstatistiken können 
auch Datensätze mit personenbeziehbaren Sachangaben wie z. B. Kfz-
Kennzeichen, Fahrzeugidentifikationsnummern oder Standortdaten 
von Risikoobjekten wie beispielsweise Gebäuden übermittelt werden. 

(4) 1Für Datenverarbeitungen zu statistischen Zwecken können Un-
ternehmen auch besondere Kategorien personenbezogener Daten, 
insbesondere Gesundheitsdaten, verarbeiten, wenn dies für den je-
weiligen Statistikzweck erforderlich ist und die Interessen des Unter-
nehmens an der Verarbeitung die Interessen der betroffenen Perso-
nen an einem Ausschluss von der Verarbeitung erheblich überwiegen. 
2Das gilt z. B. für Statistiken zur Entwicklung und Überprüfung von Ta-
rifen oder zum gesetzlich vorgeschriebenen Risikomanagement. 3Die 
Unternehmen treffen in diesen Fällen angemessene und spezifische 
Maßnahmen zur Wahrung der Interessen der betroffenen  Personen 
und insbesondere der in Artikel 3 und 4 geregelten Grundsätze. 
4Zu den spezifischen Maßnahmen gehören wegen der besonderen 
Schutzbedürftigkeit der Daten beispielsweise:

–  die Sensibilisierung der an den Verarbeitungen beteiligten Mitarbei-
ter und Dienstleister,

–  die Pseudonymisierung personenbezogener Daten nach Absatz 2 
Satz 2, 
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–  die Beschränkung des Zugangs zu den personenbezogenen Daten 
innerhalb der Unternehmen oder beim Dienstleister und

–  Verschlüsselung beim Transport personenbezogener Daten.
5Alle personenbezogenen Daten werden anonymisiert, sobald dies 
nach dem Statistikzweck möglich ist, es sei denn, der Anonymisie-
rung stehen berechtigte Interessen der betroffenen Personen ent-
gegen. 6Bis dahin werden die Identifikationsmerkmale, mit denen 
Einzelangaben einer betroffenen Person zugeordnet werden könnten, 
gesondert gespeichert. 7Diese Identifikationsmerkmale dürfen mit den 
Einzelangaben nur zusammengeführt werden, soweit der Statistik-
zweck dies erfordert.

(5) 1Die betroffenen Personen können der Verarbeitung ihrer personen-
bezogenen Daten für eine Statistik widersprechen, wenn aufgrund  ihrer 
persönlichen Situation Gründe vorliegen, die der Verarbeitung  ihrer 
Daten zu diesem Zweck entgegenstehen. 2Das Widerspruchsrecht be-
steht nicht, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer im  öffentlichen 
Interesse liegenden Aufgabe (z. B. der Beantwortung von Anfragen der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) erforderlich ist.

(6) 1Zur Ermittlung der risikogerechten Prämie werden Tarife nach 
Absatz 1 auf die individuelle Situation des Antragstellers angewandt. 
2Darüber hinaus kann eine Bewertung des individuellen Risikos des 
Antragstellers durch spezialisierte Risikoprüfer, z. B. Ärzte, in die Prä-
mienermittlung einfließen. 3Hierzu werden auch personenbezogene 
Daten einschließlich ggf. besonderer Kategorien personenbezogener 
Daten, wie Gesundheitsdaten, verwendet, die nach Maßgabe dieser 
Verhaltensregeln verarbeitet worden sind.

(7) Die Versicherungswirtschaft verarbeitet personenbezogene Daten 
entsprechend den vorstehenden Absätzen auch für Zwecke der wis-
senschaftlichen Forschung, zum Beispiel zur Unfallforschung. 

Art. 11 Scoring

Für das Scoring gelten die gesetzlichen Regelungen.

Art. 12 Bonitätsdaten

Für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Bonitätsdaten gel-
ten die gesetzlichen Regelungen.

Art. 13 Automatisierte Einzelentscheidungen  

(1) Automatisierte Entscheidungen, die für die betroffenen Personen 
eine rechtliche Wirkung nach sich ziehen oder sie in ähnlicher Weise 
erheblich beeinträchtigen, werden nur unter den in Absatz 2, 3 und 4 
genannten Voraussetzungen getroffen.

(2) 1Eine Entscheidung, die für den Abschluss oder die Erfüllung 
eines Versicherungsvertrags mit der betroffenen Person oder im 
Rahmen der Leistungserbringung erforderlich ist, kann automatisiert 
erfolgen. 2Eine Erforderlichkeit ist insbesondere in folgenden Fällen 
gegeben:

1.  Entscheidungen gegenüber Antragstellern über den Abschluss 
und die Konditionen eines Versicherungsvertrages,

2.  Entscheidungen gegenüber Versicherungsnehmern über Leis-
tungsfälle im Rahmen eines Versicherungsverhältnisses, 

3.  Entscheidungen über die Erfüllung von Merkmalen bei verhaltens-
bezogenen Tarifen, z. B. das Fahrverhalten honorierende Rabatte 
in der Kfz-Versicherung.

(3) 1Automatisierte Entscheidungen über Leistungsansprüche nach 
einem Versicherungsvertrag, z. B. Entscheidungen gegenüber mitver-
sicherten Personen oder Geschädigten in der Haftpflichtversicherung, 
sind auch dann zulässig, wenn dem Begehren der betroffenen Per-
son stattgegeben wird. 2Die Entscheidung kann im Rahmen der Leis-
tungserbringung nach einem Versicherungsvertrag auch automatisiert 
ergehen, wenn die Entscheidung auf der Anwendung verbindlicher 
Entgeltregelungen für Heilbehandlungen beruht und das Unternehmen 
für den Fall, dass dem Antrag nicht vollumfänglich stattgegeben wird, 
angemessene Maßnahmen zur Wahrung der berechtigten Interessen 
der betroffenen Person trifft, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung 
des Eingreifens einer Person seitens des Unternehmens, auf Darlegung 
des eigenen Standpunktes und auf Anfechtung der Entscheidung zählt. 

(4) Darüber hinaus kann eine automatisierte Entscheidung mit aus-
drücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgen.

(5) 1Besondere Kategorien personenbezogener Daten werden im 
Rahmen einer automatisierten Entscheidungsfindung verarbei-
tet, wenn die betroffenen Personen ihre Einwilligung erteilt haben. 
 2Automatisierte Entscheidungen mit besonderen Kategorien perso-
nenbezogener Daten sind auch ohne Einwilligung in den Fällen des 
Absatzes 3 möglich.

(6) 1Sofern automatisierte Entscheidungen zu Lasten der betroffenen 
Personen getroffen werden, wird mindestens das Folgende veran-
lasst: Das Unternehmen teilt den betroffenen Personen mit, dass eine 
automatisierte Entscheidung getroffen wurde. 2Dabei werden ihnen, 
sofern sie nicht bereits informiert wurden, aussagekräftige Informa-
tionen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die ange-
strebten Auswirkungen der automatisierten Entscheidungsfindung 
mitgeteilt. 3Auf Verlangen werden den betroffenen Personen auch die 
wesentlichen Gründe der Entscheidungsfindung mitgeteilt und erläu-
tert, um ihnen die Darlegung ihres Standpunktes, das Eingreifen einer 
Person seitens des Unternehmens und die Anfechtung der Entschei-
dung zu ermöglichen. 4Dies umfasst auch die verwendeten Daten-
arten sowie ihre Bedeutung für die automatisierte Entscheidung. 5Die 
betroffenen Personen haben das Recht, die Entscheidung anzufech-
ten. 6Dann wird die Entscheidung auf dieser Grundlage in einem nicht 
ausschließlich automatisierten Verfahren erneut geprüft. 7Artikel 28 
Absatz 1 dieser Verhaltensregeln gilt entsprechend.

(7) Der Einsatz automatisierter Entscheidungsverfahren wird doku-
mentiert.

(8) 1Die Unternehmen stellen sicher, dass technische und organisa-
torische Maßnahmen getroffen werden, damit Faktoren, die zu un-
richtigen personenbezogenen Daten führen, korrigiert werden können 
und das Risiko von Fehlern minimiert wird. 2In Hinblick auf Gesund-
heitsdaten werden auch die gesetzlichen Vorgaben der §§ 37 Abs. 2, 
22 Abs. 2 BDSG beachtet. 

Art. 14 Hinweis- und Informationssystem (HIS)

(1) 1Die Unternehmen der deutschen Versicherungswirtschaft – mit 
Ausnahme der privaten Krankenversicherer – nutzen ein Hinweis- und 
Informationssystem (HIS) zur Unterstützung der Risikobeurteilung im 
Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der Leistungsprüfung sowie 
bei der Bekämpfung der missbräuchlichen Erlangung von Versiche-
rungsleistungen. 2Der Betrieb und die Nutzung des HIS erfolgen auf 
Basis von Interessenabwägungen und festgelegten Einmelde kriterien.

(2) 1Das HIS wird getrennt nach Versicherungssparten betrieben. 
2In allen Sparten wird der Datenbestand in jeweils zwei Datenpools 
getrennt verarbeitet: in einem Datenpool für die Abfrage zur Risiko-
prüfung im Antragsfall (A-Pool) und in einem Pool für die Abfrage zur 
Leistungsprüfung (L-Pool). 3Die Unternehmen richten die Zugriffs-
berechtigungen für ihre Mitarbeiter entsprechend nach Sparten und 
Aufgaben getrennt ein.

(3) 1Die Unternehmen melden Daten zu Fahrzeugen, Immobilien oder 
Personen an den Betreiber des HIS, wenn ein erhöhtes Risiko vor-
liegt oder wenn eine Auffälligkeit festgestellt wurde, soweit dies zur 
gegenwärtigen oder künftigen Aufdeckung oder zur Verhinderung der 
missbräuchlichen Erlangung von Versicherungsleistungen erforder-
lich ist und nicht überwiegende schutzwürdige Rechte und Freiheiten 
der betroffenen Personen dagegen sprechen. 2Eine Einwilligung der 
betroffenen Personen ist nicht erforderlich. 3Vor einer Einmeldung 
von Daten zu Personen erfolgt eine Abwägung der Interessen der 
Unternehmen und des Betroffenen. 4Bei Vorliegen der festgelegten 
Meldekriterien ist regelmäßig von einem überwiegenden berechtigten 
Interesse des Unternehmens an der Einmeldung auszugehen. 5Die 
Abwägung ist hinreichend aussagekräftig zu dokumentieren. 6Beson-
dere Kategorien personenbezogener Daten, wie z. B. Gesundheits-
daten, werden nicht an das HIS gemeldet. 7Wenn erhöhte Risiken 
in der Personenversicherung als „Erschwernis“ gemeldet werden, 
geschieht dies ohne die Angabe, ob sie auf Gesundheitsdaten oder 
einem anderen Grund, z. B. einem gefährlichen Beruf oder Hobby, be-
ruhen. 8Personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen 
und Straftaten werden ebenfalls nicht an das HIS gemeldet, es sei 
denn, die Verarbeitung wird unter behördlicher Aufsicht vorgenom-
men oder dies ist nach dem Unionsrecht oder dem nationalen Recht, 
das geeignete Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen 
Personen vorsieht, zulässig.

(4) 1Die Unternehmen informieren die Versicherungsnehmer bereits 
bei Vertragsabschluss in allgemeiner Form über das HIS unter Angabe 
des Verantwortlichen mit dessen Kontaktdaten. 2Sie benachrichtigen 
spätestens anlässlich der Einmeldung die betroffenen Personen mit 
den nach Art. 8 Absatz 3 relevanten Informationen. 3Eine Benachrich-
tigung kann in den Fällen des Art. 8 Abs. 5 dieser Verhaltensregelun-
gen unterbleiben.

(5) 1Ein Abruf von Daten aus dem HIS kann bei Antragstellung und 
im Leistungsfall erfolgen, nicht jedoch bei Auszahlung einer Kapital-
lebensversicherung im Erlebensfall. 2Der Datenabruf ist nicht die allei-
nige Grundlage für eine Entscheidung im Einzelfall. 3Die Informationen 
werden lediglich als Hinweis dafür gewertet, dass der Sachverhalt einer 
näheren Prüfung bedarf. 4Alle Datenabrufe erfolgen im automatisierten 
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Abrufverfahren und werden protokolliert für Revisionszwecke und den 
Zweck, stichprobenartig deren Berechtigung prüfen zu  können.

(6) 1Soweit zur weiteren Sachverhaltsaufklärung erforderlich, können 
im Leistungsfall auch Daten zwischen dem einmeldenden und dem ab-
rufenden Unternehmen ausgetauscht werden, wenn kein Grund zu der 
Annahme besteht, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Inte-
resse am Ausschluss der Übermittlung hat. 2So werden beispielsweise 
Daten und Gutachten über Kfz- oder Gebäude-Schäden bei dem Unter-
nehmen angefordert, welches einen Schaden in das HIS eingemeldet 
hatte. 3Der Datenaustausch wird dokumentiert. 4Soweit der Datenaus-
tausch nicht gemäß Artikel 15 dieser Verhaltensregeln erfolgt, werden 
die betroffenen Personen über den Datenaustausch informiert. 5Eine 
Information ist nicht erforderlich, solange die Aufklärung des Sachver-
halts dadurch gefährdet würde oder wenn die betroffenen Personen auf 
andere Weise Kenntnis vom Datenaustausch erlangt haben.

(7) 1Die im HIS gespeicherten Daten werden spätestens am Ende des 
4. Jahres nach dem Vorliegen der Voraussetzung für die Einmeldung 
gelöscht. 2Zu einer Verlängerung der Speicherdauer auf maximal 
10 Jahre kommt es in der Lebensversicherung im Leistungsbereich 
oder bei erneuter Einmeldung innerhalb der regulären Speicherzeit 
gemäß Satz 1. 3Daten zu Anträgen, bei denen kein Vertrag zustande 
gekommen ist, werden im HIS spätestens am Ende des 3. Jahres 
nach dem Jahr der Antragstellung gelöscht.

(8) Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft gibt 
unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorgaben einen detaillierten 
Leitfaden zur Nutzung des HIS an die Unternehmen heraus.

Art. 15 Aufklärung von Widersprüchlichkeiten

(1) 1Die Unternehmen können jederzeit bei entsprechenden Anhalts-
punkten prüfen, ob bei der Antragstellung oder bei Aktualisierungen 
von Antragsdaten während des Versicherungsverhältnisses unrich-
tige oder unvollständige Angaben gemacht wurden und damit die 
Risikobeurteilung beeinflusst wurde oder ob falsche oder unvollstän-
dige Sachverhaltsangaben bei der Feststellung eines entstandenen 
Schadens gemacht wurden. 2Zu diesem Zweck nehmen die Unter-
nehmen Datenerhebungen und -verarbeitungen vor, soweit dies zur 
Aufklärung der Widersprüchlichkeiten erforderlich ist. 3Bei der Ent-
scheidung, welche Daten die Unternehmen benötigen, um ihre Ent-
scheidung auf ausreichender Tatsachenbasis zu treffen, kommt ihnen 
ein Beurteilungsspielraum zu.

(2) 1Im Leistungsfall kann auch ohne Vorliegen von Anhaltspunk-
ten die Prüfung nach Abs. 1 erfolgen. 2Dies umfasst die Einholung 
von Vorinformationen (z. B. Zeiträume, in denen Behandlungen oder 
Untersuchungen stattfanden), die es dem Unternehmen ermöglichen 
einzuschätzen, ob und welche Informationen im Weiteren tatsächlich 
für die Prüfung relevant sind.

(3) 1Datenverarbeitungen zur Überprüfung der Angaben zur Risiko-
beurteilung bei Antragstellung erfolgen nur innerhalb von fünf Jahren, 
bei Krankenversicherungen innerhalb von drei Jahren nach Vertrags-
schluss. 2Die Angaben können auch nach Ablauf dieser Zeit noch 
überprüft werden, wenn der Versicherungsfall vor Ablauf der Frist 
eingetreten ist. 3Für die Prüfung, ob der Versicherungsnehmer bei 
der Antragstellung vorsätzlich oder arglistig unrichtige oder unvoll-
ständige Angaben gemacht hat, verlängert sich dieser Zeitraum auf 
10 Jahre.

(4) Ist die Erhebung und Verarbeitung von besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten, insbesondere von Daten über die Ge-
sundheit, nach Absatz 1 erforderlich, werden die betroffenen Perso-
nen entsprechend ihrer Erklärung im Versicherungsantrag vor einer 
Datenerhebung bei Dritten nach § 213 Abs. 2 VVG unterrichtet und 
auf ihr Widerspruchsrecht hingewiesen oder von den betroffenen Per-
sonen wird zuvor eine eigenständige Einwilligungs- und Schweige-
pflichtentbindungserklärung eingeholt. 

(5) 1Die Möglichkeit, die Abgabe der Einwilligungs- und Schweige-
pflichtentbindungserklärung zu verweigern, bleibt unbenommen und 
das Unternehmen informiert die betroffene Person diesbezüglich. 
2Verweigert die betroffene Person die Abgabe der Einwilligungs- und 
Schweigepflichtentbindungserklärung, obliegt es der betroffenen Per-
son als Voraussetzung für die Schadenregulierung alle erforderlichen 
Informationen zu beschaffen und dem Unternehmen zur Verfügung 
zu stellen. 3Das Unternehmen hat in diesem Fall darzulegen, welche 
Informationen es bei Verweigerung der Einwilligungs- und Schweige-
pflichtentbindungserklärung für erforderlich hält.

Art. 16 Datenaustausch mit anderen Versicherern

(1) 1Ein Datenaustausch zwischen einem Vorversicherer und seinem 
nachfolgenden Versicherer wird zur Erhebung tarifrelevanter oder 

leistungsrelevanter Angaben unter Beachtung des Artikels 8 Abs. 1 
vorgenommen. 2Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Angaben 
erforderlich sind:

1.  bei der Risikoeinschätzung zur Überprüfung von Schadenfreiheits-
rabatten, insbesondere der Schadensfreiheitsklassen in der Kfz-
Haftpflichtversicherung und Vollkaskoversicherung, 

2.  zur Übertragung von Ansprüchen auf Altersvorsorge bei Anbieter- 
oder Arbeitgeberwechsel,

3.  zur Übertragung von Altersrückstellungen in der Krankenversiche-
rung auf den neuen Versicherer, 

4.  zur Ergänzung oder Verifizierung der Angaben der Antragsteller 
oder Versicherten.

3In den Fällen der Nummern 1 und 4 ist der Datenaustausch zum 
Zweck der Risikoprüfung nur zulässig, wenn die betroffenen Personen 
bei Datenerhebung im Antrag über den möglichen Datenaustausch 
und dessen Zweck und Gegenstand informiert werden. 4Nach einem 
Datenaustausch zum Zweck der Leistungsprüfung werden die be-
troffenen Personen vom Daten erhebenden Unternehmen über einen 
erfolgten Datenaustausch im gleichen Umfang informiert. 5Artikel 15 
dieser Verhaltensregeln bleibt unberührt.

(2) Ein Datenaustausch mit anderen Versicherern außerhalb der für 
das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft 
(HIS) getroffenen Regelungen erfolgt darüber hinaus, soweit dies zur 
Antrags- und Leistungsprüfung und -erbringung, einschließlich der 
Regulierung von Schäden bei gemeinsamer, mehrfacher oder kom-
binierter Absicherung von Risiken, des gesetzlichen Übergangs einer 
Forderung gegen eine andere Person oder zur Regulierung von Schä-
den zwischen mehreren Versicherern über bestehende Teilungs- und 
Regressverzichtsabkommen erforderlich ist und kein Grund zu der 
Annahme besteht, dass ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse 
der betroffenen Person dem entgegensteht.

(3) Der Datenaustausch wird dokumentiert.

Art. 17 Datenübermittlung an Rückversicherer

(1) 1Um jederzeit zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Versi-
cherungsverhältnissen in der Lage zu sein, geben Unternehmen einen 
Teil ihrer Risiken aus den Versicherungsverträgen an  Rückversicherer 
weiter. 2Zum weiteren Risikoausgleich bedienen sich in einigen Fäl-
len diese Rückversicherer ihrerseits weiterer Rückversicherer. 3Zur 
ordnungsgemäßen Begründung, Durchführung oder Beendigung des 
Rückversicherungsvertrages werden in anonymisierter oder – soweit 
dies für die vorgenannten Zwecke nicht ausreichend ist – pseudony-
misierter Form Daten aus dem Versicherungsantrag oder –verhältnis, 
insbesondere Versicherungsnummer, Beitrag, Art und Höhe des Ver-
sicherungsschutzes und des Risikos sowie etwaige Risikozuschläge 
weitergegeben.

(2) 1Personenbezogene Daten erhalten die Rückversicherer nur, so-
weit dies 

a)  für den Abschluss oder die Erfüllung des Versicherungsvertrages 
erforderlich ist oder 

b)  zur Sicherstellung der Erfüllbarkeit der Verpflichtungen des Unter-
nehmens aus den Versicherungsverhältnissen erfolgt und kein 
Grund zu der Annahme besteht, dass ein  überwiegendes schutz-
würdiges Interesse der betroffenen Person dem Unternehmens-
interesse entgegensteht. 

2Dies kann der Fall sein, wenn im Rahmen des konkreten Rückver-
sicherungsverhältnisses die Übermittlung personenbezogener Daten 
an Rückversicherer aus folgenden Gründen erfolgt:

a)  Die Rückversicherer führen z. B. bei hohen Vertragssummen oder 
bei einem schwer einzustufenden Risiko im Einzelfall die Risiko-
prüfung und die Leistungsprüfung durch.

b)  Die Rückversicherer unterstützen die Unternehmen bei der Risi-
ko- und Schadenbeurteilung sowie bei der Bewertung von Ver-
fahrensabläufen.

c)  Die Rückversicherer erhalten zur Bestimmung des Umfangs der 
Rückversicherungsverträge einschließlich der Prüfung, ob und in 
welcher Höhe sie an ein und demselben Risiko beteiligt sind (Ku-
mulkontrolle) sowie zu Abrechnungszwecken Listen über den Be-
stand der unter die Rückversicherung fallenden Verträge.

d)  Die Risiko- und Leistungsprüfung durch den Erstversicherer wird 
von den Rückversicherern stichprobenartig oder in Einzelfällen 
kontrolliert zur Prüfung ihrer Leistungspflicht gegenüber dem Erst-
versicherer.
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(3) 1Die Unternehmen vereinbaren mit den Rückversicherern, dass 
personenbezogene Daten von diesen nur zu den in Absatz 2 ge-
nannten Zwecken sowie mit diesen kompatiblen Zwecken (z. B. 
Statistiken und wissenschaftliche Forschung) verwendet werden. 
2Außerdem vereinbaren sie, ob der Rückversicherer eine gesetzlich 
erforderliche Information an die betroffene Person selbst vornimmt 
oder ob das Unternehmen die Information des Rückversicherers an 
die betroffene Person weiterleitet. 3Im Fall der Weiterleitung verein-
baren sie auch, wie die Information erfolgt. 4Soweit die Unternehmen 
einer Verschwiegenheitspflicht gemäß § 203 StGB unterliegen, ver-
pflichten sie die Rückversicherer hinsichtlich der Daten, die sie nach 
Absatz 2 erhalten, Verschwiegenheit zu wahren und weitere Rück-
versicherer sowie Stellen, die für sie tätig sind, zur Verschwiegenheit 
zu verpflichten.

(4) Besondere Kategorien personenbezogener Daten, insbesondere 
Gesundheitsdaten, erhalten die Rückversicherer nur, wenn die Vor-
aussetzungen des Artikels 6 dieser Verhaltensregeln erfüllt sind.

VI.  VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN FÜR 
VERTRIEBSZWECKE UND ZUR MARKT- UND MEINUNGS-
FORSCHUNG

Art. 18 Verwendung von Daten für Zwecke der Werbung 

(1) Personenbezogene Daten werden für Zwecke der Werbung nur 
auf der Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 lit. a) oder f) Datenschutz-
Grundverordnung und unter Beachtung von § 7 UWG verarbeitet.

(2) 1Betroffene Personen können der Verwendung ihrer personenbe-
zogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung widersprechen. 2Die 
personenbezogenen Daten werden dann nicht mehr für diese Zwecke 
verarbeitet. 3Das Unternehmen trifft zur Umsetzung geeignete techni-
sche und organisatorische Maßnahmen.

Art. 19 Marktumfragen

(1) Die Unternehmen führen Markt- und Meinungsumfragen unter 
besonderer Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen der be-
troffenen Personen durch. 

(2) 1Soweit die Unternehmen andere Stellen mit Markt- und Meinungs-
umfragen beauftragen, ist diese Stelle unter Nachweis der Einhaltung 
der Datenschutzstandards auszuwählen. 2Vor der Datenweitergabe 
sind die Einzelheiten des Vorhabens vertraglich nach den Vorgaben 
der Artikel 21, 22 oder 22a dieser Verhaltensregeln zu regeln. 3Dabei 
ist insbesondere festzulegen:

a)  dass die übermittelten und zusätzlich erhobenen Daten frühest-
möglich pseudonymisiert und sobald nach dem Zweck der Um-
frage möglich anonymisiert werden,

b)  dass die Auswertung der Daten sowie die Übermittlung der Ergebnis-
se der Markt- und Meinungsumfragen an die Unternehmen in mög-
lichst anonymisierter oder in pseudonymisierter Form, wenn dies für 
die Zwecke erforderlich ist (z. B. Folgebefragungen), erfolgen. 

(3) 1Soweit die Unternehmen selbst personenbezogene Daten zum 
Zweck der Durchführung von Markt- und Meinungsumfragen ver-
arbeiten oder nutzen, werden die Daten frühestmöglich pseudonymi-
siert und sobald nach dem Zweck der Umfrage möglich anonymisiert. 
2Die Ergebnisse werden ausschließlich in möglichst anonymisierter 
oder in pseudonymisierter Form, wenn dies für die Zwecke erforder-
lich ist (z. B. Folgebefragungen), gespeichert oder genutzt. 

(4) Soweit im Rahmen der Markt- und Meinungsumfragen geschäft-
liche Handlungen vorgenommen werden, die als Werbung zu werten 
sind, beispielsweise wenn bei der Datenerhebung auch absatzför-
dernde Äußerungen erfolgen, richtet sich die Verarbeitung personen-
bezogener Daten dafür nach den in Artikel 18 dieser Verhaltensregeln 
getroffenen Regelungen.

Art. 20 Datenübermittlung an selbstständige Vermittler

(1) 1Eine Übermittlung personenbezogener Daten erfolgt an den be-
treuenden Vermittler nur, soweit es zur bedarfsgerechten Vorberei-
tung oder Bearbeitung eines konkreten Antrags bzw. Vertrags oder 
zur ordnungsgemäßen Durchführung der Versicherungsangelegen-
heiten der betroffenen Personen erforderlich ist. 2Die Vermittler wer-
den auf ihre besonderen Verschwiegenheitspflichten hingewiesen. 

(2) 1Vor der erstmaligen Übermittlung personenbezogener Daten 
an einen Versicherungsvertreter oder im Falle eines Wechsels vom 
betreuenden Versicherungsvertreter auf einen anderen Versiche-
rungsvertreter informiert das Unternehmen die Versicherten oder 
Antragsteller vorbehaltlich der Regelung des Absatz 3 möglichst 
frühzeitig, mindestens aber zwei Wochen vor der Übermittlung ihrer 

personenbezogenen Daten über den bevorstehenden Datentransfer, 
die  Identität (Name, Sitz) des neuen Versicherungsvertreters und ihr 
Widerspruchsrecht. 2Die Benachrichtigung erfolgt nicht, wenn der 
Wechsel von der betroffenen Person selbst gewünscht ist. 3Eine Infor-
mation durch den bisherigen Versicherungsvertreter steht einer Infor-
mation durch das Unternehmen gleich. 4Im Falle eines Widerspruchs 
findet die Datenübermittlung grundsätzlich nicht statt. 5In diesem Fall 
wird die Betreuung durch einen anderen Versicherungsvertreter oder 
das Unternehmen selbst angeboten. 

(3) Eine Ausnahme von Absatz 2 besteht, wenn die ordnungsgemäße 
Betreuung der Versicherten im Einzelfall oder wegen des unerwar-
teten Wegfalls der Betreuung der Bestand der Vertragsverhältnisse 
gefährdet ist.

(4) 1Personenbezogene Daten von Versicherten oder Antragstellern 
dürfen an einen Versicherungsmakler oder eine Dienstleistungsge-
sellschaft von Versicherungsmaklern übermittelt werden, wenn die 
Versicherten oder Antragsteller dem Makler dafür eine Maklervoll-
macht oder eine vergleichbare Bevollmächtigung erteilt haben, die die 
Datenübermittlung abdeckt. 2Für den Fall des Wechsels des Maklers 
gilt zudem Absatz 2 entsprechend. 

(5) 1Eine Übermittlung von Gesundheitsdaten durch das Unterneh-
men an den betreuenden Vermittler erfolgt grundsätzlich nicht, es sei 
denn, es liegt eine Einwilligung der betroffenen Personen vor. 2Ge-
setzliche Übermittlungsbefugnisse bleiben hiervon unberührt.

VII.  DATENVERARBEITUNG DURCH AUFTRAGSVER ARBEITER, 
DIENSTLEISTER UND GEMEINSAM VERANTWORTLICHE

Art. 21 Pflichten bei der Verarbeitung im Auftrag

(1) 1Sofern ein Unternehmen personenbezogene Daten gemäß Ar-
tikel 28 Datenschutz-Grundverordnung im Auftrag verarbeiten lässt 
(z. B. elektronische Datenverarbeitung, Scannen und Zuordnung von 
Eingangspost, Adressverwaltung, Antrags- und Vertragsbearbeitung, 
Schaden- und Leistungsbearbeitung, Sicherstellung der korrekten 
Verbuchung von Zahlungseingängen, Zahlungsausgang, Entsorgung 
von Dokumenten), wird der Auftragnehmer mindestens gemäß Art. 28 
Abs. 3 Datenschutz-Grundverordnung verpflichtet. 2Es wird nur ein 
solcher Auftragnehmer ausgewählt, der hinreichende Garantien dafür 
bietet, dass geeignete technische und organisatorische Maßnahmen 
so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung im Einklang mit der 
Datenschutz-Grundverordnung erfolgt und den Schutz der Rechte 
der betroffenen Personen gewährleistet. 3Das Unternehmen verlangt 
alle erforderlichen Informationen zum Nachweis und zur Überprüfung 
der Einhaltung der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen, zum Beispiel durch geeignete Zerti-
fikate. 4Die Ergebnisse werden dokumentiert. 

(2) 1Jede Datenverarbeitung beim Auftragsverarbeiter erfolgt nur 
für die Zwecke und im Rahmen der dokumentierten Weisungen des 
Unternehmens. 2Vertragsklauseln sollen den Beauftragten für den 
Datenschutz vorgelegt werden, die bei Bedarf beratend mitwirken. 

(3) 1Das Unternehmen hält eine aktuelle Liste der Auftragnehmer be-
reit. 2Ist die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten 
nicht Hauptgegenstand des Auftrags oder werden viele verschiede-
ne Auftragnehmer (z. B. Dienstleister zur Aktenvernichtung an ver-
schiedenen Unternehmensstandorten oder regionale Werkstätten) mit 
gleichartigen Aufgaben betraut, können die Auftragsverarbeiter – un-
beschadet interner Dokumentationspflichten – in Kategorien zusam-
mengefasst werden unter Bezeichnung ihrer Aufgabe. 3Dies gilt auch 
für Auftragnehmer, die nur gelegentlich tätig werden. 4Die Liste wird 
in geeigneter Form bekannt gegeben. 5Werden personenbezogene 
Daten bei den betroffenen Personen erhoben, sind sie grundsätzlich 
bei Erhebung über die Liste zu unterrichten.

(4) Ein Vertrag oder ein anderes Rechtsinstrument im Sinne von 
Art. 28 Abs. 3 und 4 Datenschutz-Grundverordnung zur Verarbeitung 
im Auftrag ist schriftlich abzufassen, was auch in einem elektroni-
schen Format erfolgen kann.

Art. 22  Datenverarbeitung durch Dienstleister ohne Auftrags-
verarbeitung

(1) 1Ohne Vereinbarung einer Auftragsverarbeitung können perso-
nenbezogene Daten an Dienstleister zur eigenverantwortlichen Auf-
gabenerfüllung übermittelt und von diesen verarbeitet werden, so-
weit dies für die Zweckbestimmung des Versicherungsverhältnisses 
mit den Betroffenen erforderlich ist. 2Das ist insbesondere möglich, 
wenn Sachverständige mit der Begutachtung eines Versicherungs-
falls beauftragt sind oder wenn Dienstleister zur Ausführung der ver-
traglich vereinbarten Versicherungsleistungen, die eine Sachleistung 
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 beinhalten, eingeschaltet werden, z. B. Krankentransportdienstleis-
ter, Haushaltshilfen, Schlüsseldienste und ähnliche Dienstleister.

(2) 1Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister 
und deren Verarbeitung zur eigenverantwortlichen Erfüllung von Da-
tenverarbeitungs- oder sonstigen Aufgaben kann auch dann erfolgen, 
wenn dies zur Wahrung der berechtigten Interessen des Unternehmens 
erforderlich ist und die schutzwürdigen Interessen der betroffenen Per-
sonen nicht überwiegen. 2Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn 
Dienstleister Aufgaben übernehmen, die der Geschäftsabwicklung des 
Unternehmens dienen, wie beispielsweise die Risikoprüfung, Schaden- 
und Leistungsbearbeitung und Inkasso, sofern dies keine Auftragsver-
arbeitung ist und die Voraussetzungen der Absätze 4 bis 8 erfüllt sind.

(3) 1Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister 
nach Absatz 2 unterbleibt, soweit die betroffene Person aus Grün-
den, die sich aus ihrer besonderen persönlichen Situation ergeben, 
dieser widerspricht und eine Prüfung ergibt, dass seitens des über-
mittelnden Unternehmens keine zwingenden schutzwürdigen Gründe 
für die Verarbeitung beim Dienstleister vorliegen, die die Interessen 
der betroffenen Person überwiegen. 2Die Übermittlung an den Dienst-
leister erfolgt trotz des Widerspruchs auch dann, wenn sie der Gel-
tendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
dient. 3Die betroffenen Personen werden in geeigneter Weise auf ihre 
Widerspruchsmöglichkeit hingewiesen.

(4) Das Unternehmen schließt mit den Dienstleistern, die nach Ab-
satz 2 tätig werden, eine vertragliche Vereinbarung, die mindestens 
folgende Punkte enthalten muss:
–  Eindeutige Beschreibung der Aufgaben des Dienstleisters;
–  Sicherstellung, dass die übermittelten Daten nur im Rahmen der 

vereinbarten Zweckbestimmung verarbeitet oder genutzt werden;
–  Gewährleistung eines Datenschutz- und Datensicherheitsstan-

dards, der diesen Verhaltensregeln entspricht; 
–  Verpflichtung des Dienstleisters, dem Unternehmen alle Auskünfte 

zu erteilen, die zur Erfüllung einer beim Unternehmen verbleiben-
den Auskunftspflicht erforderlich sind oder der betroffenen Person 
direkt Auskunft zu erteilen.

(5) Diese Aufgabenauslagerungen nach Absatz 2 werden doku-
mentiert.

(6) 1Unternehmen und Dienstleister vereinbaren in den Fällen des 
Absatzes 2 zusätzlich, dass betroffene Personen, welche durch die 
Übermittlung ihrer Daten an den Dienstleister oder die Verarbeitung 
ihrer Daten durch diesen einen Schaden erlitten haben, berechtigt 
sind, von beiden Parteien Schadenersatz zu verlangen. 2Vorrangig 
tritt gegenüber den betroffenen Personen das Unternehmen für den 
Ersatz des Schadens ein. 3Die Parteien vereinbaren, dass sie gesamt-
schuldnerisch haften und sie nur von der Haftung befreit werden kön-
nen, wenn sie nachweisen, dass keine von ihnen für den erlittenen 
Schaden verantwortlich ist.

(7) 1Das Unternehmen hält eine aktuelle Liste der Dienstleister nach 
Absatz 2 bereit, an die Aufgaben im Wesentlichen übertragen werden. 
2Ist die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten nicht 
Hauptgegenstand des Vertrages, können die Dienstleister in Kate-
gorien zusammengefasst werden unter Bezeichnung ihrer Aufgabe. 
3Dies gilt auch für Stellen, die nur einmalig tätig werden. 4Die Liste 
wird in geeigneter Form bekannt gegeben. 5Werden personenbezo-
gene  Daten bei den Betroffenen erhoben, sind sie grundsätzlich bei 
Erhebung über die Liste zu unterrichten.

(8) Das Unternehmen stellt sicher, dass die Rechte der betroffenen 
Personen gemäß Artikel 23 bis 24c durch die Einschaltung des Dienst-
leisters nach Absatz 2 nicht geschmälert werden.

(9) Übermittlungen von personenbezogenen Daten an Rechtsanwälte, 
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer im Rahmen von deren Aufgaben-
erfüllungen bleiben von den zuvor genannten Regelungen unberührt.

(10) 1Besondere Arten personenbezogener Daten dürfen in diesem 
Rahmen nur verarbeitet werden, wenn die betroffenen Personen ein-
gewilligt haben oder eine gesetzliche Grundlage vorliegt. 2Soweit 
die Unternehmen einer Verschwiegenheitspflicht gemäß § 203 StGB 
unterliegen, verpflichten sie die Dienstleister hinsichtlich der Daten, 
die sie nach den Absätzen 1 und 2 erhalten, Verschwiegenheit zu 
wahren und weitere Dienstleister sowie Stellen, die für sie tätig sind, 
zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

Art. 22a Gemeinsam verantwortliche Stellen

(1) Eine Gruppe von Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunter-
nehmen kann für gemeinsame Geschäftszwecke gemeinsame Daten-
verarbeitungsverfahren nach Maßgabe des Art. 26 Datenschutz-
Grundverordnung einrichten. 

(2) 1Die Unternehmen legen bei gemeinsamen Datenverarbeitungs-
verfahren mit zwei oder mehr Verantwortlichen in einer vertraglichen 
Vereinbarung in transparenter Form fest, wer von ihnen welche Ver-
pflichtung gemäß der Datenschutz-Grundverordnung erfüllt, insbe-
sondere welche Stelle welche Funktionen zur Erfüllung der Rechte der 
betroffenen Personen übernimmt. 2Geregelt werden auch die Verant-
wortlichkeiten für die Information der betroffenen Personen. 

(3) Das Unternehmen hält eine aktuelle Liste der Zwecke der gemein-
samen Datenverarbeitungsverfahren mit den jeweils verantwortlichen 
Unternehmen bereit und gibt sie den betroffenen Personen in geeig-
neter Form bekannt.

(4) Betroffene Personen können ihre datenschutzrechtlich begrün-
deten Rechte gegenüber jedem einzelnen Verantwortlichen geltend 
machen.

VIII. RECHTE DER BETROFFENEN PERSONEN

Art. 23 Auskunftsanspruch

(1) Betroffene Personen haben das Recht zu erfahren, ob sie betref-
fende personenbezogene Daten verarbeitet werden und sie können 
Auskunft über die beim Unternehmen über sie gespeicherten Daten 
verlangen. 

(2) Verarbeitet ein Unternehmen eine große Menge von Informatio-
nen über die betroffene Person oder wird ein Auskunftsersuchen im 
Hinblick auf die zu beauskunftenden personenbezogenen Daten un-
spezifisch gestellt, erteilt das Unternehmen zunächst Auskunft über 
die zur betroffenen Person gespeicherten Stammdaten sowie zusam-
menfassende Informationen über die Verarbeitung und bittet die be-
troffene Person zu präzisieren, auf welche Information oder welche 
Verarbeitungsvorgänge sich ihr Verlangen bezieht. 

(3) 1Der betroffenen Person wird entsprechend ihrer Anfrage Aus-
kunft erteilt. 2Die Auskunft wird so erteilt, dass sich die betroffene 
Person über Art und Umfang der Verarbeitung bewusst werden und 
ihre Rechtmäßigkeit überprüfen kann. 3Es wird sichergestellt, dass die 
betroffene Person alle gesetzlich vorgesehenen Informationen erhält. 
4Im Falle einer (geplanten) Weitergabe wird der betroffenen Person 
auch über die Empfänger oder die Kategorien von Empfängern, an die 
ihre Daten weitergegeben werden (sollen), Auskunft erteilt.

(4) 1Es wird sichergestellt, dass nur die berechtigte Person die Aus-
kunft erhält. 2Daher wird die Auskunft, auch wenn ein Bevollmäch-
tigter sie verlangt, der betroffenen Person oder ihrem gesetzlichen 
Vertreter erteilt. 

(5) 1Eine Auskunft erfolgt schriftlich oder in anderer Form, insbeson-
dere auch elektronisch, beispielsweise in einem Kundenportal. 2Im 
Falle einer elektronischen Antragstellung werden die Informationen in 
einem gängigen elektronischen Format zur Verfügung gestellt. 3Dies 
erfolgt nicht, wenn etwas anderes gewünscht ist oder die Authentizi-
tät des Empfängers oder die sichere Übermittlung nicht gewährleistet 
werden kann. 4Sie kann auf Verlangen der betroffenen Personen auch 
mündlich erfolgen, aber nur sofern die Identität der betroffenen Per-
sonen nachgewiesen wurde.

(6) 1Durch die Auskunft dürfen nicht die Rechte und Freiheiten wei-
terer Personen beeinträchtigt werden. 2Geschäftsgeheimnisse des 
Unternehmens können berücksichtigt werden.

(7) 1Eine Auskunft kann unterbleiben, wenn die Daten nach einer 
Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, insbesondere wegen des 
überwiegenden berechtigten Interesses eines Dritten geheim ge-
halten werden müssen oder wenn das Bekanntwerden der Informa-
tion die Strafverfolgung gefährden würde. 2Eine Auskunft unterbleibt 
 ferner über Daten, die nur deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund 
gesetzlicher oder satzungsmäßiger Aufbewahrungsvorschriften nicht 
gelöscht werden dürfen oder die ausschließlich Zwecken der Datensi-
cherung oder Datenschutzkontrolle dienen, wenn die Auskunftsertei-
lung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde sowie eine 
Verarbeitung zu anderen Zwecken durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen ausgeschlossen ist. 3Ein Beispiel sind 
wegen Aufbewahrungspflichten in der Verarbeitung eingeschränkte 
Daten und zugriffsgeschützte Sicherungskopien (Backups).

(8) 1In Fällen des Absatzes 7 werden die Gründe der Auskunftsverwei-
gerung dokumentiert. 2Die Ablehnung der Auskunftserteilung wird ge-
genüber der betroffenen Person begründet. 3Die Begründung erfolgt 
nicht, soweit durch die Mitteilung der tatsächlichen oder rechtlichen 
Gründe für die Auskunftsverweigerung der damit verfolgte Zweck 
gefährdet würde, insbesondere wenn die Mitteilung der Gründe die 
überwiegenden berechtigten Interessen Dritter oder die Strafverfol-
gung beeinträchtigen würde.
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(9) Im Falle einer Rückversicherung (Artikel 17), Datenverarbeitung 
durch Dienstleister ohne Auftragsverarbeitung (Artikel 22) oder einer 
Verarbeitung durch gemeinsam Verantwortliche (Artikel 22a) nimmt 
das Unternehmen die Auskunftsverlangen entgegen und erteilt auch 
alle Auskünfte, zu denen der Rückversicherer, Dienstleister oder alle 
Verantwortlichen verpflichtet sind oder es stellt die Auskunftserteilung 
durch diese sicher.

Art. 23a Recht auf Datenübertragbarkeit

(1) Die betroffene Person bekommt vom Unternehmen die von ihr 
bereitgestellten personenbezogenen Daten übertragen, wenn deren 
Verarbeitung auf ihrer Einwilligung oder auf einem Vertrag mit ihr be-
ruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

(2) 1Das Recht umfasst die Daten, die die betroffene Person gegen-
über dem Unternehmen angegeben oder bereitgestellt hat. 2Das sind 
insbesondere die Daten, die von der betroffenen Person in Anträgen 
angegeben wurden, wie Name, Adresse und die zum zu versichern-
den Risiko erfragten Angaben sowie alle weiteren im Laufe des Ver-
sicherungsverhältnisses gemachten personenbezogenen Angaben, 
zum Beispiel bei Schadenmeldungen bereitgestellte Daten.

(3) Die betroffene Person erhält die Daten in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format. 

(4) Die betroffenen Personen können auch verlangen, dass die per-
sonenbezogenen Daten vom Unternehmen direkt an einen anderen 
Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar 
ist und die Anforderungen an die Sicherheit der Übermittlung erfüllt 
werden können. 

(5) Die Daten werden nicht direkt einem anderen Verantwortlichen zur 
Verfügung gestellt, wenn die Rechte und Freiheiten anderer Personen 
beeinträchtigt würden.

Art. 24 Anspruch auf Berichtigung

Erweisen sich die gespeicherten personenbezogenen Daten als un-
richtig oder unvollständig, werden diese berichtigt.

Art. 24a Anspruch auf Einschränkung der Verarbeitung

(1) Das Unternehmen schränkt auf Verlangen der betroffenen Perso-
nen die Verarbeitung von deren Daten ein: 

a)  solange die Richtigkeit bestrittener Daten überprüft wird,

b)  wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffenen Per-
sonen die weitere Speicherung der Daten verlangen,

c)  wenn das Unternehmen die personenbezogenen Daten für die 
Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, die betroffenen 
Personen sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Ver-
teidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder

d)  wenn die betroffenen Personen der Verarbeitung widersprochen ha-
ben, solange nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Unter-
nehmens gegenüber denen der betroffenen Personen überwiegen.

(2) Machen die betroffenen Personen ihr Recht auf Einschränkung 
der Verarbeitung geltend, werden die Daten währenddessen nur noch 
verarbeitet:

a)  mit Einwilligung der betroffenen Personen,

b)  zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen,

c)  zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen 
Person oder 

d)  aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Europäi-
schen Union oder eines ihrer Mitgliedstaaten. 

(3)  Betroffene Personen, die eine Einschränkung der Verarbeitung 
erwirkt haben, werden vom Unternehmen unterrichtet, bevor die 
Einschränkung aufgehoben wird.

Art. 24b Löschung

(1) 1Personenbezogene Daten werden unverzüglich gelöscht, wenn 
die Erhebung oder Verarbeitung von Anfang an unzulässig war, die 
Verarbeitung sich auf Grund nachträglich eingetretener Umstände 
als unzulässig erweist oder die Kenntnis der Daten durch das Unter-
nehmen zur Erfüllung des Zwecks der Verarbeitung nicht mehr erfor-
derlich ist. 2Eine Löschung erfolgt auch, wenn sie zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist oder wenn die personenbe-
zogenen Daten in Bezug auf angebotene Dienste der Informations-
gesellschaft an ein Kind gemäß Art. 8 Abs. 1 der Datenschutz-Grund-
verordnung erhoben worden sind.

(2) 1Die Prüfung des Datenbestandes auf die Notwendigkeit einer Lö-
schung nach Absatz 1 erfolgt in regelmäßigen Abständen, mindes tens 

einmal jährlich. 2Auf Verlangen der betroffenen Person wird unverzüg-
lich geprüft, ob die von dem Verlangen erfassten Daten zu löschen 
sind.

(3) 1Eine Löschung nach Absatz 2 erfolgt nicht, soweit die Daten er-
forderlich sind: 

a)  zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung des Unternehmens, 
insbesondere zur Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten, 

b)  für die in Artikel 10 genannten Verarbeitungen für statistische Zwecke, 

c)  für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaft-
liche oder historische Forschungszwecke (z. B. zur Aufarbeitung 
des Holocaust) oder 

d)  zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen.

2Eine Löschung von Daten unterbleibt auch dann, wenn die Daten 
nicht automatisiert verarbeitet werden, sie wegen der besonderen Art 
der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand 
gelöscht werden können und das Interesse der betroffenen Personen 
an der Löschung als gering anzusehen ist. 3In diesem Fall oder wenn 
personenbezogene Daten nur noch zur Erfüllung gesetzlicher Auf-
bewahrungspflichten gespeichert werden müssen, wird deren Ver-
arbeitung nach dem Grundsatz der Datenminimierung eingeschränkt. 

Art. 24c  Benachrichtigungen über Berichtigung, Einschränkung 
der Verarbeitung und Löschung

(1) 1Das Unternehmen benachrichtigt alle Empfänger, insbesondere 
Rückversicherer und Versicherungsvertreter über eine auf Verlangen 
der betroffenen Person erforderliche Berichtigung, Einschränkung der 
Verarbeitung oder Löschung der Daten, es sei denn, dies erweist sich 
als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand ver-
bunden. 2Das ist zum Beispiel auch der Fall, wenn der Empfänger 
die Daten aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung bereits gelöscht 
haben muss. 3Auf Verlangen unterrichtet das Unternehmen die be-
troffene Person über diese Empfänger.

(2) Soweit die Berichtigung, Löschung oder Sperrung der Daten auf-
grund eines Verlangens der betroffenen Personen erfolgte, werden 
diese nach der Ausführung hierüber unterrichtet.

(3) Sonstige Mitteilungspflichten bei Berichtigungen oder Löschun-
gen personenbezogener Daten sowie bei Einschränkungen der Ver-
arbeitung ohne Verlangen der betroffenen Person bleiben hiervon 
unberührt.

Art. 24d Frist
1Das Unternehmen kommt den Rechten gemäß Art. 23 bis 24b dieser 
Verhaltensregeln möglichst unverzüglich, jedenfalls innerhalb eines 
Monats nach Eingang des Antrags auf Ausübung des Rechts der be-
troffenen Person nach. 2Die Frist kann um weitere 2 Monate verlängert 
werden, wenn dies unter Berücksichtigung der Komplexität und der 
Anzahl von Anträgen erforderlich ist. 3In diesem Fall unterrichtet das 
Unternehmen die betroffene Person innerhalb eines Monats nach Ein-
gang des Antrags über die Fristverlängerung und nennt die Gründe 
für die Verzögerung.

IX. EINHALTUNG UND KONTROLLE

Art. 25 Verantwortlichkeit 

(1) Die Unternehmen gewährleisten als Verantwortliche, dass die An-
forderungen des Datenschutzes und der Datensicherheit beachtet 
werden. 

(2) 1Beschäftigte, die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten 
betraut sind, werden zur Vertraulichkeit hinsichtlich personenbezoge-
ner Daten, zur Einhaltung des Datenschutzes und der diesbezüglichen 
Weisungen des Unternehmens sowie zur Wahrung gesetzlicher Ge-
heimhaltungspflichten verpflichtet. 2Sie werden darüber unterrichtet, 
dass Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorschriften auch als 
Ordnungswidrigkeit geahndet oder strafrechtlich verfolgt werden und 
Schadensersatzansprüche nach sich ziehen können. 3Verletzungen 
datenschutzrechtlicher Vorschriften durch Beschäftigte können ent-
sprechend dem jeweils geltenden Recht arbeitsrechtliche Sanktionen 
nach sich ziehen. 

(3) Die Verpflichtung der Beschäftigten nach Absatz 2 Satz 1 gilt auch 
über das Ende des Beschäftigungsverhältnisses hinaus.

Art. 26 Transparenz

(1) 1Texte, die sich an betroffene Personen richten, werden  informativ, 
transparent, verständlich und präzise sowie in klarer und einfacher 
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Sprache formuliert. 2Sie werden den betroffenen Personen in leicht 
zugänglicher Form zur Verfügung gestellt. 

(2) 1Die Unternehmen führen ein Verzeichnis über die eingesetzten 
Datenverarbeitungsverfahren (Verarbeitungsverzeichnis). 2Sie ma-
chen es den Datenschutz-Aufsichtsbehörden auf Anforderung zu-
gänglich. 3Überdies ist das Verarbeitungsverzeichnis eine interne 
Grundlage der Unternehmen zur Erfüllung der Informations- und Aus-
kunftspflichten gegenüber den betroffenen Personen. 

Art. 26a Datenschutz-Folgenabschätzung

(1) Die Unternehmen prüfen insbesondere vor dem erstmaligen oder 
maßgeblich erweiterten Einsatz folgender Verarbeitungen die Erfor-
derlichkeit einer Datenschutz-Folgenabschätzung:

a)  Verfahren mit automatisierten Einzelentscheidungen, die sich auf 
Verfahren zur systematischen und umfassenden Auswertung meh-
rerer persönlicher Merkmale der betroffenen Personen stützen, 
wenn sie eine Rechtswirkung gegenüber den betroffenen Perso-
nen entfalten oder diese in ähnlicher Weise erheblich beeinträch-
tigen, wie beispielsweise Verfahren zur automatisierten Risiko- 
oder Leis tungsprüfung.

b)  Verfahren mit umfangreichen Verarbeitungen besonderer Katego-
rien von personenbezogenen Daten, zum Beispiel Verfahren zur 
Risiko- oder Leistungsprüfung in der Krankenversicherung, zur 
Risiko prüfung in der Lebensversicherung oder zur Leistungsprü-
fung in der Berufsunfähigkeitsversicherung oder 

c)  Verfahren zur Prämienberechnung unter Verwendung verhaltens-
basierter Daten betroffener Personen (z. B. für sog. Telematiktarife 
in der Kraftfahrtversicherung oder mit Daten aus Wearables).

(2) 1Die Entscheidung darüber, ob eine Datenschutzfolgenabschät-
zung vorgenommen wird oder nicht und die Gründe dafür werden 
dokumentiert. 2Die Unternehmen stellen durch geeignete organisa-
torische Maßnahmen sicher, dass bei der Durchführung der Daten-
schutz-Folgenabschätzungen der Rat der Beauftragten für den Da-
tenschutz eingeholt wird. 

Art. 27 Beauftragte für den Datenschutz

(1) 1Die Unternehmen oder eine Gruppe von Versicherungs- und Fi-
nanzdienstleistungsunternehmen benennen entsprechend den ge-
setzlichen Vorschriften Beauftragte für den Datenschutz. 2Sie sind 
weisungsun abhängig und überwachen die Einhaltung der anwend-
baren nationalen und internationalen Datenschutzvorschriften sowie 
dieser Verhaltens regeln. 3Das Unternehmen trägt der Unabhängigkeit 
vertraglich Rechnung.

(2) Die Beauftragten überwachen die Einhaltung der Datenschutz-
Grundverordnung und anderer datenschutzrechtlicher Vorschriften 
einschließlich der im Unternehmen bestehenden Konzepte für den 
Schutz personenbezogener Daten und werden zu diesem Zweck vor 
der Einrichtung oder nicht nur unbedeutenden Veränderung eines 
Verfahrens zur automatisierten Verarbeitung personenbezogener 
Daten rechtzeitig unterrichtet und wirken hieran beratend mit.

(3) 1Dazu können sie in Abstimmung mit der jeweiligen Unterneh-
mensleitung alle Unternehmensbereiche zu den notwendigen Daten-
schutzmaßnahmen veranlassen. 2Insoweit haben sie ungehindertes 
Kontrollrecht im Unternehmen.

(4) Die Beauftragten für den Datenschutz unterrichten und beraten die 
Unternehmen und die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
tätigen Beschäftigten über die jeweiligen besonderen Erfordernisse 
des Datenschutzes.

(5) 1Daneben können sich alle betroffenen Personen jederzeit mit An-
regungen, Anfragen, Auskunftsersuchen oder Beschwerden im Zu-
sammenhang mit Fragen des Datenschutzes oder der Datensicherheit 
auch an die Beauftragten für den Datenschutz wenden. 2Anfragen, 
Ersuchen und Beschwerden werden vertraulich behandelt. 3Die für 
die Kontaktaufnahme erforderlichen Daten werden in geeigneter Form 
bekannt gegeben.

(6) Die für den Datenschutz verantwortlichen Geschäftsführungen 
der Unternehmen unterstützen die Beauftragten für den Datenschutz 
bei der Ausübung ihrer Tätigkeit und arbeiten mit ihnen vertrauens-
voll zusammen, um die Einhaltung der anwendbaren nationalen und 
internationalen Datenschutzvorschriften und dieser Verhaltensregeln 
zu gewährleisten. 

(7) Die Unternehmen stellen den Datenschutzbeauftragten die für die 
Aufgabenerfüllung und die zur Erhaltung des Fachwissens erforder-
lichen Ressourcen zur Verfügung.

(8) 1Die Datenschutzbeauftragten arbeiten mit der für das Unter-
nehmen zuständigen Aufsichtsbehörde zusammen. 2Sie können sich 
dazu jederzeit mit der jeweils zuständigen datenschutzrechtlichen 

Aufsichtsbehörde vertrauensvoll beraten und stehen der Aufsichts-
behörde in allen Angelegenheiten des Datenschutzes als Ansprech-
partner zur Verfügung.

Art. 28 Beschwerden und Reaktion bei Verstößen

(1) 1Die Unternehmen werden Beschwerden von Versicherten oder 
sonstigen betroffenen Personen wegen Verstößen gegen daten-
schutzrechtliche Regelungen sowie diese Verhaltensregeln unverzüg-
lich bearbeiten und innerhalb einer Frist von einem Monat beantworten 
oder einen Zwischenbescheid geben. 2Ein Bericht über die ergriffenen 
Maßnahmen kann auch noch bis zu drei Monaten nach Antragstellung 
erteilt werden, wenn diese Fristverlängerung unter Berücksichtigung 
der Komplexität und der Anzahl von Anträgen erforderlich ist. 3Die 
für die Kontaktaufnahme erforderlichen Daten werden in geeigneter 
Form bekannt gegeben. 4Kann der verantwortliche Fachbereich nicht 
zeitnah Abhilfe schaffen, hat er sich umgehend an den Beauftragten 
für den Datenschutz zu wenden. 

(2) Die Geschäftsführungen der Unternehmen werden bei begründe-
ten Beschwerden so schnell wie möglich Abhilfe schaffen. 

(3) 1Sollte dies einmal nicht der Fall sein, können sich die Beauftrag-
ten für den Datenschutz an die zuständige Aufsichtsbehörde für den 
Datenschutz wenden. 2Sie teilen dies den betroffenen Personen unter 
Benennung der zuständigen Aufsichtsbehörde mit.

Art. 29  Meldung von Verletzungen des Schutzes personen- 
bezogener Daten

(1) 1Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener 
 Daten, z. B. wenn sie unrechtmäßig übermittelt worden oder Dritten 
unrechtmäßig zur Kenntnis gelangt sind, informieren die Unterneh-
men  unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden, nachdem ihnen 
die Verletzung bekannt wurde, die zuständige Aufsichtsbehörde, es 
sei denn, die Verletzung führt voraussichtlich nicht zu einem Risiko für 
die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen. 2Risiken für die 
Rechte und Freiheiten betroffener Personen bestehen insbesondere 
dann, wenn zu befürchten ist, dass die Verletzung zu einem Identitäts-
diebstahl, einem finanziellen Verlust oder einer Rufschädigung führt.

(2) 1Das Unternehmen dokumentiert Verletzungen des Schutzes 
personenbezogener Daten einschließlich aller im Zusammenhang 
damit stehenden Fakten, Auswirkungen und ergriffenen Abhilfemaß-
nahmen. 2Diese Dokumentation ermöglicht der Aufsichtsbehörde die 
Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Artikels.

(3) 1Die betroffenen Personen werden benachrichtigt, wenn die Da-
tenschutzverletzung voraussichtlich ein hohes Risiko für ihre persön-
lichen Rechte und Freiheiten zur Folge hat. 2Dies erfolgt unverzüglich. 
3Dabei wird entsprechend der Gefahrenlage entschieden, ob zunächst 
Maßnahmen zur Sicherung der Daten oder zur Verhinderung künftiger 
Verletzungen ergriffen werden. 4Würde eine Benachrichtigung unver-
hältnismäßigen Aufwand erfordern, z. B. wegen der Vielzahl der be-
troffenen Fälle oder wenn eine Feststellung der betroffenen Personen 
nicht in vertretbarer Zeit oder mit vertretbarem technischem Aufwand 
möglich ist, tritt an ihre Stelle eine Information der Öffentlichkeit. 

(4) 1Die Benachrichtigung der betroffenen Personen unterbleibt, 
wenn der Verantwortliche durch geeignete technische und organisa-
torische Maßnahmen sichergestellt hat, dass das hohe Risiko für die 
 Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen aller Wahrschein-
lichkeit nach nicht oder nicht mehr besteht. 2Die Benachrichtigung 
der betroffenen Personen unterbleibt auch, soweit durch die Benach-
richtigung Informationen offenbart würden, die nach einer Rechtsvor-
schrift oder ihrem Wesen nach, insbesondere wegen der überwiegen-
den berechtigten Interessen eines Dritten, geheim gehalten werden 
müssen, es sei denn, dass die Interessen der betroffenen Personen an 
der Benachrichtigung, insbesondere unter Berücksichtigung drohen-
der Schäden, gegenüber dem Geheimhaltungsinteresse überwiegen. 

(5) Die Benachrichtigung der betroffenen Personen beschreibt 
in  klarer einfacher Sprache die Art der Verletzung des Schutzes 
personen bezogener Daten und enthält zumindest: 

a)  den Namen und die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
oder einer sonstigen Anlaufstelle für weitere Informationen,

b)  eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung 
des Schutzes personenbezogener Daten, 

c)  eine Beschreibung der vom Unternehmen ergriffenen oder vorge-
schlagenen Maßnahmen zur Behebung der Verletzung des Schut-
zes personenbezogener Daten und gegebenenfalls Maßnahmen 
zur Abmilderung ihrer möglichen nachteiligen Auswirkungen.

(6) Die Unternehmen verpflichten ihre Auftragsverarbeiter, sie unver-
züglich über Vorfälle nach Absatz 1 bei diesen zu unterrichten.
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(7) 1Die Unternehmen erstellen ein Konzept für den Umgang mit 
Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten. 2Sie stellen 
sicher, dass alle Verletzungen den betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten zur Kenntnis gelangen. 3Die betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten berichten unmittelbar der höchsten Managementebene des 
Unternehmens.

X. FORMALIA

Art. 30 Beitritt

(1) 1Die Unternehmen, die diesen Verhaltensregeln beigetreten sind, 
verpflichten sich zu deren Einhaltung ab dem Zeitpunkt des Beitritts. 
2Der Beitritt der Unternehmen wird vom GDV dokumentiert und in ge-
eigneter Form bekanntgegeben.

(2) Versicherungsnehmer, deren Verträge vor dem Beitritt des Unter-
nehmens zu diesen Verhaltensregeln bereits bestanden, werden über 
den Beitritt zu diesen Verhaltensregeln über den Internetauftritt des 
Unternehmens sowie spätestens mit der nächsten Vertragspost in 
Textform informiert. 

(3) 1Hat ein Unternehmen seinen Beitritt zu diesen Verhaltensregeln 
erklärt, ist die jeweils gültige Fassung wirksam. 2Eine Rücknahme des 
Beitritts ist jederzeit möglich durch Erklärung gegenüber dem GDV. 
3Wenn ein Unternehmen die Rücknahme des Beitritts erklärt, wird 
dies durch die Löschung des Unternehmens in der Beitrittsliste vom 
GDV dokumentiert und in Form einer aktualisierten Beitrittsliste in ge-
eigneter Weise bekannt gegeben. 4Das Unternehmen wird zudem die 
für das Unternehmen zuständige Datenschutzbehörde und die Ver-
sicherten über die Rücknahme informieren.

Art. 31 Evaluierung

Diese Verhaltensregeln werden bei jeder ihren Regelungsgehalt be-
treffenden Rechtsänderung in Bezug auf diese, spätestens aber drei 
Jahre nach Anwendungebeginn der DatenschutzGrundverordnung 
insgesamt evaluiert.

Art. 32 Inkrafttreten

Diese Fassung der Verhaltensregeln gilt ab dem 1. August 2018 und 
ersetzt die Fassung vom 7. September 2012.
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